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Einleitung

1723 beschloss die Virginia General Assembly, das legislative Organ der Kolonie 
Virginia, ein Gesetz, durch das freie Schwarze, auch wenn sie das nach dem 
Zensuswahlrecht geltende Minimum an Vermögen besaßen, vom Wahlrecht 
ausgeschlossen wurden. Richard West, der juristische Berater des Board of Trade 
in England, brachte, als er ein Jahr darauf davon erfuhr, Bedenken vor, da für 
jenes Gesetz seiner Ansicht nach keine Grundlage im englischen Recht existierte. 
Diesem zufolge sollte jeder freie männliche Volljährige, der die Eigentumsklausel 
erfüllte, ungeachtet seiner Hautfarbe, das Recht besitzen, bei Wahlen für die 
Vertretung auf Bezirks- und Gemeindeebene seine Stimme abzugeben. Erst elf 
Jahre nach Wests Beschwerde verlangte der Sekretär des Board of Trade Alured 
Popple von William Gooch, dem damaligen Gouverneur der Kolonie Virginia, 
eine Erklärung bezüglich der Verordnung. Gooch antwortete 1736 mit der Be-
gründung, dass dem Gesetz eine Verschwörung von SklavInnen vorausgegangen 
sei, die auch durch freie Schwarze unterstützt worden sei. Angesichts dieser Be-
drohung hielt er es für notwendig, der gesamten freien schwarzen Bevölkerung 
ein immerwährendes Brandmal, „a perpetual Brand“, aufzudrücken. Das Privileg 
an demokratischen Wahlen teilnehmen zu dürfen habe Gooch zufolge unter den 
freien AfroamerikanerInnen ein Gefühl von Gleichwertigkeit mit ihren weißen 
NachbarInnen erzeugt. Die Beschneidung ihrer Rechte sollte ihnen nun ihren 
Platz in der sozialen Rangordnung vor Augen führen und verdeutlichen, dass 
sie und ihre Nachkommen niemals den gleichen Status mit weißen KolonistIn-
nen teilen würden. Gooch gestand die Radikalität dieser Maßnahme ein und 
äußerte Verständnis dafür, dass sie bei den Mitgliedern des Board of Trade zu 
Verwunderung geführt hatte, doch könne das Gesetz nur jene schockieren, die 
„unacquainted with the Nature of Negros“ seien.1 

1 Der gesamte Brief von Gooch sowie die ihm vorhergegangenen Schreiben von Ri-
chard West und Alured Popple �nden sich hier: https://www.encyclopediavirginia.
org/Denying_Free_Blacks_the_Right_to_Vote_1724_1735 – Zuletzt abgerufen am 
17.11.2021.
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Drei Jahrhunderte, eine Emanzipationsproklamation und eine Bürgerrechts-
bewegung später ist dieses Gesetz Geschichte. Das Brandmal, von dem Gooch 
in seinem Brief geschrieben hat, bleibt dennoch sichtbar – wenn auch in ver-
wandelter Form. Es zeigte sich beispielsweise kürzlich wieder in den Statistiken 
zur Corona-Pandemie, als im Frühling 2020 publik wurde, dass in Louisiana, 
einem der Bundesstaaten, die am stärksten von der Pandemie getro�en wurden, 
70 Prozent der Covid-Todesopfer AfroamerikanerInnen waren, obwohl deren 
Anteil nur etwa 33 Prozent der Gesamtbevölkerung des Bundesstaates ausmacht.2 
Spekulationen über die Natur der schwarzen Bevölkerung, wie sie sich schon 
bei Gooch �nden, erfreuten sich auch in diesem Zusammenhang wieder großer 
Beliebtheit. So machte der republikanische Senator Bill Cassidy „physiological 
reasons“, wie die höhere Anfälligkeit unter AfroamerikanerInnen an Diabetes 
zu erkranken, für die pandemischen Disparitäten verantwortlich.3 

Ebenfalls im Frühling 2020 zeigte sich das Brandmal jedoch auch auf ande-
rem Weg. Diesmal nicht in Form abstrakt wirkender statistischer Unausgewo-
genheiten, sondern sehr direkt und brutal. In Minneapolis im US-Bundesstaat 
Minnesota kniete der weiße Polizist Derek Chauvin so lange auf dem Nacken 
des Afroamerikaners George Floyd, dem kurz zuvor ein geringfügiges Vergehen 
unterstellt worden war, bis dieser das Bewusstsein verlor und starb. Der per Vi-
deo dokumentierte rassistische Mord durch die Staatsgewalt, der sich einreiht 
in eine schier endlose Liste,4 führte schließlich unter der Losung Black Lives 
Matter zur größten Welle sozialer Proteste und Aufstände, die die USA seit 
langem gesehen hatten. Angesichts der neuen Protestdynamik musste sich auch 
die liberale Ö�entlichkeit in bisher ungekannter Intensität mit Fragen um Ras-
sismus auseinandersetzen. Selbst hochrangige US-PolitikerInnen sprachen nun 
von der Aufgabe, den ‘systemischen Rassismus’ im Land bekämpfen zu müssen. 
Ein breites Bedürfnis nach Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte setzte 
ein und Teile der liberalen Presse und HistorikerInnenzun� machten mobil, 
um das Datum der Ankun� der ersten afrikanischen SklavInnen in Hampton 
an der Küste von Virginia im Jahr 1619 zum bedeutendsten Ereignis der US-
Geschichte zu erklären. 

2 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/black-americans-coronavirus-us-
south-data – Zuletzt abgerufen am 7.3.2022.

3 https://www.npr.org/2020/04/07/828715984/sen-bill-cassidy-on-his-states-racial-
disparites-in-coronavirus-deaths?t=1646643633725 – Zuletzt abgerufen 23.3.2022.

4 Zahlen hierzu �nden sich auf der Datenbank https://mappingpoliceviolence.org/ – Zu-
letzt abgerufen 23.3.2022.
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Im Zuge dessen bekam auch eine alte Frage erneut Aufmerksamkeit, die den 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet: jene nach dem Zusammenhang zwi-
schen der amerikanischen Sklaverei und dem heutigen amerikanischen oder gar 
globalen anti-schwarzen Rassismus. Im Rahmen der Diskussionen um diesen 
Konnex, die seit den 1940er Jahren geführt werden, bildeten sich zwei idealtypi-
sche Positionen heraus, die der US-amerikanische Historiker �eodore W. Allen 
als ‘sozioökonomische’ und ‘psychokulturelle’ Strömungen voneinander abzu-
grenzen versucht hat (Allen 2012a: 4-22). Dabei vertritt die eine Seite der Debatte 
die Position, dass es tiefsitzende Einstellungsmuster, psychologische Projektions-
mechanismen und kulturelle Traditionen innerhalb der frühmodern-englischen 
Bevölkerung waren, die dazu führten, dass sich im kolonialen Nordamerika 
eine mit schwarzen SklavInnen produzierende Plantagenwirtscha� herauszu-
bilden begann. Sklaverei ist in dieser Konzeption eine abgeleitete Folge bereits 
zuvor existenter, kulturell und psychologisch verwurzelter Abneigungen gegen 
schwarze Menschen. Die andere Position sieht den Grund für die Entwicklung 
der rassi�zierten Plantagensklaverei dagegen im Pro�tinteresse der P�anzerInnen 
und Kau�eute begründet, welche die lukrativen Möglichkeiten der Produktion 
von Tabak, Indigo, Reis oder Zuckerrohr in der Neuen Welt mit allen Mitteln 
auszunutzen versuchten. Dieser Argumentation zufolge wurden SklavInnen aus 
Afrika schlicht aus dem Grund gekau�, weil das Angebot durch die Initiative 
portugiesischer und anderer europäischer Kau�eute bereits vorhanden war und 
Sklavenarbeit den P�anzerInnen in Virginia aufgrund von Fragen der sozialen 
Kohäsion oder von Preisbewegungen am transatlantischen Markt vorteilha�er 
erschienen als sämtliche Alternativen. Der Rassismus habe sich erst als Folge der 
Etablierung der Institution der schwarzen Sklaverei langsam entwickelt bzw. 
sei von der Plantagenelite zur Absicherung der Sklaverei deliberativ eingesetzt 
worden. Uneinig sind sich beide Lager innerhalb der Debatte also im Ende�ekt 
vor allem darüber, ob der anti-schwarze Rassismus primär als E�ekt rationaler 
und materieller Interessensabwägungen oder aber als Konsequenz aus kultu-
rellen, unbewussten oder irrationalen Dispositionen verstanden werden sollte. 
Die Grundfrage dieser als Ursprungsdebatte bezeichneten Auseinandersetzung 
ist somit jene, ob es sich beim anti-schwarzen Rassismus um eine Voraussetzung 
oder ein Resultat der Sklaverei handelt. 

Aus Gründen, die weiter unten noch thematisiert werden, konzentrierte sich 
die Debatte vor allem auf die ersten Jahrzehnte der Kolonie Virginia, wenn auch 
neuere Beiträge immer stärker auf den größeren geopolitischen Kontext fokussie-
ren, in dem die anglo-amerikanischen Festlandkolonien situiert waren. Einigen 
HistorikerInnen gilt das Henne-Ei-Dilemma, das in der Debatte verhandelt wird, 
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seit längerem als „superseded“ (Davis 1997: 8) und ihre Problemstellung als „cir-
cular“ (Pettigrew 2011: 280). Allerdings gibt es Gründe, diesen Einschätzungen 
zu widersprechen. Trotz des angeblichen Anachronismus ihrer Fragestellung 
taucht das Problem, das die Debatte zu lösen versucht hat, jedes Mal zielsicher 
dann auf, wenn im akademischen Rahmen oder auch der breiteren Ö�entlichkeit 
über Rassismus diskutiert wird – auch über die USA hinaus. 

Die tagespolitische Bedeutung der Ursprungsproblematik wurde in jüngerer 
Zeit beispielsweise im Zuge der Auseinandersetzungen um das 1619-Project der 
New York Times sichtbar.5 Jenes setzte sich im Jahr 2019 mittels einer Reihe län-
gerer historischer Essays die Aufgabe, die Sklaverei und den afroamerikanischen 
Widerstand gegen sie wie auch gegen den mit ihr verbundenen Rassismus als zen-
tralstes Movens der US-amerikanischen Nationalgeschichte zu etablieren. Dabei 
löste das Projekt eine Art Neuau�age der Ursprungsdebatte aus (Lichtenstein 
2020: xvii). Die Koordinatorin und prominenteste Autorin des 1619-Projekts, 
Nikole Hannah-Jones, die für ihren Leitessay mit dem Pulitzer-Preis ausgezeich-
net wurde, nahm darin – zumindest implizit – Partei für die erste der beiden 
oben beschriebenen Positionen. Rassismus wird von ihr als schwer dingfest zu 
machende kulturelle Formation verstanden, die sie mit aus Religion und Genetik 
stammenden Analogien zu beschreiben versucht. Bei der Sklaverei handle es sich 
um die Ursünde der USA und der zu ihr gehörige Rassismus sei in der DNA der 
US-AmerikanerInnen verankert (Hannah-Jones 2019: 21).6 Schnell wurde Kritik 
am Projekt laut, die häu�g aus den Reihen marxistischer HistorikerInnen kam. 
Diese kritisierten Hannah-Jones und die anderen 1619-AutorInnen für ihren 
angeblich idealistischen Zugang, der Rassismus als „supra-historical emotional 
impulse“ und die Sklaverei als „manifestation of white racism“ verstehen wolle 
(Niemuth/Mackaman/North 2019). Sie verteidigten die ‘sozioökonomische’ der 
weiter oben beschriebenen Debattenpositionen.

Doch auch abseits der Diskussionen um das 1619-Project tauchen die Fragen 
der Ursprungsdebatte gegenwärtig wieder auf. So zum Beispiel in der Kontroverse 
um das Werk des postkolonialen Denkers Achille Mbembe und die Vergleich-

5 https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.
html – Zuletzt abgerufen am 2.6.2022.

6 Damit bedient das journalistische Projekt eine Sprache, die schon länger in manchen 
Teilen der Rassismusdebatte gep�egt wird. So beschreibt Ta-Nehisi Coates beispiels-
weise Rassismus als „tenacious gravity“ (Coates 2015: 20f.) und vergleicht ihn mit ei-
nem Erdbeben, Taifun und anderen Naturgewalten (ebd.: 83). Zur Kritik, vgl. Stephens 
(2017). Lesenswerte Kritiken am 1619-Projekt �nden sich bei Karp (2021) und Oakes 
(2021).
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barkeit von Holocaust und Kolonialverbrechen, die mittlerweile schon als ‘Neuer 
Historikerstreit’ bezeichnet wird (Friedländer/Frei/Steinbacher/Diner 2022). In 
einer Auseinandersetzung mit Mbembes Scha�en hielt es Ijoma Mangold in der 
deutschen Wochenzeitung die Zeit für dessen großes Verdienst, gezeigt zu haben, 
wie das „rassistische Phantasma“ als „diskursive Voraussetzung“ für Sklaverei 
und Kolonialismus fungiert habe. Herausgestellt zu haben, „wie dem Akt der 
ökonomischen Ausnutzung der afrikanischen Völker ihre diskursive Zurichtung 
vorausging“ sei „ein bleibendes Verdienst von Mbembes Hauptwerk“.7 Mangold 
zufolge vertritt Mbembe daher eine klassische Variante der kulturalistischen 
Position innerhalb der Ursprungsdebatte.8 Egal also, wo man in den zahlreichen 
Debatten um Rassismus und Kolonialismus hinsieht, das Henne-Ei-Problem tritt 
stetig in neuem Zusammenhang wieder ans Licht. 

Will die kritische Rassismusanalyse zu gesellscha�lichen Kontroversen um 
diese �emen etwas beitragen, muss sie sich demnach mit der Ursprungspro-
blematik auseinandersetzen. Die dabei verhandelten Fragen haben nicht nur 
tagespolitische Bedeutung, sondern sind auch aus ideologiekritischer Perspektive 
wichtig: Fast 20 Jahre nachdem der Rassismusforscher und Historiker George M. 
Fredrickson verlautbarte, dass die Proposition, wonach es sich bei ‘Rasse’ um eine 
soziale Konstruktion handelt, zu einem akademischen Klischee geworden sei,9 
glauben einer Studie von 2016 zufolge immer noch die Häl�e US-amerikanischer 
MedizinstudentInnen in irgendeiner Form an die Existenz medizinisch relevanter 
biologischer Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Menschen (Ho�man 
et al. 2016) – um nur ein Beispiel unter vielen für die Persistenz wissenscha�lich-
rassistischer Ideologie anzuführen. Das Projekt der Denaturalisierung und Dele-
gitimierung von Rasseideen ist längst nicht abgeschlossen und die Geschichte ist 
hierbei ein zentrales Feld der Auseinandersetzung. ‘Rasse’ ist, wie der Historiker 
Ira Berlin (2003: 1) argumentiert hat, nicht nur eine soziale, sondern auch eine 
historische Konstruktion. Es muss, wie es Jost Müller im Rahmen der deutschen 

7 https://www.zeit.de/2020/19/rassismus-achille-mbembe-antisemitismus-postcolonial-
studies – Zuletzt abgerufen am 23.3.2022.

8 Während es vieles an Mbembes Werk zu kritisieren gäbe, würde ich ihn zumindest ge-
gen das Lob von Mangold in Schutz nehmen. Wer sein Hauptwerk Kritik der schwarzen 
Vernun� liest, wird feststellen, dass Mbembe zumindest in der Ursprungsfrage zu einer 
materialistischen Position neigt, die den Rassismus klar als Konsequenz und nicht als 
Voraussetzung der Sklaverei versteht (Mbembe 2017: 10-20). Kurz darauf datiert er die 
‘schwarze Vernun�’ allerdings bis in die europäische Antike zurück (ebd.: 27).

9 https://www.nybooks.com/articles/1997/10/23/americas-caste-system-will-it-change/ 
– Zuletzt abgerufen am 2.6.2022.
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Rassismusdebatte formuliert hat, „tatsächlich der historische, nicht allein logische 
Nachweis“ gelingen, dass es sich bei ‘Rasse’ „um eine soziale Konstruktion han-
delt“ (Müller 1998: 22; Herv. i.O.). Scha� es die Rassismusanalyse nicht, das zu 
leisten, lässt sie eine Hintertür o�en, durch die sich rassistische Naturalisierungen 
weiter ausbreiten können.

Die vorliegende Arbeit versucht daher, die im deutschsprachigen Raum kaum 
bekannte Debatte um den Ursprung des anti-schwarzen Rassismus und ihre 
zentralen Argumente und Gegensätze zu rekonstruieren. Dabei soll gleichzeitig 
diese spezi�sche Ausformung des Rassismus in ihrem Zusammenhang mit der 
kolonialen Sklaverei einer Untersuchung unterzogen werden. Die Ursprungs-
debatte bildet somit zugleich Gegenstand dieses Buches, als auch das Material, 
an dem ein über die Debatte hinausgehendes rassismustheoretisches Argument 
entwickelt wird. Dieses hat im Wesentlichen drei Grundpfeiler: 

Erstens ergibt sich aus der Analyse der Ursprungsproblematik auch ein be-
stimmtes Verständnis davon, was es bedeutet, Rassismus hegemonietheoretisch zu 
analysieren. Anhand der Ursprungsdebatte wird in dieser Arbeit ein spezi�sches 
Verständnis von Rassismus als negatives Hegemonieverhältnis entwickelt, durch 
das institutioneller Rassismus als eine Form der Koordinierung von Interessen 
(Przeworski 1985: 133-170; Chibber 2022: 91-99) auf dem Rücken einer stig-
matisierten Außengruppe de�niert werden kann. Diese Form der Hegemonie 
wird, wie gezeigt werden wird, durch politische Intervention hervorgebracht, 
materialisiert sich in staatlichen und rechtlichen Institutionen und beruht darauf, 
dass kurz- und mittelfristige Interessen der inkludierten Subalternen auf dem 
Rücken der rassistisch Exkludierten mit dem Interesse der herrschenden Klassen 
und Klassenfraktionen nach sozialer Kohäsion „konkret koordiniert“ (Gramsci 
1967: 328) werden. Langfristig ist diese Formation, die zur Demobilisierung 
und Spaltung der Ausgebeuteten führt, auch für die Interessensverfolgung der 
rassistisch dominanten Teile derselben fatal, kurzfristig hält sie jedoch reale Zu-
gewinne für sie bereit.10

Zweitens lassen sich aus der hier angestellten Analyse Konsequenzen für die 
�eoretisierung von Rassismus und Klassenverhältnissen ziehen. Schließlich 
geht der sozioökonomische Strang in der Debatte, der in der vorliegenden Arbeit 
verteidigt und ausgebaut wird, davon aus, dass der moderne Hautfarbenrassismus 

10 Das hier entwickelte Verständnis von Rassismus als Hegemonieverhältnis nimmt dem-
nach sowohl zu Positionen Abstand, die meinen, die ‘Löhne des Weiß-seins’ (Roediger 
2007) seien auf falsches Bewusstsein, Illusionen oder rein psychologische Statusaufwer-
tungen zu reduzieren, wie auch zu solchen, die von umfassenden materiellen Privilegien 
für sämtliche Mitglieder der Dominanzgruppe ausgehen.
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aus der kolonialen Sklaverei – einem Klassenverhältnis heraus – entstanden sei. 
Die Beziehung dieser beiden Verhältnisse zueinander wird in der vorliegenden 
Arbeit als eines der Emergenz konzipiert: Unter bestimmten Bedingungen führt 
die politische Reorganisation von Produktionsbeziehungen zur Herausbildung 
von rassistischen Konjunkturen, die aus Klassenantagonismen hervorgehen, aber 
gleichzeitig Eigenscha�en und Dynamiken entwickelt, die über die Klassenver-
hältnisse hinausgehen und nicht auf diese zu reduzieren sind.

Drittens erlaubt die Ursprungsdebatte eine konkrete Diskussion einer der 
Grundfragen der historischen Rassismusforschung: Wie steht es um das Verhält-
nis von Rassismus und (kapitalistischer) Moderne? Hier nimmt diese Arbeit die 
Position ein, dass Rassismus nicht auf ein ideologisches Element der kapitalisti-
schen Produktionsweise oder auf die Epoche der Moderne eingeschränkt werden 
kann. Bei Virginia im 17. Jahrhundert handelt es sich, wie noch gezeigt werden 
wird, um keine kapitalistische Gesellscha�. Dennoch entwickelte sich – zunächst 
ohne jeglichen Rekurs auf das Rassekonzept – ein Rassismus, der allerdings 
primär mit dem Gegensatz von Wildheit und Zivilisation sowie dem von Aus-
erwählten und Verdammten operierte und Hautfarbe als Erkennungsmerkmal 
kultureller Mangelha�igkeit verwendete. Sein Metadiskurs war Religion und 
Kultur, nicht Biologie und Wissenscha�. Dennoch teilte er Bevölkerungsgruppen 
in wesensmäßig di�erente und hierarchisch zueinander stehende, sich selbst 
reproduzierende Großgruppen ein. Ein „Rassismus ohne Rassen“ (Balibar 1998a: 
28) entstand nicht erst nach der Delegitimierung expliziter Rassentheorien post-
1945, wie von �eorien des ‘Neorassismus’ immer wieder argumentiert, sondern 
existierte bereits vor der Herausbildung des modernen Rassedenkens (Hund 
2012). Dieser kulturalistische Rassismus verwandelte sich allerdings im Zuge der 
Ausbreitung bürgerlicher Ideen von naturrechtlich verbürgter Gleichheit in einen 
modernen Rassismus, der die Ungleichheit biologisch de�nierter Menschenrassen 
behauptete. Rassismus ist demnach kein Produkt der Moderne, das Rassekon-
zept – mitsamt seiner biologischen, farbcodierten, auf die Klassi�zierung der 
Weltbevölkerung angelegten Bedeutung – allerdings sehr wohl. 

Rassismus als soziale Konstellation

Zur Behandlung der Ursprungsproblematik wird in dieser Arbeit größtenteils 
einem Verständnis von Rassismus gefolgt, das in den letzten Jahrzehnten in 
zahlreichen Studien entwickelt wurde und davon ausgeht, dass Rassismus als 
soziales Verhältnis analysiert werden muss (vgl. etwa Terkessidis 2004; Hund 
2007; Rommelspacher 2009; Bojad�ijev 2012; Müller-Uri 2014; Biskamp 2016; 
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Opratko 2019). Dieser Ansatz sieht im Rassismus nicht einfach einen Ideen-
korpus oder ein Vorurteil. Vielmehr werden Ideologien als soziale Praktiken 
verstanden und Rassismen als prozessförmige Konstellationen untersucht, die 
sich aus diskursiven und materiellen Elementen zusammensetzen. Damit werden 
Rassismen allerdings nicht unbesehen als ‘Strukturen’ oder ‘Systeme’ de�niert. 
Wie Wulf D. Hund (2007: 129f.) argumentiert, ist „die Frage nach dem Verhält-
nis von sozialstrukturellen und ideologischen Elementen des Rassismus nicht 
de�nitorisch zu lösen“, sondern je nach Fall historisch-spezi�sch zu analysieren. 
Rassismus ist demnach nicht einfach eine Ideologie, sondern er hat zugleich eine 
materielle Basis und materielle E�ekte (Miles 1982: 4). Die genaue Bescha�enheit 
seines Unterbaus, seiner diskursiven Elemente und seiner Wirkungen bildet den 
Gegenstand der Rassismusanalyse.

Gleichzeitig geht die vorliegende Arbeit im Anschluss an die oben zitierten 
AutorInnen nicht davon aus, dass rassistische Diskriminierung lediglich bereits 
vorgefundene Menschengruppen mit negativen Vorzeichen ausstattet. Statt-
dessen wird der konstruktivistischen Einsicht gefolgt, wonach Rassismus durch 
diskursive und materielle Praktiken hindurch Gruppen als ‘Andere’ überhaupt 
erst hervorbringt. Auch wenn diese Au�assung vor allem in Auseinandersetzung 
mit der wissenscha�lichen Widerlegung der biologischen Rassetheorien durch 
die moderne Genetik entwickelt wurde (ebd.: 16�.), lässt sie sich auch auf andere 
rassistische Di�erenzierungsmuster, die nicht mit dem Rassenbegri� operieren, 
übertragen. Was für die soziale Konstruktion der Menschenrassen gilt, gilt ebenso 
für andere rassistische Konstruktionen: „Weder barbarisch, noch unrein, teuf-
lisch, wild, farbig oder minderwertig ist jemand von Natur aus, sondern innerhalb 
und vermittels gesellscha�licher Verhältnisse“ (Hund 2007: 29).

Die rassistische Zurichtung von Menschengruppen hat mehrere zentrale Ope-
rationsweisen. Zunächst werden die anders gemachten homogenisiert. In der 
ihnen aufoktroyierten Identität werden „eine Vielzahl unterschiedlicher sozialer 
Charaktere vereint und gleichmacherisch eingeebnet“ (ebd.: 120f.). Aufgrund 
der Ver�ochtenheit rassistischer Ideologie mit soziostrukturellen Verhältnis-
sen bleibt diese Homogenisierung jedoch eine Tendenz und ist selten absolut. 
Gewisse Binnendi�erenzierungen, wie etwa die zwischen assimilationsfähigen 
indigenen Verbündeten und zur Elimination freigegebenen ‘Kannibalen’ im 
kolonialen Rassismus, werden aus funktionalen Gründen aufrechterhalten oder 
eigens eingeführt (siehe dazu Kap. 4.2.2). Ähnlich mussten die transatlantisch 
agierenden europäischen Kau�eute an der Westküste Afrikas, die in den von 
ihnen überlieferten Dokumenten homogenisierend von Negros schrieben, sich der 
ethnischen Unterscheidungen und den sprachlichen und kulturellen Di�erenzen 
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zwischen Mandinka, Fulbe, Adja usw. sehr wohl bewusst sein, um erfolgreich 
das lukrative Geschä� des Sklavenhandels navigieren zu können (Fields 1982: 
145). Allerdings ist diese zugesprochene Di�erenzierung jederzeit „einseitig auf-
kündbar“ (Hund 2007: 31). Die Objekte des Rassismus sind einer tendenziellen 
Desozialisierung ausgeliefert, womit gemeint ist, dass die für die Mitglieder der 
unmarkierten Gruppe normalen sozialen Beziehungen und Praktiken bei den 
rassistisch markierten Anderen „unter Vorbehalt gestellt“ werden (ebd.: 88). 
Während bei den einen Familiengründung, Geschlechterrollen, Klassendi�e-
renzierung oder kulturelle Identität eine Selbstverständlichkeit darstellen, kann 
gegen diese Dinge bei den anderen jederzeit ein „racist veto“ (Fields/Fields 2012: 
267) eingelegt werden.

Weiters wirkt rassistische Ideologie essentialisierend. Allen Mitgliedern der 
rassistisch konstruierten Gruppe wird ein gemeinsames Wesen unterstellt. Dieses 
Wesen muss aber, anders als diverse RassismusforscherInnen annehmen (vgl. 
z.B. Miles 1992), nicht notwendig direkt in Biologie und Physiologie verankert 
werden, um als rassistische Essentialisierung gelten zu können. Rassismus fußte 
immer auf kulturellen Normen, die die moderne Rassentheorie aus körperli-
chen bzw. genetischen Eigenscha�en ableitet. Er hatte stets einen „kulturellen 
Kern“ (Hund 2007: 9), der vom Rassenkonzept biologistisch verhüllt wird, und 
darin besteht, dass rassistisch markierten Gruppen ein geringeres Kulturniveau 
attestiert wird. Letzteres drücke sich in Form von Dummheit, Faulheit oder 
Bosha�igkeit aus und ließe sich an äußerlichen Di�erenzen, wie der Hautfarbe, 
ablesen. Die Begründungslogik des Rassismus ist demnach genau andersrum als 
o� angenommen wird: Sie führt von wesensmäßig vorgestellter kultureller Di�e-
renz zu körperlichen Bedeutungsträgern – nicht umgekehrt (ebd.: 7). Dennoch 
ist Rassismus stets auf Visualisierung und Stigmatisierung angewiesen. Diese 
wird aber nicht selten durch Kleidungsvorschri�en, Symbole, oder Markierungen 
allerart erzeugt, anstatt in der Natur selbst vorgefunden zu werden (ebd.: 99�.).

Letztlich zielt die ideologische Konstruktion einer homogenen, wesensmäßig 
di�erenten Gruppe jedoch natürlich auf eine Hierarchisierung. Formuliert wird 
nicht einfach eine Unterscheidung, sondern ein Anspruch auf Über- und Unter-
ordnung, bei der die Außengruppe als minderwertig designiert und tendenziell 
bis fundamental entmenschlicht wird. Das Verhältnis der Dominanzgruppe zur 
rassistisch markierten Gruppe kann dabei sowohl als undurchlässige absolute 
Dichotomie als auch als graduelle Abstufung mit diversen Übergangskategorien 
und Zwischengruppen konzipiert werden (ebd.: 94�.). Ebenso ist nicht vorherbe-
stimmt, wie der Umgang zwischen den Subjekten und Objekten des Rassismus 
geregelt ist. Segregation und Assimilation, Reinheitsemphase und Hybridisierung 
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fungierten allesamt unter bestimmten historischen Bedingungen als Strategien 
rassistischer Unterdrückung (Hund 2007: 35; 109-119).

Die beschriebenen ideologischen Operationen in Verbindung mit materiellen 
Ein- und Ausschlussformen erlauben dem Rassismus eine herrscha�sstabilisieren-
de Funktion zu erfüllen. Die Konstruktion von faulen, genügsamen, diabolischen, 
oder unreinen Anderen dient der ideologischen Selbstaufwertung der Domi-
nanzgruppe. Innerhalb von Klassengesellscha�en, die sich durch fundamentale 
Ausbeutungs- und Ungleichheitsverhältnisse auszeichnen, ermöglicht rassistische 
Identi�kation noch den untersten Gesellscha�smitgliedern sich im Kontrast zu 
den ausgegrenzten Anderen als Teil einer Gemeinscha� zu verstehen. Wulf D. 
Hund hat diese Grundfunktion des Rassismus in mehreren programmatischen 
Arbeiten als ‘negative Vergesellscha�ung’ bezeichnet und als gemeinsame Kon-
stante äußerst di�erenter, historisch verstreuter Ausprägungen von Rassismus 
festgehalten (Hund 1999; 2007; 2014; 2018). Um diese Funktion erfüllen zu 
können, muss sich der Rassismus jedoch in soziales Handeln umsetzen. Er muss 
materielle Ermöglichungsbedingungen vor�nden und sich in Strukturen und 
Institutionen niederschlagen, um sich reproduzieren und weiterhin zur Sti�ung 
von negativer Gemeinsamkeit dienen zu können. Daher gingen Rassismen histo-
risch meist aus Auseinandersetzungen hervor, die sich um die Ausbeutung von 
Arbeit, die Aneignung von Territorium oder die Konkurrenz um verschiedenste 
Ressourcen drehten. 

Rassismusanalyse, Staatstheorie, Politischer Marxismus

Im hier im Fokus stehenden Fall und der hier vertretenen Position zufolge ging 
der anti-schwarze Rassismus aus der kolonialen Sklaverei hervor. Die Frage ist 
aber natürlich wie die Emergenz rassistischer Formationen aus Ausbeutungs- 
und Konkurrenzdynamiken genau funktioniert. Hierzu gibt es, wie zu vielen 
anderen theoretischen Fragen der Rassismusanalyse, keine allgemein akzeptierte 
Au�assung. Im Gegenteil: Weder gibt es innerhalb der Rassismusforschung 
Konsens über die zu verwendenden grundsätzlichen Begri�ichkeiten noch über 
die gesellscha�stheoretische Einbettung. Ob es legitim ist, ‘Rasse’ als analytische 
Kategorie zu gebrauchen, ob Rassismus an den Rassenbegri� gebunden werden 
soll, ob er ein Phänomen der westlichen Moderne oder auch anderer Epochen 
und Weltregionen war und ist, ob er in primordialen Antrieben oder sozialen 
Prozessen wurzelt, über all das bestehen noch nicht einmal im entferntesten 
geteilte Ansichten. Wulf D. Hund spricht daher tre�end von einem „vorpara-
digmatischen Stand der Rassismusforschung“ (Hund 2007: 34). 
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Diese Einschätzung über den Zustand der Rassismusanalyse lässt sich auch 
auf das historisch-materialistische Subparadigma darin übertragen.11 In den 
folgenden Ausführungen soll daher der Versuch unternommen werden, diese 
Tradition innerhalb der Rassismusforschung durch einen Rückgri�  auf die ma-einen Rückgri� auf die ma-
terialistische Staatstheorie, wie sie maßgeblich von Nicos Poulantzas formuliert 
worden ist, zu stärken. Poulantzas �eorie, so das Argument, kann zu einer 
theoretischen Refundierung der sozioökonomischen Position in der Ursprungs-
debatte beitragen, die etwaige funktionalistische und reduktionistische Sack-
gassen zu vermeiden im Stande ist. Allerdings muss dieser Zugang durch jenen 
des Politischen Marxismus ergänzt werden, um gewisse strukturalistische und 
formalistische Tendenzen in Poulantzas’ Ansatz zu korrigieren. Der Politische 
Marxismus, wie er vom Historiker Robert Brenner und der Politikwissenscha�-
lerin Ellen Meiksins Wood entwickelt worden ist, entgeht – wie in dieser Arbeit 
noch genauer argumentiert wird – dem Instanzenschematismus von Poulantzas 
und verweist psychologische und kulturelle Faktoren nicht auf eine räumlich 
von der Ökonomie getrennte Ebene, sondern sieht sie als in das sozioökonomi-
sche, strukturell determinierte Handeln von AkteurInnen eingebettet an (Clegg 
2020: 79). Darüber hinaus ermöglicht der Geopolitische Marxismus, der von 
Benno Teschke (2007) als Erweiterung von Brenner und Woods Ansatz für die 
Internationalen Beziehungen entwickelt wurde, die Verhältnisse in Virginia in 
der territorialstaatlich-dynastische Konkurrenz im frühmodernen Atlantik zu 
situieren, womit eine weitere Leerstelle beider Seiten der alten Ursprungsdebat-
te korrigiert werden kann. Durch diese theoretischen Bezüge erweitere ich die 
Ursprungsproblematik um einen staatstheoretischen Fokus, der bisher in der 
Debatte weitgehend abwesend war.

Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel wird zunächst eine Übersicht über die Ursprungsdebatte und 
ihre zentralen Problemstellungen und Streitpunkte gegeben. Die beiden antago-
nistischen Positionen innerhalb der Auseinandersetzung sollen hier eingehender 
bestimmt und voneinander abgegrenzt werden. Dabei lege ich den Fokus auf 
den Höhepunkt der Debatte in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren und gebe 

11 Dies lässt sich etwa daran ablesen, wie unterschiedlich die theoretischen Bezüge, Kon-
zepte und Schwerpunktsetzungen in den Arbeiten ausfallen, die sich daran versuchen, 
einen Überblick über materialistische Rassismustheorien zu geben (vgl. z.B. San Juan Jr. 
2001; Virdee 2010; Cam�eld 2016).
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anschließend einen groben Überblick über spätere Beiträge und neuere histori-
sche Erkenntnisse, die für meine anschließende Rekonstruktion der kolonialen 
Frühgeschichte Virginias relevant sind.

In Kapitel zwei wird mein theoretischer Zugri� auf die materialistische Staats-
theorie, mit deren Hilfe ich mich an die Ursprungsdebatte annähere, genauer 
bestimmt. Ich lege die Staatstheorie von Nicos Poulantzas dar, an die ich kritisch 
anschließe, und diskutiere sie in Hinsicht auf ihre Tauglichkeit für die Analyse 
historischer Prozesse und vorkapitalistischer Sozialformationen. Wie ich zeigen 
werde, muss Poulantzas’ Zugang durch jenen des Politischen Marxismus ergänzt 
und korrigiert werden, um für den vorliegenden Gegenstand nutzbar gemacht 
werden zu können. Daher werden auch die für diese Arbeit relevanten theoreti-
schen Leitlinien dieses Ansatzes vorgestellt und diskutiert.

Im dritten Kapitel folge ich den HistorikerInnen der Ursprungsdebatte in das 
kulturelle System des frühmodernen Englands und diskutiere die Frage, inwie-
fern kulturelle Vorprägungen, die die europäischen SiedlerInnen nach Virginia 
brachten, für den dort entstandenen Rassismus von Relevanz waren. Es wird 
gezeigt, dass sich die inferiorisierenden und stereotypisierenden Ideologien, die 
sich im mittelalterlichen und frühmodernen Europa au�nden lassen, nur vor 
dem Hintergrund der jeweiligen sozialen Eigentumsverhältnisse begreifen lassen, 
vor denen sie au�amen und zu deren ideologischer Navigation sie dienten. Nur 
wenn Di�erenzkonstruktionen für AkteurInnen im Zuge von sozialen Kämpfen 
und zur Durchsetzung ihrer Interessen praktisch adäquat werden, können sie 
sich zu rassistischen Ideologien entfalten.

Im vierten Kapitel wird der geopolitische Kontext betrachtet, in dem die 
anglo-amerikanischen Kolonialexpansion ab dem späten 16. Jahrhundert ihren 
Ausgang nahm. Unter Zuhilfenahme des Politischen Marxismus wird Virginia als 
Knotenpunkt eines umfassenden Prozesses der europäischen Expansion gerahmt. 
Dadurch soll gezeigt werden, unter welchen institutionellen und ideologischen 
Voraussetzungen die Bevölkerung Virginias agieren musste. Die koloniale Pro-
duktion mit von der afrikanischen Westküste verschleppten Menschen war zum 
Zeitpunkt des Einstiegs Englands in den transatlantischen Wettlauf bereits eine 
von den iberischen Mächten etablierte Praxis und wichtiges Mittel der geopo-
litischen Akkumulationsstrategien europäisch-frühmoderner Dynastien. In 
diesem Kontext wurden sowohl in England selbst entstandene als auch durch 
die lange Geschichte der Sklaverei importierte, rassistische Mythen und Ste-
reotype zur Legitimation und Erklärung des transatlantischen Sklavenhandels 
und der Plantagensklaverei adaptiert. Hier wird auch auf die Debatte rund um 
die �esen des Soziologen Frank Tannenbaum eingegangen, der den ‘milderen’ 
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Rassismus in den iberischen Kolonien auf kulturelle Prägungen der iberischen 
Bevölkerung zurückführt.

In Kapitel fünf wird sich zeigen, dass die innerhalb der Ursprungsdebatte 
kontrovers diskutierte Frage nach dem Status der ersten afrikanischen Menschen, 
die ab 1619 in die englischen Festlandkolonien am amerikanischen Kontinent 
kamen, mittlerweile, dank neuer empirischer Studien, als einigermaßen geklärt 
angesehen werden kann. Entgegen einem lange gep�egten Argument des materia-
listischen Strangs in der Debatte waren sie in ihrer weit überwiegenden Mehrheit 
von Beginn an einem lebenslangen und erblichen Sklavenstatus unterworfen. 
Die kolonialen P�anzerInnen, die sich in Virginia die politische Gewalt zu ihren 
Gunsten formen und für die Vermehrung ihres privaten Reichtums nutzbar 
machen konnten, folgten ihren iberischen KonkurrentInnen und gri�en, sobald 
sie die Möglichkeit dazu hatten, auf schwarze SklavInnen zu und beuteten sie 
rücksichtslos auf den Plantagen der Neuen Welt aus. Zur Rationalisierung dieser 
Praxis gri�en sie auf die bereits zuvor adaptierten Zuschreibungen bezüglich 
subsaharisch-afrikanischer Menschen zurück und ergänzten sie mit Stereoty-
pen, die anderen Rassismen entstammten. Verschiedene vormoderne Rassismen 
wurden dadurch in der kolonialen Situation amalgamiert. Sie dienten allerdings, 
wie veranschaulicht wird, der nachträglichen Legitimation interessensbasierter 
Entscheidungen und standen in keinem ursächlichen Verhältnis zur Herausbil-
dung der Plantagensklaverei.

In Kapitel sechs wird sich zeigen, dass die koloniale Plantagenökonomie in 
Virginia, wie die materialistischen TeilnehmerInnen an der Ursprungsdebatte 
überzeugend darlegen konnten, ab den 1640er Jahren in eine gravierende politi-
sche Krise und Phase rabiater Klassenauseinandersetzungen eintrat. Nach langen 
Kon�ikten und nur mit Hilfe der Intervention durch die englische Krone bildete 
sich eine prekäre Hegemonie heraus, die sich sowohl im kolonialen Staat als auch 
in England selbst materialisierte und sich auf dem rassistischen Ausschluss der 
schwarzen und indigenen Bevölkerung gründete. Durch die Koordinierung der 
Interessen der P�anzerInnen mit jenen der europäischen Unterklassen wurde 
eine institutionelle Basis dafür gescha�en, dass sich der Hautfarbenrassismus ten-
denziell in der Gesamtheit der europäischen SiedlerInnenbevölkerung verbreiten 
konnte. Weiters wird dargestellt, wie sich schließlich der aus dem Plantagenkom-
plex entsprungene und politisch verallgemeinerte Rassismus ideologisch weiter 
transformiert hat. Zunächst löste er sich von der religiös-temporalen Dichotomie 
zwischen zivilisierten Christians und heidnischen Negros und verwandelte sich in 
einen Gegensatz zwischen Weißen und Schwarzen. Die Verwandlung von diesen 
hautfarbenbasierten Inferiorisierungen in das moderne Rassendenken vollzog 
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sich in dem Maße, in dem die rassistische Sklaverei in eine bürgerliche Republik 
integriert wurde, die sich auf naturrechtlichen Vorstellungen von Gleichheit 
gründete. Der „Grundwiderspruch der bürgerlichen Konstitution“ (Hirsch 2005: 
27) bekam dadurch eine spezi�sche, rassi�zierte Gestalt. Im abschließenden 
Kapitel sieben werden die aus der historischen Analyse gewonnenen theoretischen 
Schlüsse systematisch sowie zusammenfassend diskutiert und auf die gegenwär-
tigen sozialwissenscha�lichen Rassismusdebatten bezogen.

Abschließend zu dieser Einleitung noch ein Wort zur gendersensiblen Schreib-
weise. Arbeiten wie die vorliegende, die versuchen historische Auseinanderset-
zungen zu rekonstruieren, stehen in Hinblick auf geschlechtergerechte Sprache 
immer vor der Zwickmühle, entweder weibliche Handlungsmacht unsichtbar zu 
machen oder aber patriarchale Ausschlüsse herunterzuspielen. Ich habe mich dazu 
entschlossen, sämtliche Kategorien mit einem Binnen-I zu versehen, bei denen 
nicht eindeutig aus der analysierten Literatur hervorgeht, dass es sich ausschließ-
lich um Männer handelte. So werde ich selbst bei den kastilischen Conquistadores, 
die mit Sicherheit fast – aber eben nur fast – durchwegs männlich waren, von 
‘KonquistadorInnen’ schreiben. Auch wird im Falle der Frühphase der Kolonie 
Virginia immer wieder von ‘Großp�anzerInnen’ die Rede sein, obwohl diese, 
zumindest zu Beginn der kolonialen Entwicklung, nachweislich ausschließlich 
Männer waren. Das halte ich deshalb für legitim, da die Ehefrauen von Planta-
genbesitzern häu�g in die Verwaltung der Plantagen involviert waren und im 
Falle des Ablebens ihres Ehemannes über dessen Eigentum verfügen konnten 
(Brown 1996: 287�.). Ob es dieser Arbeit gelungen ist, dieses Spannungsver-
hältnis erfolgreich zu navigieren, müssen andere beurteilen.
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1. Die Ursprungsdebatte

Das folgende Kapitel enthält eine Übersicht über die wichtigsten Beiträge und 
Argumente der sogenannten Ursprungsdebatte. Die relativ ausführliche Ab-
handlung auf den kommenden Seiten dient einerseits dazu, vorab eine Orientie-
rungshilfe für die historischen Detailfragen zu geben, die in den darau�olgenden 
Kapiteln behandelt werden. Andererseits werden damit die Grundzüge der beiden 
bereits in der Einleitung erwähnten sozioökonomischen und psychokulturellen 
Debattenstränge vorgestellt und die staatstheoretische Lücke in der gesamten 
Auseinandersetzung aufgezeigt. Die Ausführlichkeit der folgenden Übersicht 
ist auch deshalb notwendig, da in der deutschsprachigen Rassismusdiskussion 
nur wenig über die Ursprungsdebatte bekannt ist. Das liegt mutmaßlich daran, 
dass die ausführlichen Zusammenfassungen von Green (1988) und Vaughan 
(1995) nie ins Deutsche übersetzt wurden und zugleich mit Ausnahme der Arbeit 
von Breen und Innes (1982) sowie des ersten Bandes von �eodore W. Allens 
Invention of the White Race meines Wissens keine Debattenbeiträge in deutscher 
Sprache vorliegen. Das bisherige Desinteresse an der Ursprungsdebatte wird schon 
daran ersichtlich, dass die Übersicht über jene bei Allen (2012a: 2-22) nicht in 
die deutsche Fassung aufgenommen wurde.1 Daher soll nun genauer auf die 
Streitpunkte und den Debattenverlauf eingegangen werden.

1.1 Das ‘sozioökonomische’ Argument

Lange wurde von HistorikerInnen der amerikanischen Frühgeschichte angenom-
men, dass die Ankun� der ersten AfrikanerInnen in der Kolonie Virginia im 
Jahr 1619 gleichzeitig das Datum der Entstehung der Sklaverei in den englischen 
Festlandsiedlungen markiert habe. Wenn dieser Punkt überhaupt Erwähnung 

1 Wobei Jost Müller in seinem Vorwort zur Übersetzung von Allens Buch kurz auf die 
Debatte zu sprechen kommt (Müller 1998: 8�.). Zumindest in zwei nach Fertigstellung 
der vorliegenden Arbeit erschienenen Artikeln in deutschsprachigen Sammelbänden 
zum �ema Rassismus �nden sich ebenfalls Rekurse auf Aspekte der Ursprungsdebatte 
(Hamade/Sorg 2023; Röpert 2023).
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fand, wurde ähnliches auch von den rassistischen Einstellungen2 der weißen 
SiedlerInnen behauptet: diese wurden als quasi-natürliche, instinktgeleitete Re-
aktion der EuropäerInnen angesichts der Präsenz schwarzer Menschen in der 
Kolonie aufgefasst und wurden daher nicht als Gegenstand verstanden, der näher 
untersucht oder langwierig erklärt werden müsste (Vaughan 1995: 137f.).3 Mit 
Beginn des 20. Jahrhunderts verlor diese Au�assung allerdings zunehmend an 
Plausibilität. Zunächst förderte die Analyse von Dokumenten aus der Kolonialzeit 
einige Ambiguitäten im sprachlichen Umgang mit afrikanischen Arbeitskrä�en 
zutage. Der Sklavenstatus wurde erst in den 1660er und 1670er Jahren schritt-
weise rechtlich �xiert, woraus der Historiker James C. Ballagh im Jahr 1902 den 
Schluss zog, dass die AfrikanerInnen, die in den vier Jahrzehnten davor in Virgi-
nia lebten, „only as […] servant[s]“ (Ballagh 1902: 31) und nicht als SklavInnen 
fungiert hätten.4 Seine Au�assung, wonach sich der Status der afrikanischen nicht 
von dem der damals wesentlich zahlreicheren europäischen Mägde und Knechte 
in der Kolonie unterschieden hätte, wurde durch eine Reihe an zeitgenössischen 
Dokumenten bestärkt, in der afrikanische ArbeiterInnen nicht als slaves, sondern 
als servants bezeichnet werden (Handlin/Handlin 1950: 203).

Bis in die 1940er Jahre wurden daraus jedoch noch keine Konsequenzen für 
den Zusammenhang von Sklaverei und Rassismus in den englischen Festlandko-
lonien gezogen. Der Großteil der involvierten HistorikerInnen sah nach wie vor 
rassistische Einstellungen als natürliche Reaktionen auf ‘rassische’ Unterschiede 
an (Green 1988: 29). Dies änderte sich erst mit dem Erscheinen eines Werkes, 
das einen theoretischen Einschnitt in der Debatte markieren sollte. 1944 veröf-
fentlichte Eric Williams sein Buch Capitalism and Slavery, das auf seiner 1938 
eingereichten Dissertation basierte. Der spätere Premierminister von Trinidad 
und Tobago formulierte darin eine für die Ursprungsdebatte ein�ussreiche �ese: 
„Slavery in the Caribbean has been too narrowly identi�ed with the Negro. A 
racial twist has thereby been given to what is basically an economic phenomenon. 

2 Rassismus wurde in den früheren Beiträgen zur Debatte meist unter dem Begri� der ra-
cial prejudices diskutiert und auf Vorurteile und Einstellungsmuster reduziert (Vaughan 
1995: 159f.).

3 Viele der frühen Arbeiten zum Beginn der Kolonie Virginia waren auch o�en rassis-
tisch, wie etwa jene von Ballagh (1902), und sollten vor allem die historische Entwick-
lung des US-amerikanischen Südens glori�zieren. Vgl. dazu Brown (2017: 236�.).

4 In Kapitel 5.1.3 wird noch genauer auf Ballaghs Buch und dessen Auswirkungen auf 
den sozioökonomischen Debattenstrang eingegangen. Brown (2017: 238) zufolge 
wurde Ballaghs �ese über den Knechtscha�sstatus der frühen Schwarzen in Virginia 
schon in den 1940er Jahren von Susie M. Ames herausgefordert.
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Slavery was not born of racism: rather, racism was the consequence of slavery.“ 
(Williams 1994: 7)5

Williams verstand den Rassismus als nachträgliche Rationalisierung eines 
ökonomischen Motivs: „[T]he colonies needed labor and resorted to Negro labor 
because it was cheapest and best.“ (Ebd.: 20) Er baute für seine �ese maßgeblich 
auf den Arbeiten seines Mentors, dem trinidadischen Marxisten C.L.R. James, 
auf, der wenige Jahre vor Williams’ Doktorarbeit mit �e Black Jacobins eine 
ein�ussreiche Geschichte der Haitianischen Revolution verö�entlicht hatte 
(Douglas 2019: 82-85). Schon dort �ndet sich die viel zitierte Aussage, wonach 
die ‘Rassenfrage’ politisch der Klassenfrage unterzuordnen und es zugleich desast-
rös sei, „imperialism in terms of race“ analysieren zu wollen (James 1989: 283).6

Williams’ materialistische Wendung der Ursprungsproblematik wurde bald 
aufgegri�en und 1950 von den SozialhistorikerInnen Oscar und Mary Handlin 
auf die Debatte über die Entstehung der rassistischen Sklaverei in Virginia über-
tragen (Allen 2012a: 3). Die Handlins gingen allerdings noch über Williams’ 
�ese hinaus. Während dieser im Fall der Karibik noch von einer von Anfang an 
klaren Unterscheidung zwischen Negro slaves und indentured servants ausging, 
stellten sie infrage, ob es diese Unterscheidung vor den 1660er Jahren in Virginia 
überhaupt bereits gegeben hat und kombinierten damit Williams’ Ausführungen 
mit einer radikalisierten Variante der �ese von Ballagh (Vaughan 1995: 140): Sie 
argumentierten, es habe die ersten vier Jahrzehnte in der Geschichte der Kolonie 
lediglich eine Vielfalt an ambivalenten Knechtscha�sformen gegeben, besetzt 
von europäischen und afrikanischen Arbeitskrä�en, ohne dass zwischen ihnen 
Unterschiede gemacht worden seien. Erst durch die schrittweise Etablierung 
eines �xierten SklavInnenstatus, der zugleich – aus größtenteils pragmatischen 
Motiven heraus – exklusiv afrikanischen Arbeitskrä�en aufgezwungen worden 
sei, habe sich unter den europäischen SiedlerInnen Anfang des 18. Jahrhunderts 

5 Die �ese über den Zusammenhang von Sklaverei und Rassismus war allerdings nicht 
jene, mit der Williams bis heute hauptsächlich assoziiert wird. In historischen Debatten 
wird unter der ‘Williams-�ese’ meist dessen Argument bezeichnet, wonach der indust-
rielle Kapitalismus in Großbritannien eine Folge der Plantagenwirtscha� in der Neuen 
Welt gewesen sei. Daneben wird aber auch sein Argument so bezeichnet, wonach das 
Verbot des transatlantischen Sklavenhandels und die Abscha�ung der Sklaverei in der 
Karibik als eine Folge des ökonomischen Bedeutungsverlusts der Plantagenökonomien 
interpretiert werden könne. Alles in allem gibt es daher drei ein�ussreiche ‘Williams-
�esen’, die bis heute für Debatten sorgen (Brandon 2017: 308).

6 Zugleich betonte James allerdings, dass der „racial factor“ auch nicht ignoriert werden 
sollte (James 1989: 283). Eine Diskussion von C.L.R. James’ Positionen zur Rassismus-
problematik �ndet sich bei Renault (2015).
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eine Au�assung herausgebildet, wonach es sich bei den AfrikanerInnen um eine 
minderwertige Menschengattung handle (Handlin/Handlin 1950: 202f.; 216).

Die Grundfragen der folgenden Debatte waren damit erstmals konzise for-
muliert: Wann, wie und warum wurde die Sklaverei in den englischen Fest-
landkolonien etabliert? Ging der Rassismus der Sklaverei voraus, oder war er 
ihr nachgeordnet? Und außerdem – mit der letzten Frage verbunden, aber nicht 
identisch: In welchem Kausalverhältnis stehen Rassismus und Sklaverei? Entstand 
die Rassenideologie als Legitimation der Sklaverei oder bedingten bereits zuvor 
existierende Ideen über die Minderwertigkeit von AfrikanerInnen ihre Verskla-
vung? Die Debatte im Anschluss an Williams und die Handlins behandelte 
dementsprechend die Frage nach dem Ursprung zweier Verhältnisse und dem 
Verhältnis zwischen diesen Verhältnissen: der Sklaverei und dem zu ihr gehörigen 
Rassismus gegen schwarze Menschen. 

Die Handlins formulierten – �eodore Allens Einteilung folgend (Allen 
2012a: 15) – die erste ‘sozioökonomische’ Antwort auf diese Fragen. Ihnen zufolge 
sei der Begri� der Sklaverei im englischen Gebrauch des 16. Jahrhunderts kein 
klarer Statusbegri� gewesen, sondern locker und �exibel als Abwertung von nie-
derem sozialen Stand verwendet worden. Der Begri� slave sei ein „general term of 
derogation“ (Handlin/Handlin 1950: 203) gewesen und habe, im Gegensatz zum 
auf dem römischen Recht basierenden, spanischen oder portugiesischen Rechts-
system, keine juristische De�nition im englischen Common Law gehabt. Wenn in 
den Dokumenten aus dem 17. Jahrhundert von SklavInnen die Rede war, sei damit 
noch kein klar unterscheidbarer Status gemeint gewesen, sondern schlicht eine 
Ausprägung der Knechtscha�, die keinen rassi�zierten Inhalt gehabt habe. Daher 
seien auch die Begri�e servant und slave austauschbar gewesen. Anhand der Un-
tersuchung englischer Knechtscha�sformen argumentierten sie, dass die frühen 
Arbeits- und Statusverhältnisse in Virginia lediglich Übertragungen feudaler Be-
ziehungen aus England gewesen seien, die sich erst ab den 1660er Jahren langsam 
in Sklavenverhältnisse im eigentlichen Sinne zu transformieren begannen. Doch 
selbst in der iberischen Sklaverei in Europa sowie den südamerikanischen Koloni-
en, in der das römische Recht zum Zweck der Regulation des SklavInnenstatus zur 
Anwendung kam, sei dieser Status eher mit feudaler Knechtscha� zu vergleichen 
gewesen als mit der späteren Besitzsklaverei auf den kolonialen Plantagen (ebd.: 
205f.). Die Plantagensklaverei und ihre Rassi�zierung sei demnach nur langsam 
entstanden und Ergebnis verschiedenster, kontingenter Ereignisketten gewesen. 
Sie war den Handlins zufolge weder Konsequenz von tief in der europäischen 
Kultur noch der menschlichen Psyche verwurzelten Vorurteilen, sondern E�ekt 
politischer Entscheidungen und ökonomischer Notwendigkeiten. Es dauerte 
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laut den Handlins einige Jahrzehnte, bis aus dem abwertenden Begri� slave ein 
rechtlich �xierter Status und eine abgrenzbare ökonomische Kategorie wurde. 
Dieser Prozess sei zudem vor allem auf die Besserstellung der weißen Knechte 
ab den 1660er Jahren zurückzuführen und weniger auf die Schlechterstellung 
der Schwarzen. Die Assoziation von schwarzer Haut mit dem SklavInnenstatus 
und die davon ausgehende rassistische Abwertung sei Produkt des sich auf diese 
Weise langsam herausbildenden Sklavensystems gewesen und habe sich erst im 
Laufe des 18. Jahrhunderts vollends etablieren können (ebd.: 221f.).

1.2 Das ‘psychokulturelle’ Argument

Wie Jordan (1962: 20) und Vaughan (1995: 140) einwandten, spiegelte sich im 
Text der Handlins der liberale Optimismus der Zeit wider, dem es im Zuge der 
Formierung der Bürgerrechtsbewegung kurz so schien, als könne zusammen mit 
der Segregation auch der US-amerikanische Rassismus beseitigt werden. Aller-
dings war die Zuversicht in Hinsicht auf die amerikanischen ‘Rassebeziehungen’ 
nicht von langer Dauer. Wenige Jahre nach ihrem Beitrag, am Höhepunkt des 
o� mörderischen Widerstands weißer RassistInnen gegen die Au�ebung der 
Segregation in den Südstaaten, wurden die Au�assungen der Handlins zum 
Gegenstand einer entschiedenen Kritik von Seiten des Historikers Carl N. Degler. 
In einem Artikel von 1959 argumentiert er – laut Jordan (1962: 22) passend zur 
pessimistischen Stimmung der damaligen politischen Konjunktur –, dass der 
anti-schwarze Rassismus nicht als Konsequenz der Sklaverei aufgefasst werden 
könne. Im Gegenteil habe die in Anglo-Amerika von Beginn an praktizierte 
rassistische Ungleichbehandlung schwarzer Menschen zu ihrer baldigen Ver-
sklavung geführt (Degler 1959: 66).

Zur Untermauerung dieser �ese bediente sich Degler eines Vergleichs zwi-
schen den englischen und iberischen Sklavensystemen in der Neuen Welt. Im 
Fall der letzteren habe der Rekurs auf das römische Recht einen juristischen 
Rahmen bereitgestellt, der die Praxis der Sklaverei klar de�nierte und durch den 
der Sklavenstatus grundsätzlich jeden tre�en konnte. Dies habe ein rassistisches 
Verwachsen von ‘Rasse’ und Sklavenstatus nach dem Vorbild der späteren USA 
in den portugiesischen und spanischen Kolonien verhindert. Weiters hätten die 
SüdeuropäerInnen bereits im 15. und 16. Jahrhundert im Zuge der Auseinander-
setzungen mit den MaurInnen und der portugiesischen ‘Entdeckungsfahrten’ 
Erfahrungen mit dunkelhäutigen Menschen gesammelt, weshalb der Kontakt 
mit AfrikanerInnen nicht so plötzlich gekommen sei, wie angeblich im Falle der 
EngländerInnen. Der universale Gleichheitsanspruch aller ChristInnen, welcher 
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von der katholischen Kirche vertreten wurde, habe zusätzlich der Identi�ka-
tion von Sklaverei und schwarzer Hautfarbe entgegen gewirkt (Degler 1959: 
50). Degler führt zusammengefasst die Entstehung der rassistischen Sklaverei 
auf drei Eigenheiten Englands und der EngländerInnen zurück: erstens auf die 
Absenz von aus dem römischen Recht entlehnten Regulationsinstrumenten für 
den Sklavenstatus, zweitens auf den Mangel an Erfahrung und Bekanntscha� 
mit afrikanischen Menschen und drittens auf die religiöse Prägung durch den 
Protestantismus.

Für diese Herleitung der rassistischen Sklaverei baute Degler maßgeblich auf 
den Arbeiten von Frank Tannenbaum auf, der bereits in seinem Buch Citizen 
and Slave aus dem Jahr 1946 ähnliche �esen formulierte, in dem dieser einen 
Vergleich der latein- und angloamerikanischen Sklavensysteme vornahm. Tan-
nenbaum war zum Zeitpunkt des Erscheinens von Deglers Artikel bereits als 
Kritiker des sozioökonomischen Ansatzes von Eric Williams bekannt, nachdem 
Williams und Tannenbaum auf einer Konferenz im Jahr 1956 aneinander geraten 
waren. Ersterer kritisierte den Ansatz von Tannenbaum für dessen Kulturalismus 
und Ignoranz gegenüber Eigentumsverhältnissen, Zweiterer wiederum Williams 
für dessen angeblichen ökonomischen Determinismus (Maingot 2015: 36-40). 
Tannenbaum forderte ein, nicht Pro�tinteressen und Produktionsverhältnisse, 
sondern „tradition, custom, and mores“ (zit. n. ebd.: 40; Herv. i.O.) ins Zentrum 
der Analyse von Sklaverei und ‘Rassenbeziehungen’ zu stellen – ein Grundsatz, 
den Degler nur wenig später auf Virginia anwenden sollte.

Allerdings wird schnell ersichtlich, dass Deglers Kulturalismus im Ende�ekt 
ein primordiales Verständnis von Rassismus zur Voraussetzung hat. Rassistische 
Einstellungen werden von ihm als natürliche Reaktionen auf ‘rassische’ Unter-
schiede verstanden, die durch verschiedene kulturelle und traditionelle Barrie-
ren�– Recht, somatische Gewöhnung und Religion – eingebremst werden können. 
In einer späteren Arbeit Deglers tritt sein Primordialismus o�en zutage. Während 
er in seiner Auseinandersetzung mit den Handlins im Jahr 1960 noch betonte, 
dass die Beweislage „too skimpy“ (zit. n. Handlin/Handlin/Degler 1960: 492) 
sei, um über die Verbreitung rassistischer Einstellungen innerhalb von Virginias 
SiedlerInnenbevölkerung ein Urteil abzugeben, meinte er später „awareness of 
racial di�erences“ sei ein universales Phänomen (Degler 1971: 208) und Schwarze 
würden überall dort diskriminiert werden, wo nicht-schwarze Menschen die 
Möglichkeit dazu hätten (ebd.: 287). Er leitet dies aus einer instinktiven Anlage 
zur Klassi�zierung von Personen anhand optischer Marker ab – wovon Hautfarbe 
der augenscheinlichste sei. Darüber hinaus stehe Dunkelheit in vielen Kulturen 
für Gefahr, Sünde und Bosheit, was Degler wiederum aus psychologischen An-
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lagen heraus erklärt – etwa der Verbindung der Farbe Schwarz mit der Nacht 
und der mit ihr assoziierten Schutzlosigkeit (ebd.: 208-211).

Wie auch immer man zu diesen Argumenten stehen mag, kann sich Deglers 
Kritik an Oscar und Mary Handlin auf zahlreiche empirische Belege stützen. So 
zeigt er etwa, dass eine der zentralen �esen der Handlins, wonach es nach 1660 
nicht zu einer Verschlechterung des Status der afrikanischen, sondern zu einer 
Verbesserung des Status der weißen Arbeitskrä�e gekommen sei, nicht haltbar 
ist. Auch in den neuenglischen Kolonien im Nordosten der heutigen USA, in 
denen so gut wie keine weiße Knechtscha� existierte, etablierte sich nach Degler 
schnell die Sklaverei mit AfrikanerInnen, was zeige, dass der Status der weißen 
Knechte und Mägde irrelevant für die Herausbildung der Sklaverei gewesen 
sei (Degler 1959: 51, 62). Ebenso habe sich die Situation letzterer im Zeitraum, 
den die Handlins für zentral hielten, nicht merklich verbessert. Im Gegenteil 
verweist Degler auf Mobilitätseinschränkungen, Arbeitszeitverlängerungen 
und harschere Strafen für unfreie, europäische Arbeitskrä�e, die allesamt ab 
den 1660er Jahren in Virginia Gesetz wurden (ebd: 51). Sein Schluss aus diesen 
Tatsachen besteht darin, die besondere Form der Sklaverei in den englischen 
Kolonien aus dem Fehlen der bereits erwähnten „traditional safeguards“ (ebd.: 
52) der IbererInnen�– Katholizismus, römisches Recht und Bekanntscha� mit 
dem afrikanischen Kontinent – abzuleiten.

Ohne diesen Rekurs auf kulturelle Unterschiede zwischen SüdeuropäerInnen 
und EngländerInnen aufzugreifen, schloss sich der Historiker Winthrop D. 
Jordan in einem Artikel von 1962 in vieler Hinsicht Deglers Interpretation an. 
Wie auch Degler lenkte er die Aufmerksamkeit auf Einträge in den Kolonial-
dokumenten, die bis heute die Debatte um den Status von AfrikanerInnen in 
Virginias Frühgeschichte prägen. Jordan diskutierte die Angelegenheit eines 
europäischen Siedlers mit dem Namen Hugh Davis, der nach einem Urteil des 
Virginia Courts aus dem Jahr 1630 vor einer „assembly of Negroes and others“ 
ausgepeitscht werden sollte, „for abusing himself to the dishonor of God and 
shame of Christians, by de�ling his body in lying with a negro“ (zit. n. Jordan 
1962: 28; vgl. auch Degler 1959: 56). Weiters wiesen beide Autoren auf den Fall 
von John Punch hin, einem Schwarzen, der zusammen mit einem holländischen 
und einem schottischen Knecht 1640 einen Fluchtversuch von der Plantage ihres 
Herren unternahm und wenig später mitsamt seinen Gefährten gefasst wurde. 
Ein Gericht verurteilte die beiden europäischen Knechte zu einem zusätzlichen 
Jahr Indentur für ihren Vertragsbesitzer und anschließend zu drei Jahren Zwangs-
arbeit für die Kolonie. John Punch hingegen, so das Urteil, „shall serve his said 
master or his assigns for the time of his natural life“ (zit. n. Jordan 1962: 23; 
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vgl. auch Degler 1959: 58). Dadurch sei nach Degler und Jordan bewiesen, dass 
bereits Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt, an dem die Handlins die Entstehung eines 
Sklavenstatus für AfrikanerInnen annahmen, lebenslange Zwangsarbeit – und 
zwar ausschließlich im Fall von schwarzen Arbeitskrä�en – praktiziert worden sei.

Jordan argumentierte, dass sich schon anhand der von den PortugiesInnen 
übernommenen Bezeichnung Negro für subsaharische AfrikanerInnen, zeigen 
lasse, dass sich schon früh eine markante Di�erenzierung zwischen den schwarzen 
und weißen Bevölkerungsgruppen entwickelt habe. Während EuropäerInnen in 
unterschiedliche Nationalitäten unterteilt und mit Vornamen und Nachnahmen 
angesprochen wurden, erscheinen AfrikanerInnen beinahe ausschließlich – wenn 
sie überhaupt namentlich erwähnt werden – nur mit einem Vornamen in den 
Dokumenten und werden ohne Rücksichtname auf ethnische oder religiöse 
Di�erenzen unter dem phänotypisch de�nierten Marker Negro zusammengefasst 
(Jordan 1962: 22). Darüber hinaus hätten, Jordan zufolge, die EngländerInnen 
AfrikanerInnen nicht nur von Anfang an als di�erent, sondern auch als minder-
wertig betrachtet. Das zeige sich an der ab den 1640er Jahren klar dokumentierten 
exklusiven, lebenslänglichen Versklavung vieler schwarzer ArbeiterInnen, die 
sich zugleich in höherem Preisen im Vergleich zu europäischen Arbeitskrä�en 
geäußert habe. Hätten AfrikanerInnen ebenso wie EuropäerInnen nur für die 
Länge normaler Indenturverträge (meist zwischen vier bis sieben Jahre) als unfreie 
Arbeitskrä�e fungiert, wäre es nicht nachvollziehbar, dass sie mindestens den 
doppelten Preis europäischer Knechte einbrachten (ebd.: 25). Weiters wurden 
schon früh im 17. Jahrhundert afrikanische Frauen zur Feldarbeit eingesetzt, 
während die gleiche Betätigung für europäische Mägde als unziemlich galt. Be-
sonders deutlich werde nach Jordan „the denial of Negroes of membership in 
the white community“ (ebd.: 27) dadurch, dass es Schwarzen im Gegensatz zu 
europäischen SiedlerInnen ab den 1640er Jahren verboten war Wa�en zu tragen.

Degler und Jordan etablierten resolut jene Position, die �eodore W. Allen 
(2012a: 4) später als den ‘psychokulturellen Strang’ in der Ursprungsdebatte 
bezeichnen sollte und den er vom ‘sozioökonomischen Strang’ von Eric Williams 
oder den Handlins abgrenzt. Degler ging explizit und Jordan implizit davon aus, 
dass tiefsitzende – primordial veranlagte und kulturell tradierte – Vorurteile 
gegenüber AfrikanerInnen die wichtigsten Gründe für die Herausbildung der 
rassistischen Sklaverei darstellten. Allerdings drückte sich Jordan in Bezug auf 
diese Kausalität undeutlicher aus als es Degler tat. Obwohl sämtliche seiner 
Argumente in die Richtung einer psychologisch-kulturalistischen Erklärung 
deuten, versuchte er eine Mittelposition zwischen der Au�assung der Handlins 
und jener von Degler zu entwickeln, indem er eine Art reziproker Verursachung 
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postulierte. Jordan deutete „both slavery and prejudice as species of a general de-Jordan deutete „both slavery and prejudice as species of a general de-
basement of the Negro“, wobei das ökonomische und das ideologische Verhältnis 
„equally cause and e�ect“ (Jordan 1962: 29) gewesen seien. 

1968 verö�entlichte er sein Hauptwerk White Over Black. Darin trug Jordan 
eine Reihe an Material zusammen, durch das er die Existenz von weitreichenden 
negativen Einstellungen der EngländerInnen ab dem 16. Jahrhundert gegenüber 
schwarzen Menschen – Jahrzehnte vor der Ankun� der ersten afrikanischen 
SklavInnen in Virginia im Jahr 1619 – zweifelsfrei beweisen wollte. Gestützt auf 
eine Analyse von frühmodernen Reiseberichten und anderen künstlerischen, in-
tellektuellen und theologischen Quellen versuchte er zu zeigen, dass die englischen 
Vorurteile gegenüber Schwarzen sich schon im Moment des ersten Kontakts im 
Rahmen der Handelsfahrten in der zweiten Häl�e des 16. Jahrhunderts ent-
wickelten und keineswegs Konsequenz der Sklaverei gewesen seien, wie Williams 
oder die Handlins zuvor argumentiert hatten: „English contact with Africans did 
not take place primarily in a context which prejudged the Negro as a slave […]. 
Rather, Englishmen met Negroes merely as another sort of men.“ (Jordan 1968: 4) 
Der Einstieg Englands in den Sklavenhandel habe demzufolge noch Jahrzehnte in 
der Zukun� gelegen, als dessen HändlerInnen und Reisende an�ngen, schwarze 
Haut mit Animalität, sexueller Unbeherrschtheit und moralischer Devianz in 
Verbindung zu bringen, weshalb die Sklaverei auch die nicht die Ursache dieser 
Zuschreibungen gewesen sein könne. 

Jordan analysierte, wie er selbst in der Einleitung o�enlegte, Einstellungen 
als „discrete entities“ (ebd.: viii) und beginnt seine Untersuchung daher mit 
den ideologischen Konnotationen, die im England des 16. Jahrhunderts mit 
der Farbe Schwarz und Menschen aus dem subsaharischen Afrika verbunden 
wurden. „Black“, so Jordan, sei schon lange vor der Bekanntscha� mit schwarzen 
Menschen eine „emotionally partisan color“ gewesen, die als „symbol of baseness 
and evil, a sign of danger and repulsion“ fungiert habe (ebd.: 7). Weiß hingegen 
sei als Farbe der Unschuld, Ehre, Reinheit und Schönheit aufgefasst worden. 
Die EngländerInnen sahen nach Jordan aufgrund ihrer kulturellen Prägung in 
den AfrikanerInnen teu�ische Wesen, deren Heidentum schnell mit Wildheit 
amalgamiert worden sei, wobei ihre Hautfarbe als Signi�kant dieser kulturellen 
De�zite gedient habe (ebd.: 24). Sie seien als Monster dargestellt, mit A�en 
verglichen und mit ungezügelter Sexualität assoziiert worden, lange bevor die 
Sklaverei in den anglo-amerikanischen Kolonien instituiert worden ist. Besondere 
Aufmerksamkeit widmet er der biblischen Geschichte von Noahs Fluch, der 
zufolge dunkle Haut ein E�ekt einer göttlichen Exsekration sei, der zugleich 
die – als schwarz designierten – Nachfahren von Noahs Sohn Ham zu ewiger 
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Sklaverei verdammt habe (ebd.: 17-20). Dieser Mythos, den auch schon Degler 
in seiner Antwort auf die Handlins zur Untermauerung seiner �esen ins Spiel 
brachte (Handlin/Handlin/Degler 1960: 492), war Jordan zufolge im kulturellen 
System Englands weit verbreitet. Jene kulturellen Vorprägungen, die sich, als die 
ersten AfrikanerInnen 1619 in Virginia landeten, bereits in tief verwurzelten 
Vorurteilen gegenüber schwarzer Haut sedimentiert hätten, seien es gewesen, 
auf deren Basis die rassi�zierte Sklaverei errichten wurde. Wenn die somatischen 
Eigenscha�en des Schwarzen, „his appearance, his racial characteristics, meant 
nothing to the English settlers“, so Jordan resümierend, sei es „di�cult to see how 
slavery based on race ever emerged, how the concept of complexion as the mark 
of slavery ever entered the colonists’ minds“ (Jordan 1968: 97).

Trotz dieser recht eindeutigen Stoßrichtung seines Arguments, blieb er al-
lerdings noch immer seiner Au�assung einer reziproken Kausalität verha�et 
(ebd.: 80). Sowohl manche Anhänger (Vaughan 1995: 145) als auch Kritiker 
(Allen 2012a: 9) von Jordans �eorie konnten wenig mit diesem ambivalenten 
Lösungsangebot für die Ursprungsproblematik anfangen. Das Buch entfaltete 
jedoch ohnedies eine gänzlich andere Wirkung als vom Autor intendiert. White 
Over Black wurde nicht als Zwischenposition, sondern als bis dahin tragfähigste 
kulturalistische Widerlegung der �esen von Eric Williams und den Hand-
lins aufgenommen. Alleine der Aufbau des Buches legt nahe, dass Jordan die 
kulturell-religiösen Assoziationen mit der Farbe Schwarz als Symbol von Sünde, 
Tod und Verderben in England als Grundlage für die ideologische Abwertung der 
AfrikanerInnen und diese wiederum als Voraussetzung für deren Versklavung 
in den Kolonien au�asst. Der ‘Zyklus der Erniedrigung’, den Jordan postuliert, 
�ndet seinen Anstoß eindeutig im Bereich des Symbolischen und Imaginären 
und grei� von dort aus auf die sozialen Verhältnisse über. An einer Stelle wird 
diese Au�assung Jordans auch ziemlich deutlich, wenn er in Bezug auf „the 
Negro“ meint, „his two most striking characteristics, his heathenism and his 
appearance, were probably prerequisite to his complete debasement.“ (Jordan 
1968: 97) Ein Rezensent von White Over Black brachte den Eindruck der meisten 
LeserInnen des Buches auf den Punkt, wenn er dessen zentrale �ese über den 
Zusammenhang von Rassismus und Sklaverei folgendermaßen zusammenfasst: 
„�e image of a beast, which has taken centuries to e�ace, was necessary before 
enslavement was possible.“ (Whiteman 1968: 519; Herv. L.E.) Anstatt einer 
synchronen Entstehung beider Phänomene in einer dialektischen Verquickung 
von Unfreiheit und ideologischer Abwertung, arbeitete Jordan einer Au�assung 
zu, wonach die Sklaverei vom Rassismus verursacht worden und ohne diesen gar 
nicht möglich gewesen sei. Diese Position steht jener von Eric Williams und dessen 
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AnhängerInnen diametral entgegen und wurde von niemandem bis dahin so 
plausibel argumentiert und historisch untermauert wie von Jordan. Er beschreibt 
die Entstehung der rassistischen Sklaverei als Ergebnis einer „unthinking decision“ 
(Jordan 1968: 44) auf Seiten der englischen KolonistInnen, die sich kollektiv, auf 
der Suche nach Identität in einer fremden Welt, unbewusst und spontan für die 
ideologisch bereits vorbereitete Erniedrigung der Schwarzen entschieden hätten. 
Tradition, Kultur und psychologische Mechanismen, nicht Produktions- und 
Eigentumsverhältnisse seien dabei entscheidend gewesen.

1.3 Klasse und Rebellion

Jordans Buch wurde mit einigen renommierten Preisen bedacht und der mate-
rialistische Zugang geriet kurzzeitig ins Hintertre�en. Das sollte sich allerdings 
wenig später ändern. Wahrscheinlich nicht unberührt von den politischen Ent-
wicklungen Ende der 1960er Jahre, die in den USA von urbanen Aufständen 
und Black Power und in Teilen Europas von verschär�en Klassenauseinanderset-
zungen und einer radikalen StudentInnenbewegung geprägt waren, wurde der 
sozioökonomische Ansatz in der Ursprungsdebatte erneut aufgegri�en. Anfang 
der 1970er Jahre verö�entlichten der Historiker Edmund Morgan und dessen 
vormaliger Schüler Timothy Breen mehrere Artikel, die erstmals nicht nur den 
Ein�uss ökonomischer Faktoren auf den Umschwung zur rassistischen Sklaverei 
betonten – wie zuvor bereits Williams und die Handlins –, sondern sie machten, 
beein�usst von der wichtigen Arbeit Bailyns (1959), deutlich, dass Virginia im 
17. Jahrhundert von rabiaten Klassenkämpfen und damit permanenter sozialer 
Instabilität geprägt war, und argumentierten, dass in dieser Tatsache auch eine 
Erklärung für die Entstehung der rassistischen Sklaverei gefunden werden könne. 

Besondere Bedeutung wurde von ihnen Bacon’s Rebellion beigemessen. In 
diesem von Nathaniel Bacon, einem Siedler, Tabakp�anzer und Ratsmitglied 
in Virginia, angeführten Aufstand, der sich 1667 ereignete und kurzfristig zum 
Zusammenbruch der Kolonialverwaltung und zur Flucht des Gouverneurs führte, 
identi�zierten diese Autoren den primären Umschlagspunkt in der Entwicklung 
der Kolonie. Die herrschenden Klassen sahen sich nach der Rebellion – dem größ-
ten Aufstand in Anglo-Amerika vor dem Unabhängigkeitskrieg – und dem nur 
knapp abgewendeten Untergang des Plantagensystems Morgan zufolge mit dem 
gravierenden Problem konfrontiert, die politische Kontrolle über die direkten 
ProduzentInnen langfristig abzusichern. Die Lösung sei nach langem hin und 
her, ähnlich wie bereits die Handlins es formuliert hatten, durch eine Verbes-
serung des Status der europäischen ArbeiterInnen sowie kleinen und mittleren 
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P�anzerInnen gefunden worden, aus denen sich die soziale Basis des Aufstands 
zusammensetzte. Anders als die Handlins verortete Morgan diese Statusaufwer-
tung jedoch nicht bereits in den 1660er Jahren, sondern konstatierte, dass sie erst 
auf Basis der Expansion der Sklavenökonomie durch die Ö�nung des Sklaven-
handels in den 1690er Jahren allmählich möglich wurden. Die Verbesserung der 
Lebenssituation der weißen Bevölkerung basierte demnach auf der Ausweitung 
der Sklavenarbeit und der absoluten Entrechtung der schwarzen SklavInnen: „�e 
rights of Englishmen were preserved by destroying the rights of Africans.“ (Mor-
gan 1972: 24) Hierin bestehe nach Morgan das große amerikanische Paradox: 
Der republikanische Liberalismus, der im 18. Jahrhundert immer dominanter 
wurde und in der Unabhängigkeitsrevolution gipfelte, sei als Bedingung seiner 
Entstehung an die afrikanische Sklavenarbeit geknüp� gewesen.7

Auch wenn Morgan seinen Artikel nicht explizit als Kritik an Jordan kennt-
lich macht – dort, wo Jordan erwähnt wird, geschieht das eher zustimmend 
(ebd.: 24f.) –, ist die implizite Stoßrichtung eindeutig: Die rassistische Sklaverei 
war Morgan zufolge kein E�ekt von Kultur, Tradition oder psychologischen 
Dynamiken, sondern Konsequenz dessen, dass die KolonistInnen – wie schon 
Williams argumentierte – schlicht die billigsten Arbeitskrä�e kau�en, die zur 
Verfügung standen (ebd.: 25). Zwar gesteht Morgan zu, dass rassistische Vorurteile 
von Anfang an ein Faktor in Virginias Frühgeschichte gewesen seien, betont aber, 
dass diese sich nur auf Basis der Sklavenökonomie voll entfalten und instituti-
onalisieren hätten können (ebd.: 25f.). Wie auch in White Over Black spielt in 
Morgans Erzählung Richard Hakluyt, der intellektuelle Ingenieur der englischen 
Kolonisierung Amerikas, eine wichtige Rolle. Konträr zu Jordan betont Morgan 
allerdings nicht die Stellen in Hakluyts Principal Navigations, in denen der für die 
frühmodernen EuropäerInnen seltsame Anblick von AfrikanerInnen geschildert 
wird, sondern er nimmt die politischen Vorstellungen Hakluyts in Bezug auf die 
zu kolonisierenden, ‘rückständigen’ Völker in den Blick. So stellt Morgan heraus, 
dass jener, all seinen etwaigen Vorurteilen zum Trotz, andere Vorstellungen für 
eine Koexistenz zwischen EngländerInnen, AfrikanerInnen und Indigenen in 

7 „It was slavery“, argumentiert Morgan, „that enabled Virginia to nourish representa-„It was slavery“, argumentiert Morgan, „that enabled Virginia to nourish representa-
tive government […], slavery that made the Virginians dare to speak a political language 
that magni�ed the rights of freedmen, and slavery, therefore, that brought Virginians in 
to the same commonwealth political tradition with New Englanders.“ (Morgan 1972: 
29) Damit sei die Union mit den nordstaatlichen Kolonien nur durch die ‘Lösung’ der 
sozialen Krise in den Südstaaten mittels der rassistischen Sklaverei ermöglicht worden – 
und es sei zugleich dieser Widerspruch gewesen, der im amerikanischen Bürgerkrieg zur 
Geltung gekommen und ausgetragen worden sei.



36

der Neuen Welt hatte, als jene, die sich schlussendlich entwickeln sollte. Hakluyt 
wollte das englische System des gentle government nach Übersee exportieren und 
die indigenen AmerikanerInnen durch Integration, Arbeit und Kooperation zu 
�ee-born Englishmen transformieren (ebd.: 14f.).

Mit AfrikanerInnen kam Hakluyt dadurch in Berührung, dass er sich mit 
den Erzählungen des berühmten englischen Seefahrers Francis Drake in der 
Karibik auseinandersetzte. Dieser traf in Panama im Jahr 1572 auf eine Gruppe 
ge�üchteter SklavInnen, die von den SpanierInnen als Cimarrones bezeichnet 
wurden. Drake verbündete sich mit ihnen gegen die spanischen KolonisatorInnen, 
die zugleich die größten GegnerInnen Englands und die dominante Macht in 
Europa und entlang des Atlantiks waren. Hakluyt sah in dieser Episode keinen 
isolierten Einzelfall, sondern ein Modell für die zukün�igen freundscha�lichen 
Beziehungen zwischen Cimmarrones und englischen SiedlerInnen in Amerika. 
Diese sollten – mit dem Ziel vor Augen, einen strategisch wichtigen Knoten-
punkt für das englische Weltimperium weiter südlich an der Magellanstraße 
zu errichten – in Freiheit zusammenleben, „well lodged and […] made free from 
the tyrannous Spanyard, and quietly and courteously governed by our nation.“ 
(Hakluyt zit. n. ebd.: 15) Wie auch immer die englischen Attitüden gegenüber 
subsaharischen AfrikanerInnen zu dieser Zeit ausgesehen haben mögen – und 
Morgan gesteht zu, dass die EngländerInnen zu Hakluyts Zeit bereits „imbued 
with prejudice against men with darker complexion“ gewesen seien (ebd.) –: Es 
gab ein�ussreiche Stimmen, die sowohl für die afrikanischen als auch die indi-
genen BewohnerInnen der Neuen Welt andere Möglichkeiten sahen als deren 
Unterjochung und Versklavung.

Dass es in Anglo-Amerika schlussendlich aber genau zu einer solchen brutalen 
Herrscha� kam, leitet Morgan nicht aus kulturellen Prägungen oder (proto-)ras-
sistischen Ideologien ab, sondern interpretiert diese als unintendiertes Ergebnis 
sozialer Auseinandersetzungen um die Form der politischen und ökonomischen 
Organisation der Kolonie Virginia. Die Funktion der englischen Kolonien in 
Bezug auf die englische Gesellscha�sformation der Frühmoderne beschreibt 
Morgan als eine Art Sicherheitsventil: Die gefährliche Überschussbevölkerung, 
die im Rahmen der kapitalistischen Einhegungen des Gemeindelandes in Eng-
land freigesetzt wurde, sollte in Schi�e verfrachtet und als Arbeitskrä�e in 
Amerika für die Produktion von Rohsto�en für die englischen Manufakturen 
fungieren. Nach Ableisten ihres Arbeitsdienstes, der auf Basis des Indentur-
systems durch Verträge auf meist vier bis sieben Jahre beschränkt war, sollten 
die englischen ArbeiterInnen ein Stück Land erwerben können und so dabei 
helfen, den Boden zu kultivieren und die englischen Ideen von Freiheit und gentle 
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government über den Atlantik zu exportieren. Allerdings führte Landspekula-
tion bald zur Knappheit von erwerblichem Grund – vor allem in Gegenden, 
die zur Tabakproduktion genutzt werden konnten und die damit dem einzigen 
funktionierenden Wirtscha�szweig der frühen Kolonialzeit darstellten. Die 
Indenturknechte und -mägde wurden somit nach Ablaufen ihrer Verträge er-
neut zu einer gefährlichen Klasse von VagabundInnen und TagelöhnerInnen. 
Virginia erbte damit das durch die ursprüngliche Akkumulation entstandene 
Problem arbeits- und eigentumsloser ‘gefährlicher Klassen’, das England durch 
die erzwungene Migration von großen Teilen seiner Surplusbevölkerung nach 
Amerika lösen wollte (ebd.: 21).

Die Widersprüche der kolonialen Siedlerökonomie brachen nach Morgan 
1676 in Bacon’s Rebellion hervor, als kleine P�anzerInnen, denen die ethnische 
Säuberung von umliegenden indigenen Stämmen nicht schnell genug vonstatten 
ging und die von den politischen und ökonomischen Eliten als minderwertiger 
rabble herabgewürdigt wurden, beinahe die gesamte Kolonie zerstörten. Im Lau-
fe der Plünderungs- und Brandschatzungswellen schalteten sich auch immer 
mehr Knechte, Mägde und SklavInnen in die Kämpfe ein und führten Virginias 
Mächtigen die Gefahr vor Augen, die von der Solidarisierung der unteren Klas-
senfraktionen – von den Eliten als giddy multitude bezeichnet und gefürchtet 
(Breen 1973: 3) – ausging.

Breen zeigt, dass Bacon’s Rebellion der Kulminationspunkt eines Zyklus von 
Kämpfen war, der sich ab 1660 bis ins Jahr 1683 entfaltete. Die Rebellion war 
nicht nur wegen ihrer Größenordnung ein Umbruch, sondern auch deshalb, weil 
sich der beredte Alptraum der kolonialen Führungsschicht in ihr manifestierte: 
ein Bündnis von „servants, slaves and poor freemen“ (ebd.: 10). Die Lösung für 
das Problem fehlenden Konsenses und zu schwacher Repressionsinstrumente sei 
in einem hegemonialen Programm gefunden worden, das auf der rassistischen 
Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung – frei und unfrei – und der relativen 
Privilegierung der europäischen SiedlerInnen basierte. Diese Strategie fassten 
Breen und Morgan allerdings nicht als deliberative Strategie auf, sondern als unin-
tendierten E�ekt einer pragmatischen Entscheidung, das Produktionssystem der 
Kolonie von europäischen Knechten auf afrikanische SklavInnen umzustellen. 
Als die Ökonomie nicht mehr auf europäische Arbeitskrä�e angewiesen war, 
konnten den weißen Knechten und Mägden Zugeständnisse gemacht und ihre 
Interessen partiell bedient werden (Morgan 1972: 24�.).

Morgan und Breen fanden so eine sozioökonomische Lösung für ein einschnei-
dendes Problem am Zugang der Handlins, das bereits von Degler ausgemacht und 
kritisiert worden war. Die rechtlichen Interventionen ab den 1660er Jahren, die 
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eindeutige und weitreichende Diskriminierungen gegenüber den schwarzen Be-
wohnerInnen der Kolonie vorsahen, sind nicht als Ursache, sondern als Ausdruck 
der bereits praktizierten sozialen Verkehrsformen zu betrachten. Allerdings – so 
korrigieren Morgan und Breen den kulturalistischen Strang – könne innerhalb 
der alltäglichen Praxis in der Kolonie nicht darauf geschlossen werden, dass die 
abwertenden Einstellungen und diskriminierenden Handlungen gegenüber der 
schwarzen Bevölkerung von sämtlichen Teilen der englischen Siedlerbevölkerung 
gleichermaßen mitgetragen worden seien. Der Zugang von Degler und Jordan, 
so Breen, „dismisses the fact that some whites and blacks cooperated – even 
conspired together – until the late 1670s. […] On the lowest levels of colonial 
society, […] race prejudice may have developed more slowly than it did among 
the successful planters.“ (Breen 1973: 7)

Breen gesteht dem kulturalistischen Ansatz zu, dass es rassistische Vorurteile 
auch in den unteren Klassen aller Wahrscheinlichkeit nach gab, meint aber, in 
den vielfach dokumentierten gemeinsamen Kämpfen von schwarzen SklavInnen 
und weißen Knechten und Mägden zeige sich, dass „economic grievances could 
sometimes outweigh race prejudice“ (ebd.). Während also Degler und Jordan 
die bereits früh etablierte Spaltung der ArbeiterInnen anhand von Hautfarbe 
und Status betonten, legten Morgan und Breen den Fokus auf die Spaltung nach 
Klassen innerhalb der weißen Bevölkerung und vertraten die �ese, dass dieses 
Verhältnis für die Ausbildung von politischen Solidaritäten und die Dynamik so-
zialer Auseinandersetzungen gegenüber rassistischen Vorurteilen lange dominant 
war. Rassismus sei erst zu einem Zeitpunkt zu einem zentralen Vektor der sozialen 
Auseinandersetzungen geworden, an dem die direkte Versorgung der Kolonie 
mit SklavInnen aus Afrika überhandnahm und sich die Plantagenwirtscha� von 
einem primär auf Indenturknechtscha� basierenden Produktionssystem zu einer 
Sklavenökonomie gewandelt hatte. Ab 1680 habe sich zugleich der Status der 
weißen Knechte durch verfügbares Land und stabile Tabakpreise stark verbes-
sert, während tausende in kultureller und sprachlicher Hinsicht den englischen 
SiedlerInnen absolut fremdartig erscheinende AfrikanerInnen, die direkt vom 
afrikanischen Festland verschi� wurden, zur primären Arbeitsressource wurden. 
Eine von ihrem Klassenstatus unabhängige soziale Mobilität für Weiße, die auf 
dem Rücken einer sich gleichzeitig massiv ausweitenden, exklusiv schwarzen 
Sklaverei ablief, habe nach Breen in einer rassistisch fundierten Hegemonie re-
sultiert: „By 1700, whites had achieved a sense of race solidarity at the expense 
of blacks. Negroes were set apart as objects of contempt and ridicule. �e whites, 
even the meanest among them, always knew there was a class of men permanently 
below them.“ (ebd.: 18)
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Morgan und Breen erweiterten, korrigierten und verteidigten den Zugang der 
Handlins indem sie die Bedeutung von Klassendivergenzen und -auseinanderset-
zungen für die Entstehung der rassi�zierten Sklaverei hervorhoben, die von den 
Handlins kaum beachtet worden war. Nirgendwo wurde das sozioökonomische 
Argument prägnanter ausgeführt als in Morgans Monogra�e von 1975 Ameri-
can Freedom, American Slavery, die eine umfassende Darstellung der Vor- und 
Frühgeschichte der Kolonie Virginia enthält. Morgan zeigt ausführlich, wie die 
Frühphase der Kolonie von Krankheit, Krieg mit den umliegenden indigenen 
Stämmen und erbärmlichen Lebensbedingungen für die SiedlerInnen geprägt 
waren. Erst durch den Anbau von Tabak gelang es, eine halbwegs funktionierende 
Ökonomie zu etablieren, die zwar Pro�te abwarf, aber zugleich eine langfristige 
Reproduktion der kolonialen Gesellscha�sordnung unterlief. Die Kon�ikte mit 
den Indigenen, die zunehmende Knappheit an verfügbarem Land und die bruta-
len Arbeitsbedingungen auf den Plantagen führten bei gleichzeitigem Ausschluss 
von politischer Ein�ussnahme für die kleineren P�anzerInnen, Knechte, Mägde, 
Sklavinnen und Sklaven schließlich zur Explosion sozialer Kämpfe, die in Bacon’s 
Rebellion kulminierten. Diese gilt Jordan als zentraler Umschlagpunkt, an dem 
die großen PlantagenbesitzerInnen langsam und widerwillig ihr Verhalten zu 
ändern begannen. Englische Knechte und Mägde wurden nach und nach durch 
afrikanische SklavInnen als primäre Arbeitskra�reserve ersetzt und zugleich 
ein auf Diskriminierung der schwarzen und relativer Privilegierung der weißen 
Bevölkerung fußendes politisches System installiert. Die herrschende Klasse 
habe nach Morgan durch einen „instinctive attempt to subdue class con�ict by 
racism“ (Morgan 2003: 328) auf die Unruhen reagiert und konnte auf diesem 
Weg für soziale Disziplin sorgen.

Morgan bewegte sich mit diesem Narrativ einen Schritt auf den psychokul-
turellen Ansatz zu, verteidigte aber schlussendlich resolut den pragmatischen 
Gradualismus der Handlins (Green 1988: 33). Er gesteht Jordan zu, dass es frühe 
Vorurteile gegen schwarze Menschen gegeben habe, die der Sklaverei in Anglo-
Amerika vorausgingen. Er zeigt jedoch, dass die Ideologien über die Eigenscha�en 
der außereuropäischen Bevölkerungsgruppen mit denen englische Kau�eute, 
SeefahrerInnen und KolonistInnen in Afrika und Amerika in Kontakt kamen, 
von den Interessenslagen der sie artikulierenden Klassenfraktionen und den 
jeweiligen Machtverhältnissen zwischen unterschiedlichen Klassen und Sta-
tusgruppen abhängig waren. Kulturelle Einstellungsmuster können demnach 
nicht ursächlich erklären, warum sich gewisse Vorstellungen und nicht andere 
durchsetzen konnten. Weiters verwir� Morgan die unhaltbare Au�assung der 
Handlins, wonach in der Frühphase der Kolonie kein Unterschied zwischen 
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Knechtscha� und Sklaverei bestanden hätte. Der SklavInnenstatus war bereits 
von Anfang an exklusiv für AfrikanerInnen existent. Er war jedoch Morgan 
zufolge zugleich durchlässig und generell sei SklavInnenarbeit im Vergleich zur 
Indenturknechtscha� ökonomisch kaum relevant gewesen. Erst die Klassen-
kämpfe ab den 1660ern bis in die 1680er Jahre habe in Kombination mit der 
zunehmenden Verfügbarkeit von afrikanischen Arbeitskrä�en zur Umstellung 
der Produktion auf Basis der Sklaverei geführt, was zugleich eine Verbesserung des 
Status der armen Weißen und in Konsequenz die feste Etablierung rassistischer 
Spaltungsmuster mit sich gebracht habe.

1.4 Das Standardnarrativ und seine Revisionen

Morgans Synthese konnte sich trotz einigen Widerspruchs als Standardnarrativ 
über die Entwicklung der rassistischen Sklaverei etablieren (Goetz 2009: 601f.). 
In den beiden folgenden Jahrzehnten wurden auf Grundlage seiner Chronologie 
lediglich einzelne Details seiner Geschichte in Frage gestellt oder weiter ausge-
arbeitet, ohne dass die Grundzüge seiner Erzählung in Frage gestellt wurden. 
�eodore W. Allen stieg 1975 mit einem Artikel aus dezidiert marxistischer 
Perspektive in die Debatte ein, in der er den Zugang von Morgan vertie�e und in 
zweifacher Hinsicht adjustierte: Im Gegensatz zu Morgans �ese einer fehlenden 
Intentionalität vertrat Allen die Au�assung, die großen Tabakp�anzerInnen 
hätten deliberativ weiße ArbeiterInnen mit Privilegien ausgestattet, um so das 
Plantagensystem abzusichern. Diese rechtliche und moralische Statusaufwertung 
habe zugleich zu einer Verschlechterung der ökonomischen Stellung der weißen 
ArbeiterInnen geführt, da die Kooperationsbereitscha� der Arbeitenden auf 
diesem Weg untergraben wurde. Damit widerspricht Allen auch Breens und 
Morgans Au�assung, der zufolge die rassistische Sklaverei eine reelle Verbesse-
rung für alle Weißen, egal welcher Klassenzugehörigkeit, mit sich gebracht habe 
(Allen 2006: 18f., 21). 

Menard (1977) und Galenson (1983) begründeten die sogenannte Chesapeake-
Schule, die Virginia stärker in einen regionalen Kontext einbettete und zuvor 
unbeachtete Dokumente mittels neuer empirischer Methoden zu untersuchen 
begann (Brown 2017: 242f.). Auf Basis ihrer Analysen stellten diese Autoren die 
Bedeutung von Bacon’s Rebellion für den Übergang vom Indentursystem zur Skla-
verei in Frage und argumentierten, dass der Auslöser für den Übergang im Vereb-
ben des Angebots an Knechten aus Europa bestand und seinen primären Grund 
nicht in Handlungen der Plantagenelite in Virginia gehabt habe. Ihr Zugang ist 
aber, wie Vaughan zeigt (1995: 155), eher eine Erweiterung als eine Widerlegung 
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von Morgans Erzählung. Ähnliche Erweiterungen lieferte beispielsweise der 
Historiker William McKee Evans (1980), der Winthrop Jordans Interpretation 
von Noahs Fluch herausforderte und zu zeigen versuchte, dass diese Legende seit 
der Antike nicht nur auf afrikanische, sondern auch auf europäische Bevölke-
rungsgruppen übertragen worden sei. Rassistische Ideologien entwickelten sich 
Evans zufolge in Sklavengesellscha�en stets heraus – unabhängig von Hautfarben 
und anderen somatischen Merkmalen –und seien kein psychologisch zu erklä-
rendes Phänomen, sondern Ergebnis von historisch-spezi�schen Klassen- und 
Krä�everhältnissen (ebd.: 43). Fields (1982; 1990) ging im Anschluss an Morgan 
näher auf die Rolle von race als Ideologie ein und versuchte, das von Morgan 
postulierte amerikanische Paradox von Sklaverei und Unfreiheit als Bedingung 
von liberalem Republikanismus näher auszuführen und mit der Entstehung von 
Rassenideologien in Zusammenhang zu bringen. Kathleen Brown (1996) und 
Jennifer Morgan (1997) arbeiteten die Bedeutung von Geschlechterhierarchien 
und -ideologien in der Entstehung der rassistischen Sklaverei heraus und Ira 
Berlin (2003) und Philip Morgan (1998) legten wenig später den Fokus auf die 
Geschichte und Kultur der afrikanischen SklavInnen selbst. Letzterer nahm 
zugleich eine vergleichende Untersuchung der Tabakökonomie in Virginia mit 
der Reisproduktion in South Carolina vor. Der Einbezug dieser zweiten südli-
chen Kolonie, in der indigene Sklaverei lange eine zentrale Rolle spielte, führte 
auch dazu, dass diese Problematik verstärkt Aufmerksamkeit erhielt. Wie etwa 
Alan Gallay (2002) zeigte, war die Sklaverei mit indigenen AmerikanerInnen in 
einigen Südstaatenkolonien zu Beginn der Kolonialperiode verbreiteter als die 
Sklaverei mit AfrikanerInnen. Alle diese Studien – und noch etliche weitere, die 
hier unerwähnt bleiben müssen – fügten Morgans Erzählung wichtige Details 
hinzu oder nahmen kleinere Revisionen vor.

Doch seit den 2000er Jahren erschienen auch Arbeiten, die wichtige, zuvor 
weitgehend akzeptierte empirische Aussagen von Morgans Standarderzählung 
in Zweifel zogen. So konnte Vaughan im Jahr 1995 noch schreiben, dass keiner 
der Teilnehmenden an der Debatte das geringe Ausmaß der schwarzen Popula-
tion Virginias vor den 1680er Jahren bezweifelt habe. Diese sei erst durch den 
unmittelbaren Zugang zu SklavInnen, die direkt aus Afrika verschleppt und in 
die Kolonie importiert wurden, rapide angewachsen. Auch habe nach Vaughan 
Einigkeit über den ambivalenten Status vieler AfrikanerInnen in den ersten 
Jahrzehnten Virginias geherrscht (Vaughan 1995: 156f.). John C. Coombs (2004; 
2011a; 2011b; 2019) hat allerdings mittels sorgfältiger Archivarbeit und gestützt 
auf zuvor kaum beachtetes Material gezeigt, dass schon lange vor dem von Menard 
und Galenson herausgearbeiteten Engpass an europäischen Indenturknechten 
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um 1660 und vor der von Breen und Morgan als Umkehrpunkt veranschlagten 
Rebellion von 1676 weite Teile der Plantagenelite auf afrikanische SklavInnen als 
primäre Arbeitskra�reserve umgestiegen waren. Davon ausgehend legte Coombs 
eine neue Chronologie der Ereignisse und der strukturellen Entwicklung der 
Produktionsverhältnisse in Virginias Frühgeschichte vor, die viele bisherige 
Gewissheiten in Frage stellt. Zusammen mit Lorena Walsh (2010) betonte er 
zugleich die geographisch ungleiche Entwicklung in der Kolonie. Ich komme 
weiter unten auf die Bedeutung dieser neuen Erkenntnisse für meine eigene 
Fragestellung zurück.

Eine zweite schwerwiegende Revision wurde in den letzten Jahren durch die 
Rechtshistorikerin Holly Brewer (1997; 2017; 2021a) auf den Weg gebracht. Sie 
zeigte, entgegen einer vor allem von Morgan und Breen allerdings auch von Jordan 
vertretenen Au�assung, wonach der Ein�uss der englischen Monarchie auf die 
Entwicklung der Sklaverei in der Kolonie Virginia zu vernachlässigen sei, die 
Bedeutung der Krone und ihrer Interventionen in koloniale Angelegenheiten auf. 
Entgegen der weit verbreiteten Idee, es habe sich bei den anglo-amerikanischen 
Kolonien von Anfang an um liberal-republikanische Sozialformationen gehan-
delt, zeigt Brewer die Einbettung sämtlicher Aspekte der kolonialen Struktur 
in absolutistische und feudale Denk- und Organisationsformen, die unter dem 
Ein�uss der Interessen der Stuart-Monarchie entwickelt wurden. Der Fokus 
auf den imperial-monarchistischen Kontext der kolonialen Entwicklung macht 
auch die Bedeutung der sozialen Umbrüche und Entwicklungen im englischen 
Mutterland deutlich, das im ersten Jahrhundert Virginias eine Periode von Bür-
gerkriegen, Restaurationen und Revolutionen durchlief, deren Auswirkungen 
wie Brewer und auch Swingen (2015) deutlich machten, für das Verständnis der 
Entwicklung in der Kolonie in Bezug auf Sklaverei und Rassismus zentral sind. 

Diese Ansätze einer Revision der von Morgan formulierten konsensuellen 
Erzählung über Virginias Frühgeschichte teilen miteinander, dass immer deut-
licher wird, dass die Kolonie am Chesapeake nicht als isolierter Ort, sondern 
als Knotenpunkt einer komplexen Neuordnung von polit-ökonomischen und 
ideologischen Verhältnissen betrachtet werden muss, die sowohl die merkantil-
koloniale Konkurrenz der europäischen Großmächte, die Entstehung kapitalis-
tischer Produktionsbeziehungen am englischen Land, das beginnende Zeitalter 
der Revolutionen und das Einsetzen der Periode der Au�lärung umfasst. Wie 
es David Roediger formulierte: „As important as were the grounded experiences 
of class con�ict on the Chesapeake, those experiences also existed in a wider 
Atlantic and British imperial context.“ (Roediger 2019a: 10) Der atlantische 
Kontext Virginias wurde zuerst eingehend von Hat�eld (2007) untersucht und 
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vor kurzem auch von Philip Morgan (2019) wieder betont. Nicht nur dieser 
geopolitische Kontext, sondern auch die Erkenntnisse von Coombs und Walsh, 
die herausstellten, dass die Gegend um Jamestown, die bis in die 2000er Jahre 
die meiste Aufmerksamkeit von ForscherInnen auf sich zog, eher untypisch für 
die anglo-amerikanischen Festlandkolonien war, führen zunehmend zur Provin-
zialisierung Virginias in der Debatte um Sklaverei und Rassismus. 

Doch auch wenn die zentrale Stellung der Kolonie mittlerweile tri�ig in Zwei-
fel gezogen wurde, verliert die Debatte um den Ursprung der Sklaverei in Virginia 
nicht an Bedeutung. Virginia war in politischer Hinsicht einer der zentralsten 
Orte der US-amerikanischen Frühgeschichte, an dem sich polit-ökonomische 
Transformationsprozesse verdichteten, die sich über den gesamten Atlantik er-
streckten. Auch wenn diese nicht, wie Edmund Morgan und andere dachten, 
in Virginia selbst ihren Ursprung hatten, wurden die aus diesen Umbrüchen 
resultierenden Widersprüche in der Kolonie am Chesapeake verhandelt und 
ausgekämp�. Deshalb bildet die Frühphase der Kolonie Virginia, wie bereits 
in der Einleitung argumentiert wurde, ein aufschlussreiches Fallbeispiel für die 
Analyse der Entstehung des modernen, hautfarbenbasierten Rassismus.

1.5 Theodore W. Allen und die Erfindung der ‘weißen Rasse‘

�eodore W. Allens zweibändiger Arbeit aus den 1990er Jahren �e Invention 
of the White Race kommt das Verdienst zu, den klassentheoretischen Zugang 
von Breen und Morgan für eine Analyse des gerade erwähnten Aspekts nutzbar 
gemacht zu haben: Er setzte, entgegen allen anderen frühen TeilnehmerInnen in 
der Ursprungsdebatte, ‘Rassen’ nicht als real existierende Entitäten voraus und 
umging den Fehler, phänotypische Unterschiede als ausschlaggebend für die 
Institutionalisierung der rassistischen Sklaverei zu halten (wie bei Jordan und 
Degler der Fall), oder (wie bei Breen und Morgan) ‘race prejudices’ als nicht weiter 
erklärungsbedür�iges Einstellungsmuster sämtlicher EngländerInnen vorauszu-
setzen (Allen 2012a: 22). In keinem der frühen Beiträge zur Ursprungsdebatte 
wurde die Frage überhaupt gestellt, warum ‘Rasse’ in Virginia zur „Modalität, in 
der Klasse gelebt wird“ (Hall 1994: 133), aufsteigen konnte. Allen widmet sich 
hingegen intensiv genau jener davor kaum beachteten Problematik. Er versteht 
‘Rasse’ nicht als empirisch vorhandene Klassi�kation von Bevölkerungsgruppen, 
sondern als Ausdruck und Vermittlungsform kolonialer Herrscha�sverhältnisse. 
Damit war Allen an einem Punkt angelangt, der von der Rassismusforschung der 
1980er und 1990er Jahre bereits herausgestellt worden war: ‘Rasse’ kann nicht 
unbesehen als analytische Kategorie aufgenommen werden, sondern muss selbst 



44

als Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen analysiert werden. Bei ihr handle es 
sich um ein Explanandum, nicht um ein Explanans.8

‘Rassen’ interessieren Allen, wie er schreibt, ausschließlich als Modus der 
politischen Herrscha�sausübung. Hierbei unterscheidet er zwischen national 
und racial oppression, wobei er beide rein strukturell, ohne Rekurs auf reale oder 
eingebildete, körperliche oder kulturelle Unterschiede zwischen den Gruppen de-
�niert. Unter nationaler Unterdrückung versteht er eine koloniale Organisation, 
die Teile der Elite einer kolonisierten Bevölkerung als Transmissionsriemen der 
kolonialen Herrscha� einsetzt. Als Beispiele hierfür sieht er z.B. die karibischen 
Inseln, in denen eine mulatto-Kategorie eingeführt worden sei, durch die Teile 
der Bevölkerung mit afrikanischen Vorfahren als Pu�er zwischen weißer Elite 
und schwarzen SklavInnen fungierten (Allen 2012a: 112�.). Unter rassistischer 
Unterdrückung hingegen versteht er die Unterjochung sämtlicher Mitglieder 
einer kolonisierten Bevölkerung und deren Zuweisung zu einem undi�erenzierten 
Status, noch unterhalb des niedrigsten Mitgliedes der kolonisierenden Siedle-
rInnen (ebd.: 32; 134f.). Damit macht Allen den wichtigen Schritt, Rassismus 
als herrscha�liches, soziales Verhältnis zu bestimmen und ihn nicht, wie fast 
sämtliche seiner VorgängerInnen innerhalb der Ursprungsdebatte, weiterhin 
auf rein kognitive Aspekte zu reduzieren.

Allerdings überspannt Allen den Bogen in die andere Richtung. Da er rassisti-
sche Ideologie rein als Ausdruck eines kolonialen Herrscha�sregimes betrachtet, 
sucht man nach einer Analyse der ideologischen Bestandteile von Rassismus bei 
ihm vergeblich. Er tendiert zu einem vulgären Materialismus, der die Rolle von 
Ideologien zu gering veranschlagt und daher das Zusammenspiel von symboli-
schen und materiellen Formen der rassistischen Vergemeinscha�ung nicht zu 
analysieren vermag. Dennoch kommt Allen nicht nur das große Verdienst zu, 
den konstruierten Charakter von ‘Rassen’ in den Blick genommen zu haben, er 
konnte auch den Ökonomismus, der manchen materialistischen Debattenbei-
trägen eigen ist, hinter sich lassen. Er betonte, dass es sich bei der Herausbildung 
von Rassismen um einen „political act“ (Allen 2012a: 22) handle, womit die 
Rolle von Staatlichkeit hervorgekehrt wird. Diese wurde zwar implizit bereits 
bei vorhergehenden Arbeiten aus dem sozioökonomischen Strang anerkannt, 

8 Dieses konstruktivistische Argument wurde in etwa zur gleichen Zeit in Europa und 
den USA in der Rassismustheorie entwickelt (siehe Guillaumin 1980; Miles 1982; 
Fields 1982). In früheren Arbeiten von schwarzen Intellektuellen wie Du Bois (2007: 
77) und Cox (1959: 319) �nden sich bereits ähnliche Positionen, ohne dass aber die vol-
len Konsequenzen aus dieser Einsicht gezogen worden wären. Für einer dahingehende 
Kritik an Cox aus konstruktivistischer Perspektive vgl. Miles (1980).
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blieb jedoch untertheoretisiert. Da Allen aber eine ausgearbeitete Staatstheorie 
fehlte, ver�el er immer wieder in einen vereinfachten Instrumentalismus und 
Funktionalismus.

Nach Allen liegt eine Gemeinsamkeit sämtlicher Klassengesellscha�en, egal 
ob kolonial organisiert oder nicht, in der Notwendigkeit, eine Mittelschicht in 
ihr Herrscha�ssystem zu integrieren, die als „intermediate bu�er social control 
stratum“ (Allen 2012a: 135) zwischen den Ausbeutenden und Ausgebeuteten 
fungieren kann und für soziale Kohäsion sorgt. Die ‘weiße Rasse’, deren Entstehen 
Allens Forschungsgegenstand darstellt, sei auf Basis einer deliberativen Entschei-
dung der herrschenden Klassen in Virginia als solche Pu�erschicht installiert 
worden. Nach Bacon’s Rebellion habe Allen zufolge die Plantagenbourgeoisie ein 
System an ‘weißen Privilegien’ eingeführt, das zwar keine ökonomischen Verbes-
serungen für die europäischen Unterklassen gebracht, sie aber auf einen höheren 
juridisch-politischen Status emporgehoben habe als jedes Mitglied der schwarzen 
Bevölkerung, egal ob frei oder versklavt. Auf diesem Weg seien die europäischen 
Knechte, Mägde, ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen als sozialer Kontrollpu�er 
rekrutiert worden. Die ‘weiße Rasse’ de�niert er ausgehend davon als „ruling 
class social control formation“ (ebd.: 235). Dementsprechend taucht der Begri� 
white erst 15 Jahre nach Bacon’s Rebellion in den Kolonialdokumenten auf und 
wird von Allen als diskursiver Ausdruck dieser Spaltungsstrategie verstanden.9

Er begrei� die Entstehung der weißen ‘Rasse’ allerdings unterkomplex als 
Ergebnis einer kalkulierten Entscheidung der Plantagenbourgeoisie und ver-
sucht darüber hinaus deren Reproduktion bis in die Gegenwart als stetige Er-
neuerung dieses verschwörerischen Aktes durch die kapitalistische Klasse zu 
theoretisieren (Allen 2012b: 258f.).10 Noel Ignatiev, Allens früherer Schüler und 
Mitstreiter, äußerte sich kurz vor seinem Tod im November 2019 tre�end über 
die Methodik seines Lehrers: Allen habe seine Erklärung für die Entstehung 
des US-amerikanischen Rassismus „on the same fallacy as the theory of ‘Intel-on the same fallacy as the theory of ‘Intel-
ligent Design’“ gegründet, „which holds that the suitability of a feature to its 
function demonstrates that it was consciously designed to ful�ll that function.“ 
(Ignatiev 2019) Allen konnte sich Rassismus nicht als emergenten E�ekt sozialer 

9 Auf dem Buchrücken von Allens Invention of the White Race heißt es daher: „When 
the �rst Africans arrived in Virginia in 1619, there were no ‘white’ people there. Nor, 
according to colonial records, would there be for another sixty years.“

10 In seinem Vorwort zur deutschen Übersetzung von Invention meint Jost Müller, Allens 
„sozialgeschichtliche Orientierung“ habe ihn „vor einem allzu simpli�zierenden Instru-
mentalismus“ (1998: 16f.) bewahrt. Meiner Ansicht nach handelt es sich dabei um eine 
zu wohlwollende Leseart.
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Prozesse erklären, weil er einem aus der marxistisch-leninistischen Tradition 
mitgeschleppten Instrumentalismus verha�et blieb.11 Er beging den Fehler, den 
schon Karl Marx an einem frühsozialistischen Ökonomen kritisiert hatte, für 
den Ideologie eine „rein subjektive Täuschung“ dargestellt habe, „hinter der sich 
der Betrug und das Interesse der ausbeutenden Klassen versteckt“. Wie schon 
dieser sah Allen nicht, dass „die Vorstellungsweise aus dem realen Verhältnis 
selbst“ entspringt (Marx 1968: 290).

Neben und verbunden mit diesem Instrumentalismus hängt Allen auch einer 
ausgesprochen simplen Au�assung der Koordinationsfähigkeit der herrschenden 
Klasse an. Er vertritt eine Betrachtungsweise von Klassen als a priori konstituierte 
Handlungseinheiten, mit bereits �x bestehenden Interessen. Der Staat wird als 
Werkzeug der dominanten Klasse begri�en, der deren Interessen gegenüber 
den Ausgebeuteten und Unterdrückten durchsetzt und hierfür repressive und 
manipulative Mittel einsetzt. Die klarste Formulierung dieser sozialtheoretischen 
Grundlagen �ndet sich in der von Allen selbst verfassten Zusammenfassung des 
Arguments von Invention:

�e essential social structure in class societies is this: First, there is the ruling class, 
that part of society which, having established its control of the organs of state power, 
and having maintained domination of the national economy through successive 
generations and social crises, is able to limit the options of social policy in such a way 
as to perpetuate its hegemony over the society as a whole. (Allen 1998: 3)

Abgesehen von der so verstandenen herrschenden Klasse, teile sich die Gesell-
scha� weiters in eine Pu�erschicht zur Sicherung von sozialer Kontrolle, die 
aus Freibauern und -bäuerinnen, kleinen PächterInnen, selbstständigen Hand-
werkerInnen oder bürokratisch-administrativem Fachpersonal bestehen könne, 
sowie unterhalb dieses Stratums eine Mehrheit der Bevölkerung, die aufgrund 
ihres ökonomischen Status – „devoid of productive wealth (except their ability 
to work)“ (ebd.) – gezwungen sei, in Abhängigkeit und Unsicherheit zu leben. 
Wie Allen hier und an anderer Stelle deutlich macht, entstehe die Pu�erschicht 
zwischen ausbeutenden und ausgebeuteten Klassen seiner Meinung nach nicht 
strukturell auf Basis ökonomischer oder sonstiger Gesetzmäßigkeiten, sondern 
werde intentional auf politischem Weg von den Herrschenden als funktionales 
Element zur Aufrechterhaltung sozialer Kontrolle erscha�en (Allen 2012b: 18).

11 Allen wurde in den 1930er Jahren Mitglied der Communist Party of the United States of 
America (CPUSA) und trat im Zuge der Entstalinisierung der Partei in den 1950er Jah-
ren aus, um das ‘anti-revisionistische’ Provisional Organizing Committee to Reconstitute 
the Communist Party (POC) mit aufzubauen (Perry 2005: 4).
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Für die vorliegende Fragestellung ist an diesen sozialtheoretischen Au�as-
sungen vor allem relevant, dass Allen erstens die Kontrolle der herrschenden 
Klasse über den Staat als a priori feststehende Tatsache setzt. Die permanente 
Konkurrenz und Auseinandersetzung um die Staatsapparate innerhalb der domi-
nanten Klasse und ihrer Fraktionen gerät auf diesem Weg aus dem Blick. Zweitens 
macht Allen im obigen Zitat deutlich, dass er seine Gesellscha�skonzeption für 
Klassengesellscha�en im Allgemeinen für gültig erachtet. Gleichzeitig de�niert er 
aber die Mehrheit der Bevölkerung als eine Klasse, die vollständig vom Eigentum 
an Produktionsmitteln getrennt sei – ein Charakteristikum von Lohnarbeite-
rInnen in kapitalistischen Sozialformationen. Vorkapitalistische Gesellscha�en 
sind gerade dadurch charakterisiert, dass die direkten ProduzentInnen nicht 
gänzlich von den Mitteln ihrer materiellen Reproduktion getrennt wurden und 
ihnen ihre Mehrarbeit aufgrund des Vorhandenseins einer Subsistenzoption 
mittels außer-ökonomischer Aneignungsgewalt abgepresst werden musste. Allen 
vermischt daher an dieser Stelle formations-spezi�sche und -unspezi�sche Cha-
rakteristika von Klassengesellscha�en. Die Eigenarten moderner, kapitalistischer 
Ökonomien entgehen ihm dadurch, was auch in seinen historischen Analysen 
Spuren hinterlässt. 

Allen geht grundsätzlich davon aus, dass sich in den südlichen, englischen 
Siedlungen am nordamerikanischen Festland seit der Gründung von Jamestown 
im Jahr 1607 eine kapitalistische Sozialformation herauszubilden begann. Schon 
1618 sei klar gewesen, dass die Zukun� der Kolonie in einer Form kapitalistischer 
Agrarwirtscha� gelegen sei und nur deren konkrete Ausformung ab diesem 
Zeitpunkt zur Disposition gestanden habe (ebd.: 60). Allerdings war das frühe 
Virginia gerade nicht dadurch charakterisiert, dass die Mehrheit der Produzen-
tInnen von den Subsistenzmitteln getrennt war. Eher stellte die Verfügbarkeit von 
Boden gerade das Problem der Plantagenbesitzer in Bezug auf die Bescha�ung 
von Arbeitskrä�en dar. Auch war es bis weit ins 18. Jahrhundert nicht möglich, 
unpro�table Plantagen zu kon�szieren und zu versteigern, weshalb die P�anzerIn-
nen vor marktförmigem Konkurrenzzwang zu gewissem Grad geschützt waren, 
was dazu führte, dass sich der kapitalistische Zwang der Konkurrenz nur bedingt 
einstellen konnte. Allens Charakterisierung der kolonialen Frühphase Virginias 
als kapitalistische Ökonomie geht daher fehl und er übersieht dadurch – wie noch 
deutlich werden wird – die Einwirkung vorkapitalistischer Verhältnisse auf die 
Entwicklung des kolonialen Rassismus und der Plantagensklaverei.

Zusammenfassend kann zu Allen festgehalten werden, dass er in zentralen 
Punkten mit der beschränkten Problematik der Ursprungsdebatte bricht und 
den sozioökonomischen Zugang auf diese Weise korrigieren und stärken kann. 
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Er sieht, dass es sich beim weißen Rassismus um ein Verhältnis handelt, das als 
Ergebnis politischer Interventionen analysiert werden muss. Er erkennt, dass 
‘Rasse’ nicht als existent vorausgesetzt, sondern als ideologisches Konstrukt er-
klärt werden muss. Diese Einsichten bleiben bei ihm aber in eine beschränkte 
wissenscha�liche Problematik integriert. Er bedient sich eines mechanischen 
Ideologieverständnisses sowie eines ausgeprägten Instrumentalismus und über-
sieht die Konkurrenz und Antagonismen innerhalb der herrschenden Klassen 
sowie die Rolle des Staates für das Austarieren dieser Widersprüche. Damit 
verfehlt er den polit-ökonomischen Charakter der Gesellscha�sformation, die 
den Gegenstand seiner Analyse bildet. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie 
eine kritisch an die materialistische Staatstheorie von Nicos Poulantzas und den 
Politischen Marxismus anschließende Perspektive Allens Ansatz erweitern und 
zugleich dessen Sackgassen vermeiden kann.



49

2. Poulantzas in Virginia

Gerade solche aus der orthodox-marxistischen Tradition stammenden Instru-
mentalismen, wie jener von Allen, waren ein zentraler Gegenstand der kritischen 
Bearbeitung im Rahmen der Debatten um eine materialistische Staatstheorie ab 
den 1960er Jahren im westlichen Marxismus (Holloway/Picciotto 1978; Jessop 
1982; Elbe 2009). Dieser �eoriestrang soll daher im Folgenden zur Korrektur 
von Allens vielversprechendem, aber letztlich funktionalistisch verkürztem Zu-
gang nutzbar gemacht werden.

Wie Allen und der gesamte sozioökonomische Ansatz in der Ursprungsde-
batte gehen auch die verschiedenen Spielarten der materialistische Staatstheorie 
weiterhin davon aus, dass sich die politische Gewalt innerhalb kapitalistischer 
Sozialformationen als Klassenstaat fassen lässt (Hirsch 2005: 30). Doch wurde 
erstmals als zu erklärendes Problem erkannt, wie es möglich ist, dass sich die 
ökonomische Potenz des Kapitals zugleich als politische Macht konstituieren 
kann. Schließlich zeichnet sich kapitalistische Staatlichkeit in der Regel durch 
ihren abstrakt-allgemeinen Charakter einer über das Recht regierenden ö�ent-
lichen Gewalt aus, die dem unmittelbaren Zugri� der Besitzenden entzogen ist 
(Paschukanis 1991: 119f.). Zudem sind für kapitalistische Klassenverhältnisse 
gerade eine umfassende Konkurrenz der Einzelkapitale als auch der direkten 
ProduzentInnen untereinander charakteristisch, was die Annahme einer einfa-
chen Interessenshomogenität zwischen den Mitgliedern einer Klasse unzulässig 
erscheinen lässt (Hirsch 2005: 46).

Klassen werden in der materialistischen Staatstheorie daher nicht mehr als 
präexistente Handlungseinheiten aufgefasst, sondern es wird die Frage gestellt, 
wie es die untereinander in einem Konkurrenzverhältnis stehenden Individuen 
bewerkstelligen, sich zu handlungsfähigen Klassen und Klassenfraktionen zu 
formieren. Die Problematik des Staates wurde auf diese Weise mit jener der Klas-
senbildung verschränkt. Das Herstellen und Aufrechterhalten von „control of the 
organs of state power“ – von Allen (1998: 3), wie gezeigt, einfach vorausgesetzt 
– wird hier als theoretische Herausforderung erkannt, und es wird versucht zu 
erklären, wie die konkurrierenden Interessen innerhalb der dominanten Klassen 
und Klassenfraktionen sich politisch organisieren und koordinieren können. 
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In der strukturalen Staatstheorie von Nicos Poulantzas, die hier an Antonio 
Gramsci und Louis Althusser anschließt, wurde dieses Koordinationsproblem am 
ausführlichsten behandelt. Poulantzas fasst Politik als jenen Prozess auf, durch 
den die dem Staat vorgelagerten und ihn de�nierenden zivilgesellscha�lichen 
Kämpfe ausgetragen werden. Der Staat selbst wird dabei als ein strategisches Feld 
verstanden. Seine institutionelle Struktur gilt ihm als eine „Verdichtung eines 
Krä�everhältnisses zwischen Klassen und Klassen�aktionen“ (Poulantzas 2017: 
159; Herv. i.O.) und staatliche Politik „als Resultante der in die Struktur des 
Staates (der Staat als Verhältnis) selbst eingeschriebenen Klassenwidersprüche“ 
(ebd.: 163). Die Staatstheorie wird von Poulantzas damit konstitutiv mit einer 
Klassentheorie verbunden; jedoch nicht mehr in Form einer instrumentalisti-
schen �eorie vom Staat als Werkzeug der Herrschenden, sondern vom Staat als 
Organisator des kapitalistischen Allgemeininteresses, der damit die KapitalistIn-
nenklasse überhaupt erst als Klasse im Sinne einer Handlungseinheit zu formie-
ren in der Lage ist. Der Zugri� der herrschenden Klasse auf die Politik sei kein 
unmittelbarer, sondern durch eine „relative Autonomie“ (ebd.: 159) des Staates 
gekennzeichnet, die zugleich auch notwendig sei, damit sich ein kapitalistisches 
Allgemeininteresse und nicht nur ein Partikularinteresse durchsetzungsfähiger 
Klassenfraktionen herstellen könne – wobei es dennoch stets eine hegemoniale 
Klasse oder Klassenfraktion (z.B. das Monopolkapital) gebe, deren Interessen 
tonangebend seien (Poulantzas 2017: 168). 

Poulantzas widerspricht damit sowohl staatsmonopolistischen als auch sozial-
demokratischen Staatsau�assungen, die – wie Allen – von einer „dem staatlichen 
Handeln vorgeordnete[n] politische[n] Einheit“ (ebd.: 162) der Bourgeoisie ausge-
hen und die den Staat als Sache begreifen, die sich einfach angeeignet und nutzbar 
gemacht werden kann. Erst mittels und durch den Staat, den Poulantzas nicht als 
Ding oder Subjekt, sondern als Verhältnis versteht, könne von der herrschenden 
Klasse bzw. herrschenden Klassenfraktionen als kollektiven AkteurInnen die 
Rede sein. Der Staat organisiere die langfristigen Interessen der ökonomisch 
dominanten Klasse, da diese aufgrund der ihr inhärenten Konkurrenzverhältnisse 
und dem daraus resultierenden Druck der Pro�tmaximierung, von sich aus nicht 
fähig seien, diese herauszubilden (siehe auch Demirovi� 2007: 79f.).1 Auch die 

1 Allen nimmt an einer Stelle diese Staatsfunktion selbst zur Kenntnis, wenn er eine der 
Säulen von racial oppression darin sieht, dass die herrschende Klasse ihre „short-term 
private individual pro�ts“ der Herstellung von sozialer Disziplin hintanstellt (Allen 
2012a: 135). Diese Feststellung führt ihn allerdings nicht dazu, zu fragen, wie es mög-
lich war, dass die konkurrenzgetriebenen P�anzerInnen in Virginia ihre Interessen auf 
diese Art und Weise koordinieren konnten.
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Interessen der subalternen Klassen sind nach Poulantzas in diesem verdichteten 
Krä�everhältnis präsent. Es sei zur Sicherung der Hegemonie „der Klassen und 
Fraktionen des Blocks an der Macht“ (Poulantzas 2017: 171), der sich auf dem 
strategischen Feld des Staates konstituiert, notwendig, gegenüber den Beherrsch-
ten symbolische wie materielle Kompromisse einzugehen.2 Diese seien in ihrer 
Ausgestaltung wiederum von der Organisationsstärke der ‘Volksklassen’, den 
Verhältnissen der einzelnen Gruppen im herrschenden Machtblock zueinander 
und von deren Interessen gegenüber diesen ‘Volksklassen’ abhängig (ebd.: 175).3 

Unabhängig von der jeweiligen politischen Strategie, die sich im und durch 
den Staat herauskristallisiert, sei es aber grundsätzlich der E�ekt der Funktions-
weise des kapitalistischen Staates, die Beherrschten durch den Staat zu spalten 
und zu desorganisieren. Das könne auch durch Bündnisse und Kompromisse 
geschehen, indem Teile der Mittelklassen in den Block an der Macht integriert 
und dadurch vom Proletariat getrennt werden und – in Allens Terminologie – 
anschließend als Kontrollpu�er fungieren (ebd.: 173). Das ist allerdings nicht der 
einzige Weg der staatlichen Herrscha�sstabilisierung. Das Koordinationsproblem 
wird solchermaßen von Poulantzas gelöst, dass erst mittels der staatlichen Poli-
tik konkurrierende Klassenmitglieder ihre Interessen akkordieren und sich zu 
einer handlungsfähigen Einheit konstituieren könnten. Was aber auf Seiten der 
Herrschenden Klassenformierung ist, erscheint auf Seiten der Beherrschten als 
Desorganisierung mittels der individualisierenden Anrufung als Rechtssubjekte 
und StaatsbürgerInnen sowie einer imaginären Kollektivierung als Volk und 
Nation (Demirovi� 2006: 295).

Poulantzas’ Zugang ermöglicht es, durch den Fokus auf die Relationalität und 
Prozessha�igkeit von Staatlichkeit den sozioökonomischen Ansatz innerhalb der 
Ursprungsdebatte zu vertiefen und Allens Instrumentalismus zu korrigieren. 
Eine Neuinterpretation des klassentheoretischen Zugangs mittels Poulantzas’ 
materialistischer Staatstheorie steht allerdings vor zwei Problemen: erstens der 
Problematik der Anwendbarkeit von Poulantzas’ Staatstheorie auf vorkapitalis-
tische Sozialformationen und zweitens dem Problem des Formalismus und der 

2 Geschlechter- und andere nicht-klassenmäßigen Herrscha�sverhältnisse werden von 
Poulantzas kaum berücksichtigt. Sein Ansatz ist aber in diese Richtung erweiterbar, vgl. 
Sauer (2001) und Nowak (2006).

3 Unter der Kategorie der ‘Volksklassen’ subsumiert Poulantzas – inspiriert von der mao-
istischen Traditionslinie im Marxismus – sämtliche nicht-herrschenden Klassen und 
Klassenfraktionen: „Arbeiterklasse, arme und mittlere Bauern, altes und neues Klein-
bürgertum“ (Sablowski 2006: 258).
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Schwierigkeit, mittels seiner �eorie historische Prozessualität adäquat auf den 
Begri� zu bringen.

2.1 Der ökonomische Charakter des kolonialen Virginia

Die Anwendung von Poulantzas’ Staatstheorie auf die Ursprungsdebatte steht 
vor dem Problem, dass es sich bei der Kolonie Virginia, wie ich noch zeigen werde, 
bis weit ins 18. Jahrhundert hinein um keine kapitalistische Ökonomie handelte. 
�eodore Allen sah das allerdings, wie oben bereits erwähnt wurde, anders. Er 
bezeichnet durchgehend die kolonialen P�anzerInnen als KapitalistInnen und 
die Plantagenökonomie als kapitalistisches Wirtscha�ssystem. Nach Je�rey Perry 
machte Allen den kapitalistischen Charakter des frühen Virginias an drei Eigen-
scha�en seiner ökonomischen Organisation fest: Erstens habe eine herrschende 
Klasse von PlantagenbesitzerInnen die Produktionsmittel monopolisiert, zweitens 
seien die eigentumslosen BewohnerInnen der Kolonie dazu gezwungen gewesen, 
ihre Arbeitskra� auf den Plantagen zu veräußern und drittens habe der Zweck 
der Ökonomie in der Produktion von Waren für den pro�torientierten Verkauf, 
das heißt in der erweiterten Akkumulation von Kapital bestanden (Perry 2006: 
9; Fn.  14).4 

Allen stellt sich damit in eine lange Tradition von HistorikerInnen und �e-
oretikerInnen, die argumentierten, dass es sich bei der anglo-amerikanischen 
Plantagenproduktion um kapitalistische Ökonomien gehandelt habe. Diese 
Tradition reicht von Marx selbst über radikale schwarze Marxisten und Intel-
lektuelle wie C.L.R. James und W.E.B. Du Bois bis hin zu den gegenwärtig stark 
diskutierten New Historians of Capitalism wie Sven Beckert oder Edward Baptist. 
Dem gegenüber steht eine andere Argumentationslinie, die aufbauend auf den 
Arbeiten des Historikers Eugene D. Genoveses, auf die Unvereinbarkeit von 
Kapitalismus und Sklaverei beharrt.5 Während der Zugang im Anschluss an Ge-

4 Je�rey Perry, der zugleich Allens Schüler, politischer Weggefährte und Nachlassverwal-
ter ist, rekonstruiert diese Au�assungen aus mehreren bisher unverö�entlichten Schrif-
ten Allens. In den zwei Bänden von Invention und allen anderen mir bekannten Texten 
Allens konnte ich keine Au�istung oder Diskussion dieser Kriterien �nden.

5 Einen guten Überblick über diese Debatten gibt Clegg (2015; 2020), wobei seine Aus-
sage, Marx habe die Sklaverei in den amerikanischen Kolonien „consistently“ (Clegg 
2015: 283; Fn.  8) als kapitalistisch aufgefasst, kaum zu halten ist. Marx bezeichnete 
zwar in den Grundrissen die kolonialen P�anzerInnen Amerikas als „Kapitalisten“ 
und das dortige Plantagensystem als kapitalistisch aufgrund seiner Einbindung in ei-
nen kapitalistischen Weltmarkt (Marx 1983: 420). Im dritten Band des Kapitals meint 
er aber die kapitalistische Dynamik der Kolonialsklaverei resultiere lediglich aus einer 



53

novese lange innerhalb marxistischer Ansätze dominant war, haben verschiedene 
kliometrische Studien der vergangenen Jahrzehnte die �ese vom kapitalistischen 
Charakter der Plantagenökonomien erhärtet und der konkurrierenden Tradi-
tionslinie Aufschwung verscha�. Sklavenplantagen in anglo-amerikanischen 
Kolonien und den frühen USA legten dieser Literatur zufolge alle dynamischen 
Entwicklungsspezi�ka kapitalistischer Produktionsstandorte an den Tag: Spezi-
alisierung der Produktion, e�zienzsteigernde Innovationen im Arbeitsprozess 
und Reinvestitionen der Pro�te zum Zweck erweiterter Akkumulation ließen 
sich für die Plantagenökonomien am nordamerikanischen Festland durchgehend 
nachweisen (Clegg 2018; 2020). Hat Allen also letztendlich damit Recht, dass es 
sich im frühen kolonialen Virginia bereits um eine kapitalistische Gesellscha� 
gehandelt hat?

Zunächst muss festgehalten werden, dass sich die gerade erwähnten Studien 
zur ökonomischen Entwicklung der Sklavenwirtscha� in den heutigen USA 
allesamt auf einen späteren Zeitraum beziehen als Allen es tut. Ende des 18. 
sowie in der ersten Häl�e des 19. Jahrhunderts war bereits eine Entwicklung 
abgeschlossen, die es, wie Claire Priest (2021) eindrucksvoll herausgearbeitet 
hat, FinanzakteurInnen erlaubte, Land und SklavInnen als Sicherheiten für die 
Vergabe von Krediten zu belasten. Verschuldung war von Anfang an eine not-
wendige Bedingung für die Etablierung von neuen Plantagen in den Kolonien 
und es entwickelte sich eine �orierende Kreditökonomie, die von englischen 
GläubigerInnen getragen wurde. Lange war es den P�anzerInnen möglich, bei 
Nicht-Bedienung der Schuldforderungen Sanktionen zu entgehen. Englische 
Rechtsprinzipien, soziale Normen und Gewohnheitsrechte, die auf die Auf-
rechterhaltung der Integrität von Familie und Erblinien ausgerichtet waren, 
verhinderten, dass vor allem Grundbesitz in liquide Vermögenswerte verwandelt 
werden konnte (Priest 2021: 59�.).

Mit dem Debt Recovery Act, den das englische Parlament im Jahr 1732 be-
schloss, wurde den PlantagenbesitzerInnen in den Kolonien dieser Sicherheitspuf-
fer genommen. Wenn sie darin versagten, mit den belasteten Produktionsfaktoren 
kontinuierlich Pro�te auf dem Markt für Kolonialgüter zu erzielen, um damit ihre 
Schulden bedienen zu können, wurden ihr Land und ihre SklavInnen von der Ko-
lonialverwaltung kon�sziert und versteigert. Dadurch waren die P�anzerInnen 

Übertragung der „Anschauungsweise aus kapitalistischen Ländern“ (Marx 1964: 812) 
und geht durchgehend von einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit von kapitalistischer 
Produktionsweise und Sklaverei aus (besonders deutlich ebd.: 795). Eine Abhandlung 
zu Marx’ und Engels’ Positionen zur Sklaverei �ndet sich bei Backhaus (1974).
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den Zwängen der kapitalistischen Konkurrenz unterworfen und mussten sich, um 
am Markt überleben zu können, auf nachgefragte Warensorten spezialisieren, den 
Arbeitsprozess kontinuierlich produktiver gestalten und einen Teil ihrer Pro�te 
in die Ausdehnung der Produktion reinvestieren.6 Im selben Jahr in dem der Debt 
Recovery Act beschlossen wurde, expandierte der Absatzmarkt für Tabak und an-
dere Exportprodukte aus den englischen Kolonien in Frankreich, Großbritannien 
und Holland. In Kombination mit Prozessinnovationen in der Landwirtscha�, 
Fracht- und Schi�fahrtstechnik und im Finanzbereich�– stimuliert von der ka-
pitalistischen Entwicklung auf Basis der „credit market discipline“ (Clegg 2018), 
die den ökonomischen Akteuren in Anglo-Amerika seit 1732 aufgezwungen 
wurde – setzte ab diesem Zeitpunkt in den Plantagenkolonien eine Jahrzehnte 
andauernde Wachstumsphase ein, die zum massiven Anschwellen des Reichtums 
der größeren GrundbesitzerInnen führte (Egnal 1998: 78-98, Priest 2021: 86).

Diese kreditinduzierte Durchsetzung von Marktimperativen stand zum Zeit-
punkt, den Allen analysiert – und der auch im Fokus der vorliegenden Arbeit 
steht –, jedoch noch aus. Die Rekonstruktion der wirtscha�lichen Entwicklung 
der Kolonien im 17. Jahrhundert nimmt sich aufgrund der mangelnden und 
verstreuten Datenlage als äußerst komplex aus (McCukser/Menard 1991: 258�.). 
Neuere Analysen bestätigen allerdings die Ansicht, dass die für kapitalistische 
Ökonomien charakteristische konkurrenzgetriebene Produktivkra�entwicklung 
im kolonialen Virginia des 17. Jahrhunderts nicht aufzu�nden war. Wie Lorena 
Walsh in einer jüngeren Arbeit gezeigt hat, waren Steigerungen der Arbeitspro-
duktivität sporadisch und von der Entwicklung der Nachfrage in Europa abhän-
gig (Walsh 2010: 210f.). Zwar führten gewisse Innovationen im Arbeitsprozess 
auf den Plantagen, wie die Übernahme des auf Barbados in den 1650er-Jahren 
entstandenen Kolonnensystems, zu E�zienzsteigerungen, im Normalfall wurde 
die Produktionsmenge allerdings durch die Verlängerung der Arbeitszeit und 
die Ausdehnung des Tabakanbaus erhöht und nicht durch eine technologisch 
bedingte Erhöhung der Produktivität der Arbeit (McNally 2020: 158f.).

In den Jahrzehnten, in denen Allen zufolge die weiße ‘Rasse’ erfunden wurde, 
handelt es sich bei Virginia demnach um eine vorkapitalistische Ökonomie. 
Gegen seine oben aufgelisteten Kriterien für den kapitalistischen Charakter 
des frühen Virginias, muss eingewandt werden, dass Allen lediglich bei seinem 

6 Ich folge hier der überzeugenden Argumentation von Clegg (2018; 2020), die er im An-
schluss an Claire Priest entwickelt hat. Für eine gegensätzliche marxistische Position, 
die sich – wie auch Clegg – auf das Kapitalismusverständnis von Robert Brenner stützt, 
dem auch in dieser Arbeit gefolgt wird, vgl. Post (2011; 2019).
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dritten Kriterium richtig liegt, wonach in der Kolonie Waren für Pro�t produziert 
wurden. Seine andere beiden Kriterien: Monopolisierung der Produktionsmittel 
und Existenz einer ArbeiterInnenscha� ohne Subsistenzoption sind für das Vir-
ginia des 17. und frühen 18. Jahrhunderts nicht zutre�end. Die eigentumslosen 
SiedlerInnen hatten – wenn nicht innerhalb des Zentrums der Kolonie dann 
zumindest im Frontiergebiet – die Möglichkeit Grund in Beschlag zu nehmen, 
wodurch ihnen eine – aufgrund der Auseinandersetzungen mit den umliegenden 
Indigenen o�mals überaus gefährliche – Subsistenzoption o�enstand. Tabak-
produzentInnen konnten im Falle des Scheiterns an der Konkurrenz und der 
Pleite ihres Unternehmens wie gezeigt vor 1732 im Regelfall ihre wichtigsten 
Produktionsfaktoren nicht verlieren und waren daher vor Marktimperativen bis 
zu gewissem Grad geschützt. Zwar führte die mangelnde Diversität der kolonialen 
Landwirtscha� aufgrund der Tabakmonokultur dazu, dass die Subsistenzoptio-
nen prekär und gerade in der kolonialen Frühphase Hungersnöte alltäglich waren. 
Dennoch stand den P�anzerInnen, die stets versuchten auf ihren Plantagen 
eine autarke Nahrungsmittelproduktion zu etablieren (Walsh 2010: 189), die 
Option o�en, auf „safety �rst“-Agrikultur (Brenner 2001: 176) zurückzufallen, 
sofern die Verhältnisse am Exportmarkt für Tabak ungünstig waren. Märkte 
existierten zwar als Möglichkeit für die ProduzentInnen – und waren der primäre 
und anfangs ausschließliche Grund, weswegen groß�ächig produziert wurde�–, 
sie übten allerdings auf die AkteurInnen keinen kapitalistischen Zwang aus, 
da sie für ihr ökonomisches Überleben noch nicht unabdingbar auf den Markt 
angewiesen waren. 

2.2 Zur Anwendbarkeit der strukturalen Staatstheorie auf das 
koloniale Virginia

Wenn Virginia im 17. Jahrhundert also – anders als Allen argumentiert – keine 
kapitalistische Klassengesellscha� war, kann die politische Gewalt in der Kolonie 
daher auch keineswegs durch eine vollzogene, formelle Trennung von politischer 
und ökonomischer Sphäre charakterisiert gewesen sein. Doch das lag nicht nur 
am vorkapitalistischen Charakter Virginias: Wie in Kolonien generell der Fall, 
„blieben Arbeitsverhältnisse […] bis zum Ende der Kolonialzeit in staatliche 
Gewaltherrscha� integriert“ (Gerstenberger 2017: 322). Gleichzeitig war die 
institutionelle Struktur des kolonialen Staates in Virginia tief verwoben – wenn 
nicht identisch – mit den Interessen der großen GrundbesitzerInnen. Charles 
Post zufolge änderte sich diese politische Struktur erst langsam ab den 1780er-
Jahren im Nachhall der amerikanischen Revolution (Post 2019: 173). Daher kann 
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auch die auf den kapitalistischen Staat zugeschnittene strukturale Staatstheorie 
nicht ohne weiteres auf die Debatte zum Ursprung der rassistischen Sklaverei in 
Virginia im 17. und frühen 18. Jahrhundert angewandt werden. 

Poulantzas’ De�nition des Staates als materielle Verdichtung eines Krä�ever-
hältnisses war explizit auf die politische Gewalt in Sozialformationen, in denen 
die kapitalistische Produktionsweise dominiert, bezogen. Die besondere Funktion 
des bürgerlichen Staates, als relativ autonomes Terrain zum Ausfechten sowie zur 
De- und Rekomposition von Klassenantagonismen zu fungieren, ergibt sich nach 
Alex Demirovi� (2006: 294) „aus der Trennung von Produktionsverhältnissen 
und Staat“. Nur „indem der kapitalistische Staat von den Produktionsverhältnis-
sen getrennt ist, organisiert er mit seinen vielen Apparaten die Bourgeoisie in ihrer 
Gesamtheit, verleiht ihrer Herrscha� Stetigkeit und führt organische Aufgaben 
der Bourgeoisie stellvertretend für sie aus.“ (Ebd.: 295; Herv. L.E.) Wäre diese 
Trennung nicht gegeben, hätte der Staat auch keine relative Autonomie vis-à-vis 
den Produktionsverhältnissen, und damit könnte er auch nicht die Funktion 
wahrnehmen, die innerhalb der Ökonomie existierenden und konkurrierenden 
Interessen der verschiedenen KapitaleignerInnen zu einem Allgemeininteresse 
zu bündeln.

Diesen Prozess der Trennung von Politik und Ökonomie bezeichnete der 
Politikwissenscha�ler Norbert Kostede tre�end als ursprüngliche Diremtion. Wie 
der kapitalistischen Produktionsweise nach Marx ein Prozess der ursprünglichen 
Akkumulation vorhergehen hat müssen, der ihre historisch einzigartigen Bewe-
gungsgesetze hervorbrachte und ihre kontinuierliche erweiterte Reproduktion 
ermöglichte, müsse auch ein Prozess stattgefunden haben, der die Einheit von 
Politik und Ökonomie, die für vorkapitalistische Gesellscha�en charakteristisch 
war, au�öste. Es geht um einen Vorgang, der „bewirkt, daß Brot und Peitsche, 
Geld und militärische Gewalt, daß die Mittel ökonomischer und politischer 
Herrscha� allgemein, vormals in einer Hand asiatischer Despoten, antiker Bürger 
und feudaler Grundherren, nun getrennt, in die Hände zweier Herren übergehen: 
Bourgeois und politischer Souverän.“ (Kostede 1980: 33)

Allerdings ist es eine große Schwäche von Poulantzas’ Ansatz, nicht begründen 
zu können, warum es überhaupt zur erstmaligen Trennung von Politik und Öko-
nomie und ihrer fortwährenden Reproduktion kam und kommt (Elbe 2008).7 

7 Mit Elbe (2008: 231, Fn.  9) würde ich daher sowohl Buckel (2006: 180) als auch 
Hirsch/Kannankulam (2006: 74) widersprechen, die meinen, Poulantzas könne die 
ursprüngliche Diremtion begründen und seine Begründung ähnle im Kern jener der 
bundesdeutschen Staatsableitungsdebatte (zu letzterer vgl. Elbe 2009). Ähnlich zu Elbe 
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Sein Versuch besteht darin, diese mit einer aus der Deutschen Ideologie von Marx 
und Engels übernommenen Überbetonung der Kategorie der Arbeitsteilung zu 
begründen.8 Es sei die fortschreitende Trennung von geistiger und körperlicher 
Arbeit im Zuge der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, durch 
die der moderne Staat „einen e�ektiven Bruch mit den verschiedenen vorkapi-
talistischen Staatsformen […] (der asiatischen, feudalen oder auf der Sklaverei 
basierenden Form)“ darstelle (Poulantzas 2017: 81).

Der Staat verkörpert in der Gesamtheit seiner Apparate, d.h. nicht nur in seinen 
ideologischen, sondern auch in seinen repressiven und ökonomischen Apparaten, 
die geistige Arbeit in ihrer Trennung von der manuellen Arbeit. […] Dieser von den 
Produktionsverhältnissen getrennte Staat be�ndet sich auf der Seite der geistigen 
Arbeit, die ihrerseits von der manuellen Arbeit getrennt ist. Er ist die Folgerung 
aus und das Produkt dieser Teilung, auch wenn er eine spezi�sche Rolle in ihrer 
Konstitution und Reproduktion spielt. (Ebd.: 83; Herv. i.O.)

Poulantzas kann den genealogischen Aspekt des Diremtionsproblems nur dadurch 
‘lösen’, dass er eine überhistorische Entwicklung der Teilung der Arbeit einführt, 
die aus einem nicht näher de�nierten Grund an einem gewissen Punkt in einer 
Trennung von Politik und Ökonomie umgeschlagen sei. Das Problem des Zeit-
punkts der Au�ösung der präkapitalistischen Einheit von politischer Macht und 
ökonomischer Aneignungsgewalt wird von Poulantzas mittels einer an Friedrich 
Engels (1972: 31) angelehnten theoretischen Konstruktion des absolutistischen 
Staates als einem „wahrha�en Staat des Überganges zum Kapitalismus“ ausgebü-
gelt (Poulantzas 2017: 122). Er hält den absolutistischen Staat „für einen Staat 
mit kapitalistischer Dominante“, weil dieser schon „mit spezi�schen Organisa-
tionsproblemen konfrontiert“ gewesen sei, die darin bestanden hätten, die Ant-
agonismen zwischen „Grundadel und Bourgeoisie“ austarieren zu müssen (ebd.). 

In seiner ersten staatstheoretischen Monographie Politische Macht und gesell-
scha�liche Klassen geht Poulantzas näher auf diesen Punkt ein. Dort erklärt er, 
dass der absolutistische Übergangsstaat seine Rolle als verdichtetes Krä�everhält-
nis zwischen Grundherren und KapitaleignerInnen nur dadurch habe erfüllen 
können, dass sich bereits u.a. durch die Herausbildung eines Gewaltmonopols, 
eines stehenden Heeres und einer eigenständigen Staatsbürokratie – also wie-

argumentiert auch Jessop (1985: 134f.), dass Poulantzas die relative Autonomie des 
Staates nicht beweisen könne.

8 Zur Kritik am Konzept der Arbeitsteilung in der Deutschen Ideologie „als eine von den 
verschiedenen Formen der Gesellscha� unabhängige Universalkategorie […], um so 
ziemlich alles zu erklären“ vgl. Heinrich (2014: 140). Eine ähnliche Kritik �ndet sich 
bei Comninel (1990: 140-149).
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derum durch Fortschritte in der Teilung der Arbeit – eine partielle Trennung 
von Politik und Ökonomie herausgebildet habe (Poulantzas 1978: 162-167). Die 
politische Macht sei dort bereits von außerpolitischen, feudalen Restriktionen 
befreit, und der Staat erlange langsam die Funktion, als Instanz zur Bestimmung 
des ‘Allgemeinwohls’ zu fungieren:

�e absolutist state thus presents an autonomy relative to the economic instance. 
Feudal ties, which in the feudal state are set in the religious key, are replaced by 
‘strictly political’ ties. �e central power, whose public character is separated from 
the sphere of the private, is apparently freed from ‘extra-political’, religious and 
moral restrictions and is exercised in an ‘absolute’ fashion over a ‘national/popular’ 
ensemble: thus the barriers to the central power which were constituted by the 
medieval states collapse. We can see the formation of the concepts of ‘people’ and 
‘nation’ as constitutive principles of a state which is held to represent the ‘general 
interest’. (Ebd.: 163)

Wie bereits angedeutet, halte ich diese De�nition des Staates des Ancien Régime 
für fehlgeleitet: Der absolutistische Staat war keine Übergangsform zwischen 
Feudalismus und Kapitalismus und auch nicht eine Zwischenetappe bei der 
Errichtung einer modernen, unpersönlichen Staatsmacht, wie Poulantzas ar-
gumentiert, sondern lediglich eine „Neufundierung personaler Herrscha�“ 
(Gerstenberger 2006: 502). Im Unterschied zur zerstückelten Souveränität des 
Feudalismus führte die absolutistische Staatenformierung zur Konzentration und 
Verallgemeinerung vormoderner Aneignungsgewalt in einer zentralen Institution 
(Wood 2017: 46). Es bildete sich allerdings bereits in absolutistischen Staaten eine 
eigentümliche Form der horizontalen Konkurrenz um die staatlich zentrierten 
Machtmittel innerhalb der Eliten heraus, die sich von feudaler Konkurrenz um 
Herrscha�sbesitz unterschied. Die Staaten vom Typus des Ancien Régime konnten 
nur dann überleben, wenn es ihnen gelang, ein staatliches ‘Allgemeinwohl’ zu 
formulieren, das Kompromisse mit subordinierten Fraktionen der Elite vorsah, 
indem diese an der durch Staatsämter zugänglichen politischen Aneignungsge-
walt partizipieren konnten. Dies geschah durch vielfach abgestu�e Privilegien, 
welche Heide Gerstenberger (2006: 511) tre�end als „private Beteiligungen an 
zentralisierter Gewalt“ de�nierte. Auch wenn in diesen Staaten daher keine 
kapitalistische Produktionsweise und damit keine KapitalistInnenklasse im 
eigentlichen Sinne existierte, erfüllte der Staat bereits die Aufgabe, das Koor-
dinationsproblem miteinander konkurrierender Fraktionen der herrschenden 
Klasse mittels eines Stände- und Privilegiensystems auszutarieren. Die Krone 
wurde in Ancien Régimes zur „statusregulierenden Instanz“ (ebd.: 504; Herv. i.O.). 

Poulantzas’ �eorie über die Koordinationsfunktion der staatlichen Apparatur 
kann daher paradoxerweise gerade deshalb auf vorkapitalistische Sozialformatio-
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nen übertragen werden, weil sie begri�ich und historisch zu unspezi�sch ist. Sie 
lässt sich auf solche Verhältnisse anwenden, da sie fälschlich die Trennung von 
Politik und Ökonomie zur Voraussetzung der Lösung des Koordinationsproblem 
durch den Staat macht. Allerdings ist dies, wie am Beispiel des absolutistischen 
Staates deutlich wird, das Poulantzas selbst heranzieht, nicht unbedingt notwen-
dig. Lediglich die Zentralisierung der Banngewalt muss hierfür vorausgesetzt 
sein. Sobald jene Klassen, die von der Aneignung der Mehrarbeit der direkten 
ProduzentInnen leben, von eigenen Gewaltmitteln abgeschnitten sind, weil diese 
staatlich monopolisiert wurden, werden sie vom Staat als Zugangsmittel für 
ihren Anteil des sozialen Surplusprodukts abhängig. Der Zugang zu Ämtern 
und anderen politischen Aneignungsmitteln wird durch die staatlich organisierte 
Monarchie kontrolliert und zwingt konkurrierende Familien und Individuen 
auf dem staatlichen Terrain ihre Interessen zu verfolgen. Nicht die Trennung 
von politischer und ökonomischer Sphäre, sondern die Entwa�nung konkur-
rierender Herrscha�sansprüche machte den absolutistischen Staat zur Instanz, 
die als Koordinationsinstrument von Interessen der verschiedenen Fraktionen 
der vorkapitalistischen Herrscherklassen fungieren konnte.

Auch wenn die Kolonien in Anglo-Amerika sich nur sehr bedingt mit dem 
Begri� des absolutistischen Staates oder dem des Ancien Régime beschreiben lassen, 
gilt die gerade entwickelte Begründung dennoch leicht modi�ziert auch für das 
frühe Virginia. Ab den 1610 verfassten Lawes Divine, Morall and Martiall – eine 
militärrechtliche Gesetzesgrundlage, die vor allem die SiedlerInnen zur Arbeit 
zwingen sollte (Morgan 2003: 79) – gab es in der Kolonie eine Form zentralisierter, 
politischer Gewalt mitsamt einem administrativen Stab von Beamten, der anfangs 
der Virginiakompanie und nach deren Au�ösung direkt der englischen Krone 
untergeordnet war. Die Form der politischen Gewalt in der Kolonie pendelte im 
gesamten 17. Jahrhundert und über dieses hinaus – ähnlich wie zur gleichen Zeit 
in England – zwischen absolutistischen und eher liberalen Orientierungen, wobei 
durchgehend vormoderne, direkt gewaltvermittelte Herrscha�sformen dominier-
ten. Es waren zwar anfangs Versuche zu beobachten, die Ökonomie anhand der 
kapitalistischen Agrarstruktur Englands auszurichten, allerdings setzten sich�– 
vor allem aufgrund des freien Zugangs zu Land und Subsistenzmitteln – andere 
Arbeits- und Produktionsformen durch, die auf die direkte Ausübung von Gewalt 
im Produktionsprozess notwendig angewiesen waren. Die Kolonialgesellscha� 
kann in vieler Hinsicht durchaus mit Sozialformationen vom Typ des Ancien 
Régime verglichen werden (Brewer 1997; 2017; 2021a).

Die Sachlage wird jedoch dadurch erschwert, dass Virginia eine Kolonie und 
kein eigenständiger absolutistischer Staat war und daher vor dem Unabhängig-
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keitskrieg auch keine – im eigentlichen Sinne – souveräne Staatlichkeit auf dem 
eigenen Territorium besaß. Zwar gab es verschiedene politische Organe, Kolo-
nialmilizen und einen eigenen Gouverneur. Diese waren aber in letzter Instanz 
der englischen Krone bzw. dem englischen Parlament unterstellt. Auch wenn die 
faktische Kontrolle der Kolonien durch die Metropole häu�g lediglich formaler 
Natur war (Gerstenberger 2023: 68), war der Machtblock über zwei Enden des 
Atlantiks verteilt, und die zentralen Entscheidungen in Bezug auf die politische 
und ökonomische Verfassung der Kolonie wurden nicht nur durch die Klassen-
verhältnisse in Virginia, sondern ebenso durch jene innerhalb Englands bestimmt 
(Swingen 2015; Brewer 2017). George Steinmetz, der aus weberianischer Pers-George Steinmetz, der aus weberianischer Pers-
pektive eine �eorie des kolonialen Staates entwickelt hat, formulierte anhand 
dessen eine Kritik an Poulantzas: „[I]t is not clear which classes are relevant in 
the colonial context, that is, whether it is the classes dominant in the metropole 
or in the colony that are structurally dominant. Indeed, the reason this cannot 
be determined ‘economically’ is that such dominance is assigned politically, that 
is, by the central and colonial states.“ (Steinmetz 2007: 20)

Diese strukturellen Besonderheiten müssen mitbedacht werden, sollen Pou-
lantzas’ Kategorien im Virginia des 17. Jahrhunderts zur Anwendung kommen. 
Englische koloniale Siedlerstaaten hatten nach Gerstenberger mehrere Beson-
derheiten, die sie von Staaten vom Typ des Ancien Régime abheben: Es fehlte 
eine rechtliche Absicherung des Adels, die Säkularisierung der Politik fand nur 
verzögert statt, ihr Machtblock verteilt sich auf Mutterland und Kolonie, und 
außerdem sind Arbeitsverhältnisse durch ein „größere[s] Ausmaß an direktem, 
auf Personen gerichteten Zwang“ und ein „größere[s] Ausmaß an direkter, auf die 
Körper und das Leben von Einheimischen gerichteten Gewalt“ charakterisiert 
(Gerstenberger 2017: 322; 2023: 58-75). Diese Besonderheiten zwingen dazu, 
dass Poulantzas’ Staatstheorie in dieser Hinsicht adjustiert werden muss. Sie 
bleibt aber meiner Ansicht nach geeignet, koloniale Staatenformierungsprozesse 
zu analysieren.

2.3 Strukturale Theorie und historische Prozessualität

Neben dem gerade diskutierten Problem ergibt sich aber eine zweite Schwierigkeit 
bei der Anwendung von Poulantzas’ Staatstheorie auf den vorliegenden Gegen-
stand. In der Literatur herrscht Uneinigkeit darüber, ob es überhaupt möglich 
ist, mit ihr historische Veränderungen greifbar zu machen. Poulantzas’ �eorie 
wurde zwar von Perry Anderson als erste „major application“ von Louis Althus-
sers begri�ichem Instrumentarium auf die Frage des Staates und der Politik 
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bezeichnet (Anderson 1980: 69). Er habe sich aber – einer verbreiteten Kritik 
zufolge – durch die Übernahme des strukturalen Marxismus des französischen 
Philosophen die Möglichkeit verbaut, Platz für Prozessualität und historische 
Dynamik in seinem Begri�sapparat einzuräumen. Simon Clarke geht so weit, 
Poulantzas’ theoretische Einsichten darüber vollständig zu verwerfen. Selbst die 
„important insights contained in his work“ würden durch dessen angeblichen 
ahistorischen Strukturfunktionalismus „nulli�ed“ (Clarke 1991: 71). Entgegen 
dieser Ansicht bin ich der Überzeugung, dass sich Poulantzas’ Begri�sapparat 
durchaus für soziohistorische Analysen eignet, allerdings nur, wenn bestimmte 
in ihr angelegte Sackgassen vermieden werden. 

Selbst KritikerInnen des struktural-marxistischen Zuganges stimmen meist 
darin überein, dass Poulantzas’ unbestreitbarer Verdienst darin bestehe, eine 
„intermediäre �eorieebene“ (Elbe 2008: 233) entwickelt zu haben, die zwischen 
einer abstrakten Analyse von Produktionsweisen und Untersuchungen von kon-
kreteren Gesellscha�sformationen vermitteln kann. Von diesen Konzepten mitt-
lerer Reichweite spielt in meiner Untersuchung vor allem jenes des Machtblocks 
eine zentrale Rolle. Dieses ist, wie oben bereits angerissen wurde, fundamental 
mit Poulantzas’ �eorie der Klassenformierung durch den Staat verbunden. Wie 
Mark Glick festhielt, bestehe hierin die stärkste �ese von Poulantzas: „[T]he 
state apparatuses tend to organize and unify the dominant classes of a capitalist 
social formation, while in turn they tend to deunify the exploited and oppressed 
classes.“ (Glick 1980)9 

Allerdings ist diese wichtige �ese in eine de�zitäre Gesamttheorie eingelassen, 
die es schwierig macht, historische Dynamik greifbar zu machen. Das wiegt für 
das vorliegende Projekt um so schwerer, da das koloniale Virginia eine Gesell-
scha� im Entstehen war, die sich in permanentem Fluss befand und sich daher 
mit einem formalistischen Begri�sapparat, der nur Strukturen, allerdings keine 
Übergänge zwischen Strukturen analysierbar macht, nicht verstehen lässt. Worin 
genau besteht nun der Fehler in Hinsicht auf Prozessualität in Poulantzas’ Werk?

Poulantzas neigt an vielen Stellen zu einer reduktionistischen Au�assung der 
Produktionsverhältnisse, die er als rein ökonomisch-technische Ebene begrei�. 

9 Viele der Funktionen des Staates in Poulantzas’ �eorie – der Vereinzelungse�ekt der 
Klassenindividuen durch ihre Anrufung als StaatsbürgerInnen, die Koordinierung der 
Bourgeoisie und Desorganisation des Proletariats – wurden bereits von Georg Lukàcs in 
einem Text von 1924 formuliert (Lukàcs 1977: 568f.). Da Lukàcs einer der wichtigsten 
Vertreter des humanistischen Marxismus war, den die Althusser-Schule als ihren the-
oretischen Gegner auserkoren hat, wird deutlich, dass Poulantzas’ Staatstheorie nicht 
notwendig auf ihre strukturale Rahmung angewiesen ist.
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Er setzt Produktionsverhältnisse mit der Ökonomie gleich (Poulantzas 1978: 
13) und begrei� letztere als Kombination von ArbeiterInnen, AneignerInnen 
des Mehrprodukts und technischen Produktionsmitteln (ebd.: 26). Diese drei 
Elemente seien Invarianten und würden in verschiedenen Produktionsweisen 
lediglich auf spezi�sche Weise – vermittelt durch unterschiedliche Besitz- und 
Eigentumsverhältnisse – kombiniert. Wie Clarke (1991) zeigte, entleert Poulant-
zas das Marx’sche Konzept der Produktionsverhältnisse dadurch seines gesell-
scha�skritischen Gehalts. Die Produktionsverhältnisse bezeichnen bei Marx nicht 
nur eine Einheit von technischem Produktionsprozess und sozial determinierter 
Distribution des Endprodukts, sondern sie sind fundamental als eine Herrscha�s-
beziehung gefasst, die in allen Produktionsweisen auf dem Widerspruch zwischen 
der Herstellung von Gebrauchswerten durch die direkten ProduzentInnen und 
der herrscha�lichen Aneignung eines Mehrprodukts basiert. Aus den Friktionen, 
die aus diesem um die Verrichtung und Aneignung von Mehrarbeit gruppier-
ten Zusammenhang im Herzen der materiellen Organisation einer Gesellscha� 
resultieren, ergebe sich Marx zufolge die Dynamik der unterschiedlichen Pro-
duktionsweisen. Nur vor dem Hintergrund dieser Argumentation macht die 
Feststellung im Kommunistischen Manifest Sinn, die Gesellscha�sgeschichte als 
eine Geschichte von Klassenkämpfen ausweist (Marx/Engels 1977: 462). Durch 
Poulantzas’ technizistische Reduktion des Konzepts der Produktionsverhältnisse 
bleibt bei ihm unklar, woher die Entwicklungsdynamik resultieren soll.

Weiters hängt Poulantzas der Wissenscha�sau�assung Althussers an, wonach 
das marxistische Konzept der Produktionsweise als Begri� für ein abstraktes 
Modell verstanden wird, „dem in der Wirklichkeit unmittelbar nichts entspricht.“ 
(Demirovi� 2007: 22) Daher müsse die abstrakte Produktionsweise (beispiels-
weise die kapitalistische) auf theoretischem Weg mit Elementen aus anderen 
Produktionsweisen ‘artikuliert’ und damit mit Komplexität angereichert werden. 
Überdies hinaus beschränke sich eine konkrete Gesellscha�sformation nicht nur 
auf die Produktionsweise(n), sondern umfasse neben der Ökonomie noch relativ 
autonome politische und ideologische Instanzen, die im Kapitalismus in letzter 
Instanz von der Ökonomie determiniert würden. Eine solche Gesellscha�s-
formation existiere als Konkretes nur in einer bestimmten historischen Kon-
junktur, in der verschiedenste Widersprüche und Instanzen aus allen möglichen 
Produktionsweisen artikuliert sein könnten und die in bestimmten nationalen, 
regionalen und kulturellen Spezi�täten eingelassen seien, die ebenso die je spe-
zi�sche historische ‘Konjunktur’ prägen würden (Poulantzas 1978: 40f., 72f.).

Das Problem an diesen Au�assungen besteht darin, dass Poulantzas versucht 
sozialer Komplexität durch die formalistische Verknüpfung von �eoriebaustei-
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nen gerecht zu werden.10 Kontingenz wird äußerlich in ein rigides theoretisches 
System integriert, indem die Existenz anderer Produktionsweisen – und damit 
ein historischer Prozess, der sich aus dem Widerspruch zwischen ihnen ergibt – 
innerhalb des artikulierten Ganzen vorausgesetzt wird. Historische Dynamik 
wird damit erschlichen. Der Kapitalismus beispielsweise konnte nur entstehen, 
weil er als „in feudalen Verhältnissen immer schon existentes Strukturmoment“ 
(Gerstenberger 2006: 17) angelegt gewesen sei. Der Übergang zwischen Produkti-
onsweisen wird nicht als kontingentes Ergebnis der durch die sozialen Eigentums-
verhältnisse strukturierten Klassenauseinandersetzungen begri�en, sondern die 
neue Produktionsweise muss in Keimform innerhalb einer Gesellscha�sformati-
on immer schon als vorhanden gedacht werden (Comninel 1990: 82-102). Die von 
Poulantzas (2017: 139-148) geäußerte Kritik am teleologischen Geschichtsmodell 
des orthodoxen Marxismus wird damit implizit wieder einkassiert.

In seinem letzten Buch Staatstheorie, das 1978 auf französisch verö�entlicht 
wurde, versuchte Poulantzas den Strukturalismus seiner vorangegangenen Arbei-
ten zu korrigieren, indem er den Raum für Kontingenz weiter vergrößerte. Von 
nun an versuchte er einerseits, die verschiedenen Instanzen und Elemente, die 
sich in einer Gesellscha�sformation artikulieren, in ein relationales Verständnis 
zu überführen: Ökonomie, Politik und Ideologie galten ihm nunmehr nicht als 
fertige Bausteine, die nur historisch verschieden kombiniert werden, sondern als 
grundsätzlich inhaltslose Relata, die erst durch ihre spezi�sche Artikulation mit-
einander eine von den Produktionsverhältnissen determinierte Ausformungen 
und Funktion zugewiesen bekommen. Gleichzeitig versuchte er seinen früheren 
Strukturalismus durch die Betonung der Bedeutung von Klassenkämpfen zu 
überwinden. Diese würden permanent den Staat „über�uten“ (Poulantzas 2017: 
172). Allerdings haben diese Versuche, wie Gallas eingewandt hat, „lediglich 
deklarativen Charakter“ (Gallas 2006: 108; Herv. i.O.) und berühren kaum 
die Grundfesten seiner Konzeption.11 Poulantzas versuchte im Laufe seiner 
theoretischen Entwicklung zunehmend, der durch die Althusser’sche Proble-

10 Der frühe Laclau (1977: 70) schrieb daher tre�end: „his [Poulantzas] attitude when 
faced with a complex reality is to react with taxonomic fury“. Ähnlich auch Comninel 
(1990: 85). 

11 Selbst Demirovi� (2007: 32f.), der weite Teile von Poulantzas’ �eorie akzeptiert, argu-
mentiert in seiner Einführung, dass Poulantzas auch in seinem Spätwerk dem Forma-
lismus nicht grundsätzlich entkommen konnte. Ellen Meiksins Wood interpretiert die 
Betonung von Kämpfen und Kontingenz als Ausdruck von Poulantzas’ Hinwendung 
zum Eurokommunismus und zu reformistischen Staatstheorien, die er wenige Jahre zu-
vor noch scharf kritisiert hatte (Wood 1998: 43�.).
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matik gesetzten Grenzen zu entkommen, indem er deklarativ – vermittelt über 
Gramsci und Foucault – Raum für Kontingenz in seine �eorie zu integrieren 
versuchte (Clarke 1991: 104). Poulantzas versuchte seine �eorie auf diesem 
Weg mit einer Dynamik ausstatten, die es ihm ermöglichte, Veränderungen in 
den Strukturebenen sowie der Gesamtstruktur der Gesellscha� zu erklären. Es 
bleibt aber unklar, warum gekämp� wird und wie die Produktionsverhältnisse 
die Klassenkämpfe determinieren. Poulantzas blieb bis zum Schluss einer Prob-
lematik verha�et, die im Anschluss an Althusser die Wirkung einer Struktur auf 
ihre Elemente auf letztlich funktionalistische Weise zu theoretisieren versuchte. 
Die Subjekte werden von der Organisation des ‘artikulierten Ganzen’ auf den 
ihnen zugewiesenen Orten auf gewisse Rollen festgeschrieben, die ‘in letzter 
Instanz’ zur Reproduktion der Gesamtstruktur beitragen. Um Veränderung 
dennoch denkbar zu machen, wird der Klassenkampf von Poulantzas mit einer 
transzendierenden Dynamik ausgestattet, die sich daraus ergebe, dass er sozia-
lontologisch den Strukturen vorgelagert sei. Seine �eorie existiert daher – wie 
der Marxismus der Althusser-Schule im Allgemeinen – in einem ambivalenten 
Zwischenraum von rigidem Strukturalismus und unrestringierter Kontingenz 
(Comninel 1990: 82-102; Wood 2016: 54-57). 

2.4 Politischer Marxismus

Die Tradition des Politischen Marxismus im Anschluss an Robert Brenner und 
Ellen Meiksins Wood kann hier Abhilfe scha�en. Diese identi�ziert – ausgehend 
von Marx (1964: 799) – die Aneignung des Mehrprodukts, d.h. die Ausbeutungs-
weise als Ausgangspunkt für die Analyse der sozialen Entwicklungsdynamik 
in Klassengesellscha�en (Comninel 1990: 133-178; Teschke 2007: 65; Wood 
2008: 89). Da die Verfügung über das Produkt fremder Arbeit das Durchsetzen 
eines materiellen Interesses gegenüber einem anderen mit sich bringt, handelt 
es sich bei der ökonomischen Ausbeutung auch um ein politisches Machtver-
hältnis. Die ausbeutende muss die ausgebeutete Klasse mittels direkten oder 
indirekten Zwangs dazu bringen, Mehrarbeit zu verrichten. Daher korrespon-
diert jede Form der Ausbeutung mit Verfügungs- und Eigentumsverhältnissen, 
die durch eine herrscha�liche Gewalt politisch durchgesetzt werden müssen.12 

12 Brenner erwähnt, ohne darauf näher einzugehen, dass es sich bei ökonomischen Ak-
teurInnen auch um Familien handeln kann (Brenner 1986: 26). Dementsprechend be-
inhalten soziale Eigentumsverhältnisse auch generationelle Reproduktions- und damit 
Geschlechterverhältnisse, wobei dieser Aspekt des Politischen Marxismus erst in Ansät-
zen entwickelt wurde (vgl. etwa Blank 2011).
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Ausbeuterische Produktionsverhältnisse sind damit immer zugleich soziale 
Eigentumsverhältnisse, die wiederum das Verhältnis der Ausbeutenden unter-
einander, der Ausgebeuteten untereinander (horizontale Klassenverhältnisse) 
und der Ausbeutenden und Ausgebeuteten zueinander (vertikale Klassenver-
hältnisse) determinieren, indem sie den AkteurInnen eine gewisse ökonomische 
Handlungslogik (rules of reproduction) aufnötigen, der diese folgen müssen, wenn 
sie sich auf ihrer Klassenposition reproduzieren wollen (Brenner 1986: 26f.; 
Teschke 2007: 66f.). Die Makrostruktur der sozialen Eigentumsverhältnisse 
erklärt demnach, warum das kleinteilige ökonomische Handeln der AkteurInnen 
in seiner Gesamtheit gewisse gesellscha�liche Entwicklungs- oder auch Stagnati-
onstendenzen (Marx’ Bewegungsgesetze) hervorbringt. Ideologische, kulturelle 
und politische Orientierungen werden dabei nicht wie bei Poulantzas auf eine 
eigene ‘relativ autonome’ ideologische oder politische Strukturebene verwiesen, 
die im Gegensatz zu ‘der Ökonomie’ gedacht wird, sondern diese werden als 
Vermittlungsformen und Transmissionsriemen verstanden, durch die die Akteu-
re die ihnen aufgeherrschten Reproduktionsregeln interpretieren, akzeptieren, 
oder herausfordern (Clegg 2020: 79; Chibber 2022: 43).13 Dieser Zugang kann 
als Grundlage dienen, historische Dynamik und Prozessualität analysierbar zu 
machen und diese gleichzeitig in Poulantzas’ vielversprechende Staatstheorie zu 
integrieren. Denn im Gegensatz zu Poulantzas kann der Politische Marxismus 
das Entstehen neuer Formen sozialer Eigentumsverhältnisse und von diesen 
strukturierten Gesellscha�sformationen tatsächlich erklären, ohne die Existenz 
der neuen Produktionsweise stets bereits in der alten voraussetzen zu müssen. 

Der Politische Marxismus entstand ausgehend von einer resoluten Kritik 
an �eorien sozioökonomischer Entwicklung, die Brenner (1976: 32-46) als 
demographische und kommerzialisierungstheoretische Modelle bezeichnet hat. 
In beiden wird, anstatt zu erklären auf Basis welcher Prozesse und Mechanis-
men kapitalistische Produktionsbeziehungen historisch entstanden sind, deren 
Existenz als immer schon gegeben angenommen. Die Durchsetzung der bereits 
als präexistent gesetzten kapitalistischen Elemente wird, je nach Ansatz auf 
verschiedene Weise, anhand der Expansion von Märkten, von Städten, durch 
das Bevölkerungswachstum oder die technologische Entwicklung erklärt. Dem 

13 Damit soll nicht gesagt sein, dass an der Rede von der relativen Autonomie von Staat, 
Recht, Politik, Kultur und Ideologie grundsätzlich etwas auszusetzen wäre. Wie E.P. 
�ompson argumentierte, schütze das Konzept davor, in einen unvermittelten ökono-
mischen Reduktionismus zu verfallen. Allerdings „without substantial addition, and 
substantive analysis, it remains as nothing more than a warning-notice.“ (�ompson 
1995: 132)
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Politischen Marxismus zufolge werde auf diesem Weg vorausgesetzt, was eigent-
lich erst zu erklären sei, womit zugleich der Kapitalismus enthistorisiert wird. 
Diese Kritik richtet sich nicht nur an modernisierungstheoretische Ansätze und 
Vorstellungen eines homo oeconomicus mit natürlicher Anlage zum Tauschhandel, 
sondern ebenso an eine Reihe an marxistischen Zugängen, die aufbauend auf 
diversen technikdeterministischen und teleologischen Aussagen Marxens den 
Kapitalismus aus einer überhistorischen Tendenz zur Produktivkra�entwicklung 
und/oder der Ausbreitung von Märkten herleiten wollten (Wood 2017: 34-49). 

Der Übergang zum Kapitalismus wird im Politischen Marxismus nicht mehr 
als Ausdruck einer universalen Entwicklungslogik gefasst. Er gilt vielmehr als 
kontingentes und unintendiertes Resultat von – sich in Krisen radikalisierenden 
– Klassenkämpfen und ist Interessen entsprungen, die auf die Reproduktion der 
jeweiligen Klassenpositionen unter gegebenen Bedingungen gerichtet waren 
(Brenner 1986: 51f.). Die Entstehung des Kapitalismus wird damit als äußerst 
voraussetzungsvolle, historisch-spezi�sche Art und Weise der Überwindung 
vorkapitalistischer Klassenbeziehungen verstanden, die keineswegs als unilinearer 
Entwicklungsweg sämtlicher Gesellscha�en aufgefasst werden könne.14 Der 
historische Materialismus wird im Politischen Marxismus als Forschungspro-
gramm verstanden (Comninel 1990: 170-176), das versucht, die Spezi�k von 
Produktionsweisen und die Übergänge zwischen jenen zu erklären, ohne eine 
vorgefertigte progressive Sequenz von Gesellscha�sformationen anzunehmen, 
die sich – angetrieben von Produktivkra�entwicklung, Bevölkerungswachstum, 
Verstädterung oder Märkten – von Sklavengesellscha�en zum Feudalismus und 
weiter zum Kapitalismus entwickeln würde (Wood 2008: 88�.).

Trotz aller Kritik von Seiten des Politischen Marxismus an der Althusser-Schu-
le werden die drei wichtigsten Innovationen dieses Ansatzes nicht nur respektiert, 
sondern zur vollen Konsequenz getrieben: Erstens wird soziale Dynamik nicht 
aus den Produktivkrä�en, sondern aus den Produktionsverhältnissen abgelei-
tet, zweitens wird Geschichte als Prozess ohne vorherbestimmtes Subjekt und 
teleologisch verbürgtes Ziel aufgefasst und drittens wird die Sphärentrennung 
von Politik und Ökonomie als zentrales Distinktionsmerkmal kapitalistischer 
Gesellscha�en betont. Anstatt diese Einsichten aber durch die Einführung von 
strukturalistischen und poststrukturalistischen �eorieelementen wieder zu 

14 Ob ein endogener kapitalistischer Entwicklungsweg ausschließlich in England stattge-
funden hat, wie Wood (2017: 95�.) argumentiert, oder ob es einen solchen auch an-
derswo, beispielsweise in Holland (Brenner 2001), gegeben hat, ist innerhalb des poli-
tisch-marxistischen Paradigmas umstritten.
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vernebeln, werden sie im Politischen Marxismus zur Anleitung einer historisch-
soziologischen Forschungspraxis. Das struktural-marxistische Schwanken zwi-
schen Determinismus und Kontingenz wird durch den Fokus auf historische 
Prozessualität vermieden (Wood 2016: 145). Die Trennung von Politik und 
Ökonomie, von Poulantzas lediglich deklariert, konnte im Rahmen des Poli-
tischen Marxismus auf diesem Weg tatsächlich historisch nachgezeichnet und 
kausal erklärt werden – auch wenn die Details der Analysen, wie in wohl jedem 
Ansatz, zwischen den verschiedenen VertreterInnen dieser Strömung teils stark 
voneinander abweichen.

Dennoch kann auch der politisch-marxistische Zugang durch einen Rekurs 
auf die Staatstheorie von Poulantzas gewinnen. Das liegt vor allem daran, dass 
bisher keine vom Politischen Marxismus ausgehende Staatstheorie im eigentli-
chen Sinn entwickelt wurde. Auch wenn Benno Teschke der Meinung ist, die 
�eorie der sozialen Eigentumsverhältnisse impliziere „auch eine �eorie des 
modernen Staates“ (Teschke 2007: 141), nimmt sich letztere eher bescheiden aus. 
Lediglich eine Kontrastierung des modernen, kapitalistischen, formell von der 
Ökonomie getrennten Staates zu vorkapitalistischen Gemeinwesen, die auf einer 
Einheit von politischer Macht und ökonomischer Aneignung gründeten, lässt 
sich dem Politischen Marxismus entnehmen (Wood 2017: 166-181). Kategorien, 
die politikwissenscha�liche Analysen von Staatstätigkeit anleiten können, die 
untersuchbar machen, wie Klassen durch die staatliche Apparatur hindurch wir-
ken, von diesen formiert oder desorganisiert werden, wie sich auf dem politischen 
Terrain Kompromisse entwickeln und wieder zerbrechen – all diese Aspekte 
des Politischen können mit dem Begri�sapparat des Politischen Marxismus 
nur schwer untersucht werden. Es fehlen Kategorien mittlerer Reichweite, die 
zwischen der abstrakten De�nition des kapitalistischen Staates und konkreten 
Gesellscha�sformationen zu mediieren in der Lage sind. Poulantzas lieferte solche 
Kategorien, weshalb sich eine Kombination beider Ansätze förmlich aufdrängt.15

Formalisiert ließe sich die von mir vorgeschlagene Synthese beider Ansätze so 
beschreiben, dass die KlassenakteurInnen in ihrem durch die sozialen Eigentums-
verhältnisse – die zugleich inhärent juridisch, politisch und ideologisch vermittelt 
sind – determinierten Handeln16 gewisse, den verschiedenen Produktionsweisen 

15 In einer Debatte um die Krisentheorie Robert Brenners wurde der Mangel an Kate-
gorien mittlerer Reichweite im Politischen Marxismus kürzlich auch von Tim Barker 
(2023: 39) moniert. 

16 Determination wird hier nicht als allumfassende Bestimmung eines ‘Überbaus’ durch 
eine irgendwie geartete ‘Basis’, sondern im Sinne von Raymond Williams (1977: 87) 
als „setting of limits“ und „exertion of pressures“ durch die sozialen Produktions- und 
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eigene Entwicklungsdynamiken hervorbringen. Unter Bedingungen einer zentra-
lisierten Staatlichkeit bildet die politische Form das Terrain, auf dem die konkur-
rierenden Partikularinteressen sich aufeinander beziehen können und auf dessen 
Basis – sofern eine politische Koordination dieser Interessen erreicht wird – die 
Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Produktions- und Ausbeutungsverhält-
nisse und damit eine langfristige Reproduktion der Sozialformation gewährleistet 
werden kann. Ob dies gelingt, ist allerdings nicht vorherbestimmt, sondern eine 
o�ene Frage. Ebenso ist nicht vorherbestimmt, welche Partikularinteressen und 
Klassen in welcher Form am politischen Prozess partizipieren können. Im Fall 
des Gelingens einer hegemonialen Strategie scha�en es die dominanten Klas-
sen und Klassenfraktionen, ihre Interessen, die den Reproduktionsregeln der 
jeweiligen Produktionsweise entsprechen, in ein Kompromissgleichgewicht zu 
überführen und sich als Block an der Macht zu konstituieren. Dadurch werden 
die Entwicklungstendenzen einer Produktionsweise in relativ geordnete Bah-
nen gelenkt, ohne dass aber jemals die grundsätzlichen Klassenantagonismen 
sowie Krisenha�igkeit derselben aufgehoben werden könnten. Die politische 
Hegemonie bleibt somit stets fragil. Der Klassenkampf ‘über�utet’ daher die 
staatliche Apparatur nicht deshalb, weil er sozialontologisch diesen vorgelagert 
wäre, sondern weil die politische Form nichts anderes ist als ein durch die Pro-
duktionsverhältnisse spezi�sch präformierter und determinierter institutioneller 
Ausdruck des Krä�everhältnisses zwischen Interessen, die sich wiederum aus 
ausbeuterischen Produktions- und Eigentumsverhältnissen ergeben. Die Funk-
tion des Staates besteht dieser Au�assung nach weiterhin in der Organisierung 
einer „kon�iktuellen Bündniseinheit des Blocks an der Macht […] unter der 
Hegemonie und Führung einer seiner Klassen oder Fraktionen“ (Poulantzas 
2017: 158), was zugleich Kompromisse „zwischen diesem Block und den beherrsch-
ten Klassen“ (ebd.: 172; Herv. i.O.) einschließt. Es wird nun aber klarer als bei 
Poulantzas, warum die „Volkskämpfe“ den Staat beständig „über�uten“ (ebd.). 
Mit einem solchen Zugang lässt sich analysieren, wie sich auf dem politischen 
Terrain gewisse partikulare Interessen verallgemeinern können, indem sie sich 
auch durch materielle Zugeständnisse mit anderen Interessen akkordieren und 
in der staatlichen Apparatur institutionalisiert und auf Dauer gestellt werden. 
Der ökonomische Klassenkampf, der in der Debatte um Rassismus und Sklaverei 
im kolonialen Virginia von der Linie Morgan-Breen-Allen im Fokus steht, kann 

Eigentumsverhältnisse verstanden. Determination meint damit die Strukturierung von 
Kontingenz. Einen vergleichbaren Punkt machen sowohl Wood (2016: 79) als auch 
Lindner (2013: 259).
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mittels Poulantzas’ �eorie auf den Staat und den Kampf um Hegemonie und 
die Koordinierung von widersprüchlichen Interessen sowie die vorläu�ge Insti-
tutionalisierung eines Kompromissgleichgewichts bezogen werden. 

Eine solche politisch-marxistisch erweiterte Staats- und Hegemonietheorie 
kann – wie ich in dieser Arbeit anhand der Ursprungsproblematik zeigen werde 
– für die Rassismusanalyse fruchtbar gemacht werden. Nach Opratko (2019: 
131) zeichnet sich eine hegemonietheoretische Rassismusanalyse durch ihren 
Fokus auf Konsens, Kompromiss und Institutionalisierung aus. Dazu muss auch 
die für rassistische Verhältnisse zentrale Komponente des Ideologischen in die 
Analyse integriert werden. Diese kann nicht – wie in Poulantzas’ Konzeption – 
auf eine eigene Strukturebene ausgelagert werden, die wiederum andere formell 
getrennte Ebenen ‘überdeterminiert’, sondern muss als integraler Bestandteil der 
Auseinandersetzungen unterhalb und innerhalb der staatlichen Apparaturen 
verstanden werden. Ideologien – so mein ideologiekritisches Argument – bilden 
sich im praktischen Alltagshandeln der AkteurInnen heraus und erhalten nur 
vor dem Hintergrund spezi�scher sozialer Verhältnisse und ihrer empirischen 
Erscheinungsformen Plausibilität. Allerdings – so mein ideologietheoretisches 
Argument – müssen die spontan entstehenden ideologischen Muster von or-
ganischen Intellektuellen formalisiert und systematisiert sowie in staatlichen 
und zivilgesellscha�lichen Apparaturen verallgemeinert werden (Egger 2019). 
Die Koordinierung von Interessen im Staat bereitet das Terrain, auf dem die 
Verallgemeinerung von Ideologien möglich wird, die wiederum nur auf Basis 
spezi�scher sozialer Eigentumsverhältnisse für die AkteurInnen als einleuchtend 
erscheinen. Im nächsten Kapitel soll dieses Argument anhand der Frage nach 
vormodernen anti-schwarzen Stereotypen und ihrem Ein�uss auf die Heraus-
bildung der Sklaverei näher erläutert und illustriert werden.
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3. Vor der ‘Neuen Welt’: Sklaverei und kulturelle 
Vorprägungen

Der wichtigste Impuls, den Arbeiten wie jene von Winthrop Jordan in die Debatte 
über den Ursprung der rassistischen Sklaverei in den heutigen USA einbrachten, 
war, die Vorgeschichte der Menschen in den Fokus zu nehmen, die 1607 die 
erste bleibende englische Siedlung am nordamerikanischen Festland errichteten. 
Jordan machte deutlich, dass diese SiedlerInnen keine unbeschriebenen Blätter 
waren, sondern kulturelle Prägungen mitbrachten, die ihre Erfahrungen mit 
den indigenen AmerikanerInnen sowie den schwarzen SklavInnen entscheidend 
vorstrukturierten. Sein Irrtum und der Fehler des gesamten kulturalistischen 
Strangs der Debatte war es allerdings, wie ich noch zeigen werde, Ideologien und 
ideologische Elemente, die im kulturellen System der englischen Frühmoderne 
zirkulierten und die sich auf dunkle Hautfarbe und afrikanische Menschen 
bezogen, als separat analysierbare Einstellungen aus ihrem soziohistorischen 
Entstehungskontext herauszulösen und immer wieder als (intendierte oder in-
stinktive) Handlungsmotivationen der gesamten SiedlerInnenbevölkerung in 
den Kolonien zu unterstellen. 

In dieser letztlich idealistischen Problematik können zentrale Fragen, die den 
Gehalt und die Funktionsweise der von Jordan untersuchten ‘Attitüden’ erhellen 
könnten, nicht gestellt werden: In welchem materiellen Kontext entstanden die 
Einstellungen gegenüber schwarzen Menschen und Ideologien wie der Hami-
tische Mythos, die Jordan bereits im 16. Jahrhundert in englischen Schri�en 
au�and? Wie verbreitet waren diese Ideen innerhalb der breiten Masse, außerhalb 
des exklusiven Kreises der intellektuellen und politischen Eliten? Und inwiefern 
determinierten diese Einstellungen im Zuge der Auseinandersetzungen um die 
Form der sozialen Eigentumsverhältnisse in Anglo-Amerika das Handeln der 
verschiedenen Klassen, Klassenfraktionen und Bevölkerungsgruppen innerhalb 
der Kolonie? Im Folgenden soll zunächst eine methodische Kritik am kultura-
listischen Debattenstrang formuliert und für einen materialistischen Zugang zu 
diesen Fragen argumentiert werden, der – wie bereits im vorhergehenden Kapitel 
kurz skizziert wurde – Ideologien nicht als autonome Faktoren, sondern als 
subjektive Orientierungs- und Navigationsmittel innerhalb bestimmter sozialer 
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Eigentumsverhältnisse versteht. Anschließend werden die Gefahren einer sozial 
dekontextualisierten Analyse von Ideen am Beispiel der von Jordan untersuchten 
kulturellen Vorprägung der englischen SiedlerInnen aufgezeigt. 

3.1 Ideologie, praktische Adäquanz und soziales Terrain

Robert Miles, ein ein�ussreicher Proponent der marxistischen Rassismusfor-
schung, argumentierte vor einigen Jahren, dass „rassistische Ideologie […] prak-
tisch adäquat“ sei, da sie seinen Subjekten Möglichkeiten bereitstelle, erfahrene 
Widersprüche und Probleme einzuordnen, zu erklären und dadurch Orientierung 
zu sti�en (Miles 2000: 25). Er selbst übernahm diese Formulierung, wie er in einer 
frühen Arbeit festhält (Miles 1982: 103), vom schottischen Soziologen Derek 
Sayer, der damit das Ideologiekonzept in Marx’ ökonomiekritischen Spätwerk 
zu fassen versucht hat: „If ideological accounts of the world are false, then their 
falsity must be explained in terms of the nature of the experience which is capable 
of sustaining such illusions, illusions, moreover, which must be assumed to be 
practically adequate in the face of the experience of the knowing subject.“ (Sayer 
1979: 8; Herv. L.E.)

Ideologie kann dieser Au�assung nach nur auf Basis der Erscheinungsform ge-
sellscha�licher Verhältnisse plausibel werden und muss zugleich den involvierten 
AkteurInnen dazu dienen, das von ihnen vorgefundene soziale Feld manövrierbar 
zu machen. Aus dieser erfahrungsbasierten Grundlage von Ideologie ergebe sich 
nun Miles zufolge, dass der Rassismus anhand der Klassenposition „seiner Vertre-
ter [variiert], denn die Art und Weise, wie die Welt erfahren wird, und die daraus 
entstehenden Probleme unterscheiden sich je nach Klassenzugehörigkeit.“ (Miles 
2000: 25) Zwar teilen die Subjekte des Rassismus grundsätzliche Au�assungen 
über das mangelnde Menschsein der rassistisch Stigmatisierten. Wie sie aber diese 
Ideologien mobilisieren und für ihre Interessensverfolgung nutzbar machen, 
unterscheidet sich je nach Verortung innerhalb der Produktionsverhältnisse.

Im Kontext der Ursprungsdebatte hat Barbara Fields auf ähnliche Art und 
Weise wie Miles die erfahrungsbasierte Grundlage von Ideologie und deren 
klassenbasierte Relativität betont. In Bezug auf den Rassismus in den US-ame-
rikanischen Südstaaten vor der Sklavenemanzipation argumentiert sie, dass die 
rassistische Ideenwelt der weißen Yeomen und jene der PlantagenbesitzerInnen-
klasse entlang der jeweiligen Position innerhalb der sozialen Eigentumsverhält-
nisse der Plantagenökonomie voneinander abwichen. Erstere hätten schließlich 
aufgrund ihrer größtenteils subsistenzorientierten Produktionsweise und ihrer 
kommunalen politischen Organisation neben der Orientierung auf individuelle 
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Autonomie ein egalitaristisch-rassistisches Ideal ausgebildet, demzufolge kein 
Weißer über einen anderen Weißen bestimmen dürfe – eine Au�assung, die den 
großen P�anzerInnen des Südens, für die Rassismus gerade dazu diente, egalitäre 
Ideen und Ansprüche abzuwehren, vollends fremd war (Fields 1990: 108f.).1

Was Miles und Fields damit aber implizit ebenso ansprechen, ist, dass der 
Rassismus nicht nur anhand der Klassenposition der AkteurInnen divergieren 
kann. Schließlich ist die Klassenlage nicht das einzige Verhältnis entlang dessen 
sich unterscheidet wie die Welt erfahren wird. Hier wären vor allem Geschlechter-
verhältnisse, oder auch geopolitische Konstellationen zu nennen. Die Bedeutung 
von letzteren hat Miles in seiner frühen Analyse der Funktion des Rassismus 
im Großbritannien des 19. Jahrhunderts untersucht und herausgearbeitet, dass 
es die Position in der internationalen Hierarchie war, die dem Rassismus in der 
Erfahrungswelt seiner Subjekte Plausibilität und Funktionalität verlieh. Er habe 
der britischen Bourgeoisie eine Erklärung für ihre dominante Position in der 
internationalen Ordnung und für die Ergebnisse der ungleichen Entwicklung 
des Kapitalismus im Weltmaßstab liefern können und zugleich eine ideologische 
Legitimation für ihr Interesse an der Ausbeutung ökonomisch unterentwickelter 
Regionen bereitgestellt (Miles 1982: 113�.).

Innerhalb des Politischen Marxismus wurde weiter spezi�ziert, in welcher 
Hinsicht die praktische Angemessenheit von Ideologien zwischen Akteursgrup-
pen di�eriert. Der Inhalt von ideellen Formen lasse sich, Wood zufolge, nur 
anhand einer Analyse der sozialen Eigentumsverhältnisse entschlüsseln, in denen 
Ideen und Anschauungen entstehen und sich verallgemeinern können (Wood 
2011: 11-16; 2012: 26-31). Hierzu gehöre nicht nur das horizontale Verhältnis zwi-
schen den AneignerInnen und Verrichtenden von Mehrarbeit, sondern zugleich 
die vertikale Beziehung zwischen den Individuen und Fraktionen innerhalb der 
Hauptklassen. Damit zusammenhängend würden Eigentumsverhältnisse auch 
durch das Verhältnis der Klassen zur politischen Gewalt und durch die geopo-
litischen Beziehungen zwischen den verschiedenen politischen Formationen 
mitkonstituiert (Teschke 2007: 66).

Werden, wie bei Jordan, Einstellungen aus dem materiellen Kontext spezi-
�scher Gesellscha�sformationen und interdynastischer bzw. -nationaler Kons-
tellationen herausgelöst, geraten sie zu starren, verdinglichten Entitäten, deren 

1 Fields bezieht sich für die Ausführungen auf die Arbeit von Hahn (1983). In der deut-
schen Rassismusdebatte formulierte Wolfgang Fritz Haug (2000) ähnliche Überlegun-
gen, in denen er zwischen einem ‘plebejischen Rassismus’ von unten und einem Ras-
sismus von oben unterschied und mit vergleichbaren Argumenten auf deren Di�erenz 
insistierte.
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soziale Genese und Funktion aus dem Blick gerät, wie Barbara Fields explizit 
gegen Jordan festgehalten hat:

An understanding of how groups of people see other groups in relation to themselves 
must begin by analyzing the pattern of their social relations – not enumerating ‘atti-
tudes’ which, endowed with independent life, are supposed to act upon the historical 
process from outside, passing through it like neutrinos to emerge unchanged at the 
other end. (Fields 1982: 149)

Was Fields hier formuliert, kann als Grundaxiom einer historisch-materialisti-
schen Rassismusanalyse verstanden werden. Die ideologischen Elemente rassis-
tischer Formationen können nur ausgehend von den praktischen Beziehungen 
untersucht werden, die Menschen unter bestimmten, von Eigentums- und Pro-
duktionsverhältnissen determinierten historischen Bedingungen miteinander 
eingehen. Erst diese bilden den Hintergrund, vor dem gewisse Anschauungen 
plausibel und zweckmäßig erscheinen können. 

Die praktische Angemessenheit von rassistischen Ideologien macht deren Inhalt 
allerdings keineswegs weniger falsch. Im Gegenteil betont Fields, dass Ideologien 
über andere Bevölkerungsgruppen auch dann durch den sozialen Kontext vermit-
telt würden, wenn sie völlig konträr zu den tatsächlichen empirischen Erfahrungen 
der Subjekte stehen. So konnten europäische Reisende, die mit der Vielfalt an 
afrikanischen Phänotypen und Ethnien vertraut waren, trotzdem von ‘schwarzen’ 
AfrikanerInnen sprechen, Kau�eute, die die Gep�ogenheiten afrikanischer Zivi-
lisationen navigieren mussten, von ‘Wilden’ berichten und SklavenbesitzerInnen, 
die permanent von Sklavenaufständen bedroht waren, von unterwür�gen und füg-
samen SklavInnen delirieren (ebd.). Die rassistischen Zuschreibungen sind nicht 
praktisch adäquat, weil sie Erfahrungen wissenscha�lich akkurat wiedergeben, 
sondern weil sie unter spezi�schen vorgefundenen Umständen zur Bewältigung 
alltäglicher ritualisierter Praktiken als angemessen erscheinen. 

In einem späteren Text bezeichnet Fields eben jene Umstände, unter denen 
sich Ideologien bewähren müssen als soziales Terrain. Mit diesem Begri�, den sie 
selbst als Analogie bezeichnet (Fields 1990: 113), beschreibt sie die Totalität von 
materiellen und ideologischen Verhältnissen, die sich um die Produktions- und Ei-
gentumsverhältnisse herum entwickeln, wie sie aus der Perspektive der AkteurIn-
nen erfahren werden, die, um sich erfolgreich reproduzieren zu können, in diesen 
orientieren müssen. Der Begri� der Hegemonie bezeichnet für sie, die Fähigkeit 
von Individuen und Gruppen das soziale Terrain ihren Interessen entsprechend 
zu gestalten. Auf Basis der Abstimmung von Interessen bilden sich Fields zufolge 
Hegemonieverhältnisse heraus, die sich in Institutionen sedimentieren, und auf 
Basis derer die sozialen AkteurInnen gewisse Praktiken verfolgen müssen, um 
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ihren Lebensinteressen nachzugehen. Nach einer Zeit werden diese Handlungen 
zur alltäglichen Routine und ihr ursprünglicher, materieller Entstehungskontext 
tritt in den Hintergrund. Ideologien entwickeln sich Fields zufolge notwendig 
heraus, um das Terrain navigieren und die routinisierten Handlungen sinngebend 
interpretieren zu können.2 Wenn sich dieses Terrain verändert und die zuvor 
etablierten Routinen des alltäglichen Verkehrs adjustiert oder aufgegeben werden 
müssen, verändert sich mit Notwendigkeit auch die Ideologie. „[I]deology must 
be constantly created and veri�ed in social life“ (ebd.: 112). Damit bezieht Fields 
ideologische Praktiken als vermittelnde Faktoren in die Analyse von sozialen 
Eigentumsverhältnissen ein und erweitert die Regeln der Reproduktion, die im 
Politischen Marxismus analysiert werden, um ein subjektiv-praktisches Moment.3 

Ideologien, oder ‘Einstellungen’ in Jordans Vokabular, die auf den ersten Blick 
als identisch erscheinen, können daher stark voneinander abweichen, je nachdem 
welches Terrain sie navigieren sollen. Ellen Meiksins Wood hat diese Problematik 
am Beispiel der Konnotationen verdeutlicht, die der Begri� the people bzw. le 
peuple im Kontext der intellektuellen Auseinandersetzungen in der europäischen 
Frühmoderne erhalten konnte. Dieser stand im Diskurs der Hugenotten für die 
elitären AmtsträgerInnen und Adeligen, die im Ancien Régime darauf insistier-
ten, dass der absolut regierende König seine Macht diesem peuple verdanke und 
nicht über jenes hinweg herrschen könne. Der Widerspruch des absolutistischen 
Staates, der die feudale Konkurrenz weniger bereinigt als sie auf eine nationale 

2 Asad Haider (2021: 8) versuchte vor wenigen Jahren, Fields’ Zugang, aufgrund ihrer Be-
tonung von Praxis und ritueller Wiederholung für die Entstehung von Ideologien, in die 
Nähe von Althussers Ideologietheorie zu rücken. Allerdings insistiert Fields zugleich 
auf die Bedeutung von Erfahrung – „ideology is a distillate of experience“ (Fields 1990: 
112) –, eine Kategorie, die in der Althusserianischen Tradition als hegelianischer Bal-
last im Marx’schen Werk kritisiert wird (Althusser 2015: 335f.). Betrachtet man Fields’ 
Ideologiekonzept vor dem Hintergrund der gemeinsamen Arbeiten mit ihrer Schwester, 
der Soziologin und Durkheim-Übersetzerin Karen Fields, wird klar, dass ihr Ideologie-
begri� mehr der Durkheim’schen Religionssoziologie als der struktural-marxistischen 
Ideologietheorie verdankt (vgl. Fields/Fields 2012). 

3 In den letzten Jahren hat sich im Politischen Marxismus eine Debatte um die Struktur-
Handlungs-Problematik entwickelt und manche AutorInnen innerhalb dieses Para-
digmas fordern nun eine Hinwendung zu einem radikaleren Historizismus und eine 
Abkehr von Brenners vorgeblich strukturalistischem Konzept der Reproduktionsregeln 
(Knafo/Teschke 2021). Fields’ bisher nur rudimentär ausgearbeiteter Versuch einer In-
tegration von Ideologien, Praxen, Subjektivität und Struktur könnte meiner Ansicht 
nach, wie auch schon von Post (2011: 64) angedeutet wurde, den Politischen Marxismus 
ergänzen und ihn zu einer historisch o�enen, nicht-strukturalistischen Vermittlung 
zwischen subjektivem Handeln und sozialen Eigentumsverhältnissen führen. 
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Ebene zu heben und dort mit den feudalen Herren um Herrscha�sbesitz und 
Amtsmacht zu konkurrieren, �ießt in die Bedeutung des Wortes ein. Derselbe 
Begri� stand allerdings etwa zur gleichen Zeit im radikalen Republikanismus 
der englischen Bürgerkriegsperiode nicht für feudale Klassen und Beteiligungen 
an politisch konstituiertem Eigentum, sondern für Individuen, denen als solche 
und nicht mehr als Stand ein unveräußerliches, naturgegebenes Recht auf per-
sönliche Freiheit zugesprochen wurde. Letztere Au�assung konnte nur in einer 
Sozialformation entstehen, in der sich ökonomische Macht zunehmend von 
politischen Privilegien zu trennen begann (Wood 2015: 60-71). Dieser Unter-
schied in der Auslegung ein und desselben Begri�s wird nur sichtbar, wenn die 
unterschiedlichen sozialen Eigentumsverhältnisse, auf die die jeweiligen Diskurse 
rekurrieren und Ein�uss nehmen wollen – in Fields’ Terminologie: das soziale 
Terrain –, in Betracht gezogen werden. Erst ein Verständnis des französischen 
Absolutismus als durch eine Dynamik der zentralisierten Konkurrenz zwischen 
Monarchie und feudalen Eliten aufgekommene Herrscha�sform, respektive der 
englischen, agrarisch-kapitalistischen Sozialformation, in der sich die ökono-
mische Macht von der politischen stetig weiter entkoppeln konnte, erklärt die 
materiellen Interessenskonstellationen, die sich in den Ideen um die Rolle und 
Rechte des ‘Volkes’ ausdrücken und diese zugleich verschleiern.

Ähnliches gilt auch für die Rassismusanalyse. In der historischen Diskussion 
wurde schon lange registriert, dass sich der Begri� der ‘Rasse’ in Europa im Zuge 
der Krise des Feudalsystems herauszubilden begann (Arendt 1955; Lukács 1962; 
Miles 1993; Balibar 1998b). Die Rassenideologie war zum Zeitpunkt ihrer ersten 
Artikulation, wie es Ruth Benedict in einer frühen Arbeit bereits formulier-
te, „eine Wa�e der Aristokratie gegen den Pöbel“ (Benedict 1947: 149f.). Die 
frühen ‘Rasseideen’ waren deshalb aber keine homogenen Einstellungsmuster, 
sondern widersprüchliche Versuche der Intervention in spezi�sche gesellscha�-
liche Kon�ikte. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt stark di�erierenden sozialen 
Eigentumsverhältnisse innerhalb europäischer Sozialformationen, gab es mar-
kante Di�erenzen zwischen den Diskursen, die sich in Spanien, Frankreich und 
England in den Begri� der raza bzw. race abzuzeichnen begannen. Während der 
frühneuzeitliche Rassenbegri� im Königreich Kastilien, zusammen mit verwand-
ten Begri�en wie linaje (Abstammungslinie), klassenbezogene Anklänge hatte, 
zugleich aber ab dem 15. Jahrhundert zur Naturalisierung religiös-kultureller 
Identitäten diente (Martínez 2008: 28), hatte der französische Rassenbegri� 
„durch und durch klassenbezogen[e]“ (Hund 2023: 43) Konnotationen. Dort 
diente er zur Abgrenzung des Schwertadels vom noblesse de robe und sollte die 
sozialen Schließungsstrategien jener diskursiv untermauern, die ihren Anteil 



76

am Herrscha�sbesitz als Geburtsrecht au�assten und andere von der Konkur-
renz um Staatsämter auszuschließen versuchten (Aubert 2004: 444f.). Ähnli-
che Methoden der Exklusion verfolgten auch die spanischen Eliten, was zeigt, 
dass die absolutistische Zentralisation von feudaler Aneignungsgewalt und die 
damit einhergehende Multiplikation von Ämtern ähnliche soziale Dynamiken 
und Konkurrenzformen erzeugte. Allerdings waren es im spanischen Fall zu 
großen Teilen konvertierte Neuchristen (cristianos nuevos) – ehemals jüdische 
BewohnerInnen der iberischen Halbinsel, die zum Christentum übertraten, um 
Verfolgung zu entgehen–, die von den Altchristen (cristianos viejos) als illegitime 
Konkurrenz um die Ämter im absolutistischen Staat aufgefasst wurden. Deshalb 
erhielt der Begri� raza eine stark an Religiosität gebundene Konnotation, die 
dem französischen race fehlte (siehe Kap. 4.3.2).

In England wiederum wurde die weiter südlich entwickelte Bedeutung von 
raza und race zunächst übernommen und bspw. in Queen Anna’s New World of 
Words von 1611 als „a kind, a brood, a blood, a stock, a pedigree“ de�niert (zit. n. 
Loomba/Burton 2007: 14). Die aristokratische Vorstellung von Abstammungs-
linien und königlichem Geblüt ist in dieser Zusammenstellung o�ensichtlich. 
Allerdings war die englische Aristokratie, im Vergleich zu ihren kontinentalen 
KonkurrentInnen, mit anderen sozialen Eigentumsverhältnissen konfrontiert. 
Der englische Staat erlebte nach der normannischen Eroberung nie eine feudale 
Parzellierung wie etwa Frankreich, sondern behielt durchgehend einen relativ 
einheitlichen Charakter (Teschke 2007: 109�.). Der Mythos eines puren, starken 
und reinen angelsächsischen Volkes, das von einer normannischen Herrscherklas-
se unterdrückt werde, wurde in der Auseinandersetzung zwischen Parlament und 
Krone vom Grundadel mobilisiert, um gegen die Ansprüche des Königshauses 
vorzugehen (MacDougall 1982: 53-70; Miles 1993: 66f.) Die absolutistische 
Dynamik feudaler Eliten, die mit der Monarchie und neu emporsteigenden Amts-
trägerInnen im expandierenden Einheitsstaat um Herrscha�sbesitz konkurrieren 
mussten und daher ihre feudalen Privilegien als erbliche Eigenscha�en ihrer ‘Ras-
se’ verteidigen wollten, war in England kaum präsent. Daraus erklärt sich, dass die 
ideologischen Auseinandersetzungen um die Staatsform in England „durchweg 
kulturalistisch“ geführt wurden und „erst im 18. Jahrhundert“ auf Basis eines 
bereits etablierten Sklavenhandels und Kolonialsystems „rassisch aufgeladen 
wurden“ (Hund 2023: 52). Innerhalb Englands war der zentrale Vektor des ho-
rizontalen, inner-elitären Klassenkampfes, ein Kampf um die Kontrolle über ein 
bereits zentralisiertes Gewaltmonopol (Wood 2015: 62) und der angelsächsische 
Mythos wurde zur Verteidigung der Interessen des Parlaments gegen die Krone 
eingesetzt. Gleichzeitig etablierten sich im Unterschied zu Kontinentaleuropa 



77

in England Ideologien des improvements, die die kapitalistische Einhegung des 
Gemeindelandes rechtfertigen und später zur Kolonialideologie aufsteigen sollten 
(Neocleous 2014: 60-74). Als Ergebnis der Einhegungen entstand eine in die 
Städte strömende Surpluspopulation, die als vagabonds und rogues inferiorisiert 
und auch immer wieder als eigene race tituliert wurde (Loomba/Burton 2007: 
15f.). Es zeigt sich, dass die ideologischen Inhalte, die sich anfänglich im Begri� 
der Rasse sedimentierten, je nach sozialem Terrain voneinander abwichen. Ohne 
Kenntnis der sozialen Eigentumsverhältnisse an den jeweiligen Orten, an denen 
Ideologien oder ideologische Elemente entstehen, werden zentrale Di�erenzen 
leicht übersehen – manchmal mit gravierenden Resultaten, wie an Jordans Ana-
lyse von Noahs Fluch gleich deutlich werden wird.

3.2 Der Hamitische Mythos

Eine bis in die Gegenwart ein�uss- und zugleich folgenreiche Seite an Jordans 
Hauptwerk besteht in seiner Betrachtung des Hamitischen Mythos und dessen 
englischer Rezeption. Vor White Over Black existierte kaum eine detaillierte Stu-
die zu dieser historisch äußerst wirkmächtigen Legende und Jordans Pionierarbeit 
wird bis heute in nahezu sämtlichen Werken, die sich mit ihr auseinandersetzen, 
zitiert.4 Der alttestamentarische Mythos von Noahs Fluch über Hams Sohn 
Kanaan kam bereits früh zur Anwendung, um das Erscheinungsbild jener Afri-
kanerInnen zu erklären, die englische Reisende ab dem 15. Jahrhundert an den 
Küsten Westafrikas zu Gesicht bekamen (Haynes 2002: 35f.). Der für moderne 
Ohren lächerlich klingende Mythos besagt, dass Noah seinen Enkel Kanaan 
mit einem Flug belegt hat, wonach alle seiner Nachkommen fortan Knechte 
sein sollten. Der Grund für Noahs Zorn bestand darin, dass Ham, Kanaans 
Vater und Noahs Sohn, Noah dabei beobachtet habe, wie jener nackt seinen 
Rausch ausschlief. Ham erzählte anschließend seinen Brüdern, was er gesehen 
hatte, worauf diese Noahs Blöße bedeckten und dabei ihr Gesicht von ihrem 
indisponierten Vater abwandten. Für jüdische und christliche Intellektuelle, die 
sich mit dieser Stelle auseinandersetzten, blieb sie aufgrund der in ihr enthaltenen 
absurden Unverhältnismäßigkeit lange ein Rätsel. Wie Evans (1980: 15) schreibt, 
laborierten �eologInnen lange an verzwickten Aufgabe, die Angemessenheit 
von Noahs Reaktion zu begründen, da dieser dem Text zufolge aufgrund einer 
o�ensichtlichen Lappalie seinen Enkel, der nicht einmal in den Vorfall involviert 

4 So in sämtlichen Standardwerken zur �ematik bspw. von Evans (1980), Haynes (2002), 
Goldenberg (2003; 2017), Schorsch (2004) oder Whitford (2016).
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war, sowie dessen Nachkommen zu ewiger Sklaverei verdammte. Eine Reihe an 
modernen Lesarten versuchte daher, die beschriebene biblische Szene als Meta-
pher für inzestuöses Verhalten auszulegen.

In einer folgenschweren Interpretation der historischen Quellen, die Jordan 
zu großen Teilen von �omas Gossett übernahm, der 1963 ein viel beachtetes 
ideengeschichtliches Buch über das Konzept der ‘Rasse’ verö�entlicht hatte, wird 
ein klarer Ursprung der Verbindung des Mythos mit dunkler Hautfarbe benannt. 
Darin argumentiert der Autor, die Verbindung zwischen der Hamlegende und 
AfrikanerInnen gehe auf „oral traditions of the Jews“ zurück und �nde sich erst-
mals im Babylonischen Talmud (Gossett 1997: 5). Jordan trieb dieses Argument 
noch weiter und verbreitete die Au�assung, wonach nicht nur die Verbindung von 
Noahs Fluch und schwarzer Haut talmudische Wurzeln habe, sondern schon die 
Verzahnung von dunklem Phänotyp, Triebha�igkeit und sexueller Zügellosigkeit 
solchen Ursprungs sei (Jordan 1968: 36). Im Anschluss an White Over Black 
entstanden Arbeiten, die sich der Verbindung der Farbe Schwarz und dunkler 
Haut mit Sünde und Negativität und auch dem Fluch von Ham widmeten und – 
häu�g auch mit antisemitischen Untertönen – die jüdische �eologie zur Quelle 
des anti-schwarzen Rassismus der Neuzeit erklärten (kritisch dazu: Goldenberg 
1997: 23f.; 2017: 18). Wie der Judaist und wohl renommierteste Historiker zum 
�ema David M. Goldenberg allerdings aufzeigte, handelt es sich beim ‘rabbi-
nischen Rassismus’ um einen Mythos, der auf eine Reihe an Übersetzungs- und 
Interpretationsfehlern alter religiöser Schri�en aus dem Judentum zurückgeht. 
So liest Jordan anscheinend einen Abschnitt aus dem Zohar, der auf die Rolle 
der biblischen Schlange im Schöpfungsmythos abhebt (Goldenberg 1997: 27f.), 
als Allegorie auf einen schwarzen Penis (Jordan 1968: 36) und sieht darin bereits 
den Ausdruck einer rassistischen „presumption of heightened sexuality in black 
men“ in der hebräischen Tradition angelegt (ebd.: 37).

David Brion Davis (1997: 11) zufolge handelt es sich bei Jordans Interpretatio-
nen um unschuldige Fehler eines Historikers, der mit den jüdisch-theologischen 
Quellen nicht vertraut war und sich in einem damals noch kaum erforschten 
Gebiet auf de�zitäre und verzerrende Übersetzungen verlassen musste. Dazu muss 
allerdings angemerkt werden, dass Jordan die Möglichkeit hatte, auf die antisemi-
tische Instrumentalisierung der Verbindung von Judentum und anti-schwarzem 
Rassismus zu reagieren, die im Anschluss an White Over Black entstanden ist. Als 
die Nation of Islam 1991 eine antisemitische Propagandaschri� mit dem Titel 
�e Secret Relationship Between Blacks and Jews verö�entlichte, in dem auch 
auf Noahs Fluch eingegangen wird, vor allem aber eine Verschwörungstheorie 
über die angeblich maßgebliche Rolle von Jüdinnen und Juden im transatlan-
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tischen Sklavenhandel konstruiert wird, verö�entlichte Jordan eine Rezension 
des Machwerks in der Zeitschri� �e Atlantic . Anstatt die Haltlosigkeit und 
antisemitische Intention hinter der Schri� zu thematisieren, entschied sich Jordan 
dazu, �e Secret Relationship als wissenscha�liches Werk zu adeln und seine 
�esen ernstha� zu diskutieren. Jordan gab Ratschläge in wissenscha�lichem 
Arbeiten an die AutorInnen und erklärte, der Einbezug weiterer Quellen, die 
von der Nation of Islam vernachlässigt worden seien, „would have bolstered its 
case“.5 Anschließend geht Jordan in seiner Besprechung auch noch dazu über, die 
Rolle jüdischer Kau�eute im holländischen Sklavenhandel hervorzuheben, die 
in Wirklichkeit marginal und nur über eine äußerst kurze Periode des 17.�Jahr-
hunderts überhaupt vorhanden war.6 

Spätere ForscherInnen, die in ihren Untersuchungen anders als Jordan ver-
suchten den Hamitischen Mythos stärker sozial zu kontextualisieren, konnten 
zeigen, dass die Verbindung von Noahs Fluch mit Sklaverei und dieser wiederum 
mit schwarzer Haut eine wesentlich jüngere Erscheinung war als ursprünglich 
gedacht und keineswegs explizit jüdische Wurzeln hat. Sie �ndet sich, wie Bernard 
Lewis (1990) nachweisen konnte, erstmals in der mittelalterlich-islamischen 
Sklaverei. Als im Zuge der arabischen Eroberung in Afrika im 7. Jahrhundert 
die dortige Ostküste, vor allem das Gebiet des heutigen Sudan und Äthiopiens, 
als primäre Quelle von SklavInnen für den gesamten arabischen Raum etabliert 
wurde, kamen abertausende AfrikanerInnen als unfreie Arbeitskrä�e in dieses 
Gebiet. Im selben Maße, in dem die Anzahl schwarzer SklavInnen aus Afrika 
zunahm, wurde die Fluchgeschichte von christlichen, muslimischen und jüdi-
schen DenkerInnen immer deutlicher mit Hautfarbe in Verbindung gebracht. 
Der Mythos von Ham wurde im Zuge dessen dahingehend adaptiert, dass Noah 
die Nachkommen Kanaans zu ewiger Sklaverei verdammt habe und dunkle Haut 
ihr Erkennungsmerkmal sei – ein Zusatz, der keine biblische Grundlage hat und 
zuvor auch noch in keiner Auslegung der theologischen Texte existierte (Golden-
berg 2003a: 142). David M. Goldenberg hat diese Auslegung der Hamgeschichte 

5 Zit. n. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1995/09/slavery-and-the-
jews/376462/ – Zuletzt abgerufen am 13.7.2022.

6 Vgl. zu diesem Punkt die Antwort von Davis: https://www.nybooks.com/
articles/1994/12/22/the-slave-trade-and-the-jews/ – Zuletzt abgerufen am 2.6.2022. 
Die Konstruktion eines rabbinischen Rassismus, der zugleich den Ursprung des anti-
schwarzen Rassismus der Moderne darstelle, bekam im Jahr 2003 in postmodernem 
Gewand durch Abraham Melameds �e Image of the Black in Jewish Culture erneut 
Au�rieb. Eine scharfe und überzeugende Kritik an Melamed �ndet sich wiederum bei 
Goldenberg (2003b).
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als „dual curse of slavery and black skin“ (ebd.: 170-76; 2017: 87-104) bezeichnet: 
In dieser Variante legitimiert der Fluch von Noah nicht nur die Sklaverei und 
erklärt nicht einfach das Erscheinungsbild dunkel pigmentierter Bevölkerungen, 
sondern er erledigt beide Aufgaben zugleich, indem er sie aufeinander bezieht. Der 
duale Fluch stellt erstmals eine Verbindung zwischen der Legitimationserzählung 
und der Legende über den Ursprung schwarzer Haut her. 

Anders als von Jordan und anderen geglaubt, kannten die alten HebräerInnen 
diese Verbindung noch nicht. Diese hielten sich für Nachfahren von Sem, dem 
ältesten Sohn Noahs, der einen der Helden der Ham-Geschichte darstellt, und 
nutzten den Mythos als imperiale Legitimationsideologie. 1200 v. Chr. hatten 
sie das damals als ‘Kanaan’ bezeichnete Gebiet im heutigen Syrien eingenommen 
und, wie damals üblich, viele von dessen EinwohnerInnen, die ihnen als Nachfah-
ren Hams galten, versklavt. Die ebenso in Teilen der Region herrschenden Phi-
listerInnen wurden als Nachfahren Jafets, dem dritten Sohn Noahs, aufgefasst. 
Evans (1980: 18�.) zufolge lag die Attraktivität des Hamitischen Mythos darin, 
zugleich als Legitimation und Orientierung für die vorgefundenen Verhältnisse 
zu dienen. Der Hamitische Mythos erleichterte die Navigation in einem sozialen 
Terrain, in dem SklavInnen vornehmlich einer bestimmten ethnischen Gruppe 
angehörten, was vor dem Hintergrund der Schöpfungsgeschichte erklärt und 
gerechtfertigt werden musste. Als die ursprünglichen ‘KanaaniterInnen’ immer 
mehr in die hebräische Bevölkerung assimiliert wurden und die SklavInnen, die 
sie ersetzten, aus anderen Regionen stammten, wurden alle fremden SklavInnen 
zu ‘kanaanitischen’ SklavInnen erklärt (Flaig 2018: 126). 

Diese frühen Auslegungen des Mythos, die bereits als Erklärung und religiöse 
Sanktionierung der Sklaverei dienten, wurden allerdings noch nirgendwo mit 
Hautfarben in Verbindung gebracht (Freedman 1999: 88). Zwar wurde auf die 
Genesisgeschichte aus dem Tanach zurückgegri�en, um das somatische Erschei-
nungsbild von AfrikanerInnen zu erklären. Diese rabbinische Ätiologie7 wurde 
jedoch wiederum noch nicht mit der Sklaverei verbunden. Als Erklärung für den 
dunklen Phänotyp der Menschen im Subsahara-Raum diente eine Geschichte, 
die im ersten oder zweiten Jahrhundert ihren Weg in den Tanach fand, wonach 
sich Ham im Zuge der großen Flut gegen Gottes Gebot versündigt habe, auf der 
Arche von Geschlechtsverkehr abzulassen. Die Haut von Ham sei daher von 

7 Als Ätiologien werden Mythen bezeichnet, die auf Basis altertümlicher Sagen und Le-
genden den derzeitigen Zustand der Welt zu erklären versuchen. Ein Beispiel ist der in 
der griechischen und römischen Antike au�ndbare Mythos von Phaethon, der dunkle 
Hautfarbe damit erklärt, dass der Sohn des Sonnengottes Helios den Sonnenwagen zu 
knapp an den afrikanischen Kontinent herangeführt habe (Goldenberg 2007: 97).
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Gott schwarz eingefärbt worden. Da dieser als Vorfahre der BewohnerInnen 
von Afrika, den ÄgypterInnen und KuschitInnen, galt, konnte diese Narration 
den Unterschied im Phänotyp vermeintlich herleiten (Goldenberg 2007: 102�.). 

Jordan interpretierte diese rabbinische Tradition dahingehend, dass bereits in 
frühen jüdischen Quellen eine Verbindung zwischen dunkler Haut und Trieb-
ha�igkeit hergestellt worden sei. Allerdings diente der Mythos nicht ausschließ-
lich zur Erklärung der Hautfarbe von subsaharischen AfrikanerInnen, sondern 
ebenso für jene von einigen asiatischen, nordafrikanischen und nahöstlichen 
ethnischen Gruppen (ebd.: 107), was von Jordan auch selbst festgestellt wird 
(Jordan 1968: 36). Zwar wird dunkle Haut als Ergebnis eines Fluches bezeich-
net und damit eindeutig negativ aufgeladen, es handelt sich hierbei aber, wie 
Goldenberg argumentiert, der an Harry Hoetink, Frank Snowden und Lloyd 
�ompson anschließt, lediglich um ein in allen Kulturen zu beobachtendes, 
somatisches Normbild. Sämtliche Gesellscha�en, die mit anderen Bevölkerungen 
Bekanntscha� machten, deren Äußeres vom Eigenen abgewichen ist, suchten 
nach Erklärungen für die Di�erenz und benutzten ihr eigenes Erscheinungsbild 
als normative Messlatte. Bei Indigenen in Arizona �ndet sich eine Erzählung, 
wonach weiße und schwarze Menschen zu kurz oder zu lange im Ofen der 
Schöpfung gebacken worden seien, während der eigene Phänotyp als ideales 
Mittelmaß gilt. Im antiken Griechenland und später auch in Rom wurde das 
südeuropäische Erscheinungsbild als Konsequenz aus einem wohltemperierten 
Ausmaß an Sonneneinstrahlung aufgefasst, während NordeuropäerInnen als 
hässlich und bleich und AfrikanerInnen als sonnenverbrannt galten. Auch die 
Vili im heutigen Kongo erklärten sich die abweichende, helle Hautfarbe von 
EuropäerInnen als Konsequenz aus sündigem Verhalten und behandelten den 
eigenen, dunkleren Phänotyp als selbstverständliche Norm (Goldenberg 2017: 
28-32). Fluchgeschichten wurden dabei häu�g als Erklärung für Di�erenzen 
innerhalb der Menschheit und der Natur herangezogen. Der rabbinische My-
thos vom Fluch über Ham als Ursprung schwarzer Haut, bildete nur eine von 
zahllosen solcher Ätiologien und hatte wohl wenig bis keine Auswirkungen auf 
das reale Verhalten der alten HebräerInnen gegenüber Menschengruppen mit 
dunklerem Phänotyp (Goldenberg 1997: 35). Jedoch bilden somatische Norm-
bilder, die aus den natürlichen Unterschieden zwischen Menschen entspringen, 
in sämtlichen Gesellscha�sformationen eine „ideologische Manövriermasse, […] 
die für politische Zwecke zur Verfügung steht.“ (Hund 1999: 23) Eine solche In-
strumentalisierung muss jedoch auf äußere Ermöglichungsbedingungen tre�en. 

Die erste Verbindung des biblischen Fluchs von Noah über Ham mit schwar-
zer Haut und Sklaverei – der duale Fluch – �ndet sich Goldenberg zufolge in 
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der ‘Syrischen Schatzhöhle’, einer Sammlung apokrypher, syrisch-christlicher 
Schri�en, die ab dem 3. Jahrhundert angelegt und in der überlieferten Form 
im 6. oder 7. Jahrhundert abgeschlossen worden ist. Dort bezieht sich die Strafe 
explizit auf Kanaan, der samt seiner Nachkommen nun sowohl zu schwarzer 
Haut als auch ewiger Sklaverei ver�ucht wird. Zugleich werden verschiedens-
te Bevölkerungen – InderInnen, KoptInnen, ÄgypterInnen, ÄthiopierInnen 
und andere – als Nachkommen Kanaans designiert, was der biblischen Tra-
dition o�en widerspricht, in der nicht Kanaan, sondern Kusch als Urvater der 
BewohnerInnen Afrikas gilt. Die Verbindung stellte sich her, als über mehrere 
Jahrhunderte SklavInnen aus Nubien und Äthiopien im Zuge von Kriegen und 
Handelsbeziehungen ins antike Ägypten, nach Griechenland und ins römische 
Reich gelangten. Die dortigen SklavInnen stammten aus unterschiedlichsten 
Regionen und di�erierten stark in ihrem somatischen Pro�l. Allerdings waren 
die meisten schwarzen AfrikanerInnen, die man außerhalb Afrikas antre�en 
konnte, schon früh zum überwiegenden Teil SklavInnen und stellten aufgrund 
ihres Erscheinungsbildes die sichtbarste Minderheit innerhalb der versklavten 
Population dar. Im 6. Jahrhundert konnte daher schon der alexandrinische 
christliche Philosoph Philoponos ‘ÄthiopierInnen’ – ein Ausdruck der damals 
sämtliche subsaharischen AfrikanerInnen bezeichnete – mit dem Sklavenstatus 
in Verbindung bringen (ebd.: 84).

Die resolute Verbindung des biblischen Fluchs mit schwarzem Phänotyp und 
Sklaverei als Strafe für Hams Handlungen fand allerdings erst ab dem 8. Jahr-
hundert im Nahen Osten statt und wurde dort vor allem durch muslimische 
Auslegungen der Geschichte etabliert. Jene Interpretationen bezogen sich weder 
direkt auf die christlichen Schri�en der ‘Syrischen Schatzhöhle’, noch auf die 
rabbinischen Varianten der Fluchgeschichte, sondern stellten vielmehr eine eigene 
Auslegungstradition dar (Goldenberg 2017: 105). Der Grund für die Verbrei-
tung dieses Mythos eines doppelten Fluchs lag in der massiven Ausweitung der 
afrikanischen Sklavenpopulation im Zuge der islamischen Feldzüge in Afrika 
in der Mitte des 7. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt begann ein groß�ächiger 
Transport von Gefangenen ‘Zandsch’, wie die BewohnerInnen der afrikani-
schen Ostküste genannt wurden, in den heutigen Irak, wo sie vor allem in den 
Salzsümpfen im Süden der Region arbeiten mussten. Darüber hinaus existieren 
Berichte über zigtausende afrikanische SklavInnen in der Landwirtscha� von 
Bahrain im 11. sowie in Minen im Sudan und der Sahara zwischen dem 9. und 
dem 14.�Jahrhundert (ebd.; Lewis 1990: 14). Im gleichen Zeitraum entwickelte 
sich ein permanenter Sklavenhandel zwischen dem arabischen Raum und der 
Küste von Ostafrika, der auf die militärischen Eroberungen folgte (Wright 2007: 
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18-40). Da in der gängigen Islamauslegung die Versklavung der eigenen Religions-
angehörigen verboten war, stellte Afrika ein attraktives Reservoir für SklavInnen 
dar und je weiter die neue Religion in den Kontinent vordrang, desto tiefer im 
Subsahara-Raum musste nach einer Quelle von Sklavenarbeit gesucht werden.8

Schwarze SklavInnen stiegen also im islamischen Raum in ihrer absoluten Zahl 
wie auch relativ zu anderen Bevölkerungsgruppen. Zugleich waren sie am leich-
testen zu identi�zieren und von anderen ethnischen Gruppen zu unterscheiden 
(Goldenberg 2017: 98-101). Der Sklavenstatus wurde immer stärker mit ihnen 
identi�ziert und der Hamitische Mythos wurde vor diesem Hintergrund in 
seiner dualen Auslegung praktisch und plausibel. Dennoch wäre es vorschnell, 
hier bereits einen ausgeprägten Hautfarbenrassismus zu identi�zieren.9 So gab 
es stets auch SklavInnen anderer Hautfarben und es kam im damaligen Nahen 
Osten nie zu einem vollständigen Verwachsen von dunklem Phänotyp und 
Sklavenstatus. Das lag auch daran, dass es durch die Ausbreitung des Islam in 
Afrika immer mehr – o� hoch angesehene – schwarze MuslimInnen gab und 
sich gleichzeitig auch die arabische Bevölkerung im Kontrast zu ByzantinerInnen 
und PerserInnen, die als rothäutig beschrieben wurden, selbst immer wieder als 
schwarz de�nierte (Hund 1999: 25f.).

Die Hamgeschichte fungierte durchaus als ideologische Inferiorisierung. Sie 
kam allerdings zum Einen völlig ohne Rassenbegri� aus und fußte stattdessen auf 
dem Gegensatz zwischen Erwählten und Verdammten (Hund 2007: 58f.). Zum 
Anderen blieben die Zuschreibungen in Hinsicht auf schwarze AfrikanerInnen 
ambivalent und anstatt sie rassistisch zu homogenisieren, wurden Menschen 
aus Nubien, Äthopien, West- und Ostafrika o� sehr unterschiedlich bewertet. 

8 Flaig (2018: 82) hat daher die islamische Sklaverei als „intrusive Sklaverei par excel-
lance“ bezeichnet, worunter seit Patterson (1982) eine Form der Sklaverei verstanden 
wird, in der SklavInnen aus dem Äußeren der Gesellscha� akquiriert werden und von 
da an als Repräsentation des Feindes im Inneren gelten.

9 Ähnlich der früheren �ese vom ‘rabbinischem Rassismus’ hat sich im Anschluss an die 
Forschungen von Bernard Lewis (1990) eine Argumentation entwickelt, die ‘dem Islam’ 
die Er�ndung des Hautfarbenrassismus anlasten will. Egon Flaig (2009: 128f.) versucht 
seit längerem, zu zeigen, dass „islamische �eoretiker“ eine „neue ‘wissenscha�liche Ras-
senlehre’“ entwickelt und damit „einen regelrechten Rassismus der Hautfarbe“ geschaf-
fen hätten, was nach Flaigs Meinung bereits Bernard Lewis „ausgiebig dokumentiert“ 
habe. Lewis selbst war allerdings vorsichtiger und zugleich nicht immer kohärent (vgl. 
dazu Hund 2013: 3f.). Allgemein teilt Flaig Winthrop Jordans idealistischen Zugang 
und verdinglicht Rassismus zu einem Aus�uss von kulturellen Traditionen. Während 
Jordan die jüdisch-christliche Tradition im Blick hatte, wird die Schuld nun ‘dem Islam’ 
zugeschoben, im Kontrast zu welchem der westliche Kulturkreis bei Flaig als Hort von 
Humanismus und Abolitionismus glänzen kann.
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Dennoch wurde der Hautfarben-Sklaverei-Konnex in islamischen Gesellscha�en 
mancherorts mit diskriminierenden sozialen Strukturen verbunden: So wurde 
etwa auf der iberischen Halbinsel zu Zeiten von al-Andalus zwischen christlichen 
(mamluks) und afrikanischen (‘abid) SklavInnen unterschieden. Letztere waren, 
James Sweet zufolge, auf dem untersten Ende der Arbeitsteilung angesiedelt, 
während die ChristInnen aufgrund von eventuellen Lösegeldern, die durch sie 
von umliegenden christlichen Königreichen erpresst werden konnten, als lang-
fristige Investition gesehen und daher besser behandelt wurden (Sweet 1997: 
145f.). Der Rassismus, der diese Praxis begleitete, funktionierte jedoch anhand 
religiöser Zuschreibungen, bei denen Hautfarbe als Bedeutungsträger, als „nach 
außen gekehrtes Merkmal innerer Verworfenheit“ (Hund 2009: 25) fungierte 
und noch nicht als Merkmal natürlich-biologischer Minderwertigkeit. Auch 
wenn die Gestalt, die jener Rassismus annahm, religiöser Natur war, lag sein 
Entstehungsgrund in der Ausweitung des transsaharischen Sklavenhandels und 
seine Form war von der geopolitischen Konkurrenz zwischen den islamischen 
und christlichen Herrscha�sbereichen geprägt. Alles in allem blieb der Status 
von AfrikanerInnen in islamisch geprägten Gesellscha�en jedoch ambivalent 
und es kam zu keiner umfassenden rassistischen Deklassierung wie später im 
Kontext der transatlantischen Sklaverei.

3.3 Noahs Fluch in der europäischen Frühmoderne

Lange gingen weite Teile der historischen Forschung davon aus, dass der Ha-
mitische Mythos erst im Zuge des portugiesischen Vorstoßes nach Westafrika 
Ende des 15. Jahrhunderts nach Europa importiert wurde. Der portugiesische 
Historiker Gomes Eanes de Azurara, der 1453 eine Chronik der Entdeckung und 
Eroberung Guineas verfasste, bezog sich darin auf Noahs Fluch als Erklärung 
für die Hautfarbe und den Sklavenstatus der ‘schwarzen MaurInnen’ (mouros 
negros), die ihm dort begegneten (Azurara 2011: 55).10 Seine Schri� galt vielen 
ForscherInnen als erste europäische Übernahme des dualen Mythos (Davis 1984: 

10 In der von mir herangezogenen, englischen Übersetzung spricht Azurara sogar bereits 
im Substantiv von „blacks“ und bezeichnet sie als „race“ (Azurara 2011: 55). Allerdings 
handelt es sich hierbei um ein Beispiel der anglo-amerikanischen Translationspraxis, bei 
der jegliche vor- und frühmoderne Kategorie, die sich entfernt dafür eignet, mit dem Be-
gri� race übersetzt wird. Im portugiesischen Original spricht Azurara nicht von Rasse, 
sondern von „geeraçom“ (Generation) und „negros“ wird als Adjektiv zu „mouros“ ver-
wendet (vgl. Goldenberg 2017: 106, Fn.  3). Für den Hinweis auf diese Übersetzungspro-
bleme danke ich Wulf Hund. 
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3; Blackburn 2010: 74). Diese Au�assung wurde allerdings von Goldenberg (2017: 
108-120) mittlerweile widerlegt, der bereits beim spanischen Bibelexegeten Ibn 
Ezra im 12. Jahrhundert, im deutschen ‘Sachsenspiegel’ aus dem 13. Jahrhundert 
und in einer kastilischen Übersetzung der hebräischen Bibel aus dem Jahr 1430 
vereinzelte Rekurse auf den Fluch in seiner dualen Auslegung au�and. Er führt 
die Präsenz des Mythos, noch vor der iberischen Expansion nach Westafrika, auf 
den kulturellen Austausch zwischen Südeuropa und dem Nahen Osten im Zuge 
der islamischen Expansion zurück.

Der duale Fluch entwickelte und verbreitete sich ausgehend vom Nahen Osten 
überall dort, wo schwarze Sklaverei in größerem Ausmaß existierte und er für 
ihre Erklärung und Legitimation angewandt werden konnte. Selbiges gilt für 
die iberische Halbinsel. Schon während der Kreuzzüge führte die Präsenz von 
ChristInnen in arabischen Ländern zur Übernahme einiger kultureller Elemente 
durch die EuropäerInnen. Der �orierende kommerzielle Austausch zwischen 
beiden Regionen, der sich ab der zweiten Häl�e des 10. Jahrhunderts entwickelte, 
beförderte zusätzlich den kulturellen Transfer. Arabische Seeleute dominierten 
schon im 9. Jahrhundert große Teile des Handels im Mittelmeer und durch die 
Besetzung von Sizilien und zuvor Spanien zu etwa dieser Zeit, übten kulturel-
le Formen aus islamisch geprägten Regionen, bis zum erfolgreichen Ende der 
Reconquista mit der Einnahme von Granada im Jahr 1492 starken Ein�uss aus 
(ebd.: 117). Dennoch sind die europäischen Rekurse auf den Mythos in dieser 
Periode spärlich und werden im selben Maße und an genau den Orten häu�ger, 
an denen der Handel mit und die Verwendung von afrikanischen SklavInnen 
von europäischen Mächten aufgegri�en wurde, „beginning in Portugal, Spain, 
and Italy and moving northward to England and �e Netherlands“ (Schorsch 
2004: 146). 

Dort, wo der Fluch in seiner dualen Version au�auchte, ohne dass die schwarze 
Sklaverei als materieller Hintergrund existierte, konnte er sich nicht verallgemei-
nern und wurde mitunter skeptisch betrachtet. Im bereits erwähnten Sachsen-
spiegel, einem Rechtsbuch, das der deutsche Schö�e Eike von Repgow 1230-33 
verfasste, wurde der Hamitische Mythos verworfen und als Falschauslegung 
der Bibel kritisiert (Goldenberg 2017: 111f.). Zugleich konnte er sich allerdings 
auf der iberischen Halbinsel, vor dem Hintergrund der dort nie verschwunde-
nen Sklaverei, über die muslimische Herrscha� hinaus halten und im Zuge der 
Etablierung des transatlantischen Sklavenhandels durch die iberischen Mächte 
ab dem 15. Jahrhundert als theologisches Legitimationsinstrument zum Einsatz 
gebracht werden (Sweet 1997: 150f., 159; Blackburn 2010: 49-53). Es wundert 
daher nicht, dass die EngländerInnen, als jene im Zuge ihrer kommerziellen 
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und imperialen Expansionsbestrebungen mit dem Handel mit schwarzen Men-
schen Bekanntscha� machten, auf diese Erklärung für das Aussehen und den 
Status der AfrikanerInnen stießen und sich diese zu Eigen machten. Wenn, wie 
Fields schreibt, die moderne Rassenideologie zu ihrem Entstehungszeitpunkt 
die Aufgabe hatte, Menschen die schwarze Sklaverei zu erklären, deren soziales 
Terrain eine Republik war, die auf naturrechtlichen Gleichheitsideen gründete 
(Fields 1990: 114), diente der duale Fluch von Ham dazu, schwarze Sklaverei vor 
dem Hintergrund monotheistisch-religiöser Weltanschauungen in vormodernen 
Sozialformationen verständlich zu machen.

Zur Zeit der ersten kolonialen Expansionsbestrebungen war ein Zustand geo-
politischer Dominanz seitens des englischen Staates noch nicht gegeben – sowohl 
in Bezug auf die europäischen Konkurrenzmächte als auch auf die politische 
Formation in den, aus europäischer Sicht, neu entdeckten Gebieten. Schon die 
PortugiesInnen wie auch später die EngländerInnen mussten, als sie an der Küste 
von Guinea Kontakt mit AfrikanerInnen machten, die Souveränität der dortigen 
Machthabenden und ihre politische und militärische Ebenbürtigkeit – wenn 
nicht sogar Überlegenheit – anerkennen und sich entsprechend verhalten (Fields 
1982: 147; Hund 2007: 23; Coombs 2019: 218). Wie �ornton es formulierte, 
mussten die PortugiesInnen, aufgrund des e�ektiven Widerstands der afrika-
nischen Seestreitkrä�e, ihre „time-honored tradition of trading and raiding“ in 
Westafrika aufgeben und sich nahezu ausschließlich auf friedvollen, regulierten 
Handel mit den dortigen BewohnerInnen einlassen (�ornton 1998: 38). Die 
ersten portugiesischen Siedlungen in Afrika, die ab dem 15. Jahrhundert errich-
teten feitorias, waren keine Siedlerkolonien, sondern küstennahe Handelsposten, 
die sich mit der Zeit zu kleineren Städten mit multiethnischen BewohnerInnen 
entwickelten (Berlin 1998: 18f.). Trotz der ausgiebigen kommerziellen Bezie-
hungen waren diese Handelsposten in letzter Instanz auf die Duldung durch 
die afrikanischen Herrschenden angewiesen (�ornton 1998: 65; Blackburn 
2010: 81f.).

Die ersten EngländerInnen kamen – wie auch ihre iberischen VorgängerIn-
nen�– nicht als überlegene KolonisatorInnen, sondern als Kau�eute und Ge-
legenheitsplünderer mit prekärer Stellung nach Westafrika (Allen 2012a: 36, 
206�.). Ihr Handeln und Denken konnten die kommerziellen, politischen und 
militärischen Machtverhältnisse nicht einfach unberührt lassen. Ideologien wie 
Hams Mythos und andere Assoziationen von schwarzer Haut mit Animalität und 
devianter Sexualität zirkulierten, wie unter anderem von Jordan nachgewiesen 
wurde, zu dieser Zeit bereits unter europäischen Eliten. Die reellen Beziehungen 
zwischen den später als weiß konstruierten EuropäerInnen und den Afrikane-
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rInnen in dieser frühen Phase der Etablierung des Guinea Trades – wie der Kom-
plex an Handelsbeziehungen an der afrikanischen Westküste damals bezeichnet 
wurde (Rugemer 2018: 13) – machten eine Verallgemeinerung solcher Ideen 
allerdings schwierig. Die Notwendigkeit, sich mit diesen Herrscha�sinstanzen, zu 
einem guten Teil zu deren Bedingungen, zu arrangieren, machte die ideologische 
Inferiorisierung der dortigen Bevölkerung schlicht unpraktikabel (Hund 2007: 
23). Jene negativen Stereotype und ideologischen Dehumanisierungformen, die 
bereits zur Verfügung standen, konnten angesichts der Machtverhältnisse zwi-
schen den europäischen und afrikanischen Dynastien kaum zur Anwendung 
kommen. Das galt auch für den Hamitischen Mythos: „[N]either the papacy nor 
the Portuguese Crown chose to dwell on Noah’s curse since they aimed to win 
the friendship of African kingdoms, with the aim of fostering trade and making 
converts.“ (Blackburn 2010: 72)

Auch die englischen Kau�eute hatten nach John C. Coombs „no choice but to 
recognize the humanity of Africans and deal with them as equals.“ (Coombs 2019: 
218) Ähnliches berichtet Michael Guasco (2014: 76), demzufolge subsaharische 
AfrikanerInnen den meisten englischen HändlerInnen vor der Mitte des 17. 
Jahrhunderts als „‘gentle and loving,’ or ‘very friendly and tractable’“ erschienen 
wären. Noahs Fluch blieb als Ätiologie für die Entstehung schwarzer Haut und zur 
Legitimation der Sklaverei ein Element im kulturellen System Englands. Er konn-
te aber noch nicht als ideologischer Faktor in der soziokulturellen Interaktionen 
wirksam werden11, die aus der geopolitischen Konkurrenz und der europäischen 
Expansionsbestrebungen in der Frühmoderne entstanden. Das soziale Terrain 
an der Westküste Afrikas als auch in England selbst war auf eine Art und Weise 
bescha�en, die ausgeprägte rassistische Inferiorisierungen gegenüber dunkelhäu-
tigen Menschen inadäquat machten. Auf der anderen Seite des Atlantiks, zum 
Zeitpunkt der Etablierung der ersten kolonialen Außenposten in der ‘Neuen 
Welt’ ab dem 16. Jahrhundert, war die Situation jedoch eine gänzlich andere. 

Nachdem an vielen Orten Europas die Sklaverei in den Jahrhunderten vor der 
Etablierung des transatlantischen Sklavenhandels so gut wie verschwunden war, 
verlangte der ausgedehnte Handel mit SklavInnen aus Afrika nach einer Erklä-
rung und Rechtfertigung. Diese wurde in einer Erzählung gefunden, die bereits 
als Element im kulturellen System der Zeit existiert hatte und den SklavInnen 
ihre soziale Rolle als gottgegeben zuschrieb. Die Situation der SklavInnen in 

11 „[T]he status of racism as an element in the cultural system is analytically distinct from 
its status as a factor in social and cultural interaction“ (Carter 2000: 88). Allgemein zum 
hier verwendeten Kulturbegri�, vgl. Archer (1996).
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der ‘Neuen Welt’ bot – im Gegensatz zu jener an der afrikanischen Westküs-
te – erstmals eine soziale Grundlage, auf deren Basis die Verallgemeinerung 
inferiorisierender Zuschreibungen möglich wurde. AfrikanerInnen wurden 
von den EngländerInnen im Virginia des frühen 17. Jahrhundert nicht mehr 
als bedrohliche politische Macht, sondern als Unterworfene erfahren. Unter 
diesen Bedingungen konnten sich die ideologischen Elemente, die sich durch die 
mittelalterliche Sklaverei im Mittelmeerraum und im Nahen Osten entwickelt 
hatten, zur Navigation in der Sozialstruktur des kolonialen Virginias bewähren. 
Sie wurden für die Kau�eute und P�anzerInnen, die von der schwarzen Sklaverei 
pro�tierten, praktisch angemessen und die stereotypisierenden Elemente, die 
Jordan beschrieb, konnten sich – wie sich noch zeigen wird – erst hier zu einer 
konsistenten rassistischen Ideologie zusammenfügen.

3.4 Die Farbe der Sünde

Doch der kulturalistische Strang in der Ursprungsdebatte fand im kulturellen Sys-
tem Englands nicht nur Rekurse auf den alttestamentarischen Mythos von Noahs 
Fluch auf. Es existierte darüber hinaus ein reiches Repertoire an inferiorisieren-
den Zuschreibungen in Bezug auf dunkelhäutige Menschen, das auf einer lange 
Vorgeschichte aufbauen konnte, die mindestens bis in die Antike zurückreicht 
(Hund 1999: 26f.). Die Farbe Schwarz wurde im antiken Griechenland mit dem 
Tod und der Unterwelt assoziiert und stark symbolisch aufgeladen (Goldenberg 
2009: 92). In religiösen Schri�en des 16. Jahrhunderts wird sie häu�g als Farbe 
der Sünde abgerufen, während bleiche Haut zur gleichen Zeit als weibliches 
Schönheitsideal und als Zeichen von Reinheit, Unschuld und Frömmigkeit 
betrachtet wurde. In der christlichen Ikonographie werden Teufel, Dämonen 
und alles Böse insgesamt meist schwarz dargestellt, was auch dazu führte, dass 
im Antisemitismus des englischen Mittelalters, Jüdinnen und Juden häu�g mit 
dunkler Haut abgebildet wurden, um die ihnen zugeschriebene Bosha�igkeit 
optisch zu unterstreichen (Kaplan 2019: 81�.). 

Jordan zufolge ließe sich im frühmodernen England eine besonders pronon-
cierte Form dieser Farbsymbolik �nden. Die Farben Weiß respektive Schwarz 
hätten dort bereits im 15. Jahrhundert für „purity and �lthiness, virginity and 
sin, virtue and baseness, beauty and ugliness, bene�cence and evil, God and the 
devil“ gestanden (Jordan 1968: 7). Insbesondere in der elisabethanischen Ära 
sei bleiche, weiße Haut zu dem Zeichen weiblicher Schönheit aufgestiegen, das 
Königin Elisabeth idealtypisch verkörpert habe (ebd.: 8; vgl. auch Vaughan/
Vaughan 1997: 29). Schwarze Haut habe in krassem Kontrast zu diesem Ideal 
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gestanden und sowohl Aufmerksamkeit als auch Ekel bei den damaligen Englän-
derInnen provoziert. Es sei nach Jordan „important“ gewesen, dass die „discovery 
of black Africans“ zu einem Zeitpunkt geschah, an dem „the accepted standard of 
ideal beauty was a fair complexion“. Dies habe dazu geführt, dass die schwarzen 
AfrikanerInnen von Beginn an durch die EngländerInnen als „the very picture 
of perverse negation“ jener Schönheitsideale fungierten (Jordan 1968: 9). Diese 
Präformierungen, so Jordan weiter, hätten, als der reale Kontakt mit Afrika zu-
nahm, verstärkt durch das Heidentum und die für EuropäerInnen als unzivilisiert 
erscheinenden Lebensgewohnheiten der AfrikanerInnen, dazu geführt, dass jene 
mit Tier-, vor allem A�enha�igkeit12 in Verbindung gebracht, und ihnen sexuelle 
Überpotenz und ungezügelte Triebha�igkeit unterstellt wurden (ebd.: 32�.).

Die beschriebenen Vorprägungen sind allerdings ambivalenter als sie von 
Jordan und dem gesamten kulturalistischen Strang dargestellt wurden. So gal-
ten dunkelhäutige AfrikanerInnen in antiken griechischen Quellen, trotz aller 
symbolischer Au�adung der Farbe Schwarz, als frommes und von den Göttern 
geschätztes Volk. Die ÄthiopierInnen wurden als heldenha� und schön apost-
rophiert, und in zahlreichen Erzählungen kommen sie ohne jegliche Spur von 
Abwertung oder negativer Stereotypisierung vor (Hund 1999: 23f.). Neben 
einer Reihe an negativen, gab es also auch wertschätzende und neutrale Bilder 
von schwarzen Menschen in den kulturellen Systemen, die den Fundus und die 
Grundlage der christlichen Tradition bildeten. Als die christianisierten Euro-
päerInnen im Mittelalter an diese und andere Traditionen anknüp�en und sie 
weiterentwickelten, sei daher Wulf D. Hund zufolge noch längst nicht klar ge-
wesen, „ob sich die dabei bereitgestellten Möglichkeiten sozialer und rassistischer 
Diskriminierung durchsetzen würden“ (ebd.: 27).

Auch in England waren die Zuschreibungen bezüglich schwarzer Afrikane-
rInnen vielfältig. Wie Geraldine Heng zeigen konnte, existierten durchgehend 
Au�assungen, die einen dunklen Phänotyp als Makel ansahen. Sie wurden al-
lerdings von Klassi�kationsmustern anhand von Religiosität, Ritterlichkeit, 
Tapferkeit oder Tugendha�igkeit überlagert und häu�g von diesen über�ügelt 
(Heng 2018: 181-243). Das europäische Mittelalter kennt daher den Schwarzen 
nicht nur als muslimischen Feind, sündigen Wilden oder unterworfenen Sklaven, 
sondern ebenso als mutigen Ritter, Heiligen und Fürsten (Hund 1999: 27�.). 
Dennoch ist bereits an diesem Punkt festzustellen, dass sich somatische Normbil-
der im europäischen Mittelalter zunehmend mit religiösen Dämonisierungs- und 

12 Zur ‘Simianisierung’ als Modus rassistischer Ausgrenzung und Entmenschlichung, vgl. 
Hund/Mills/Sebastiani (2015).
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Inferio risierungsdiskursen verbanden, da im Zuge der Auseinandersetzung mit 
dem islamischen Herrscha�sbereich der gesamte afrikanische Kontinent überall 
im christlichen Europa immer stärker mit dem religiösen und politischen Gegner 
assoziiert wurde. Es kam zu „Tendenzen stereotyper Verhärtung“, die zwar noch 
nicht in einem farbcodierten Rassismus mündeten, aber „bereits zahlreiche Bau-
steine für dessen Entwicklung“ bereitstellten (ebd.: 32). Vor der Entwicklung der 
Sklaverei in Anglo-Amerika blieben diese Bausteine allerdings lediglich Elemente 
im kulturellen System Englands und gingen noch nicht dazu über, die soziale 
Interaktion zwischen EngländerInnen und AfrikanerInnen zu strukturieren. 

Die Zuschreibungen blieben ambivalent, weil auch die reale Beziehung zwi-
schen AfrikanerInnen und EngländerInnen dergestalt war. Jordan zufolge kam 
der Kontakt mit Menschen dunkler Hautfarbe in England sehr plötzlich und habe 
daher eine Art Kulturschock verursacht (Jordan 1968: 6). Er gibt das Jahr 1554 
als Zeitpunkt der Ankun� der ersten WestafrikanerInnen auf der britischen Insel 
an, als, Berichten des Kaufmanns William Towrson zufolge, fünf Westafrikaner 
nach London gebracht wurden und dort so lange bleiben sollten „till they could 
speake the language“, um danach wieder an der Goldküste als Handelsdolmet-
scher fungieren zu können (zit. n. ebd.). Spätere Untersuchungen zur Präsenz und 
Stellung von AfrikanerInnen im mittelalterlichen und frühmodernen England 
zeichnen jedoch ein anderes Bild. Schwarze Menschen waren wohl schon früher 
auf der Insel präsent – vor allem für Schottland liegen einige Dokumente vor, die 
deren Präsenz mindestens ab dem Jahr 1500 belegen (Habib 2008: 274�.) – und 
wenig deutet darauf hin, dass ihre Hautfarbe zu ihrer sofortigen Herabwürdigung 
geführt hätte. Die sozialen Positionen dieser frühen AfrikanerInnen waren divers. 
Sie arbeiteten beispielsweise als TrompeterInnen am königlichen Hof, kamen als 
Adelige nach England und wirkten als Botscha�erInnen – und wurden auch 
entsprechend empfangen und behandelt – oder sie verdingten sich in Bordellen, 
als TaucherInnen, SeidenweberInnen oder Kleinbauern und -bäuerinnen. Mi-
randa Kaufmann kommt bezüglich der Stellung der Black Tudors, wie sie von ihr 
genannt werden, zum Schluss, dass die über 360 frühmodernen AfrikanerInnen 
in England, die sie in Quellen au�nden konnte, eine ambivalente Position in der 
Gesamtgesellscha� einnahmen, die allerdings mehr von ihrer Klassenposition 
und anderen Statuskategorien wie Religion abhängig war, als von ihrer Hautfarbe:

When Africans arrived aboard a captured ship, they found themselves at the bottom 
of the pile. �ose who had skills, such as musicians, sailors or cra�smen, fared better. 
In many ways, their lives were no worse than those of the vast majority of Tudors: 
‘nasty, brutish and short’, but this was the result of having no social standing, not 
of having dark skin. (Kaufmann 2017: 5f.)
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Eine ähnliche Interpretation �ndet sich bei Onyeka Nubia, der meint, die im 
England der Tudorperiode existierenden Vorurteile gegenüber AfrikanerInnen 
hätten sich mit positiven Zuschreibungen die Waage gehalten und hätten sich 
auch nicht in diskriminierender staatlicher Politik ausgedrückt (Nubia 2019: 
168, 173). Der Kontakt zwischen BewohnerInnen Englands und Menschen mit 
schwarzer Haut kam daher, anders als Jordan dachte, weder besonders abrupt 
noch lässt sich anhand der Stellung dieser ersten AfrikanerInnen die �ese er-
härten, dass die EngländerInnen aufgrund diverser anti-schwarzer Stereotype, 
die in ihrem kulturellen System zirkulierten, eine ‘unthinking decision’ gefällt 
und die schwarze Bevölkerung auf den Boden der sozialen Hierarchie befördert 
hätten. Die ideologischen Elemente waren, was die soziokulturelle Interaktion 
betri� – zumindest wenn man Kaufmann oder Nubia folgen will – größtenteils 
ohne E�ekt. Für die Fortentwicklung der inferiorisierenden Zuschreibungen zu 
einem regelrechten Hautfarbenrassismus fehlte ein entscheidendes Moment: Erst 
die transatlantische Sklaverei bildete den materiellen Hintergrund, vor dem die 
rassistische Konstruktion eines A�icanus niger praktisch-adäquat und plausibel 
erschien und erst diese ermöglichte, dass die beschriebenen stereotypisierenden 
Bausteine zu einer kohärenten rassistischen Ideologie zusammengefügt werden 
konnten (Hund 1999: 33). Davor blieb der Status von afrikanischen Menschen 
in England selbst zumindest ambivalent.

Allerdings war der Prozess der Deklassierung im 16. Jahrhundert auf der iberi-
schen Halbinsel bereits im Gange. Debra Blumenthal zufolge stellten in Valencia 
subsaharisch-afrikanische SklavInnen sowie versklavte UreinwohnerInnen der 
kanarischen Inseln in der zweiten Häl�e des 15. Jahrhunderts andere Gruppen 
von SklavInnen numerisch in den Schatten. Dies habe schon früh zu einer Asso-
ziation von „black skin with slave status“ geführt (Blumenthal 2009: 2). Während 
die kanarischen Indigenen wie auch die versklavten Morisken und Mudejaren 
meist im Zuge von Eroberung und Krieg der Sklaverei anheim�elen, wurden die 
afrikanischen SklavInnen von iberischen und italienischen Kau�euten von der 
Westküste Afrikas auf die iberische Halbinsel gebracht. Wie im nächsten Ab-
schnitt noch ersichtlich werden wird, waren afrikanische SklavInnen spätestens 
im 16. Jahrhundert ein Faktor in der geopolitischen Konkurrenz zwischen den 
europäischen Großmächten und die Assoziation von dunklem Phänotyp und 
Sklaverei verbreitete sich vor allem an den Schaltstellen des Dreieckshandels zwi-
schen Europa, der afrikanischen Westküste und der Neuen Welt. In England, des-
sen Kau�eute seit dem späten 15. Jahrhundert Zugang zu den neu erschlossenen 
Märkten suchten, begannen diese Assoziationen im darau�olgenden Jahrhundert 
langsam Fuß zu fassen. HistorikerInnen wie Emily Weissbourd (2015) berichten 
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von einer „small but noticeable population of enslaved Africans in England who 
had been acquired through Anglo–Iberian commercial transactions“ (ebd.: 16), 
die im 16. Jahrhundert existiert habe und im Zuge des westafrikanischen Handels 
immer weiter angewachsen sei. 

3.4.1 Exkurs: Die ‘Vertreibung’ der Blackamoors durch Königin Elisabeth

Nur im Kontext frühmoderner Handelsbeziehungen ist auch die Geschichte von 
der angeblichen Vertreibung der „negars and Blackamoors“ (zit. n. ebd.: 6) aus 
England durch Erlässe Elisabeths aus den Jahren 1596 und 1601 zu verstehen. 
Alden und Virginia Mason Vaughan, die sich selbst in der Tradition Winthrop 
Jordans verorten, interpretieren jene als Kulmination der rassistischen Ideologien 
in Bezug auf schwarze AfrikanerInnen, die sich im 15. und 16. Jahrhundert in 
England verbreitet hätten (Vaughan/Vaughan 1997: 42). Bei genauerem Blick 
handelt es sich bei dieser Episode jedoch keineswegs um den Versuch einer 
„‘preservation’ of the white race“ (Loomba 1989: 52) oder um „concern over the 
presence of blacks“ (Hall 1992: 90), sondern um eine Transaktion, die mit der 
Logik von royalen Handelsprivilegien und vorkapitalistischem Kaufmannskapital 
in Beziehung stand. 

Im Jahr 1596, während dem anglo-spanischen Krieg, wandte sich der Lübecker 
Kaufmann Caspar Van Senden schri�lich an die Londoner Regierung und erklär-
te, er habe 89 englische Subjekte, die in Spanien und Portugal als Kriegsgefangene 
inha�iert waren, freikaufen können und werde diese nun, als Beweis seiner guten 
Absicht, auf eigene Kosten auf dem Seeweg zurück nach England bringen. Als 
einzige Gegenleistung erwartete er sich dafür, „to have lycense to take up so 
many Blackamoors here in this Realme and to transport them into Spaine and 
Portugall.“ (Van Senden zit. n. Kaufmann 2008: 367) Für den Privy Council wie 
auch die Queen erschien Van Sendens Vorschlag als lukratives Angebot. Anstatt 
die teuren Kosten für den Transport der befreiten Hä�linge übernehmen zu müs-
sen, würden sie dem Kaufmann lediglich die erfragte Handelslizenz ausstellen. 
Kommerzielle Pro�te auf Basis königlich garantierter Privilegien waren damals 
der primäre Weg für Kau�eute ihr Vermögen zu vermehren und Van Sendens 
Angebot war daher nichts ungewöhnliches. Jener war bereits zuvor in Portugal 
als Kaufmann tätig und wahrscheinlich schon auf die ein oder andere Art in den 
Sklavenhandel involviert.

Allerdings erzielte die erste royale Bevollmächtigung von 1596, die Van Senden 
das von ihm erho�e Geschä� garantieren sollte, nicht den erwünschten E�ekt. 
Das lag daran, dass die Proklamation, anders als vom Lübecker Kaufmann ver-
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langt, die Zustimmung der Herren jener ‘Blackamoors’ zur Voraussetzung dafür 
machte, dass jene in Van Sendens Eigentum übergehen konnten. Diese weigerten 
sich allerdings ihre Leibeigenen – letztere hatten wohl den Status englischer 
villeins inne – so einfach aufzugeben. Ein erneuter Proklamationsentwurf aus 
dem Jahr 1601 wurde daher im Ton gegenüber den Grundherren schärfer und 
versicherte Van Senden, dass die Queen bei erneutem Zuwiderhandeln in seiner 
Sache direkt zu seinen Gunsten intervenieren werde (ebd.: 368f.). 

Da solcherlei Proklamationen selten ihre pro�torientierte Grundlage o�enleg-
ten, wurde auch in diesem Fall versucht, die Lizenz für Van Senden als moralisches 
und politisches Gebot der Stunde auszugeben. Schon die erste Verlautbarung 
von 1596 bezweckte die Überlassung der ‘Blackamoors’ als Mittel hinzustellen, 
die christlichen „subiects of the land“, die „for want of service“ (zit. n. ebd.: 
369) mit Armut konfrontiert gewesen seien, von illegitimer Konkurrenz durch 
die ‘Blackamoors’ zu entlasten. In einem zweiten Entwurf von 1601, der aller-
dings nie in Kra� trat, wird neben angeblich positiven Konsequenzen für den 
englischen Arbeitsmarkt auch eine Auswirkung auf die Versorgungssituation 
herbeifantasiert (ebd.: 370). Den VerfasserInnen dieser Verlautbarungen war hier-
bei wohl klar, dass die Überstellung einer Handvoll schwarzer Knechte/Mägde 
an Van Senden und deren Ausweisung kaum gravierende Auswirkung auf die 
Arbeits- und Lebensmittelsituation Englands haben würde. Dennoch ist es sicher 
richtig, dass hier nationale und religiöse Eigen- und Fremdgruppen-Dichotomien 
zur ideologischen Mysti�zierung ökonomischer Interessen eingesetzt wurden. 
Allerdings ist es Kaufmann (ebd.: 369) zufolge erstens unwahrscheinlich, dass 
Elisabeth diesen Entwurf jemals abgesegnet hat. Ihr zufolge hat Van Senden den 
zweiten Versuch einer Proklamation von 1601 wohl selbst verfasst, weshalb es 
kaum plausibel ist, den Wortlaut der Proklamation auf sie zu beziehen, wie das 
bspw. Fryer (2018: 12) und Loomba (1989: 52) taten. Zweitens scheiterte Van 
Senden mit seinem Vorhaben wohl deshalb, weil die schwarzen Tudors zu gut in 
die damalige Gesellscha� integriert waren, die Sympathie von Elisabeth selbst 
genossen und der Sklavenstatus eben noch nicht deckungsgleich mit afrikanischer 
Abstammung geworden war (Nubia 2019: 141f., 170). Ein Indikator für einen 
bereits omnipräsenten, anti-schwarzen Rassismus im frühmodernen England 
lässt sich aus dieser Episode jedenfalls nur sehr mühevoll konstruieren.

3.5 Die Farbe der Klasse

Doch die weiter oben diskutierten Ideologien waren nicht nur ambivalent in 
Hinsicht auf die Zuschreibungen, die mit AfrikanerInnen verknüp� waren. In 
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der englischen Frühmoderne überlagerten sich haufenweise inferiorisierende und 
dämonisierende Stereotype, die sich auf verschiedenste Bevölkerungsgruppen 
bezogen und die die Frage aufwerfen, ob die Einstellungen der EngländerInnen 
gegenüber dunkelhäutigen AfrikanerInnen tatsächlich gravierender waren, als 
solche, die sich auf andere soziale Gruppen bezogen. Diese Frage taucht allerdings, 
soweit mir bekannt ist, in keinem der kulturalistischen Beiträge zur Ursprungs-
debatte überhaupt auf. So hielt auch Cedric Robinson fest, dass Winthrop Jordan 
„the phenomenon of racist attitudes among Europeans toward other Europeans 
[…] despite his claim to be familiar with the relevant literature“ völlig ignorierte 
(Robinson 2000: 323, Fn.  89). 

Indem beispielsweise in White Over Black der Begri� class an fast keiner Stelle 
des Buches au�aucht – und er dort, wo er es tut, keinerlei analytische Funktion 
erfüllt (Jordan 1968: 151) – übersieht Jordan zentrale Dimensionen, des von ihm 
untersuchten Gegenstands. Ihm entgeht beispielsweise, dass das Schönheitsideal 
sehr bleicher Haut, das durch das Au�ragen von Schminke noch zusätzlich be-
tont wurde, auf eine symbolische Distinktion des Adels von den Unterklassen 
zurückging und sich in diversen vorindustriellen europäischen Gesellscha�en 
�nden lässt. Zwar ist es richtig, dass in der europäischen Frühmoderne und auch in 
England dunkler Teint als Makel wahrgenommen wurde, dieser re�ektierte aber 
soziale Stellungen: Er war Merkmal jener, die im Freien unter der Sonne arbeiten 
mussten und wurde mit Dreck und Krankheit verbunden (Goldenberg 2003: 
118f.; Freedman 1999: 143). Die gängige Praxis europäischer MonarchInnen 
und Adliger sich mit afrikanischen DienerInnen zu umgeben, um ihre Blässe zu 
betonen, habe Hund zufolge vor allem den „Kontrast zu den unteren Klassen“ 
verdeutlichen sollen (Hund 1999: 33).13 

Als die ersten englischen Abenteurer Bekanntscha� mit den Indigenen Ame-
rikas machten, evozierte deren Erscheinungsbild daher auch klassenbezogene 
Assoziationen. Als der englische Gentleman und Abenteurer Dionyse Settle 1577 
auf Erkundungsreisen im heutigen Kanada mit nordamerikanischen Indigenen 
in Kontakt geriet, kam ihm deren körperliche Erscheinung durchaus vertraut vor. 
Er verglich ihre Hautfarbe mit jener des „Sunne burnt countryman“ in England, 
„who laboureth daily in the Sunne for his living“. Ein Inuk wird von ihm sogar 
als „villeine“, also als im englischen Sinne Leibeigener, bezeichnet (zit. n. Jones 
1997: 38, vgl. auch Vaughan 1982: 926; Hund 1999: 17). Auch für Zuschrei-

13 Es �nden sich mindestens seit der Antike in diversen geographischen Regionen Bei-
spiele für Klassendistinktionen, bei denen sonnenverbrannte, schmutzige, dunkle Haut 
als mit negativen Attributen versehener Bedeutungsträger fungierte (Davis 2006: 50f.).
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bungen an schwarze Menschen, die Jordan dokumentiert, wie Tierha�igkeit, 
Triebha�igkeit und Monstrosität, �nden sich zuhauf Äquivalente, die gegen 
europäische – später als weiß bezeichnete – Bevölkerungsgruppen wie Bauern 
und Bäuerinnen (Freedman 1999), BewohnerInnen Irlands (Canny 1973), oder 
Jüdinnen und Juden (Heng 2018) gewendet waren. 

Selbiges gilt für den Hamitischen Mythos. Dieser fungierte im ausgehen-
den Mittelalter und der frühen Neuzeit nicht nur als Ätiologie zur Erklärung 
dunkler Hautfarbe und als Legitimation der Institution der Sklaverei. Innerhalb 
des europäischen Kontinents, wo die Sklaverei nach dem Ende des römischen 
Reiches immer weiter marginalisiert bzw. in andere Formen unfreier Arbeit und 
Statusdi�erenzen umgewandelt wurde, diente der Mythos auch zur Erklärung 
und Legitimation von Knecht- und Leibeigenscha� (Loomba/Burton 2007: 
14). Noahs Fluch verband sich im christlichen Mittelalter mit anderen Mythen, 
wie den Erzählungen von monströsen Völkern, die durch Schri�en wie Man-
devilles Reisen oder Beowulf popularisiert wurden. Mehrköp�ge, kop�ose und 
pferdeköp�ge Menschen, Pferdefüßer, Riesen oder Kobolde galten manchen 
Schri�en zufolge wie auch SarazenInnen oder MongolInnen als Nachfahren 
Hams (Freedman 1999: 89). Abweichende Ätiologien zur gleichen Zeit nutz-
ten andere Bibelstellen und machten die Menschenmonster zu Nachfahren des 
Brudermörders Kain. Das Kainsmal wurde dabei so interpretiert, dass es für 
körperliche Deformierung und Monstrosität stünde. Da das Bauerntum von den 
Eliten ebenfalls als deformiert angesehen wurde, geriet Kain zum prototypischen 
Bauern. Der Mythos von Ham und andere Legenden, die auf der Geschichte 
von Kain und Abel basierten, wurden teilweise verwirrend, jedoch nicht völlig 
beliebig, miteinander kombiniert:

Cain functioned as the originator of the monstrous races and also of peasants, 
whether free or unfree. Ham had two medieval roles: as the father of a number of 
peoples, including black Africans, and as the ancestor of European serfs. If Cain 
was an archetype of the peasant regardless of status, Ham was the progenitor of the 
unfree of whatever race. (Ebd.: 93)

In England waren solcherlei Auslegungen des Hamitischen Mythos ebenfalls 
weit verbreitet. So beschrieb der Dichter John Gower die Teilnehmenden am 
englischen Bauernaufstand von 1381 als ver�uchte Nachkommen Hams (ebd.) 
und Andrew Horn leitete um das Jahr 1290 den Status der englischen Leibeige-
nen aus ihrer Abstammung von Ham ab und zog daraus den Schluss, jene seien 
„villeins by the law of God“ (zit. n. Loomba/Burton 2007: 67).

Angesichts dieser Ambiguität und Flexibilität frühmoderner Zuschreibungen, 
die sich auf den Hamitischen Mythos und dunkle Haut bezogen, ist es kaum 
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plausibel, die Existenz anti-schwarzer Stereotype zu einem maßgeblichen Faktor 
für die Herausbildung der rassistischen Sklaverei in Virginia zu erklären. Im Ge-
genteil standen für die englischen oder irischen Unterklassen, die ab Anfang des 
17. Jahrhunderts massenweise als Indenturknechte und -mägde in die Kolonien 
kamen, mindestens genauso stark ausgeprägte inferiorisierende Stereotype zur 
Verfügung. Hätte sich die englische Krone dazu entschieden, die arbeitenden 
Klassen im eigenen Land zu versklaven und in die Kolonien zu verschi�en, was 
nach Eltis (2000) die wohl billigere Variante als der transatlantische Sklaven-
handel gewesen wäre, hätten HistorikerInnen wie Jordan allerlei Einstellungen 
aufzu�nden gehabt, die ihnen als Beweis dafür gelten hätten können, dass es 
sich bei der Versklavung der englischen Unterklassen um eine ‘unthinking de-
cision’ gehandelt hätte, deren Ursprung tief im Unbewussten der Eliten und in 
lange tradierten kulturellen Stereotypen zu �nden wäre. Dass es letztlich anders 
kam, kann nicht durch Rekurse auf psychologische und kulturelle Dispositionen 
erklärt werden, sondern verlangt nach einer Analyse der geopolitischen Konkur-
renz- und sozialen Eigentumsverhältnisse, die gewisse ideologische Elemente und 
Verbindungen praktisch und plausibel erscheinen ließen, während andere in den 
Hintergrund gedrängt wurden. 

3.6 Zwischenfazit

Der kulturalistische Strang der Ursprungsdebatte saß aufgrund seines idealisti-
schen Zugangs bei der Analyse des kulturellen Systems des spätmittelalterlichen 
und frühmodernen Englands gleich mehreren folgenschweren Irrtümern auf: Er 
löste den Hamitischen Mythos aus seinem Zusammenhang mit der Entwick-
lung der Sklaverei, vereinseitigte ihn in seiner Bezugnahme auf schwarze Haut 
und wirkte an der Konstruktion des gefährlichen Mythos eines rabbinischen 
Rassismus mit. Er übersah die klassenbezogenen Konnotationen, die sowohl in 
Noahs Fluch als auch im Ideal bleicher Haut vorlagen und reduzierte damit das 
Panorama frühmoderner Inferiorisierungsweisen auf Vorurteile gegenüber sub-
saharischen AfrikanerInnen. Anstatt im Rahmen sich verändernder politischer 
und ökonomischer Verhältnisse die Herausbildung eines Hautfarbenrassismus zu 
erklären, wird er als psychisch und kulturell verursachtes Phänomen immer schon 
vorausgesetzt. Im Gegensatz dazu bilden die Ätiologien bezüglich der Hautfarbe 
subsaharischer AfrikanerInnen und die biblischen Mythen zur Erklärung und 
Legitimation der Sklaverei unterschiedliche ideologische Elemente, die sich erst 
dort zu verbinden begannen, wo die Versklavung schwarzer Menschen zu einer 
gängigen und ökonomisch wichtigen Praxis werden konnte. Die anti-schwarzen 
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Stereotype, die Jordan im kulturellen System Englands au�nden konnte, sind 
daher ambivalenter als er ihnen zugestand, da die schwarze Sklaverei zu diesem 
Zeitpunkt in Nordeuropa kaum existent war und über die Handelswege zwi-
schen England, der iberischen Halbinsel und der afrikanischen Westküste nur 
langsam Einzug in das soziale Bewusstsein �nden konnte. Erst als England im 
17. Jahrhundert in den kolonialen Expansionswettlauf einstieg und die Praxis 
der afrikanischen Sklaverei von seinen iberischen KonkurrentInnen zu kopieren 
begann, fügten sich die in diesem Kapitel beschriebenen ideologischen Elemente 
langsam zu einem hautfarbenbasierten, strukturell verankerten Rassismus zusam-
men. Eric Williams �ese vom anti-schwarzen Rassismus als Konsequenz und 
nicht als Voraussetzung der Sklaverei wirkt vor diesem Hintergrund alles andere 
als überholt. Sie muss jedoch wohl weiter in die Vergangenheit ausgeweitet und 
zurückverfolgt werden und kann nicht erst in der anglo-amerikanischen Kolo-
nialgeschichte ansetzen. Im nächsten Kapitel soll daher der atlantische Kontext 
und die Rolle der iberischen Mächte bei der Herstellung des transatlantischen 
Sklavenhandels und der kolonialen Plantagenproduktion rekonstruiert werden, 
die das soziale Terrain Virginias maßgeblich mitprägten.
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4. Frühmoderne Staatenkonkurrenz und die Konstitution 
des atlantischen Systems

Wenn es in den neueren Beiträgen zu Sklaverei und Rassismus in Virginia einen 
Punkt gibt, über den man sich in Bezug auf die alte Ursprungsdebatte einig ist, 
dann jenen, dass diese dem atlantischen Kontext der Kolonie zu wenig Beachtung 
geschenkt habe (Hat�eld 2007: 2f.; Rugemer 2013: 431f.; Morgan 2019: 88; 
Roediger 2019a: 10; Oakes 2021: 17). Nur innerhalb der interkontinentalen, 
interkolonialen und interdynastischen Beziehungen, die sich in den einzelnen 
Kolonien verdichteten, würde sich – diesen rezenteren Analysen zufolge – die 
Entwicklung in Virginia adäquat einordnen lassen. Daher wird im folgenden Teil 
dieser Kontext – soweit im Rahmen dieser Arbeit möglich – rekonstruiert. Es 
soll dadurch deutlich werden, in was für einem ökonomischen und politischen 
Zusammenhang die Kolonie Virginia Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet 
wurde, welche KonkurrentInnen und WegbereiterInnen das soziale Terrain 
der frühen SiedlerInnen mitkonstituierten und wie jenes die Erwartungen und 
strategischen Überlegungen der ein�ussreichen AkteurInnen prägte. 

Zur Rekonstruktion dieses Kontextes zeichne ich die europäische Expansion in 
den Atlantik seit der frühen Neuzeit und die Rolle der Sklaverei in diesem Prozess 
kursorisch nach. Aufgrund der Pionierrolle Portugals und Kastiliens beginnt die 
Darstellung mit der imperialen Ausbreitung jener Mächte am Ende des Mittelalters. 
Es wird gezeigt, dass die Dynamik der Expansion mit Veränderungen in den sozialen 
Eigentumsverhältnissen innerhalb Europas zusammenhängen, weshalb zunächst 
jene in Spanien und Portugal dargelegt und anschließend mit dem Entwicklungs-
weg Englands verglichen werden. Allerdings wird die koloniale Ausdehnung nicht 
als kapitalistische Dynamik, sondern vielmehr als Verlagerung und Expansion 
vorkapitalistischer Aneignungs- und Handelsstrategien kenntlich gemacht.

Daran anschließend soll zugleich ein Nebenaspekt der Ursprungsproblematik 
diskutiert werden, der von Carl Degler (1959) in einem der ersten Beiträge in 
die Debatte eingeführt worden ist: die sogenannte Tannenbaum-�ese. Diese 
behauptet einen, letztlich in kulturellen Spezi�ka und di�erierenden Rechtst-
raditionen begründeten Unterschied zwischen den iberischen und englischen 
Kolonien im Umgang mit afrikanischen SklavInnen, der sich in ersterem Fall 
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in der weitgehenden Abwesenheit rassistischer Ideologie niedergeschlagen habe. 
Auch wenn diese angebliche Absenz von Rassismus in lateinamerikanischen 
Kolonien mittlerweile als widerlegt gelten kann, ist der Unterschied zwischen 
dem durchlässigeren Rassismus in den iberischen und dem wesentlich determi-
nistischeren Rassismus der englischen Kolonien in Bezug auf Menschen afri-
kanischer Abstammung kaum zu leugnen. Im Folgenden wird unter anderem 
im Anschluss an �esen aus dem Politischen Marxismus (Brenner 1972, 2003; 
Wood 2005) und diesem nahestehenden AutorInnen wie Rosenberg (2001) 
oder Blackburn (2010; 2011) argumentiert, dass diese Di�erenzen weniger aus 
kulturellen Unterschieden, sondern vielmehr als Ausdruck voneinander abwei-
chender Eigentumsverhältnisse und damit zusammenhängend unterschiedlicher 
kolonialer Dynamiken zu erklären sind. 

4.1 Iberischer Feudalismus und koloniale Expansion

Spanien und Portugal waren die ersten Mächte, die ab dem 15. Jahrhundert ein 
Kommunikations-, Handels- und Verkehrsnetzwerk im Atlantik aufzubauen 
begannen. Dabei waren sie meist Konkurrenten, manchmal auch Verbündete und 
zwischen 1580 und 1640 sogar Teil des gleichen dynastischen Imperiums. Sowohl 
Portugal als auch Kastilien konstituierten sich im 14. und 15. Jahrhundert als 
katholische Monarchien. Eine zentrale Bürokratie entstand und es kam – wenn 
auch im Vergleich zu späteren absolutistischen Staaten wenig ausgeprägt – zu 
einem Prozess der Enteignung feudalen Gewaltbesitzes und der Konzentration 
politischer Macht bei der Krone. Portugal konstituierte sich bereits 1385 als 
zentralisierte Monarchie, Spanien erst im Jahr 1469 nach der Hochzeit von Isa-
bella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien (Schwartz 2011: 147f.). Die 
geographische und politische Nähe dieser Mächte macht es daher legitim, von 
einer gemeinsamen iberischen Expansion zu sprechen. Beide Länder – die in 
Wahrheit zu diesem Zeitpunkt kaum als geeinte Nationen bezeichnet werden 
können, sondern vielmehr als lose assoziierte, sich regional, politisch und sozial 
stark unterscheidende Teilgebiete verstanden werden müssen (Subrahmanyam 
2012: 35; Anderson 2015b: 77-85) – durchliefen einen relativ ähnlichen Entwick-
lungsweg, wichen aber auch in vielerlei Hinsicht stark voneinander ab. 

4.1.1 Portugal

Anderson (2015a: 200) zufolge „entschied der besondere historische Kampf 
der Reconquista über die Formen des spanischen Feudalismus“, und er kons-
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tatiert eine vergleichbare Dynamik auch für Portugal. Die kürzere Dauer der 
Reconquista im Falle Portugals könne jedoch gewisse Di�erenzen zwischen den 
beiden Königtümern erklären (ebd.: 205). Jenes scha�e es Jahrhunderte früher 
als das kastilische Reich, sich aus der Dominanz der MaurInnen zu lösen, ver-
leibte sich bereits Mitte des 13. Jahrhunderts den gesamten Süden des Landes 
ein und christianisierte mit Ausnahme einiger jüdischer Stadt- und muslimischer 
LandbewohnerInnen die gesamte dortige Bevölkerung. Die Rückeroberung jener 
Gebiete wurden von christlichen Institutionen außerhalb Portugals als Kreuzzug 
sanktioniert und durch die Beteiligung ausländischer KreuzritterInnen tatkrä�ig 
unterstützt (Blackburn 2010: 97; Boxer 1977: 4, 11). Die atlantische Expansion 
Portugals war in gewisser Hinsicht eine Fortführung der politischen Akkumu-
lationsstrategien der Reconquista mit anderen Mitteln wie auch eine Reaktion 
auf die Krise des Feudalismus und die Verwerfungen durch die Pest.

Zunächst kam Portugal vergleichsweise gut durch die ersten Jahrzehnte der 
spätmittelalterlichen Agrarkrise. Diese brach über das feudale Europa in Form 
von Bevölkerungsrückgang, fallenden Getreidepreisen, nachlassender Bodenpro-
duktivität, einer Reihe an Missernten und daraus resultierenden Hungersnöten 
herein (Brenner 1976: 47-52; Hilton 1985: 239-245).1 In Portugal machten 
sich solche Tendenzen aufgrund günstigerer klimatischer Bedingungen erst in 
den späten 1320er Jahren und nur in manchen Regionen bemerkbar. Vielleicht 
wäre das Land vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, hätte nicht die 
Pest mit 1348 den europäischen Südwesten erreicht und dort in nur einem Jahr 
die Bevölkerung um bis zu einem Drittel dezimiert. Obendrein erschütterten 
eine Reihe von Bürgerkriegen, Hungersnöten, Erdbeben und zwei versuchte 
Invasionen durch Kastilien das Land, was die EinwohnerInnen Portugals von 
eineinhalb Millionen Anfang des 14. Jahrhunderts auf etwa 900.000 im Jahr 
1450 zusammenschrumpfen ließ (Disney 2009a: 107f.).

Die demographische Implosion in Kombination mit der anhaltenden Krise 
der feudalen Ökonomie führte in weiten Teilen Portugals zu Land�ucht. Lissa-
bons EinwohnerInnenzahl etwa verdoppelte sich im Laufe des 14. Jahrhunderts 
trotz des insgesamt starken Bevölkerungsrückgangs. Die grundbesitzende Klasse 
reagierte darauf und auf die sinkenden Bodenrenten mit dem Versuch, die Bäue-
rinnen und Bauern rechtlich an die Agrarwirtscha� zu binden und ihren Status 
in der feudalen Hierarchie auf diesem Weg festzuschreiben. Jene, die noch am 
Land lebten, wehrten sich allerdings gegen die Angri�e auf ihre Gewohnheits-

1 Einen guten, allerdings mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Überblick über 
Erklärungsansätze der großen Krise des 14. Jahrhunderts gibt Kriedte (1981).
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rechte und die, die bereits in die Städte emigriert waren, gingen dort gegen die 
herrscha�lichen Versuche vor, sie zwangsweise wieder zurück in die feudale Feld-
wirtscha� zu drängen. Die Klassenkämpfe kulminierten im Lei Das Sesmarias. 
Unter diesem 1375 beschlossenen Kodex sollte der Nahrungsmittelkrise durch 
die Festsetzung der agrarischen ProduzentInnen begegnet werden. Bäuerinnen 
und Bauern, die über kein gesetzlich festgelegtes Ausmaß an Eigentum verfügten, 
dur�en das Land nicht verlassen bzw. konnten durch Zwang auf jenes befördert 
werden. Nicht nur sie, sondern auch ihre Nachkommen hatten dort auf Basis 
rechtlich �xierter Renten zu arbeiten. Gleichzeitig konnte brachliegendes Land 
enteignet und neu zugeteilt werden (ebd.: 109-116; Salgado 2017: 89; 2020: 442).

Die Fixierung der Renten führte bei gleichzeitiger Stagnation der agrarischen 
Ökonomie dazu, dass immer größere Teile des Grundadels handelsbasierte Akku-
mulationsstrategien zu verfolgen begannen (Salgado 2017: 89f.). Hierfür gab es 
neben der Festsetzung der Grundrenten noch drei weitere Gründe: erstens ging die 
geographische Lage Portugals mit einer für Handel vorteilha�en Position einher. 
Zweitens lebten viele der genuesischen und venezianischen Kau�eute, die den 
mediterranen Handel im Spätmittelalter dominierten, in Lissabon, dienten portu-
giesischen Kau�euten als Vorbild und errichteten �orierende Handelsnetzwerke. 
Der dritte Grund lag in der eigentümlichen Adelsstruktur des Landes. Während 
im restlichen feudalen Europa der alte Adel abschätzig auf das Kaufmannskapital 
blickte, war jener in Portugal durch Pest und den Krieg gegen Kastilien von 1385 
stark dezimiert und daher kaum intern geschlossen. In Kombination mit der aku-
ten Agrarkrise wurde der maritime Handel von den Grundherren daher weniger 
als Konkurrenzprojekt, sondern als legitime und lukrative Ausweichmöglichkeit 
angesehen. Er wurde zu einem vom Adel selbst betriebenen Aneignungsmittel, das 
von der Krone o�en unterstützt – beispielsweise durch geförderten Schi�sbau�– 
und später sogar aktiv von Teilen der Königsfamilie betrieben wurde (Curtin 1984: 
138; Rosenberg 2001: 95). Salgado spricht daher von einer „merchant nobility“ 
(Salgado 2020: 442), die sich hier zu konstituieren und auf Basis derer sich der 
portugiesische Merkantilismus zu formieren begann. 

Die kaufmännische Ausrichtung des Adels führte allerdings nicht einfach zur 
Verdrängung feudaler Strategien politischer Akkumulation, sondern verlängerte 
und ergänzte jene viel eher. Wie Disney (2009a: 126) argumentiert, konnte das 
Haus Avis seine Macht nur dadurch gegen kastilische Herrscha�sansprüche 
und konkurrierende Adelshäuser verteidigen, indem dem portugiesischen Adel 
Möglichkeiten politischer Akkumulation wie Landschenkungen bereitgestellt 
wurden. Ländereien von Adeligen wurden in Portugal über Primogenitur an den 
ältesten Sohn vererbt und blieben daher uneingeschränkt in Familienbesitz (Sub-
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rahmanyam 2012: 55). Dies erzeugte aber zugleich – in Form der jüngeren Söhne, 
die von der Erbscha� ausgeschlossen blieben – das Problem einer „überschüssi-
gen Adelsjugend“, die, wie Teschke (2007: 97) beschreibt, „im Prozeß feudaler 
Expansion eine entscheidende Rolle“ spielte. Für sie war die Handelsexpansion 
eine naheliegende Strategie der politischen Akkumulation, für die aufgrund der 
geographischen Nähe und der dort be�ndlichen Edelmetallquellen Westafrika 
besonders attraktiv erschien. Die territoriale Expansion in Form der Reconquis-
ta, die für den Surplusadel als Mittel geopolitischer Akkumulation fungierte, 
wurde somit im 15. Jahrhundert auf den afrikanischen Kontinent ausgedehnt, 
was erstmals in der Eroberung von Ceuta im Jahr 1415 deutlich wurde (Salgado 
2019: 91). Durch diese wurde der Karavanenhandel mit westafrikanischem Gold 
unterbrochen und es entwickelten sich Ambitionen einen direkten Zugang zu 
diesen wichtigen Edelmetallreserven zu �nden. Verschiedene Rückschläge, wie 
die Niederlage gegen die merinidische Armee 1437 in Tanger, führten dazu, dass 
die anfängliche Expansion nach Afrika für die Krone wenig pro�tabel war. Daher 
wurden im Zuge des 15. Jahrhunderts Entdeckungsfahrten in weiter entfernte 
Regionen forciert (Rosenberg 2001: 94).

Die portugiesische Expansion war demnach Resultat vorkapitalistischer Ak-
kumulationsstrategien, bei denen, forciert durch politische Amtsgewalt, Han-
delsüberschüsse erzielt werden sollten, die dazu dienten, feudale Einkommen aus 
Ländereien und Eroberungen zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Die treibenden Krä�e 
hinter diesem Projekt war eine zu großen Teilen adelige Kaufmannsklasse, die für 
ihre Loyalität zur Krone handelsbasierte Aneignungsmöglichkeiten verlangte. 
Die gewaltvermittelte Kontrolle von Handelsrouten war hierbei die Vorausset-
zung für pro�table Geschä�e (Disney 2009a: 110�.; Rosenberg 2001: 120�.). 

4.1.2 Spanien

Nach der Hochzeit von Isabella und Ferdinand im Jahr 1469 und dem Tod des 
kastilischen Königs fünf Jahre später übernahm das Ehepaar die Herrscha� über 
Aragonien und Kastilien, die zwei größten Teile der iberischen Halbinsel, und 
versuchte diese einer einheitlichen Jurisdiktion zu unterwerfen. Dazu wurde 
ein entschiedener administrativer Umbau initiiert. Dieser fußte, wie Anderson 
(2015b: 81) beschreibt, auf der Au�ösung der militärischen Orden und der Anne-
xion ihres Gewalt- und Landbesitzes, der Zerstörung freiherrlicher Burgen, dem 
Verbot privater Kriegsführung, der Beschränkung der Verwaltungsautonomie der 
Städte und der Verstaatlichung kirchlicher Pfründe. Durch diese Maßnahmen 
stiegen die staatlichen Steuererträge innerhalb von drei Jahrzehnten von etwa 
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900.000 auf 26.000.000 Reales an (ebd.). Gleichzeitig wurde mit dem Siete 
Partidas schon im 13. Jahrhundert, zunächst nur in Kastilien und nach der Ver-
einigung auch in Aragonien, ein Zivilrechtskodex eingeführt, der die als Fueros 
bezeichneten, lokalen Rechtsordnungen verdrängen sollte (Parry 1966: 192f.; Pal 
2021: 108f.). Allerdings konnte das Zivilrecht nicht an die Stelle von Kirchenrecht 
und lokalen Fueros treten, sondern fungierte vielmehr als Ergänzung zu jenen. 
Wie Parry (1966: 193) argumentiert hat, klammerten sich „[p]rivileged classes 
and municipalities“ verbissen an ihre lokalen Rechtsordnungen aus Angst, von 
der „growing autocracy“ des spanischen Zentralstaates entmachtet zu werden. Es 
gelang der spanischen Monarchie nie vollständig, den feudalen Gewaltbesitz im 
Staat zu konzentrieren und eine administrative wie �skalische Vereinheitlichung 
zu erreichen. Noch bis Anfang des 18. Jahrhunderts wurden von der Monarchie 
Lehen vergeben. Die Krone blieb, wie man daran sieht, darauf angewiesen, durch 
das Zusprechen feudaler Jurisdiktions- und erblicher Nutzungsrechte lokale 
aristokratische Familien an sich zu binden (Pal 2021: 112).2 

Wie bereits weiter oben erwähnt, war es Anderson (2015a: 201) zufolge die 
lange Dauer der Auseinandersetzung mit der muslimischen Präsenz, insbe-
sondere das Unternehmen der Reconquista, die den Charakter des spanischen 
Feudalsystems prägte. Schon der Name ‘Kastilien’ deutet darauf hin, dass die 
Befestigungen und Burgen, die das Land durchzogen haben, mehr als nur ein 
randständiges Detail waren (Parry 1966: 31f.). Um den Kampf gegen Al-Andalus 
herum entwickelte sich eine Kreuzritterkultur, die sich vom Feudalismus weiter 
im Norden und Osten Europas – und auch von jenem in Portugal – unterschied. 
Während in Portugal die vergleichsweise kurze Dauer der Rückeroberung dazu 
führte, dass sich die Eliten angesichts der feudalen Krise nach anderen Akkumu-
lationsstrategien umsehen mussten und sich als Kaufmannsadel konstituierten, 
blieb die Aneignung von Ländereien durch Eroberung die zentrale Strategie der 
herrschenden Klassen in Spanien, um der politischen und agrarischen Krise 
Herr zu werden (Yun-Casalilla 2019: 46). In dieser Di�erenz wurzeln auch die 
unterschiedlichen Charakteristika der jeweiligen Expansionsbewegungen.

Spanien konstruierte die Grundzüge der imperialen Strategie, die auch auf 
der anderen Seite des Atlantiks ab dem 16. Jahrhundert zur Anwendung kam, 

2 Zwar war die Zentralisierung von Gewaltmitteln im Staat in Spanien besonders schwach 
ausgeprägt, grundsätzlich gilt es aber festzuhalten, dass die De�nition des Absolutismus 
als uneingeschränkte Herrscha� durch die Krone mehr den Wunsch ‘absolut’ regieren-
der KönigInnen als die reale Verfasstheit absolutistischer Gesellscha�sformationen 
beschreibt. Selbst in Frankreich war das Ancien Régime durch die Fortexistenz privat-
feudalen Gewaltbesitzes und territoriale Uneinheitlichkeit geprägt (Lacher 2006: 75).
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bereits zuvor in Europa. Im Zuge der Reconquista entwickelte sich ein feudales 
Modell der monarchisch-militärischen Kooperation. RitterInnen und Adeligen, 
die sich am Kampf gegen die MaurInnen beteiligten, wurden im Gegenzug für 
ihre Kriegsdienste bedingte Eigentumsrechte und Verwaltungskompetenzen 
zugesprochen. Auf dem zurückeroberten Gebiet gründeten sie Dörfer und Städte, 
die als Brückenkopf des spanischen Imperiums fungieren sollten, mitsamt einer 
Struktur an kommunalen Ämtern, die LoyalistInnen der spanischen Monarchie 
ausfüllten, während das umliegende Land von den EinwohnerInnen der inkorpo-
rierten Gebiete bestellt wurde. Dieses Encomienda-System, das in modi�zierter 
Weise zur Regulation der kolonialen Eroberung Amerikas zu Anwendung kam, 
wurde so im Zuge der Reconquista bereits in seinen Grundzügen erprobt (Ro-
senberg 2001: 107f; Wood 2005: 39; Teschke 2007: 103f.). Die Aneignung von 
Territorien unterschied den spanischen Kolonialismus von jenem Portugals, der 
sich in den meisten Fällen auf die Errichtung von Handelsposten an den Küsten 
in den neu erschlossenen Gebieten beschränkte. Spanien hingegen schuf das 
�ächenmäßig größte Überseeimperium der bisherigen Geschichte (Anderson 
2015b: 74; Wood 2005: 38).

4.2 Sklaverei und die iberische Expansion im Atlantik

4.2.1 Afrikas Westküste und die atlantischen Inseln

Die beeindruckende Geschwindigkeit der portugiesischen Expansion lässt sich 
daran ablesen, dass Portugal bis zum Ende des 15. Jahrhunderts so gut wie alle 
nutzbaren Inseln und Inselgruppen auf der europäisch-afrikanischen Seite des 
Atlantiks unter seine Kontrolle bringen konnte (Disney 2009b: 118). Wie �orn-
ton argumentiert, hatten diese Unternehmungen „a clearly geopolitical goal“ 
(�ornton 1998: 32). Ihr Ziel war es, die islamische Welt zu über�ügeln und das 
arabische Monopol auf den Gewürzhandel mit Asien zu brechen. Neben dieser 
imperialen hatten die iberischen Mächte auch eine unmittelbar �skalische Moti-
vation: Beide Dynastien kamen im Verlauf ihrer spätmittelalterlichen Fehden in 
�nanzielle Schwierigkeiten. Da sie im Verlauf der Reconquista im Gegenzug für 
Kriegsdienste generöse Landschenkungen und Steuerfreiheiten vergaben, kamen 
die Einnahmen aus den rückeroberten Gebieten vor allem der militärischen 
Aristokratie und kirchlichen Orden zugute (Blackburn 2010: 98). Weitere Kriege 
gegen Frankreich und das Osmanische Reich belasteten die Staatskassen vor allem 
im 16. Jahrhundert zusätzlich (Anderson 2015b: 87). Die kastilische Regierung 
musste sich unter anderem deshalb zwischen 1557 und 1627 sechs Mal bankrott 
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melden (Stützle 2008: 245). Angesichts dieser Situation hatten die iberischen 
Herrschenden ausreichend Motivation, die expansiven Interessen von Kau�euten 
und KolonistInnen zu unterstützen, solange durch deren Bestrebungen Revenue 
indirekt in Form von Steuern oder direkt in Form von Gold und Silber in die 
maroden Staatskassen �ießen konnte.3 Beide Kronen �nanzierten aufgrund 
dessen bereitwillig Handelsexpeditionen und -außenposten, insbesondere wenn 
die Option auf die Aneignung von Edelmetallen aussichtsreich war, und sahen 
früh die strategische Bedeutung, die dem Zuckeranbau und dem Sklavenhandel 
in Afrika zukam (Blackburn 2010: 114f.).

Die ersten atlantischen Entdeckungsfahrten der Portugiesen bewegten sich 
entlang der westafrikanischen Küste und resultierten in der Besetzung von Ma-
deira im Jahr 1418, der Azoren neun Jahren später und 1471 von São Tomé. Dabei 
beschränkte sich die Kolonisierung des afrikanischen Festlandes auf die Errich-
tung von sogenannten feitorias an der Küste, die als Handelsposten fungierten. 
Die erste wurde 1445 auf Arguin, vor der Küste Mauretaniens, errichtet (Boxer 
1977: 25). Von dort wurde zunächst vor allem Gold, Gewürze und Elfenbein 
nach Europa exportiert. Zu den Exportprodukten zählten allerdings auch Skla-
vInnen, die auf das europäische Festland und die von Portugal kontrollierten 
atlantischen Inseln ausgeführt wurden. Der Handel im Mittelmeer und damit 
auch der Nachschub an SklavInnen aus dem Kaukasus, Nord- und Ostafrika 
sowie dem Nahen Osten wurde stark gedrosselt als das Osmanische Reich 1453 
Konstantinopel einnahm (Davis 1966: 43f.). Westafrika steig daher zur einzigen 
stetigen Quelle von SklavInnen auf.

Die Einführung von Zuckerrohr auf Madeira wurde von Heinrich dem See-
fahrer sowie Kau�euten aus Genua vorangetrieben, die aufgrund des Rückgangs 
der Zuckerproduktion in Ägypten und im Mittelmeer nach den osmanischen 
Eroberungen ihre Chance gekommen sahen, in diesen Sektor zu expandieren und 
zugleich die venezianische Konkurrenz zu übertrumpfen (Subrahmanyam 2012: 
13f.). Langsam entwickelte sich ein Plantagensystem, das auf einer Mischung aus 
Lohnarbeit sowie Sklavenarbeit basierte. Der produzierte Zucker wurde nach 
Portugal, Italien, Griechenland, Frankreich, England und bis nach Konstanti-
nopel exportiert. Die SklavInnen, die hierfür auf die zuvor unbewohnte Insel 

3 Diese ‘Staatschulden’ waren in Wirklichkeit persönliche Schulden des königlichen Sou-
veräns, der stets auch das Privileg besaß, die Schulden nicht zurückzuzahlen (Stützle 
2008: 244). Die Herrschenden waren allerdings für ihre Kriegsführung „existentiell 
darauf angewiesen, daß ihre Finanziers [ihnen] kurzfristige Kredite gewährten“ und 
mussten daher für „Vertrauen in die relative Sicherheit der Investitionen“ sorgen (Gers-
tenberger 2006: 341).
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gebracht wurden, stammten anfangs von den Kanaren, aus Nord- und im Laufe 
der Zeit immer häu�ger auch aus Zentralafrika (Disney 2009b: 88). Auf São 
Tomé entwickelte sich eine regelrechte Sklavenökonomie, die Blackburn (2010: 
111) zufolge als direkter Vorläufer der Struktur interpretiert werden könne, die 
später auf den karibischen Inseln errichtet wurde. Es bildete sich erstmals das 
‘karibische Prinzip’ eines monokulturellen, exportorientierten Zuckerrohranbaus 
auf Basis afrikanischer Sklavenarbeit heraus (Disney 2009b: 111f.). 1522 besaßen 
die großen P�anzerInnen auf São Tomé bereits um die 300 SklavInnen und 
die Ausfuhrmenge an Zucker übertraf jene von Madeira, wobei Sklavenarbeit 
wohl nie die primäre Arbeitsform auf der Insel war. Erst der Aufstieg der Plan-
tagenökonomie in Brasilien führte zur Verdrängung von São Tomé als größtem 
Zuckerexporteur (Blackburn 2010: 111f.).

Nach Vasco da Gamas Umsegelung war ein Seeweg in den indischen Ozean 
und zum dortigen Gewürzhandel hergestellt. Das portugiesische Interesse nach 
weitergehender Ausdehnung in den Atlantik ließ anschließend nach, da die dor-
tige Monarchie, wie Blackburn beschreibt, den altbekannten und transparenten 
Feudalhandel, mitsamt seinen kleinen Mengen und großen Pro�ten, die sich leicht 
besteuern ließen, präferiert habe. Der maritime Gewürzhandel gen Osten habe 
diese Kriterien erfüllt, der atlantische Zuckerhandel hingegen sei aus Sicht der 
Krone schwierig zu überblicken, zu überwachen und auch zu besteuern gewesen 
(ebd.: 112). Sicher noch ausschlaggebender für das nachlassende portugiesische 
Interesse an der atlantischen Expansion war allerdings, dass der Vertrag von 
Tordesillas aus dem Jahr 1494 die Interessensphären zwischen den iberischen 
Mächten festsetzte und den westlichen Atlantik Spanien und den östlichen Por-
tugal zuwies (Schwartz 2011: 148). Während es daher Portugal war, das – mit 
tatkrä�iger Unterstützung einer internationalen, allen voran italienischen, Kauf-
mannsklasse – den Guineahandel erö�nete, die atlantische Zuckerproduktion 
einführte, afrikanische SklavInnen auf den atlantischen Markt brachte und 
ins Bewusstsein der EuropäerInnen bis in den hohen Norden rückte, ging die 
Besiedlung Amerikas von Kastilien aus (Parry 1966: 116; Schwartz 2011: 148).

4.2.2 Die iberische Besiedlung der ‘Neuen Welt‘

Die kastilische Krone sicherte sich die kanarischen Inseln durch den Vertrag 
von Alcáçovas von 1479 und akzeptierte im Gegenzug das Monopol Portugals 
auf den Handel an der afrikanischen Westküste. Auf Teneri�a leisteten die 
indigenen Guanchen lange Widerstand, wurden aber bis ans Ende des Jahrhun-
derts vom kastilischen Heer unterworfen. Die spanische Krone belohnte die 
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InvasorInnen der Inseln, dem Vorbild der Reconquista folgend, mit Ländereien 
in den eingenommenen Gebieten. Die führenden KolonistInnen wurden zu En-
comenderos bzw. Encomenderas und die überlebenden Indigenen zu Leibeigenen. 
Aufgrund der Brutalität der KolonistInnen sowie eingeschleppter Krankheiten 
wurde die ansässige Bevölkerung jedoch dahingera� und reduzierte sich bis 
ins Jahr 1500 von über 10.000 auf gerade einmal 1500. Die Zuckerproduktion, 
die auf den Kanaren mit Hilfe italienischer Kau�eute bereits etabliert worden 
war, wurde daher durch zusätzliche Arbeitskrä�e in Form von europäischen 
LohnarbeiterInnen und afrikanischen SklavInnen von der Goldküste ergänzt 
(Blackburn 2010: 110).

Nachdem der genuesische Seefahrer Kolumbus, unter dem Au�rag der kas-
tilischen Krone, den Atlantik überquerte und auf einer Insel der Bahamas an 
Land ging, kopierte er zuvor etablierte Vorgehensweisen. Bei seinen Begegnun-
gen mit den dortigen Indigenen verhielt er sich wie die PortugiesInnen an der 
afrikanischen Westküste, setzte auf Tauschhandel und – wenn opportun – auf 
Gewalt. Auf einer weiteren, Hispaniola getau�en Insel, die er im Zuge seiner 
‘Entdeckungen’ ansteuerte, errichtete er ein Fort und etablierte ein System, das 
sich an die Prinzipien der Reconquista hielt. Nach einigen Auseinandersetzungen 
zwischen Kolumbus und den KolonistInnen übernahm die kastilische Krone 
im Jahr 1520 endgültig die direkte Kontrolle über die Insel. Sie galt zu diesem 
Zeitpunkt bereits als Replikation der portugiesischen Handelsposten an der 
afrikanischen Westküste, sowohl was die Präsenz schwarzer SklavInnen anging, 
die von portugiesischen Kau�euten in die Karibik gebracht wurden, als auch 
aufgrund der hohen Anzahl portugiesischer SiedlerInnen (Schwartz 2011: 149).

Von Hispaniola ausgehend kolonisierte Spanien weitere Inseln in der Karibik 
und verbreitete sich von diesen, die als Brückenkopf für die weitere Expansion 
dienten, auch auf dem amerikanischen Festland. Die Entdeckung rauer Mengen 
an Gold- und Silbervorkommen motivierten dort weitere Eroberungen und den 
Aufbau einer administrativen Struktur (Blackburn 2010: 130). Wie schon bei 
der Reconquista geschehen, schloss die kastilische Krone Verträge mit privaten 
KolonistInnen, die ihre Fähigkeiten als Conquistadores in den Dienst der Mon-
archie und der katholischen Kirche stellten. Dafür erhielten diese beschränkte 
Verfügungsgewalt über das eroberte Land und die dort lebende Bevölkerung. 
Das Regierungssystem basierte auf einem direkt die Interessen der Krone vertre-
tenden regionalen Gouverneuren, SchatzmeisterInnen, einer mit professionellen 
JuristInnen bestückten kolonialen Gerichtsbarkeit und einer Reihe an religiösen 
Ämtern und Institutionen. Die Steuern, die auf den kolonialen Handel eingeho-
ben wurden, sowie der Verkauf der Ämter in den Verwaltungsapparaten stellten 
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von Anfang wichtige �nanzielle Ressourcen für die Krone dar, die über diese 
Einnahmen ihre Kreditfähigkeit aufbessern konnte. 

Außerdem erprobten die spanischen KolonistInnen in der Karibik anhand 
der ansässigen Arawak ihre Strategie des Ausnutzens indigener Klassenhierar-
chien. Indigene FührerInnen und kommunale Organisationen wurden in das 
Encomienda-System zu gewissem Grad integriert. Dabei wurde eine folgenschwe-
re Unterscheidung der Indigenen in freundlich gesinnte Guatiao und feindliche 
Caribes vorgenommen, wobei letztere mit Kannibalismus assoziiert wurden. 
Sämtliche Widerstand leistenden Indigenen galten als Caribes und konnten – der 
Doktrin des ‘gerechten Krieges’ folgend – nach iberischer Ansicht legitimer Weise 
versklavt werden, was auch zuhauf geschah (�ornton 1998: 137; Wood 2005: 
38f.; Blackburn 2010: 131; Tomlins 2010: 105f; Schwartz 2011: 150f.). Hiermit 
war „der moderne Kannibalenmythos […] geboren“ (Hund 2007: 63), der es 
ermöglichte, zwischen zivilisationsfähigen und zur Versklavung und Elimination 
freigegebenen Teilen der kolonisierten Bevölkerung zu unterscheiden.

Auf diesem Weg reproduzierten und adjustierten die KolonistInnen das spani-
sche Feudalsystem in der Neuen Welt. Allerdings gab es einen großen Unterschied 
zum kastilischen Reich in Europa: Statt einer spanischen Bauernscha� standen 
die KonquistadorInnen ausdi�erenzierten indigenen Zivilisationen gegenüber. 
In Süd- und Mittelamerika fand vor der Ankun� europäischer KolonistInnen 
eine vergleichbare Entwicklung mit jener Europas ab dem Spätmittelalter statt. 
Große Teile der Neuen Welt kamen unter die Kontrolle von Zentralstaaten wie 
etwa das Aztekenreich, das aus einem Dreibund der drei größten Stadtstaaten 
im heutigen Mexiko Anfang des 15. Jahrhunderts hervorging. Zur ungefähr 
selben Zeit expandierte das Inkareich im westlichen Südamerika und beher-
bergte wohl auf seinem Höhepunkt eine Population von über zehn Millionen 
Menschen. Diese Gesellscha�en waren klassenförmig auf Basis tributp�ichtiger 
Landwirtscha� organisiert. Städte wie Cusco oder Tenochtitlan hatten eine 
in mehrere Hunderttausende gehende Population und waren damit größer als 
beispielsweise Madrid zur gleichen Zeit. Neben diesen hochkomplexen Imperien 
existierten noch nomadisch oder pastoral organisierte Stämme. Solche waren 
im Süden und in der Mitte der Amerikas verbreitet, vor allem jedoch nördlich 
von Mexiko, wo keinerlei Staaten nach dem Vorbild der Azteken oder Inkas 
bestanden (Harris 1964: 3�.). Dort, wo staatenförmig organisierte Klassen-
gesellscha�en existierten, gingen die europäischen KolonistInnen dazu über 
Teile der herrschenden Klassenfraktionen der indigenen Gesellscha�en in ihren 
Herrscha�sapparat zu integrieren, was ihnen zugleich ermöglichte, die bereits 
vorgefundenen Massen an Arbeitskrä�en, die in der Landwirtscha� sowie im 
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Straßen- oder Städtebau eingesetzt wurden, für ihre Zwecke zu mobilisieren. 
Diese wurden anhand verschiedener Formen unfreier Arbeit bis hin zu o�ener 
Sklaverei für die Landwirtscha� und den Silberabbau in den Minen eingesetzt. 

Die partielle Integration der herrschenden Klasse der indigenen Gesellscha�en 
resultierte in einer Form der kolonialen Herrscha�, in der Teile der kolonisierten 
Bevölkerung als intermediäre Pu�erschicht zwischen Kolonialverwaltung und 
den direkten ProduzentInnen dienten. Sie fungierten als das, was verschiede-
ne AutorInnen als „intermediate free group“ (ebd.: 86), „bu�er group“ (Fields 
1985: 86) oder als „intermediate bu�er social control stratum“ (Allen 2012a: 
13) bezeichnet haben. Da in diesem Fall die Pu�erfunktion von Teilen der ko-
lonisierten Elite ausgefüllt wurde, lässt sich das System in Spanisch-Amerika 
mit Allen als Form nationaler Unterdrückung beschreiben (ebd.: 35f.). Für ein 
‘rassisches’ Unterdrückungssystem fehlte den IbererInnen – selbst wenn sie ein 
solches anvisiert hätten – zwei Voraussetzungen: eine ausreichende Anzahl an 
indigenen Arbeitenden sowie an besitzlosen europäischen SiedlerInnen, die als 
Pu�er hätten fungieren können. Beides war allerdings aufgrund der sozialen 
Eigentumsverhältnisse auf der iberischen Halbinsel und der Brutalität der Ko-
lonisierung nicht in Sicht.4

Durch das Zusammenspiel mehrerer Elemente des Kolonialregimes wurden 
die indigenen Gesellscha�en, die mit den IbererInnen im Zuge der Expansion 
in Kontakt kamen, innerhalb kürzester Zeit in präzedenzlosem Ausmaß de-
zimiert. Die EuropäerInnen schleppten unbekannte Krankheiten wie Pocken 
und Masern ein, für die die amerikanischen UreinwohnerInnen keinerlei Ab-
wehrkrä�e besaßen. Die gewaltsame Konzentration der Indigenen in Dörfern, 
Silberminen oder auf Kakaoplantagen sowie die plötzliche Zerstörung altherge-
brachter Agrarsysteme und Arbeitsabläufe, die viel Freizeit zuließen, verstärkte 
die katastrophalen Auswirkungen der importierten Krankheiten (Blackburn 
2010: 132f.). Währenddessen bestand die koloniale SiedlerInnenbevölkerung zu 
großen Teilen aus dem weiter oben erwähnten Surplusadel (Teschke 2007: 97), 
der in die Neue Welt emigrierte, weil seine Möglichkeiten feudaler Aneignung 
aufgrund von Landkonzentration und Erbrecht auf der iberischen Halbinsel 
beschränkt waren. Viele der frühen KonquistadorInnen galten der kastilischen 
Krone als unzuverlässig, weshalb jene ihre Emigration in Richtung der Indias, 
wie die Besitztümer in der Neuen Welt genannt wurden, bald zu restringieren 
versuchte. Statt einer ungebundenen, sozial abwärtsmobilen Masse an (fast aus-

4 Für Allens Unterscheidung zwischen ‘nationaler’ und ‘rassischer Unterdrückung’ siehe 
Kapitel 1.5.
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schließlich) jungen männlichen Abenteurern wollte die Krone eine zuverlässige 
Schicht an der Krone nahestehenden Adeligen in den Kolonien installieren. Es 
wurden daher Institutionen etabliert, welche die Auswanderung stark reglemen-
tierten und kontrollieren sollten (Elliott 2006: 49�.). Die Krone versuchte von 
Anfang an die Anzahl des Kolonialadels und seine Macht in den Amerikas auf 
einem Niveau zu halten, das die imperiale Kontrolle und Dominanz der Mon-
archie nicht gefährden konnte (Wood 2005: 42). Auch aufgrund dessen wurde 
1542 die indigene Sklaverei und das Encomienda-System durch die kastilische 
Regierung verboten. 

Da auf der iberischen Halbinsel keine rurale Surplusbevölkerung wie in England 
existierte (Harris 1964: 82; Elliott 2006: 49), konnte der Arbeitskrä�emangel, 
der durch das Ende des alten Arbeitsregimes und die Dezimierung der indigenen 
Bevölkerung entstand, nicht durch die forcierte Immigration der kastilischen Un-
terklassen behoben werden. Die einzige Lösung aus Sicht der iberischen Eliten war 
der Import afrikanischer SklavInnen. Diese hatten, wie �ornton (1998: 135-138) 
argumentiert, drei Vorteile gegenüber indigenen Arbeitskrä�en: Erstens hatten 
die PortugiesInnen den Guineahandel unter ihre Kontrolle gebracht, weshalb es 
vor allem in Bahia und anderen portugiesisch kontrollierten Gebieten Amerikas 
einen �exiblen Nachschub an SklavInnen aus Afrika gab, während die indigene 
Sklaverei aufgrund der militärischen Stärke der mesoamerikanischen Staaten, der 
spärlichen Besiedlung mancher Regionen und der Anfälligkeit der Bevölkerung 
für europäische Krankheiten bald an objektive Grenzen stieß. Zweitens kamen die 
meisten schwarzen SklavInnen aus dem heutigen Senegal, Gambia oder Angola, 
wo Nutztierhaltung eine lange Tradition hatte, weshalb die AfrikanerInnen für 
die Nahrungsmittelproduktion in Lateinamerika anfangs nützlicher waren als 
die in Sachen Viehwirtscha� weniger erfahrenen indigenen AmerikanerInnen. 
Auch als FischerInnen und PerlentaucherInnen wurden die BewohnerInnen der 
Goldküste stark nachgefragt. Drittens hatte die Krone �skalpolitische Motive für 
die Favorisierung afrikanischer Sklaverei gegenüber der indigenen. AfrikanerInnen 
mussten nämlich von außerhalb der amerikanischen Kolonien akquiriert werden 
und konnten daher leichter kontrolliert und besteuert werden. Die Doktrin des 
‘gerechten Krieges’, der zufolge nur Indigene versklavt werden dur�en, die als 
KannibalInnen galten und in legitimen Feldzügen gefangen wurden, lagen wohl 
ähnliche Interessen zugrunde: Nur o�zielle VertreterInnen der Krone konnten 
‘gerechte Kriege’ anführen, wodurch auch der indigene Sklavenhandel stärker 
unter metropolitane Aufsicht gestellt werden sollte (ebd.: 137). 

1518 wurde der erste Asiento abgeschlossen, der den Sklavenhandel regulieren 
sollte und durch den gegen Zahlung einer Gebühr eine Lizenz für den Transport 
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schwarzer SklavInnen nach Spanisch-Amerika vergeben wurde. Die Anzahl 
der SklavInnen, die bis 1550 auf diesem o�ziellen Weg in die kastilischen Ko-
lonien kamen, war jedoch im Vergleich zur späteren Praxis gering: Nur etwa 
15.000 afrikanische SklavInnen wurden bis 1550 mittels Asientos in die Neue 
Welt verschleppt (Blackburn 2010: 134f.). Bis ins Jahr 1530 unterschied sich die 
Form der Sklaverei in den amerikanischen Kolonien, Eltis zufolge, kaum von 
jener, auf der iberischen Halbinsel. SklavInnen fungierten als Hausbedienstete, 
HandwerkerInnen und Hilfskrä�e am Rande der Landwirtscha�. Erst ab 1540 
begann sich die Situation zu ändern und der Import schwarzer SklavInnen stieg 
rasant an (Eltis 2000: 11). Das hing vor allem mit der portugiesischen Besiedlung 
Südamerikas zusammen.

Obwohl sich Portugal, wie bereits erwähnt, nach den Verträgen mit Kas-
tilien am Ende des 15. Jahrhunderts für seine Handelsexpansion größtenteils 
Richtung Asien orientierte, �el der östlichste Teil Südamerikas dem Vertrag 
von Tordesillas zufolge in den portugiesischen Ein�ussbereich. Ab dem Jahr 
1500 begann – in Folge der unbeabsichtigten Entdeckung des Landabschnitts 
durch Pedro Àlvares Cabral – der Besiedlungsprozess des heutigen Brasiliens. Da 
die �nanziellen Bedürfnisse der portugiesischen Krone aus dem Indienhandel 
weitgehend befriedigt waren, gab es zunächst wenig Interesse daran, sich auf 
einen langfristigen und aufwendigen Kolonisierungsprozess am amerikanischen 
Kontinent einzulassen�– vor allem deshalb, weil sich die Suche nach Edelmetallen 
bald als aussichtslos herausstellte. Lediglich die Kontrolle des Küstengebiets war 
der Krone ein Anliegen und man begann nach demselben Prinzip vorzugehen, 
das bereits in Westafrika zur Anwendung kam: Die SiedlerInnen gründeten 
Handelsposten an der Küste und versuchten von dort aus den Export von Han-
delsgütern – in diesem Fall primär von Rotholz – zu organisieren (Blackburn 
2010: 163; Schwartz 2011: 153; Salgado 2019: 92f.). 

Um 1530 stellte sich allerdings heraus, dass die spärliche Anzahl an Kolonis-
tInnen das im Vertrag von Tordesillas festgehaltene Handelsmonopol Portugals 
nicht durchzusetzen in der Lage war, was vor allem von französischen Kau�euten 
ausgenutzt wurde, die versuchten durch die Lücken an der Küste hindurch di-
rekt in den Rotholzhandel mit den Indigenen einzusteigen, die über das riesige 
Territorium verteilt lebten. Deshalb – und auch weil Portugal in Westafrika und 
Indien zunehmend unter Konkurrenzdruck geriet – begann João III mit der 
Entsendung neuer KolonistInnen, die eine permanente Festlandkolonie errichten 
sollten. Da der hohe Adel aufgrund lukrativerer Geschä�e im Indienhandel 
oder ausreichend bestellbarem Grund in Europa kein Interesse zeigte, wurde 
das gesamte damals bekannte brasilianische Territorium zwischen zwölf Mit-
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gliedern des niederen Adels aufgeteilt. Diese hatten das grundherrscha�liche 
Recht alle kolonialen Ämter selbst mit Günstlingen besetzen zu können, Mili-
zen einzurichten, und sie erhielten weitgehende Möglichkeiten der Einhebung 
von Steuern. Im Gegenzug sollten sie das Land bestellen und das portugiesisch 
besetzte Territorium selbstständig ausdehnen. Religiöse Orden wurden ebenso 
durch generöse Landschenkungen zur Partizipation bewegt (Blackburn 2010: 
164; Salgado 2019: 93f.).

Der Import von afrikanischen SklavInnen ging mit der Etablierung der 
Zuckerrohrproduktion ab den 1540er Jahren einher. Dominant wurde diese 
jedoch erst in den 1560er Jahren unter dem Gouverneur Mem de Sá, der selbst 
Eigentümer von zwei Zuckermühlen war. Der Geschä�szweig expandierte und bis 
1570 befanden sich bereits 60 Zuckermühlen in der Kolonie. Auf den Plantagen 
arbeiteten vor allem in Kamp�andlungen oder Plünderungen versklavte sowie 
per Naturalien bezahlte, semi-freie indigene ArbeiterInnen (forros), wobei diese 
auch immer mehr mit aus Westafrika importierten SklavInnen ergänzt wurden. 
Letztere waren allerdings gering an Zahl – etwa zwei- bis dreitausend im Jahr 
1570 – und den indigenen Arbeitskrä�en zahlenmäßig um ein Fünfzehnfaches 
unterlegen (Blackburn 2010: 163, 166f.; Schwartz 2011: 153). Die steigende Ar-
beitsnachfrage durch den Zuckerboom, der in Brasilien zu jener Zeit einzusetzen 
begann, wurde immer akuter, als – wie auch in sämtlichen anderen Regionen – die 
indigene Bevölkerung ab den 1560er Jahren durch eingeschleppte Viren stark 
abzunehmen begann. Die Anzahl afrikanischer SklavInnen stieg in Reaktion 
auf diese Nachfrage von 3000 im Jahr 1570 auf bis zu 15.000 im Jahr 1600 an. 
Da der Handel mit SklavInnen von der afrikanischen Westküste fest im Gri� 
der PortugiesInnen war, stellte sich die Versorgung mit jenen für die kolonialen 
GrundbesitzerInnen relativ einfach dar, da weniger Mittelsleute involviert waren, 
die versuchten zusätzliche Pro�te aus dem Geschä� zu schlagen. Die Preise für 
afrikanische SklavInnen waren aufgrund dessen in Brasilien wesentlich gerin-
ger als in den spanischen Kolonien. Die portugiesische Krone unterstützte das 
Projekt des Zuckerrohranbaus, indem die Errichtung von Zuckermühlen durch 
Steuererleichterungen auf die ersten 120 angekau�en SklavInnen belohnt wurde. 
Bis zum Ende des Jahrhunderts übertraf die Ausfuhr an Zucker aus Brasilien 
das Dreifache jener von gesamt Spanisch-Amerika sowie von Madeira auf dem 
Höhepunkt der dortigen Zuckerrohrproduktion (Blackburn 2010: 168-172). 
Die PortugiesInnen haben damit anderen europäischen Mächten vorgeführt, 
welche für P�anzerInnen, Kau�eute und Monarchie gleichermaßen lukrativen 
Möglichkeiten in der plantagenförmigen Produktion von Exportgütern in der 
Neuen Welt lagen. Afrikanische Sklavenarbeit wurde zum nicht mehr wegzuden-
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kenden Faktor in der geopolitischen dynastischen Konkurrenz um Territorien, 
Seewege und Absatzmärkte. 

4.2.3  Rückwirkung der atlantischen Sklaverei auf das iberische Festland

Eine der vielen Besonderheiten der iberischen Halbinsel bestand darin, dass die 
Kämpfe zwischen christlichen und islamischen Herrscha�sbereichen die Insti-
tution der Sklaverei, die in Nordwesteuropa seit dem 13. Jahrhundert praktisch 
ausgestorben war, am Leben erhielt (Davis 1966: 39�.). Im Zuge der Kreuzzüge 
und der Reconquista setzte sich langsam eine Au�assung durch, wonach die Ver-
sklavung von christlichen Gläubigen durch andere ChristInnen unmoralisch sei 
(Blackburn 2010: 50; Guasco 2014: 44). Das Sklave-Sein wurde so ein Zustand, 
der zum Großteil ‘Heiden’ zu�el. Trotz dieser beginnenden moralischen Skrupel 
über die Versklavung von Menschen der gleichen Religionszugehörigkeit fanden 
sich allerdings bis mindestens ins frühe 17. Jahrhundert in spanischen Kolonien 
in der Karibik und Südamerika noch christliche, europäische SklavInnen (Davis 
2006: 49). Der beständige Zustrom an Kriegsgefangenen aus Nordafrika – die 
häu�g in Plünderungen erbeutet wurden (Blackburn 2010: 49; Weissbourd 2015: 
14) – sorgte für einen elastischen Nachschub an unfreien ArbeiterInnen. Ergänzt 
wurden diese Gefangenen durch tscherkessische und georgische SklavInnen, 
die auf Basis des im 14. und 15. Jahrhunderts aufblühenden Sklavenhandels im 
Mittelmeer auf die iberische Halbinsel kamen. Davis (1966: 43) zufolge handelte 
es sich bei Katalonien als auch Aragonien zu diesem Zeitpunkt um „slave societies 
from top to bottom“. Die SklavInnen selbst hatten verschiedenste Hautfarben 
und entstammten diversen Regionen und Kulturen.

Die portugiesische Expansion an der Goldküste und im Atlantik sowie die 
Einnahme Konstantinopels durch das osmanische Reich änderte jedoch bald 
die ethnische Zusammensetzung der Sklavenpopulation auf der Halbinsel. In 
der zweiten Häl�e des 15. Jahrhunderts brachten die Handelsschi�e von ih-
ren Expeditionen immer ö�er versklavte kanarische Guanchen und schwarze 
AfrikanerInnen mit zurück. Einige solcher Schi�e verschleppten bis zu 130 
Menschen pro Fahrt an die iberischen Küstenstädte. Ein einzelner erfolgreicher 
�orentinischer Kaufmann brachte zwischen 1489 und 1497 etwa 2000 SklavIn-
nen nach Valencia. Lissabon fungierte – aufgrund des portugiesischen Monopols 
auf den Handel mit Westafrika – als Umschlagsplatz für den Sklavenhandel 
(Blumenthal 2009: 19). Das quantitative Ausmaß der Sklavenpopulation, wie 
auch des Anteils an subsaharischen AfrikanerInnen unter dieser, sind bis dato 
umstritten. Blackburn (2010: 113) stützt sich auf Schätzungen, die für das Jahr 
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1550 etwa 9500 SklavInnen in Lissabon veranschlagen, was etwa zehn Prozent 
der Stadtbevölkerung ausmachen würde. Für Portugal insgesamt spricht er zu 
dieser Zeit von über 30.000 SklavInnen, wobei er das für eine konservative Schät-
zung hält. Für Sevilla existiert eine Volkszählung aus dem Jahr 1565, der zufolge 
SklavInnen über dreizehn Prozent der dortigen Gesamtbevölkerung ausmachten. 
Die Zahl der SklavInnen in Spanien am Ende des 16. Jahrhunderts wird auf 
zwischen 44.000 und 100.000 veranschlagt (Weissbourd 2015: 15). Wie Debra 
Blumenthal (2009: 4) anhand des Beispiels von Valencia gezeigt hat, bildeten 
schwarze AfrikanerInnen schon am Ende des 15. Jahrhunderts etwa 40 Prozent 
der dortigen Sklavenpopulation und es lässt sich davon ausgehen, dass dieser 
Anteil im Laufe des 16. Jahrhunderts weiter zunahm. Im ersten Jahrzehnt des 16. 
Jahrhunderts war das eben erst rückeroberte Granada bereits eines der Zentren 
eines Sklavenhandels, dessen ‘Warenkorb’ zu zwei Drittel aus subsaharischen 
AfrikanerInnen bestand (Guasco 2014: 44). 

Es war allerdings nicht nur die iberische Halbinsel, auf der die Präsenz west-
afrikanischer SklavInnen häu�ger wurde. Auf Sizilien, einem der wichtigsten 
Standorte des mediterranen Zuckeranbaus, nahm ihre Zahl ebenso zu, wobei 
auch dort Sklaverei multi-ethnisch blieb und trotz der expandierenden Sklaven-
ökonomie freibäuerliche Arbeitsformen dominant blieben (Blackburn 2010: 76�.; 
2011: 32). Dort, wo die Zuckerproduktion Fuß fassen konnte und unerbittliche 
körperliche Arbeit den Alltag bestimmte, wie auf São Tomé oder Sizilien, waren 
die SklavInnen fast ausschließlich männlich. Auf dem europäischen Festland 
hingegen war Blackburn (2010: 113) zufolge das Geschlechterverhältnis relativ 
ausgeglichen, was zugleich auf die ökonomische Rolle der SklavInnen in diesem 
Zusammenhang verweist. Die Sklaverei auf der iberischen Halbinsel selbst war 
zwar omnipräsent, hinsichtlich ihrer ökonomischen Bedeutung aber bei weitem 
nicht so zentral wie in der kolonialen Plantagenwirtscha�. Bei den SklavInnen 
am Festland handelte es sich meist um Hilfskrä�e, die eine Reihe an Tätigkeiten 
ausübten. Zu ihren EigentümerInnen zählten unter anderem Krankenhäuser, 
Regierungsämter, Adelige, Geistliche, HandwerkerInnen und AnwältInnen. 
Über die Art ihrer Tätigkeit entschied vor allem Alter und Geschlecht. Sklavin-
nen fungierten als Hausbesorgerinnen, Bäckerinnen, Wasch- und Putzkrä�e, 
Köchinnen, P�ege- und Sorgearbeiterinnen sowie als Konkubinen. Außerhalb des 
Haushalts fand man sie auch als Spinnerinnen, als Hilfskrä�e bei der Traubenlese 
oder als Prostituierte. Männliche Sklaven fanden sich zwar auch in Haushalten, 
beispielsweise als Köche, ihre Hauptaufgabe lag allerdings in der Landwirtscha�. 
Sie bestellten den Grund ihrer BesitzerInnen und lebten daher häu�g außerhalb 
der Städte. O� arbeiteten sie auch als Hilfskrä�e in handwerklichen Werkstätten, 
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als Sicherheitskrä�e auf den Gründen ihrer EigentümerInnen, als Bäckersgehilfen 
oder Bauarbeiter (Blumenthal 2009: 80-121; Blackburn 2010: 113). Zwar wurde 
versucht, besonders unattraktive, schwere und schmutzig Arbeiten an SklavInnen 
zu delegieren, es kam jedoch nie auf der iberischen Halbinsel zu einer ausgeprägten 
Arbeitsteilung zwischen SklavInnen und anderen Arbeitskrä�en. „[S]laves“, wie 
Blumenthal schreibt, „by and large, worked side by side with free laborers in the 
household, �eld, and artisan’s workshop“ (Blumenthal 2009: 81).5

Die iberischen Mächte – allen voran Portugal, unterstützt durch italienische 
Kau�eute – hatten bis zum Ende des 16. Jahrhunderts ein Handels- und Planta-
gennetzwerk errichtet, das sich zwischen dem Mittelmeer, der westafrikanischen 
Küste, den atlantischen und karibischen Inseln bis hin zum amerikanischen 
Festland erstreckte. Englische Kau�eute versuchten ab den 1480er Jahren in den 
Handel mit der westafrikanischen Küste einzusteigen, waren damit aber erst um 
1550 erfolgreich (Rugemer 2018: 12). Der Sklavenhandel war stets ein wichtiges 
Element dieses Guinea trade genannten Geschä�szweiges. Englische und andere 
nord- und westeuropäische Kau�eute und SeefahrerInnen hatten daher etwa 
ab der Häl�e des 15. Jahrhunderts allerlei Gelegenheit, Erfahrungen mit der 
Praxis des Handels mit afrikanischen SklavInnen zu sammeln. Als die kolonialen 
NachzüglerInnen in England an�ngen, ihre ersten Expeditionen und Kolonien 
zu planen, war die Sklaverei mit Menschen von der Goldküste fest etablierter 
Bestandteil der atlantischen Welt. „Slaves and slavery were everywhere“, wie es 
Guasco (2014: 5) formuliert hat. Wenn Winthrop Jordan daher davon schreibt, 
dass die EngländerInnen als sie 1631 erstmals ein Fort an der westafrikanischen 
Küste errichteten, die AfrikanerInnen nicht als SklavInnen, sondern „merely as 
another sort of men“ (Jordan 1968: 4) kennengelernt hätten – eine Feststellung, 
die von Jordan sogleich mit dem Zusatz „at least not as […] slave[s] of English-
men“ (ebd.; Herv. L.E.) versehen werden muss – unterschätzt er das Ausmaß der 
Vorarbeit durch die iberischen Mächte und deren Ein�uss auf die englischen 
KolonistInnen und Kau�eute (Hat�eld 2007: 7).

5 Als der Zuckerrohranbau im atlantischen Raum zu expandieren begann, stiegen jedoch 
aufgrund der steigenden Nachfrage aus Amerika die Preise für SklavInnen ab dem letz-
ten Viertel des 16. Jahrhunderts stark an, was zu einem plötzlichen Rückgang der Skla-
verei auf der iberischen Halbinsel und auch auf den Inseln im Atlantik und Mittelmeer 
mit Ausnahme São Tomés führte (Blackburn 2010: 113f.).
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4.3 Iberische Rassismen in der Alten und Neuen Welt

4.3.1 Die Tannenbaum-These

In der Ursprungsdebatte wurde zuerst von Carl Degler die �ese ins Spiel gebracht, 
wonach sich die iberischen Kolonien in Amerika durch ein „remarkable degree 
of social equality“ (Degler 1959: 49) ausgezeichnet hätten. Für diesen Umstand 
gibt er, wie in Kapitel 2 bereits diskutiert wurde, drei Gründe an. Zur Erinnerung: 
Erstens habe die auf dem klassisch-römischen Recht basierende Gesetzbuch Siete 
Partidas, über das die kastilische und portugiesische Krone die Institution der 
Sklaverei geregelt hat, die absolute Deklassierung der afrikanischen SklavInnen 
verhindert, die sich in den anglo-amerikanischen Kolonien herausbildete. Skla-
verei sei dem römischen Recht zufolge ein Zustand gewesen, dem jede und jeder 
anheimfallen konnte, weshalb es auf dieser Basis zu keiner vollständigen Identi�ka-
tion von Sklaverei und schwarzer Haut habe kommen können. Zweitens habe der 
Ein�uss der katholischen Kirche in Spanisch-Amerika einen mildernden Ein�uss 
ausgeübt, da sie von der universalen Gleichheit aller ChristInnen ausgegangen 
sei und die Konversion von SklavInnen propagiert habe. Drittens führte Degler 
zufolge der intensive Kontakt mit Nord- und ZentralafrikanerInnen im Zuge 
der Reconquista und der Expansion auf den afrikanischen Kontinent zu einer 
Gewöhnung an den Umgang mit Menschen dunklerer Hautfarbe (ebd.: 50).

Die ersten beiden dieser Einschätzungen entnahm Degler einer Arbeit von 
Frank Tannenbaum aus dem Jahr 1946, die bis in die 1960er Jahre unter Hi-
storikerInnen äußerst ein�ussreich war.6 Tannenbaum stellte in seinem Buch 
Slave and Citizen die �ese auf, dass gewisse Unterschiede in den „moral and 
legal setting[s]“ (Tannenbaum 1947: 42) der Sklavensysteme in der Neuen Welt 
dazu geführt hätten, dass sich im ibero-amerikanischen Fall eine mildere Form 
der Sklaverei, ohne ausgeprägten Rassismus gegen Schwarze herausgebildet habe: 
„[T]he taint of slavery proved neither very deep nor indelible“ (ebd.: 56). Tan-
nenbaum stützte sich für seine Einschätzungen maßgeblich auf die Arbeiten von 
Gilberto Freyre, einem damals führenden brasilianischen Soziologen, der in den 
1930er Jahren die Au�assung vertrat, bei Brasilien habe es sich um eine ‘rassische 
Demokratie’ gehandelt (Degler 1971: 96). Die dritte der obigen Einschätzungen 
von Degler, wonach der enge Kontakt mit Menschen dunklerer Pigmentierung 
in Südeuropa rassistische Einstellungen abgemildert habe, bezieht sich auf eine 
�ese Freyres (Freyre 1986: 4). Ende der 1950er Jahre, als Degler sie aufgri�, war 

6 Ein guter Überblick über die Debatten um die Tannenbaum-�ese �ndet sich bei de la 
Fuente (2004).
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die Freyre-Tannenbaum-Linie auf dem Höhepunkt ihres Ein�usses. Sie kam ab 
den 1960er Jahren allerdings durch die Arbeiten von Boxer (1977) und Harris 
(1964) zunehmend in Bedrängnis (de la Fuente 2004: 344). Es stellte sich heraus, 
dass zumindest einige der iberischen Sklavensysteme ihren englischen oder fran-
zösischen Konkurrenzprojekten an Grausamkeit um nichts nachstanden bzw. 
diese in mancher Hinsicht sogar übertrafen. SklavInnen auf den brasilianischen 
Zuckerrohrplantagen waren, was die Brutalität des Arbeitsprozesses betri�, 
Verhältnissen ausgesetzt, die – gemessen an der Lebenserwartung eines durch-
schnittlichen männlichen Sklaven, die im Brasilien des 18. Jahrhundert wohl nur 
um die sieben bis fünfzehn Jahre betrug – in keiner anderen Plantagenökonomie 
vorzu�nden waren (Wolfe 2001: 895f.).

Trotz dem in den 1960er Jahren entstandenen Konsens, wonach Tannenbaum 
ein wesentlich zu heiteres Bild der lateinamerikanischen Sklaverei zeichnete, 
kann jener Teil seiner �ese kaum abgestritten werden, wonach afrikanische 
SklavInnen in Brasilien „greater access to freedom“ hatten und sobald sie frei 
waren, sich leichter taten, einen „secure place in the developing national culture“ 
zu �nden, wie Genovese (1968: 373) in einer immer noch lesenswerten Ausein-
andersetzung mit der Tannenbaum-�ese schrieb. Zu jenem Zeitpunkt Mitte des 
17.�Jahrhunderts, als sich in den anglo-amerikanischen Kolonien ein unerbitt-
liches rassistisches Sklavenregime zu etablieren begann, lebten etwa 25 Prozent 
der AfrikanerInnen in Lima, Cartagena, Vera Cruz, Mexico City oder Havanna 
in Freiheit (Blackburn 2011: 47). Die dortigen SklavInnen hatten, aufgrund der 
auf der Siete Partidas basierenden Rechtsprechung, die Möglichkeit, sich durch 
beschränkten Handel über Jahre hinweg Geld anzusparen und eines Tages frei zu 
kaufen – eine Option, die den SklavInnen in anglo-amerikanischen Festlandkolo-
nien nur in absoluten Ausnahmefällen o�enstand. Während in den späteren USA 
die Ein-Tropfen-Regel galt und jegliche Form afrikanischer Abstammung einem 
das Brandmal der rassistischen Inferiorisierung aufdrückte, existierten in Latein-
amerika eine Vielzahl von Zwischen- und Übergangskategorien, die signi�kanten 
Ein�uss auf die soziale Positionierung und etwaige Aufstiegsmöglichkeiten für 
die BewohnerInnen der Kolonien hatten. HistorikerInnen konnten alleine in 
Brasilien mehrere hundert unterschiedliche Kategorien au�nden, die den Status 
von Menschen mit afrikanischen VorfahrInnen de�nierten und in Zusammen-
hang mit anderen Faktoren wie Berufszweig, Bildungsgrad oder Einkommen 
standen. Selbst innerhalb derselben Familie di�erieren im brasilianischen Fall 
zum Teil die ‘rassischen’ Zuschreibungen. Je nach Pigmentierung, Haarstruktur, 
Augen- und Haarfarbe können selbst Geschwister unterschiedlichen ‘rassischen’ 
Kategorien wie branco/branca, moreno/morena oder mulato/mulata zugeordnet 
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werden (Harris 1964: 57). Diese relative Durchlässigkeit, die im Vergleich zu den 
anglo-amerikanischen Kolonien in die ‘rassische’ Nomenklatur eingelassen war, 
bedarf natürlich einer Erklärung. Diese �ndet sich allerdings, wie gleich deutlich 
werden wird, kaum in kulturellen Barrieren für ‘rassische’ Vorurteile innerhalb 
des Kultursystems der iberischen Halbinsel. Im Gegenteil war das soziale Terrain 
der iberischen Halbinsel zur Zeit des Beginns der Kolonisierung Amerikas von 
ausgeprägten rassistischen Ideologien und Ausgrenzungspraktiken durchzogen. 

4.3.2 Die Reinheit des Blutes

Wie bereits argumentiert, hat die Auseinandersetzung mit den MaurInnen auf 
der iberischen Halbinsel die Sklaverei am Leben gehalten, die aufgrund der Nähe 
und Verbindungen zum transsaharischen Sklavenhandel auch immer wieder 
mit schwarzer Hautfarbe assoziiert worden ist. James H. Sweet zieht daraus die 
Konsequenz, dass ‘Rasse’ „a useful tool“ (Sweet 1997: 145) sei, um die sozialen 
Verhältnisse jener frühmodernen Gesellscha�en zu analysieren. Wie viele andere 
HistorikerInnen geht Sweet damit in die „Rassenfalle“ (Hund 2016). Er übersieht 
die Spezi�k der Inferiorisierungsideologien der von ihm untersuchten iberischen 
Gesellscha�sformation, indem er spätere rassistische Klassi�kationssysteme auf 
diese zurückprojiziert.7 

Die askriptiven Statushierarchien, die das soziale Terrain der iberischen Halb-
insel prägten als Kolumbus seine Reise antrat, lassen sich mit dem Rassebegri� 
nicht fassen. Sie basierten auf mannigfaltigen Di�erenzmarkern wie Abstammung 
(linaje), Ursprünglichkeit (naturaleza), Natur (natura), Herkun� (generaçion), 
Reinheit (limpieza), Stand (caste), Bildung (educación) und etlichen weiteren 
Zuschreibungen (Martínez 2008: 142�.; Delgado/Moss 2018: 43). Der Begri� 
der raza hatte, ähnlich zu race im Englischen und Französischen zu jener Zeit, 
vor allem eine klassistische Konnotation. Einige spanische Militärorden waren 
nur für Adelige o�en, die ‘ohne raza oder Vermischung mit dem gemeinen Volk’ 
waren („sin raza ni mezcla de villano“, zit. n. Martínez 2008: 306, Fn. 39). Im Lau-
fe des 16. Jahrhunderts wandelte sich der Begri� jedoch und erhielt zunehmend 
eine genealogisch-religiöse Bedeutung, was mit den Mitte des 15. Jahrhunderts 
im kastilischen Reich beschlossenen Blutreinheitsgesetzen in Zusammenhang 
stand (Martínez 2009: 26f.). Hautfarbe wurde auf Basis der schwarzen Sklaverei, 
die sich nach der Rückeroberung der Halbinsel von den MaurInnen erhalten 

7 Grundsätzlich zum Problem der Projektion moderner Au�assungen von ‘Rasse’ und 
Ethnizität auf mittelalterliche Verhältnisse, vgl. Bartlett (2001).
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und verbreiten konnte, in die hierarchisierende Taxonomie integriert, stellte 
aber einen Di�erenzmarker unter etlichen dar, deren übergeordnete Dichotomie 
die von Gläubigen und Ungläubigen war. Es handelte sich hierbei noch nicht 
um eine frühe Variante moderner Rassentaxonomien, „sondern um rassistische 
Herabminderung mithilfe religiöser Muster“ (Hund 2016: 527).

Jüdinnen und Juden fungierten das gesamte Mittelalter über auf der iberischen 
Halbinsel als prototypische Andere. Sie galten als GottesmörderInnen und damit 
verdammt zu ewigen Höllenqualen. Sie wurden als kontaminierende Elemente 
betrachtet, für die Verbreitung von Krankheiten verantwortlich gemacht und 
generell „als regelrechte Verkörperung der Treuelosigkeit, der Wucherei und des 
Verrats“ designiert (Hering Torres 2006: 28). Gleichzeitig wurden die als ‘Sara-
zenInnen’ bezeichneten MuslimInnen als AnhängerInnen des Teufels betrachtet 
und nach der Rückeroberung maurischer Gebiete war die dortige muslimische 
Bevölkerung vielfacher sozialer Diskriminierung, erzwungener Segregation sowie 
periodischen pogromartigen Ausschreitungen und Vertreibungen ausgesetzt (Be-
thencourt 2015: 59). Insgesamt blieb die Situation allerdings ambivalent: Jüdin-
nen und Juden wurde explizit die Religionsfreiheit zugestanden und gewaltsame 
Konvertierungen waren verboten. Die Situation der MuslimInnen war in vieler 
Hinsicht vergleichbar (Tolan 2002: 178�.), jedoch aufgrund ihrer essenziellen 
Rolle als ProduzentInnen in Land- und Exportwirtscha� als auch ihres Status als 
Verbündete der nordafrikanischen und osmanischen Königreiche weniger prekär 
als jene der politisch schutzlosen Jüdinnen und Juden (Bethencourt 2015: 140f.).

Mit der Krise des Feudalismus und der Pest eskalierte die Situation. In Sevilla 
und Córdoba kam es in den 1390ern zu drastischen Wellen der Gewalt gegen 
die jüdische Bevölkerung und ab dieser Zeit bis ins frühe 16. Jahrhundert wurde 
die zuvor abgelehnte erzwungene Konvertierung zur gängigen Praxis (Bethen-
court 2015: 59; Rubiés 2017: 46). Die so erreichten religiösen Übertritte waren 
allerdings bald dem Vorwurf der Unaufrichtigkeit ausgesetzt. Im Laufe der Zeit 
– angespornt unter anderem durch die osmanische Eroberung Konstantinopels – 
weitete sich der Vorwurf auch auf muslimische KonvertitInnen aus. Den ehemals 
jüdischen NeuchristInnen und den vom Islam übergetretenen Moriscos wurde 
vorgeworfen, im Geheimen weiterhin ihren althergebrachten Glaubenspraktiken 
und -riten nachzugehen. Es entwickelte sich ausgehend von mittelalterlichen 
Diskursen einer „von Gott gescha�enen Ungleichheit der Ständegesellscha�“ 
(Hering Torres 2006: 152) sowie der christlichen Doktrin ‘innerer Reinheit’ 
und anderer theologischer Motive ein genealogisch und kontaminatorisch ar-
gumentierender Rassismus (Hund 2007: 52), der auf der Ideologie ‘reinen’ bzw. 
‘verschmutzten’ Blutes fußte. Raza war hierbei kein Äquivalent des späteren 
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biologischen Rassenbegri�s, sondern designierte einen Status von Unreinheit, 
der am Ende des 16. Jahrhunderts auf Conversos, Moriscos und manchmal sogar 
auf ProtestantInnen bezogen wurde (Martínez 2008: 53f., 60; 2009: 27).

Die jeweilige Bedeutung religiöser und polit-ökonomischer Faktoren bei der 
Entwicklung der Limpieza ist noch immer Gegenstand lebha�er Debatten. Wie 
Martínez (2008: 28) argumentierte, teilt sich die historische Forschung zu jener, 
ähnlich wie die Ursprungsdebatte, in Ansätze, die kulturelle Faktoren, wie die 
ideologische Motivation der Bewahrung des christlichen Glaubens, und jene, die 
materielle Aspekte betonen. Zu letzteren zählt vor allem der rasante Aufstieg der 
NeuchristInnen in der sozialen Hierarchie, der in solchen Ansätzen als primärer 
Grund für die moralische Panik über die Conversos betrachtet wird. Eine dem 
Ansatz dieser Arbeit folgende Analyse würde diese ideologischen und materiellen 
Seiten des Gegenstands nicht zu ‘Faktoren’ verdinglicht voneinander trennen, 
sondern ihre innere Vermittlung durch die sozialen Eigentumsverhältnisse des 
frühmodernen Kastiliens nachverfolgen. Die materiellen Interessen der kastili-Die materiellen Interessen der kastili-
schen Krone, der iberischen Kau�eute oder KonquistadorInnen lassen sich von 
dem „crusading spirit“ (Beazley 1910: 19), der Zeit nicht trennen. Geopolitische 
Interessen waren zugleich theologisch und ökonomisch vermittelt, wie in den 
Motivationen der Kreuzritter oder auch der merkantilen Kaufmannsklasse Mög-
lichkeiten der Aneignung von Gewaltbesitz und religiöser Eifer in eins �elen. 

Einige der sorgfältigsten Arbeiten über die Blutreinheitsgesetze betonen die Be-
deutung der Konkurrenz um ö�entliche und religiöse Ämter (Hering Torres 2006: 
91-105; Martínez 2008: 136). Jene waren in Kastilien wie auch in anderen zentra-
lisierten Monarchien Formen der „materielle[n] Beteiligung an verallgemeinerter 
Herrscha�“, um die sich daher, wie Gerstenberger mit Blick auf das französische 
Ancien Régime beschrieben hat, eine „Konkurrenz zwischen Adelsgruppen und 
Klientengruppen“ entwickelte (Gerstenberger 2006: 515). Die Reinheitsstatuten 
wurden zu einem Mittel in dieser Konkurrenz, bei der sich genealogische und 
naturalistische Ideologien zur Begründung eines Projekts der sozialen Schließung 
mittels rechtlicher und bürokratischer Strukturen verbanden, das, wie Bethencourt 
(2015: 150f.) beschreibt, drei Ecksäulen hatte: „�rst, to elevate the population 
of poor Old Christians; second, to deny converted Jews and Muslims access to 
public and ecclesiastical o�ces; and third, to exclude them from economic, social, 
and political resources.“ Mit �eodore W. Allen lässt sich die Limpieza damit als 
Form ‘rassischer’ Unterdrückung bezeichnen, bei der sämtliche Mitglieder der 
Dominanzgruppe, unabhängig von ihrer Klassenposition einen politischen Status 
zugesprochen bekamen, der sie noch über das höchste Mitglied der rassistisch de-
klassierten Gruppe emporhob. Dieser Umstand wird in kontemporären Schri�en 
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klar ausgesprochen, wenn etwa in einem Kommentar aus dem Jahr 1600 davon 
die Rede ist, dass „in Spain we esteem a common person who is limpio more than 
a hidalgo who is not limpio“ (zit. n. Kamen 2014: 322; Herv. i.O.). 

Die altchristlichen Eliten mussten zur Umsetzung dieser Strategien ein soziales 
Terrain navigieren, das durch einen Jahrhunderte andauernden Religions- und 
Territorialkon�ikt sowie durch den daraus hervorgehenden Kreuzrittergeist 
geprägt war. Die Möglichkeit für Jüdinnen und Juden sowie MuslimInnen 
über Konversion zum Christentum Zugang zu Aneignungsmitteln in Form von 
Ämtern zu erhalten, löste eine Suche nach religiös fundierten sozialen Schlie-
ßungsstrategien aus, die in den Blutreinheitsgesetzen kulminierte. Die Blutrein-
heitsstatuten waren juristisch nur schwach verankert. Sie boten daher allerlei 
Möglichkeiten für Korruption und förderten ein Denunziantentum, vor dem 
selbst altchristliche WürdenträgerInnen nicht sicher waren (Soria Mesa 2021; 
Hund 2018: 42). Dennoch wurden sie mit Hilfe von Papst und Krone in Mili-
tärorden, Bildungseinrichtungen, Staatsposten und religiösen Ämtern aller Art 
institutionalisiert (Hering Torres 2012: 16f.). Für die kastilische Krone, die wie 
sämtliche Monarchien versuchen musste ihre Hegemonie über konkurrierende 
Fraktionen der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten und dafür die Vergabe 
von Ämtern nutzte, stieß dabei scheinbar – bewusst oder instinktiv – auf die 
Nützlichkeit rassistischer Gemeinscha�sbildung: Sie koordinierte ihre Interessen 
nach sozialer Kohäsion mit dem Interesse der verschiedensten Fraktionen der 
altchristlichen Bevölkerung nach sozialer Schließung. Der Rassismus gegen die 
Conversos konnte, in der kon�iktreichen Phase zwischen der Krise der Feudalge-
sellscha� und der Konsolidierung des kastilischen Zentralstaates, auf diesem Weg 
eine für die Reproduktion der Klassen- und Eigentumsverhältnisse stabilisierende 
Wirkung entfalten. 

Im Zuge der atlantischen Expansion wurden die Statuten der Limpieza für 
die Ordnung der kolonialen Verhältnisse nutzbar gemacht und in Einklang mit 
dem veränderten sozialen Terrain in den Kolonien adaptiert. Erst im Zuge der 
Kolonisierung, so Wulf D. Hund, traten in deutlichem Ausmaß zum klassen- 
und religionsbezogenen Begri� der raza „ethnische Dimensionen hinzu“ (Hund 
2018: 44). Das Blutreinheitsprinzip wurde zur Grundlage des in Lateinamerika 
verwandten Sistema de Castas. Casta hatte ähnliche genealogische Konnotationen 
wie der Ausdruck raza, wich aber in mancher Hinsicht davon ab. Während letzte-
rer rein negativ konnotiert war und nur auf jene angewendet wurde, die außerhalb 
der altchristlichen Dominanzgruppe verortet wurden, war casta neutraler. Der 
Kastenbegri� wurde in den Kolonien erstmals zur Bezeichnung von Kindern 
mit multipler ethnischer Herkun� verwendet. Zuerst kamen die Kategorien 
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mestizo und mulato in Gebrauch, im Laufe der Zeit entwickelten sich allerdings 
eine nicht enden wollende Anzahl an castas (Martínez 2008: 161�.).

Auch wenn dieses Arrangement wesentlich durchlässiger war, als die spätere 
rassistische Plantagensklaverei in den anglo-amerikanischen Kolonien, hatte das 
Sistema de Castas dennoch bereits deutlicher somatische Komponenten. Phänotyp 
wurde zu einem immer wichtigeren Element innerhalb der Kastenhierarchie. Wie 
Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer (tatsächlichen oder im Falle der Conversos 
unterstellten) Religion ihre Unreinheit an ihre Nachkommen weitergaben, taten 
Schwarze dasselbe aufgrund ihrer Hautfarbe (Hund 2007: 49). Die Farbkodie-
rung der Limpieza in Spanisch-Amerika im Laufe des 16. Jahrhunderts wird an 
einem Zitat von Cristóbal Ruiz de Quiroz deutlich, der 1599 an den Franzis-
kanerorden in Mexiko schrieb, dass nur jene ohne Vermischung „mit Mauren, 
Mulatten, Schwarzen, Juden“ (zit. in Hund 2018: 44; vgl. auch Martínez 2008: 
163f.) als blutsrein gelten könnten. Den Grund für die Adjustierung von casta 
und die Eingemeindung von AmerikanerInnen afrikanischer Abstammung in 
die Reihe der mala razas verortet Martínez in der iberischen Assoziation von 
jenen mit dem Sklavenstatus. Dies hatte ihr zufolge sowohl eine klassistische 
als auch eine religiöse Komponente: SklavInnen galten aufgrund ihrer absolu-
ten Deklassierung als Negation der adeligen Blutsreinheit – dem Ursprung der 
Limpieza – sie galten aber auch zugleich als angebliche Nachkommen Hams 
und damit als ver�uchte Personi�kationen von Erbsünde und religiöser Devianz 
(Martínez 2009: 30f.).

4.3.3 Mildernde Umstände?

Wie gezeigt, mangelte es den iberischen Mächten nicht an Stereotypen und Ta-
xonomien, die zur rassistischen Inferiorisierung von afrikanischen SklavInnen 
herangezogen werden konnten. Dennoch wäre es möglich, wie Degler unter Bezug 
auf Freyre argumentierte, dass eine kulturelle Barriere für den anti-schwarzen Ras-
sismus im langen Kontakt der SpanierInnen und PortugiesInnen mit schwarzen 
Menschen bestand. Jordan gri� später auf eine ähnliche Argumentation zurück, 
wenn er die Plötzlichkeit der ersten Begegnungen zwischen den bleichen Englän-
derInnen und den dunklen AfrikanerInnen an der Goldküste als eine Erklärung 
für den englischen Rassismus anführt (Jordan 1968: 6). Da in den meisten frühen 
Beiträgen zur Ursprungsdebatte ‘rassische Vorurteile’ als natürliche Reaktionen 
auf körperliche Di�erenzen betrachtet wurden, lag die Au�assung nahe, wonach 
eine allmähliche, graduelle Begegnung zwischen zwei unterschiedlich pigmentier-
ten Bevölkerungsgruppen erfolgversprechender für die Etablierung friedlicher 
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‘Rassenbeziehungen’ sei als ein abrupter Kontakt. Ähnlich zu der Tatsache, dass 
sich Menschen, die an ein mildes Klima gewöhnt sind, besser langsam und suk-
zessive an wärmere oder kältere Temperaturen gewöhnen, müssten sich – diesem 
rassischen Naturalismus zufolge – EuropäerInnen und AfrikanerInnen am besten 
schrittweise einander annähern, um rassistische Reaktionen zu vermeiden. Bei 
den IbererInnen sei ein solches graduelles Annähern an die afrikanischen An-
deren der Fall gewesen, nicht jedoch bei den EngländerInnen.

Entgegen dieser Au�assung hat James H. Sweet (1997; 2003) gezeigt, dass die 
BewohnerInnen Kastiliens und Portugals ihren nordeuropäischen Konkurren-
tInnen in Sachen inferiorisierender Ideologien auch in Bezug auf subsaharische 
AfrikanerInnen um nichts nachstanden. Sweet argumentiert sogar, dass es die 
IbererInnen waren, die den aktiven Part bei der Konstruktion anti-schwarzer, 
rassistischer Ideologien spielten und diese lediglich von den EngländerInnen 
im Zuge der Kolonisierung Amerikas nachträglich übernommen worden seien 
(Sweet 1997: 144f.). Auch wenn er dabei häu�g die Ambiguität der frühmodernen 
Stereotype übersieht, kann Sweet nachweisen, dass anti-schwarzen Stereotype 
wohl das gesamte kulturelle System der iberischen Halbinsel zu Beginn der atlan-
tischen Expansion durchzogen haben. Er führt die Verbreitung solcher Ideologien 
auf die muslimische Präsenz in Portugal und Spanien seit dem 8. Jahrhundert 
zurück. Im Laufe der muslimischen Herrscha� auf der iberischen Halbinsel 
hätten die dortigen ChristInnen die um die schwarze Sklaverei im islamischen 
Raum herum konstruierten Zuschreibungen und Mythen übernommen. Dar-
über hinaus habe die Assoziation des gesamten afrikanischen Kontinents mit 
dem Islam die negativen Stereotype weiter unterfüttert. AfrikanerInnen galten 
Sweet zufolge als Knechte der Muslime, „the heathen’s heathen“ und damit als 
„doubly cursed“ (ebd.: 149). Spätestens ab dem el�en Jahrhundert �nden sich 
auch nicht-muslimische AutorInnen aus Kastilien und Portugal wie Ibn Butlan 
oder Benjamin von Tudela, die ähnlich wie zuvor muslimische Gelehrte schwarze 
AfrikanerInnen als tierisch, unzivilisiert, sexuell deviant und hamitisch ver�ucht 
beschreiben (ebd.: 156, 151f.). Wenn Sweet Recht hat, kann daher kaum von 
einem mäßigenden Ein�uss auf ‘rassische’ Vorurteile im Falle der IbererInnen 
aufgrund des engen Kontakts mit dunkelhäutigen Menschen ausgegangen wer-
den. Vielmehr existierte eine breite Palette an Stereotypen und Inferiorisierungen 
von subsaharisch-afrikanischen Menschen, die jenen im frühmodernen England 
mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar ausgeprägter waren. 

Doch wie steht es um die katholische Kirche und das römische Recht, die 
Degler (1959: 50) zufolge ebenso eine restringierende Rolle gespielt hätten? Es 
lässt sich nicht abstreiten, dass die katholische Kirche mit ihrem Insistieren auf 
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das Taufen von SklavInnen eine Möglichkeit für jene in Freiheit zu kommen 
o�enhielt. Doch wurde schon nach der Reconquista häu�g von Sklavenbesitze-
rInnen nach allen Krä�en verhindert, dass ihre muslimischen SklavInnen zum 
Christentum konvertieren können (Gerbner 2018: 16). Selbst wenn Glaubens-
übertritte stattfanden, zeigt die Limpieza, dass Möglichkeiten o�enstanden, um 
auch bereits konvertierte ‘HeidInnen’ weiterhin als Fremdgruppe zu behandeln 
und sie von den Vorzügen und Privilegien auszuschließen, die in der iberischen 
Frühmoderne KatholikInnen zuteil wurden. Überdies spielte die Kirche auch 
eine direkte Rolle bei der Etablierung der trans-atlantischen Sklaverei und dem 
auf ihr aufbauenden Rassismus.

Ab den 1440er Jahren suchten die portugiesischen Herrschenden für ihre 
Handelsexpansionen in Afrika kirchliche Weihen. Diese wurde ihnen mittels 
mehrerer päpstlicher Bullen in den 1450er Jahren zuteil. Die erste Bulle, Dum 
Diversas (1452), erlaubte der portugiesischen Krone „die sarazenischen, heid-
nischen und sonstwie ungläubigen und christusfeindlichen“ BewohnerInnen 
Westafrikas zu unterjochen und „für immer in Knechtscha� zu halten“.8 Die 
beiden folgenden Bullen spezi�zierten die Befugnis. Romanus Pontifex (1454), 
die „charter of Portuguese imperialism“ (Boxer 1977: 21), wurde geographisch 
genauer und gab die Erlaubnis zur Eroberung des gesamten Gebietes südlich 
von Kap Bojador. Inter Caetera (1456) fungierte als Bestätigung der weiteren 
Gültigkeit der letzten Bullen durch den neuen Papst Calixt III. und vergab auch 
die kirchliche Jurisdiktionsgewalt in Westafrika an den portugiesischen Chris-
tusorden. Spätere Päpste erneuerten sowohl 1481 als auch 1514 die Gültigkeit 
der Bullen (Sweet 2003: 6; Gerbner 2018: 17). 

Sweet sieht in diesen päpstlichen Verlautbarungen einen wichtigen Schritt hin 
zur Entwicklung des modernen, anti-schwarzen Rassismus für den die katholi-
sche Kirche verantwortlich sei. In seinen Ausführungen ignoriert er allerdings 
beinahe vollständig den größeren religiösen und imperialen Kontext, und sieht 
die Bullen bereits als Ausdruck einer allgemein verbreiteten Homogenisierung 
von subsaharischen AfrikanerInnen zu einer rassi�zierten Einheit (Sweet 2003: 
6f.). Indem er die Frage der Conversos und der Blutreinheit ausklammert, entgeht 
ihm dadurch die Ambiguität der Zuschreibungen und Stereotype, die hier am 
Werk waren. Der soziale Status von AfrikanerInnen auf der iberischen Halbinsel 
war wohl in mancher Hinsicht besser als jener der meisten NeuchristInnen. So 
wurde etwa der schwarze Juan de Vallodolid 1474 von Ferdinand und Isabella 

8 Zit. n. http://www.kathpedia.com/index.php?title=Dum_diversas – Zuletzt abgeru-
fen am: 16.2.2022.
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in Sevilla zum Richter ernannt, was aufgrund der Reinheitsstatuten für Con-
versos zur gleichen Zeit kaum möglich gewesen wäre. Im Jahr 1492 erhielten 
mehrere tausend afrikanische Sklaven in Sevilla und Lissabon die Möglichkeit 
christliche Bruderscha�en zu gründen (Blackburn 2011: 33; Guasco 2014: 94; 
Gerbner 2018: 20f.). Auch wenn der Status der AfrikanerInnen zu jener Zeit auf 
der iberischen Halbinsel sicher ambivalent war, deutet doch einiges darauf hin, 
dass die im kulturellen System Spaniens und Portugals vorhandenen Stereotype 
gegenüber AfrikanerInnen, die Sweet nachweist, nur bedingt zu Faktoren in der 
soziokulturellen Interaktion wurden. Martínez (2008: 155) argumentiert, dass 
die negativen Einstellungen gegenüber dunkleren Hautfarben, die sie mit der 
Entwicklung des portugiesisch-atlantischen Sklavenhandels in Verbindung bringt, 
auch zu Beginn des iberischen Kolonialismus kaum ausschlaggebend für den Status 
von AfrikanerInnen in den Kolonien in der Neuen Welt waren. Schwarze seien 
als KonquistadorInnen und EntdeckerInnen in die iberische Expansion involviert 
gewesen und hätten – vor allem wenn ein Elternteil altchristlich und spanisch 
war – zu angesehenen Landeigentümern werden können. Auf São Tomé verfügten 
afrikanisch-stämmige SiedlerInnen häu�g über Amtsgewalt und beriefen sich auf 
ihre adelige Abstammung und/oder freie Geburt (�ornton 1998: 138). Dieser 
Zustand änderte sich allerdings mit der, wie Martínez (2008: 155) schreibt, „mo-
mentous decision to ban the enslavement of native people“, die ab Mitte des 16. 
Jahrhunderts den Sklavenstatus in einen exklusiv schwarzen Status transformierte.

Die katholische Kirche spielte bei der Herausbildung der afrikanischen Skla-
verei in den Amerikas eine widersprüchliche Rolle. Einerseits legitimierte sie die 
imperiale Expansion und den Sklavenhandel. Gleichzeitig insistierte sie auf die 
Taufe der SklavInnen und hielt damit zumindest der Möglichkeit nach einen 
Ausweg aus dem Sklavenzustand o�en. Das Verbot der indigenen Sklaverei durch 
die Bulle Sublimis Deus von Paul III. im Jahr 1537 könnte hierbei als Beispiel für 
den mäßigenden Ein�uss der katholischen Doktrin auf die kolonialen Verhältnisse 
gelesen werden, die Tannenbaum ihr zuschreibt. Der Papst trennte in dieser Ver-
lautbarung die amerikanischen UreinwohnerInnen von den Feinden Gottes wie 
den als ‘Sarazenen’ bezeichneten MuslimInnen. Der Unterschied, der zwischen 
den Gruppen gemacht wurde, lag nach Ansicht der Bulle darin, dass die Indigenen 
noch keine Erfahrung mit dem Katholizismus hätten machen können und damit 
immer noch empfänglich für eine Bekehrung seien. Die muslimischen Feinde 
im Mittelmeerraum hingegen hätten bereits Bekanntscha� mit der christlichen 
Religion gemacht und seien dennoch nicht bereit, sie als einzig wahren Glauben 
anzuerkennen, weswegen es sich bei ihnen um tatsächliche Feinde Gottes handle, 
die legitimer Weise bekämp� und versklavt werden dür�en (Fredrickson 1981: 8).
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Die Entscheidung, die Versklavung für die indigenen Völker in der Neuen 
Welt abzuscha�en, war wohl auch eine Reaktion auf die Interventionen durch 
den Dominikanermönch Bartolomé de Las Casas, der, nachdem er die Brutalität 
der spanischen Kolonisierung und ihre fatalen Auswirkungen auf die indigene 
Bevölkerung auf Kuba erlebte, eine lange Kampagne für die Rechte der Indigenen 
führte. Die Bulle von 1537 war eine Folge von Las Casas’ Einsatz, resultierte 
jedoch nicht in der besseren Behandlung der indigenen Bevölkerung in den 
Kolonien durch die Encomenderos und Encomenderas. Las Casas versuchte daher 
bei der Krone auf eine Gesetzgebung hinzuwirken, die das gesamte Encomienda-
System zerstören sollte. Eine solche wurde 1537 mit den Leyes Nuevas beschlos-
sen, welche die stufenweise Abscha�ung des Systems vorsahen und die indigene 
Sklaverei unter Strafe stellten. 

Man könnte auch Las Casas’ Einsatz wiederum im Sinne der Tannenbaum-
�ese interpretieren und als Beispiel für die im katholischen Glauben angelegten 
Barrieren für die gröbsten kolonialen Gewaltexzesse ansehen. Das würde aber 
aus mehreren Gründen zu kurz greifen. So sehr auch Las Casas und seine Ver-
bündeten mit Sicherheit aus ehrlicher moralischer Entrüstung und motiviert 
von einem theologisch begründeten humanistischen Universalismus angetrieben 
waren, zeigt das Beispiel von Las Casas’ Gegenspieler, dem �eologen Juan 
Ginés de Sepúlveda, dass sich auch die exakt entgegengesetzten Schlüsse aus 
dem katholischen Humanismus ziehen ließen, auf den auch letzterer sich berief. 
Sepúlveda bezog sich zur Verteidigung der indigenen Sklaverei, deren entschie-
denster Apologet er war, auf Monster-, Kannibalen- und Barbarenstereotype. 
Hierfür rekurrierte er einerseits auf die aristotelische Au�assung natürlicher 
SklavInnen, musste sie jedoch dem christlichen Geist der Zeit entsprechend 
durch andere ideologische Elemente ergänzen, wofür er sich auf Augustinus’ 
Argument berief, wonach Sklaverei die Strafe für Sünde sei. Selbst wenn die 
Indigenen keine natürlichen SklavInnen seien, sei es noch immer legitim sie 
als solche zu behandeln, da ihr sündha�es Verhalten – namentlich ihr Kanni-
balismus – die Sklaverei als Strafe rechtfertigen würde (Freedman 1999: 331, 
Fn.  133.). Im Ende�ekt konnten sich weder Sepúlveda noch Las Casas voll 
durchsetzen, sondern es gewann die intermediäre Position, die von Francisco 
de Vitoria repräsentiert wurde. Jener unterschied bei den Indigenen zwischen 
zivilisationsfähigen und von Grund auf feindlichen Indigenen, wobei erstere 
konvertiert und letztere bekriegt werden sollten. Seine Position erlaubte es, die 
Ansprüche der spanischen Krone auszuweiten und zu legitimieren, während die 
exzessive Gewalt und Ausbeutung durch den Kolonialadel in Lateinamerika 
verurteilt werden konnten (Blackburn 2011: 36f.). 
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Was an dieser Geschichte erneut deutlich wird, ist, dass die IbererInnen 
über ein reiches Repertoire an inferiorisierenden Ideologien und theologisch-
philosophischen Rationalisierungen für die Sklaverei verfügten, die jenen der 
EngländerInnen mindestens ebenbürtig waren. Dass aber dennoch Recht und 
Kirche, wie Tannenbaum richtig festgehalten hat, in mancher Hinsicht eine mil-
dernde Rolle spielen konnten, hatte soziostrukturelle Gründe. Jene Institutionen 
konnten ihren mäßigenden Ein�uss nur deshalb ausüben, weil die theologischen 
Skrupel und die christliche Mission mit dem Interesse der spanischen Krone nach 
Kontrolle über die kolonialen Eliten korrespondierten. Kirche, religiöse Orden 
und die Inquisition wurden von den iberischen Monarchien eingesetzt, um die 
Macht der SiedlerInnen und Kolonialbeamten zu überwachen und gleichzeitig 
zu begrenzen (Blackburn 2010: 131). 

Daneben führte die Behandlung der Indigenen auch zu massivem Widerstand 
von Seiten der Kolonisierten. Im von Portugal kontrollierten Brasilien kam es 
in den 1540er Jahren zu einer ganzen Reihe an Verteidigungsschlägen durch 
die Tupinambá an der Küste des Landes (Salgado 2017: 97). Die Leyes Nuevas 
sollten auch als Reaktion auf die Kämpfe der Indigenen gelesen werden. Royale 
Interessen nach der Beschränkung der Macht der kolonialen Hidalgos, nach 
dem Erhalt der indigenen Population, die im europäischen Sinne als feudale 
Bauernscha� und Teil des eigenen Reiches verstanden wurde, als auch die Angst 
vor weiteren Aufständen durch die unterjochten UreinwohnerInnen verdichte-
ten sich in jener Gesetzgebung. Der Widerspruch, der sich zwischen mächtigen 
KolonistInnen und der Krone au�at, und der durch die Leyes Nuevas geglättet 
werden sollte, wurde nach deren Verabschiedung noch o�ensichtlicher. Pizarro, 
der Eroberer von Peru, erklärte sich als Reaktion auf die Gesetze im Jahr 1543 
zum unabhängigen Herrscher, verstärkte damit allerdings nur die Ambitionen 
der Krone, ihre Macht-, Verwaltungs- und Kontrollmittel in den Kolonien weiter 
auszubauen (Blackburn 2011: 37).

Die Verbesserung des Status der Indigenen, die deren katastrophale Dezimie-
rung durch eingeschleppte Krankheiten und koloniale Gewalt nicht au�alten 
konnte, ging mit einer Ausweitung der afrikanischen Sklaverei einher. Las Ca-
sas hat die Option, indigene durch afrikanische SklavInnen zu ersetzen, selbst 
einmal vorgeschlagen – eine Aussage, die er gegen Ende seines Lebens bereute 
(Blackburn 2010: 136).9 Die afrikanische Sklaverei blieb jedoch zumindest in 

9 Blackburn (2010: 136) zufolge zählten hierbei die Immunität der AfrikanerInnen in 
Bezug auf die importierten Viren als auch ihr durch das Siete Partidas bereits regulierter 
Status zu den Beweggründen von Las Casas.
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Spanisch-Amerika eine Form der Sklaverei, die Blackburn als ‘barock’ bezeich-
nete. Damit ist gemeint, dass die Sklaverei eher eine ergänzende Funktion in der 
kolonialen Ökonomie spielte, ähnlich der Rolle, die SklavInnen auch auf der 
iberischen Halbinsel ausfüllten. Die im Siete Partidas verbürgten Sklavenrechte, 
wie jene den Herren wechseln zu dürfen, wenn einen dieser schlecht behandelt, 
wurden den meisten der SklavInnen in den iberischen Kolonien freilich vorent-
halten. Dennoch führte die vergleichsweise durchlässige Rechtslage auf Basis des 
Ausbaus der administrativen und religiösen Struktur, mittels derer die Krone 
ihre Kontrolle über die Kolonien sicherstellen wollte, dazu, dass Manumittie-
rungen in wesentlich höherem Ausmaß als zu irgendeinem Zeitpunkt in den 
anglo-amerikanischen Kolonien auf der Tagesordnung standen. Das Interesse 
der spanischen Krone an der Einhegung der Macht der Kolonialaristokratie war 
auch ein zentrales Motiv für das Insistieren auf der Konversion von SklavInnen. 
Diese wurde in doppeltem Sinne als Mittel der sozialen Kontrolle angesehen: 
Einerseits ging man davon aus, dass der katholische Glaube auf die SklavInnen 
selbst zur Akzeptanz ihrer Situation und zu Unterwür�g- und Fügsamkeit führen 
würde. Andererseits ho�e der spanische König dadurch die Verfügungsgewalt 
und damit die politische Macht der KolonistInnen einzudämmen (Wood 2003: 
42; Gerbner 2018: 20). Wie Martínez (2009: 34) beschreibt, war auch das in 
den Kolonien angewandte, auf der Limpieza basierende Sistema de Castas in den 
spanischen Kolonien ein Mittel der administrativen Kontrolle, durch das Staat, 
Kirche und Inquisition ihre Verwaltungskompetenzen und Machtressourcen 
vis-á-vis den KolonistInnen ausbauen konnten.

Es sollte deutlich geworden sein, dass die Tannenbaum-�ese, die von Degler 
in der Ursprungsdebatte übernommen wurde, nicht einfach abgestritten werden 
kann. Sie beschreibt eindeutig reale Di�erenzen zwischen den europäischen 
Kolonialprojekten. Jedoch glaubten Tannenbaum und Degler eine Erklärung in 
etwas zu �nden, das selbst gerade erklärt werden müsste. Wie gezeigt, hatten die 
IbererInnen ein ebenso reichhaltiges – wenn nicht sogar reichhaltigeres – Inventar 
an anti-schwarzen Zuschreibungen zur Verfügung, die zur Legitimation der 
rassistischen Sklaverei zum Einsatz kommen konnten. Darüber hinaus existierte 
mit der Limpieza ab dem 15. Jahrhundert eine genealogisch-rassistische Doktrin, 
die auch zur Regulation der kolonialen Sklaverei bereitstand. Die diskursive Ver-
bindung zwischen schwarzer Haut und dem Sklavenstatus war aufgrund der Nähe 
zum transsaharischen Sklavenhandel und der Präsenz einiger tausend schwarzer 
SklavInnen auf dem iberischen Festland und den atlantischen Inseln wohl sogar 
ausgeprägter als in England. An der Abwesenheit anti-schwarzer Attitüden kann 
die ‘mildere’ Verlaufsform der rassistischen Sklaverei daher kaum gelegen haben.
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Die hier ausgeführten Ansätze einer Antwort – die sicher noch weiterer empi-
rischer Fundierung bedürfen – versuchten den erklärenden Mechanismus in der 
Staats- und Klassenstruktur auf der iberischen Halbinsel aus�ndig zu machen und 
nachzuverfolgen, wie sich dessen Eigenheiten in der kolonialen Praxis manifestier-
ten. Katholizismus und Siete Partidas konnten nur deshalb eine restringierende 
Rolle spielen, weil die kastilische Krone die Macht der KolonistInnen einzudäm-
men und ihre administrative Kontrolle über jene auszubauen versuchte. Daher 
wollte sie auch die Verfügungsgewalt der kolonialen LandbesitzerInnen über ihre 
zunächst indigenen und später afrikanischen Knechte, Mägde und SklavInnen 
beschränken. Selbst dort, wo kommerzielle Plantagensklaverei entstand, wie in 
Brasilien oder Kuba, war aufgrund der feudalen Dynamik der Siedlermigration 
in die Kolonien, die im Unterschied zu England nicht aus Massen an verarmten 
Arbeitskrä�en bestand, keine europäische Pu�erschicht vorhanden, was den 
Rückgri� auf Indigene, Mulatos und andere casta-Gruppen zur Aufrechterhal-
tung der sozialen Kohäsion notwendig machte. Die Entwicklung eines dermaßen 
radikalen Hautfarbenrassismus, wie er sich in den heutigen USA herausbildete, 
wurde dadurch verhindert. Dennoch entwickelte sich um die schwarze Sklaverei 
herum auch in den iberischen Kolonien ein farbcodierter Rassismus, der sich 
allerdings signi�kant von jenem unterschied, der in späteren nordamerikanischen 
Plantagenkolonien entstand.

4.4 Die englische Expansion

Das auf den ersten Blick markanteste Merkmal der englischen Expansionsbe-
wegung in den Atlantik ist ihre Verspätung. Ernstha�e Ambitionen, in den 
Wettbewerb um die Territorien, Ressourcen und Märkte der Neuen Welt ein-
zusteigen, entwickelten sich erst spät im 16. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte Kastilien bereits über hundert Jahre versucht seine Dominanz in West-
afrika, den atlantischen Inseln, der Karibik und dem amerikanischen Festland 
zu etablieren und auch Frankreich war seit 1534 – wenn auch nicht sonderlich 
erfolgreich – dazu übergegangen, Teile des nordamerikanischen Festlandes unter 
seine Kontrolle zu bringen. Die beiden Mächte, deren Handelskonkurrenz die 
Ökonomie im Atlantik über das gesamte 17. Jahrhundert prägen sollte, England 
und Holland, waren jedoch noch kaum zu bemerken. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass die englische Kaufmannsklasse oder die Tudors vor dem Anbeginn des 
17. Jahrhunderts einfach nur still zugewartet hätten. Die seit dem Hochmittelalter 
betriebene Kolonisierung Irlands wurde im späten 16. Jahrhundert zum Expe-
rimentierfeld für die auf sie folgende Expansion in Richtung Amerika (Wood 
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2005: 78f.) und die englischen Handelsgesellscha�en waren an diesem Punkt 
der Geschichte in Geschä�e involviert, die vor allem auf den Import von Waren 
ausgelegt waren, die auf Märkten in Marokko, Russland, Persien, Westafrika, der 
Türkei, Italien und den ostindischen Inseln akquiriert wurden (Brenner 2003: 5). 
Sowohl die Form der Kolonisierung Irlands als auch die eigentümliche, konstant 
steigende Binnennachfrage in England verweisen auf die spezi�schen sozialen 
Eigentumsverhältnisse im Süden der britischen Insel. Diese Verhältnisse erzeug-
ten sowohl in England selbst als auch in seinen Kolonien ein soziales Terrain, 
das sich markant von jenem in der iberischen Ein�usssphäre unterschieden hat. 

4.4.1 Der englische Sonderweg

Anders als bei den zuvor betrachteten Königreichen auf der iberischen Halb-
insel mündete die feudale Krise in England in keiner Konsolidierung feudaler 
Strukturen. Vielmehr kristallisierten sich Klassen- und Ausbeutungsverhältnisse 
heraus, die sich dadurch auszeichneten, dass alle involvierten AkteurInnen in der 
Landwirtscha� von Märkten abhängig waren. Es entstand ein historisch völlig 
präzedenzloses System, das in der Literatur häu�g als ‘agrarischer Kapitalismus’ 
bezeichnet wird. Das dahinterstehende historische Argument wurde erstmals von 
Robert Brenner in den 1970er Jahren formuliert und ist seitdem von diversen 
ProponentInnen des Politischen Marxismus weiter ausgearbeitet worden.10

Im Gegensatz zu Spanien oder Frankreich, wo in Reaktion auf die mittelalter-
liche Krise ein Prozess der Zentralisierung von Gewaltbesitz in einem absolutis-
tischen Staat begann, war England schon lange zuvor ein stark vereinheitlichtes 
politisches Gebilde. Seit der Normannischen Eroberung zeichnete sich das Land 
durch eine im europäischen Vergleich äußerst kohärente herrschende Klasse aus 
(Wood 2017: 98f.; Pal 2021: 138f.). Die Aristokratie war „früher als anderswo 
in Europa in den Staat integriert“ (Wallat 2021: 73), weshalb die für das mittel-
alterliche Kontinentaleuropa charakteristische Parzellierung der Souveränität 
in England nur schwach ausgeprägt war und es nie zur Aneignung königlicher 
Banngewalt durch lokale Feudalherren kam (Comninel 2000: 22). Das brach-
te mit sich, dass England durch den staatlich forcierten Bau von Straßen und 

10 Die erstmalige Formulierung der ‘Brenner-�ese’ �ndet sich bei Brenner (1976). Er 
schloss dabei an die frühere Transitionsdebatte zwischen Sweezy und Dobb an, wobei 
sich Brenner auf die Seite von Dobb schlug und dessen Argument radikalisierte (Wood 
2017: 37-43). Weiter ausgearbeitet und verteidigt wurde seine Übergangstheorie unter 
anderem durch Brenner (1977; 1982; 1986), Comninel (2000), Teschke (2007), Wood 
(2017), und Dimmock (2014).
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Bewässerungssystemen auch infrastrukturell unüblich stark vereinigt war, was 
der Entwicklung eines nationalen Binnenmarktes, mit London als wachsendem 
Zentrum, zuarbeitete (Wood 2017: 99). Mit dem Common Law existierte dar-
über hinaus ein relativ einheitliches Rechtssystem, während etwa in Frankreich 
vor der Revolution von 1789 über 360 lokale Rechtsordnungen nebeneinander 
existierten (ebd.: 172; Pal 2021: 140).

Die entmilitarisierte Aristokratie Englands war aufgrund des Mangels an 
eigenen Gewaltmitteln auf den Staat zur Aufrechterhaltung der Eigentums-
ordnung angewiesen. „[D]as Gewaltpotential englischer Grundherren“ war, 
wie unter anderem Gerstenberger (2006: 48) aufgezeigt hat, „auf spezi�sche 
Weise begrenzt“, weil es lediglich die Potenz der Aneignung eines ökonomischen 
Mehrprodukts umfasste. Denn die Einheitlichkeit von Staat und Recht hatte 
zur Voraussetzung, dass die private Aneignung von Wa�en- und Gerichtsgewalt 
durch die GrundbesitzerInnen politisch unterbunden wurde (ebd.: 49). Der Staat 
wiederum hielt sich aus dem Verhältnis zwischen gentry und den direkten Produ-
zentInnen größtenteils heraus. Es entwickelte sich eine Übereinkun� zwischen 
politischer Gewalt und privatem Grundbesitz, die durch eine „Proto-Trennung 
von Politik und Ökonomie“ (Wallat 2021: 73), im Sinne einer Konzentration 
der Gewaltmittel im Staat und der Kontrolle der GrundbesitzerInnen über ihre 
manors charakterisiert war. Eine partielle Diremtion von politischer und öko-
nomischer Sphäre hatte sich daher in England bereits früh einstellen können. 

Die GrundbesitzerInnen akzeptierten die staatliche Zentralisierung allerdings 
nicht nur deshalb, weil sie strukturell von der Monarchie abhängig waren, sondern 
zugleich, weil das Arrangement auch für sie vorteilha� war. Sie befanden sich in 
einer wesentlich besseren Position vis-á-vis der Bauernscha� als die ländlichen 
Herrscherklassen in Kontinentaleuropa zur gleichen Zeit. Englische Grundei-
gentümerInnen konnten umfassendere Ländereien bei sich konzentrieren als 
ihre Pendants in vergleichbaren Nationen. Mitte des 14. Jahrhunderts umfass-
ten die feudalen Herrscha�sgüter (demesnes) der gentry in England zwischen 
20 und 30 Prozent des fruchtbarsten Bodens. Im Gegensatz dazu konnte in 
Frankreich eine fragmentierte und dezentralisierte GrundbesitzerInnenklasse 
nur um die zehn Prozent der Ländereien in ihren Besitz bringen (Dimmock 2014: 
26). Innerhalb der Bauernscha� wurde zwischen freien sokemen oder �eeholders 
und abhängigen villeins unterschieden, wobei erstere im Gegensatz zu letzteren 
Zugang zum Common Law hatten und in einem königlichen Gericht gegen 
ihre Herren klagen konnten. Die abhängigen Bäuerinnen und Bauern waren 
hingegen vollends von der royalen Gerichtsgewalt ausgeschlossen und somit der 
arbiträren Ho�urisdiktion (manorial courts) durch ihre GebieterInnen (lords of 
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the manor) ausgeliefert (Gerstenberger 2006: 46; Pal 2021: 140). Das Common 
Law entwickelte sich – im Gegensatz zum weiter oben betrachteten Siete Par-
tidas in Spanien – nicht in Konkurrenz zur partikularen Gerichtsgewalt der 
manors, sondern sie standen wie die lokalen Gewohnheitsrechte in symbiotischen 
Verhältnis zueinander: Der Schutz der Eigentumsrechte aller �eedolders durch 
das ö�entliche Recht verstärkte die direkte Macht der GrundbesitzerInnen auf 
ihren privaten Ländereien (Comninel 2000: 29). Im Verhältnis zwischen lord 
und villein behielten erstere weitreichende außer-ökonomische Potenzen zur 
Aneignung von Mehrarbeit. Dies ermöglichte ihnen in der ökonomischen und 
demographischen Expansionsphase zwischen 1100 und 1300 durch die Intensi-
vierung der Ausbeutungsrate auf Kosten der Leibeigenen ihr Einkommen trotz 
In�ation konstant zu halten (Dimmock 2014: 26).

Diese Vorteile des englischen Landadels, die mit dem Mangel außer-ökonomi-
scher Gewaltmittel jenseits ihrer manors zusammenhingen, drohten jedoch zum 
Nachteil zu werden, als die Pest zu einer Reduktion der Bauernscha� um etwa 
die Häl�e führte und der Arbeitskrä�emangel die Position der Ausgebeuteten 
verbesserte. Deren Widerstand gegen die herrschenden Eigentumsverhältnisse 
führte zum stetigen Rückgang der Leibeigenscha� am Übergang zum 15. Jahr-
hundert (ebd.; Dimmock 2019: 44). Wie Brenner (1982: 84) schreibt, besaßen die 
GrundbesitzerInnen jedoch eine Trump�arte: ihre weitreichende Kontrolle über 
den Großgrundbesitz. Die Ausbeutungsverhältnisse auf den manors basierten 
schon vor der Pest primär auf Pachtverhältnissen, die zum Teil freie oder unfreie 
Arbeitsverhältnisse umfassten. Im Zuge des Verschwindens der Leibeigenscha� 
gelang es den GrundbesitzerInnen, dass die ehemals von villeins bewirtscha�eten 
Güter nicht in �eeholds verwandelt, sondern in ihr Eigentum überführt wurden. 
Ihr Grundbesitz wuchs daher weiter an. Aufgrund des Arbeitskrä�emangels 
und damit zusammenhängend steigenden Löhnen sowie der Steuerabgabever-
p�ichtung auf die Ländereien waren sie allerdings gezwungen, ihren Grund 
als copyholds an den Höchstbietenden zu veräußern. Es entstand ein Markt für 
Pachtverträge, deren KäuferInnen vor allem wohlhabendere �eeholders waren, 
die nun miteinander in Konkurrenz standen. Sie wurden abhängig von Märkten, 
mussten sich spezialisieren, möglichst e�zient produzieren und ihre Einnahmen 
reinvestieren (Brenner 1982: 87f.; Dimmock 2014: 27). Ein agrarischer Kapi-
talismus entwickelte sich, der auf einer triadischen Klassenstruktur aufbaute, 
bestehend aus kommerziell orientierten GrundbesitzerInnen, kapitalistischen 
PächterInnen und einer landlosen Bauernscha� (Marx 1962a: 771f.; Wood 2017: 
103; Dimmock 2014: 301). Das führte zu einer ökonomischen Entwicklungsdy-
namik, bei der Bevölkerungs- und Produktivitätswachstum gleichzeitig anstiegen, 
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sodass die demographischen Zyklen von abwechselnder Bevölkerungszunahme 
und Depopulation durchbrochen werden konnten (Brenner 1982: 26�.). Die 
kapitalistische Entwicklung erhielt einen starken äußeren Stimulus durch die 
Entwicklung der Wollmanufaktur in Flandern (Marx 1962a: 746). Die dadurch 
steigenden Preise für Schafswolle sorgten dafür, dass die GrundbesitzerInnen 
ihre manors auf Basis einer bisher in dieser Größe unbekannten industriellen 
Schafzucht reorganisierten. Sie beschleunigten die schon zuvor praktizierte Ein-
hegung von Gemeindeland und Vertreibung der darauf lebenden Bevölkerung. 
Dadurch wurden die Faktoren Land und Arbeit stetig vermehrt und die Klasse 
der marktdependenten Lohnabhängigen wuchs immer weiter an (Dimmock 
2019: 46). 

Die in die Proletarität geschleuderten Menschen konnten aber nicht vollstän-
dig als Arbeitskrä�e von der agrarischen Produktion absorbiert werden, sondern 
bildeten zu beachtlichen Teilen eine mittellose Surplusbevölkerung, die fortan 
in immer größerer Zahl am Land vagabundierte oder in die Städte strömte, um 
dort Mittel und Wege zum Überleben zu �nden (Swingen 2015: 16; �molek 
2013: 72). Im Gegensatz zur zuvor behandelten iberischen Situation, bei der die 
Grundherren nach der Pest mit aller Gewalt versuchten, die Bauernscha� an 
die Agrarwirtscha� zu fesseln und sie am Land zu halten, geschah in England 
das glatte Gegenteil: „�e landlords no longer pursued laborers to try and force 
them back on the land; they urged them on the roads.“ (�molek 2013: 65) Nur 
vor dem Hintergrund dieser sozialen Eigentumsverhältnisse und ihrer Dynamik 
kann die englische Expansion in ihrer Spezi�k gefasst werden.

4.4.2 Irland als Experimentierfeld

Die anglonormannische Eroberung Irlands, die bis ins 12. Jahrhundert zurück-
reicht, erinnert anfangs stark an die zuvor diskutierte iberische Expansion. 1172 
erließ der Papst die Bulle Laudabiliter, durch die eine Invasion Irlands durch 
Heinrich II. sanktioniert und zugleich anhand der angeblich barbarischen und 
unchristlichen Eigenscha�en seiner BewohnerInnen gerechtfertigt wurde (Canny 
2001: 413). Als Ende des 16. Jahrhunderts der Tudorstaat einen erneuten mili-
tärischen Anlauf unternahm, um den irischen Widerstand gegen die englische 
Herrscha� zu brechen, entstand jedoch ein qualitativ neues Kolonialprojekt. Die 
alt-englischen, katholischen Feudalherren, die teilweise seit dem 12. Jahrhun-
dert in Irland lebten und dort auf Basis ihrer privaten Gewaltmittel die ihnen 
zugesprochenen Teile des irischen Territoriums verteidigten, führten permanent 
untereinander Fehden und destabilisierten darüber die englische Herrscha�. 
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Folglich unternahm die Krone einen Versuch, nicht nur den Widerstand der 
indigenen BewohnerInnen Irlands zu brechen, sondern zugleich protestanti-
sche GrundbesitzerInnen über die Irische See zu transferieren (Wood 2005: 
79). Die sozialen Eigentumsverhältnisse Südostenglands, wo die kapitalistische 
Agrarwirtscha� bereits am verbreitetsten war, sollten auf die kon�szierten Län-
dereien abtrünniger altenglischer Lords transplantiert werden. Dazu wurden 
generöse Landschenkungen im Umfang von jeweils bis zu 50 Quadratkilometern 
an 35 englische GroßgrundbesitzerInnen vergeben, die sich im Gegenzug bereit 
erklärten, englische KolonistInnen anzusiedeln, die auf kapitalistischer Basis 
Weizen produzieren sollten. Auf diesem Weg gelangten noch bis zum Ende des 
16. Jahrhunderts 12.000 englische SiedlerInnen in die Gegend um Munster und 
im 17. Jahrhundert expandierte das Projekt auch in andere irische Regionen wie 
Ulster. Elisabeths Irlandpolitik baute auf der Re�nanzierung der militärischen 
und administrativen Kosten, die für die englische Herrscha� auf der Nachbarinsel 
an�elen, durch landwirtscha�lich produzierte Pro�te auf. Dies erforderte die 
Immigration einer signi�kanten Anzahl an englischen MigrantInnen, die vor 
allem in ländlichen Gegenden angesiedelt wurden (Canny 2001: 65f.). Schon 
unter Heinrich VIII. experimentierte England mit diesen sogenannten plan-
tations, wobei diese vor allem militärisch ausgerichteten Besiedlungsprojekte 
schnell scheiterten. Elisabeth I. nahm die Strategie nach der Desmond-Rebellion 
in Munster jedoch in modi�zierter Form erneut auf. 

Voraussetzung dieser neuen Art der Kolonisierung waren zwei Spezi�ka der 
agrarisch-kapitalistischen Eigentumsverhältnisse in England: Erstens sorgten 
die Einhegungen, die selbst Ergebnis der kapitalistischen Nutzung des Bodens 
waren, dafür, dass England zu diesem Zeitpunkt als einziges europäisches Land 
eine Surplusbevölkerung aus mittellosen ArbeiterInnen hervorgebracht hat. 
Während, wie am Beispiel der iberischen Mächte bereits gezeigt wurde, andere 
spätmittelalterliche und frühmoderne Gesellscha�en in Europa vor allem das 
Problem eines Überschusses an niederen Adeligen hatte, welche imperiale Ex-
pansionsbestrebungen vorantrieben, hatte England eine Überzahl an potentiellen 
Arbeitskrä�en, die nach Irland und später nach Amerika verschi� und dort 
produktiv eingesetzt werden konnten. Zweitens entfesselte die kapitalistische 
Entwicklung einen beständig expandierenden Binnenmarkt und damit eine 
langfristig steigende Nachfrage nach plantagenförmig produzierten Waren. Dies 
ermöglichte Raum für ein schier endloses Wachstum kolonialer Exportökono-
mien (�molek 2013: 216�.).

�eodore W. Allen hat im Rahmen der Ursprungsdebatte darauf hingewie-
sen, dass sich diverse Parallelen zwischen dem englischen Herrscha�ssystem im 
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kolonisierten Irland und jenem der anglo-amerikanischen Festlandkolonien 
au�nden lassen. Im ersten Band seines Hauptwerks Invention of the White Race 
arbeitete Allen die Ähnlichkeiten historisch vergleichend heraus und benutzte 
sie zur Formulierung seiner �eorie ‘rassischer’ Unterdrückung. Ein Blick in 
den „irish mirror“ (Allen 2012a: 22) zeige Allen zufolge, dass eine rassistische 
Form kolonialer Herrscha� nicht notwendig auf Hautfarbe als Di�erenzmarker 
angewiesen sei, sondern – wie im Falle Irlands – auch kulturelle Bedeutungsträger 
als Mittel zur Exklusion und Unterordnung fungieren könnten. Das System der 
Protestant Ascendancy in Irland wird, davon ausgehend, von ihm als eine mit der 
weißen Suprematie in den USA vergleichbare Form von rassistischer Herrscha� 
interpretiert (ebd.: 71). Während die vor dem Ende des 16. Jahrhunderts verfolgte 
Politik Englands auf die Integration von Teilen der herrschenden Klasse Irlands 
gezielt habe – nach Allens De�nition, wie bereits diskutiert, ein Charakteristikum 
nationaler Unterdrückung –, habe die plantations-Strategie auf der Exklusion 
und Degradierung der gälischen Herrschenden basiert, womit auf eine Politik 
der ‘rassischen’ Unterdrückung umgeschwenkt worden sei (ebd.: 59). Für die 
katholischen BewohnerInnen Ulsters – Allen zufolge der Ort, an dem das Re-
gime der ‘rassischen’ Unterdrückung am längsten bestehen konnte – wurde es 
im Zuge des 17. Jahrhunderts durch eine Reihe von Gesetzen unmöglich, Land 
zu akquirieren. Damit wurde die Möglichkeit sozialer Mobilität für sie stark 
eingeschränkt, wenn nicht verunmöglicht. KatholikInnen, egal welcher sozialen 
Herkun�, bekamen nur als abhängige PächterInnen Zugang zu Boden und waren 
damit vom �eeholder-Status ausgeschlossen, der zugleich die Voraussetzung für 
das Männerwahlrecht war. Daneben bestanden Heiratsverbote zwischen Ka-
tholikInnen und ProtestantInnen sowie eine Reihe weiterer diskriminierender 
und segregierender Vorschri�en, die durch informelle Exklusionspraktiken – wie 
den Ausschluss von KatholikInnen von den lukrativsten Handwerks- oder Han-
delszweigen – ergänzt wurden (ebd.: 81-90). Die protestantischen PächterInnen 
bekamen zugleich auf Basis der Unterdrückung der irischen KatholikInnen 
weitreichende Privilegien zugestanden, die den Zugang zu Boden sowie darüber-
hinausgehende statusbezogene Besserstellungen umfassten. Allen zufolge wurden 
die den arbeitenden Klassen entstammenden protestantischen SiedlerInnen durch 
solcherlei Privilegien als Pu�erschicht zwischen den englischen Grundherren 
und den irischen Massen rekrutiert (ebd.: 135).

Allens De�nitionskriterium für ‘rassische’ Unterdrückung – die Deklassierung 
sämtlicher Mitglieder der dominierten Gruppe, denen kollektiv ein Status unter 
dem noch des untersten Mitglieds der Dominanzgruppe zugewiesen wird (ebd.: 
32) – war, wie er zeigen kann, zumindest in Ulster vom Ende des 17. bis zum 



136

Ende des 18. Jahrhunderts eindeutig erfüllt. Allen kann auf diesem Weg nicht 
nur plausibel nachweisen, dass es sich bei der protestantischen Vorherrscha� 
um ein institutionell rassistisches Herrscha�ssystem handelte, sondern zeigt 
zugleich auf, dass die Fixierung der Rassismusforschung auf Hautfarbe und den 
Rassenbegri� lange zu einem verengten Blick geführt hat. Während Allen seine 
Beweisführung anhand der strukturellen Aspekte des englischen Kolonialismus 
in Irland entwickelt und er sich wenig mit dessen ideologischer Seite auseinan-
dersetzt, lassen sich auch anhand jener aufschlussreiche Ähnlichkeiten zwischen 
der irischen und der anglo-amerikanischen Erfahrung aufzeigen.

4.4.3 Ein Rassismus des improvements

Die ideologischen Zuschreibungen, die bei der elisabethanischen Kolonisierung 
Irlands zum Einsatz kamen, rekurrierten auf die spezi�sch englischen sozialen 
Eigentumsverhältnisse des 16. Jahrhunderts. In etwa zu jener Zeit entstand 
dort auf Basis des agrarischen Kapitalismus eine Ideologie des improvements 
(Neocleous 2014: 48-87). Nicht nur unbeanspruchtes Land dur�e dieser zufolge 
angeeignet werden – wie entlang des aus dem römischen Recht übernommenen 
res bzw. terra nullius-Prinzips – sondern bereits die Au�assung ein Stück Land 
werde im Vergleich zu den Standards der agrarisch-kapitalistischen Bewirtschaf-
tung in England nicht produktiv genug bewirtscha�et, legitimierte von nun 
an dessen Aneignung (Pal 2021: 284).11 Diese Ideologie, die von Denkern wie 
�omas More und vor allem John Locke systematisiert worden ist, kam sowohl 
bei der Einhegung von Gemeindeland in England, der Kolonisierung Irlands 
als auch jener von Nordamerika zur Anwendung (Wood 2005: 99; Neocleous 
2014: 69).

Edmund Morgan (2003: 44-70) thematisierte im Zuge der Ursprungsdebatte 
die Ähnlichkeiten zwischen der Inferiorisierung der Indigenen als idle savages 
und der englischen Armen als lazy Englishmen und stellte auch eine Verbindung 
zum agrarischen Kapitalismus im Südosten Englands her. Ihm zufolge gerieten 
auf der britischen Insel die Produktionsverhältnisse in Südostengland zum Ideal, 
von dem aus andere Regionen bewertet wurden. Jene Bevölkerungsteile Englands 
oder von Wales, die in den sogenannten Woodlands wohnten und jenseits von ka-
pitalistischem improvement ihrer subsistenzorientierten Produktion nachgingen, 

11 Genauer zum Unterschied zwischen res nullius und der englischen improvement-Ideolo-
gie, vgl. Wood (2005: 91-101).



137

wurden von den herrschenden Klassenfraktionen als „naturally more stubborn 
and uncivil“ angesehen (John Norden zit. n. ebd.: 65).

Nicht weniger abwertend und angsterfüllt wurde auf die Massen an Landar-
beiterInnen geblickt, die als Konsequenz der Einhegungen im 16. und 17. Jahr-
hundert in die Städte migrierten. Die Bevölkerung Londons wuchs in diesem 
Zeitraum – auch als Konsequenz aus dem allgemein sehr starken demographi-
schen Wachstum – von 70.000 im Jahr 1550 auf über 400.000 EinwohnerInnen 
hundert Jahre darauf an. Ein Pamphlet aus dieser Periode entmenschlichte die 
„over-�owing multitude“ an Armen, die nun die Städte unsicher machten, mit 
organismischem Vokabular als „too much blood in the body“ und machte ihnen 
den Vorwurf „the whole City with plague and poverty“ zu kontaminieren (zit. n. 
Swingen 2015: 16; Herv. i.O.). Nach dem englischen Bürgerkrieg radikalisierte 
sich dieser Klassenrassismus der Eliten und Timothy Nourse, ein Ideologe der 
ländlichen Aristokratie, sprach 1699 davon, dass es unmöglich sei, die aufmüp-
�gen Commoners jemals zu zivilisieren:

But as for our Common People, many of them must be confess’d to be very rough 
and savage in their Dispositions, being of levelling Principles, and refractory to 
Government, insolent and tumultuous: What Gentleman soever then shall have 
the Misfortune to fall into the Neighbourhood of such Boors, let him never think 
to win them by Civilities; it will be much more easie for him to teach a Hog to play 
upon the Bagpipes, than to so�en such Brutes by Courtesie. (Nourse 1699: 15)

Die Idee, unzivilisierte Bevölkerungsgruppen durch improvement in die Zi-
vilisation zu führen – eine Strategie, die Nourse hier in Bezug auf die armen 
englischen Massen verwir� –, prägte auch die Au�assungen über die in Nord-
amerika erwarteten Indigenen. Morgan zufolge gab es zu Beginn der englischen 
Kolonialexpansion nach Übersee auch gewichtige Stimmen wie jene von Richard 
Hakluyt, die eine vergleichsweise friedfertige Vision von der Besiedlung des 
nordamerikanischen Festlands vertraten. Intellektuelle wie Hakluyt oder auch 
Sir Humphrey Gilbert bewerteten die Indigenen in den Kolonien ähnlich wie 
die Armen, Vagabunden und Kriminellen in England (Morgan 2003: 20�., 
31). Sie galten als potentielle Arbeitskrä�e für den Abbau der in reichlichen 
Mengen erwarteten Schätze des nordamerikanischen Festlands und sollten sich 
durch die Extraktion dieser Reichtümer selbst zivilisieren und zu vollwertigen 
englischen Subjekten emporarbeiten. Ein anonymes Dokument aus dem späten 
16. Jahrhundert, das Statuten für den Umgang mit Indigenen im Rahmen der 
Roanoke-Kolonie – der ersten, fehlgeschlagenen englischen Kolonie am Festland 
in Amerika – spezi�zierte, verbot KolonistInnen Indigene zu misshandeln und 
ohne Erlaubnis in deren Behausungen einzudringen. Explizit wurde festgehalten, 
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„[t]hat no Indian be forced to labor unwillingly“ (zit. n. ebd.: 33). Ähnliches galt 
für die von den spanischen P�anzerInnen ge�üchteten ehemaligen SklavInnen, 
die Afrika-stämmigen Cimarrones, die zumindest von Hakluyt als potenzielle 
Verbündete im Kampf gegen die kastilische Dominanz im Atlantik gesehen 
wurden (ebd.: 10-14, 16f., 24).

Den materiellen Hintergrund für diese Ideen bildete der Versuch englischer 
Kau�eute, mit tatkrä�iger Unterstützung der englischen Krone, in den kolonia-
len Wettlauf um die Neue Welt einzusteigen. Dazu brauchte es auch moralische 
Rechtfertigungen, die erklärten, warum England für dieses Projekt auserkoren 
war und legitimeren Anspruch auf das entdeckte Territorium und seine Schätze 
beanspruchen konnte als die iberischen KonkurrentInnen. Las Casas’ 1542 ver-
ö�entlichtes kritisches Pamphlet gegen den Umgang kastilischer Konquistado-
rInnen mit den Indios, Brevíssima relación de la destruyción de las Indias, erfuhr 
in Nordeuropa eine breite Rezeption. Es wurde in zwölf europäische Sprachen 
übersetzt und diente den protestantischen Mächten als Denunziationsinstrument 
seiner katholischen GegnerInnen (Blackburn 2011: 46). 

Die kastilische Praxis in den Amerikas diente den EngländerInnen jedoch 
nicht nur als negative Abgrenzungsfolie, sondern auch in mancher Hinsicht als 
positives Vorbild. Ende des 16. Jahrhunderts waren die IbererInnen, die einzigen 
EuropäerInnen, die auf erfolgreiche Kolonialprojekte in den Amerikas verweisen 
konnten, weshalb sie England als wichtigster Orientierungspunkt dienten�– auch 
in Bezug auf die Auseinandersetzungen mit den nordamerikanischen Indigenen 
(Hat�eld 2007: 2). Zu Beginn der Kolonisierung unterschieden die EngländerIn-
nen nach iberischem Modell zwischen zur Assimilation fähigen good Indians und 
grundsätzlich feindlich eingestellten und zur Zivilisation unfähigen cannibals. 
Sie lasen von dieser Unterscheidung in den Berichten der spanischen Kolonis-
tInnen und adaptierten sie in Hinsicht auf ihre eigenen Expeditionen (Morgan 
2003: 18-22). Feindliche Stämme galten unisono als KannibalInnen, sofern sich 
diese nicht „bedingungslos dem kolonialen Curriculum anvertrauten“ (Hund 
2007: 63). Freundlich gesinnte Völker wurden hingegen als zum Christentum 
konvertierbare Verbündete aufgefasst, die sich über die Unterstützung der Euro-
päerInnen gegen die feindlichen Stämme dankbar zeigen würden.

Ähnliche ideologische Strategien kamen schon zuvor bei der Kolonisierung 
Irlands zum Einsatz. Zunächst unterschied man innerhalb der englischen Aris-
tokratie, die maßgeblich das Kolonialprojekt vorantrieb, anhand ethnischer 
Kriterien zwischen den normannischen und gälischen Iren. Sir Henry Sidney, 
der Architekt der Kolonisierung, sah die normannischen Old English als friedlich 
in das Kolonialprojekt integrierbar an, während ihm die Gaelic Irish als nur 
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durch Gewalt regierbar galten (Canny 1973: 577f.). Nach dem Clandeboye-
Massaker von 1574, bei dem englische Soldaten unter der Führung von Lord 
Essex hunderte irische SoldatInnen und ZivilistInnen ermordeten, kommen-
tierte ein englischer O�zier die Geschehnisse dahingehend, dass er sich kein 
„greater sacry�ce to God“ vorstellen könne als jenes, „to overthrowe so wicked 
a race“ (zit. n. ebd.: 581). Die ‘protestantischen ExtremistInnen’ (ebd.: 584) aus 
der englischen Oberschicht, die mit dem Ziel nach Irland kamen, die dortige 
Bevölkerung zu unterwerfen und das Land für den englischen Kapitalismus 
nutzbar zu machen, sahen im irischen Katholizismus keine legitime Form des 
Christentums. Der irische Glaube bestand aus Praktiken, die nicht mit dem 
römisch-katholischen Kanon übereinstimmten und viele heidnische Bräuche 
waren nur leicht modi�ziert in das dortige Christentum übernommen worden. 
Nach Nicholas Canny mobilisierten die PropagandistInnen der Kolonisierung 
Irlands die zwei bedeutsamsten Inferiorisierungsmodi im England des 16. Jahr-
hunderts: jenen der Paganisierung und jenen der Barbarisierung. Beide waren 
allerdings asymmetrisch aufeinander bezogen. Zivilisiertheit galt als von der 
Zugehörigkeit zum Christentum unabhängige Eigenscha�. Die EngländerInnen 
wussten um die alten antiken und zugleich heidnischen Zivilisationen, wie auch 
um fortschrittliche Reiche außerhalb Europas zu ihrer Zeit. Allerdings hatte die 
Zugehörigkeit zum Christentum wiederum Zivilisiertheit zur Voraussetzung. 
Es gab demzufolge nicht-christliche Zivilisationen, jedoch keine unzivilisierten 
ChristInnen. Daher sei es Canny zufolge auch so wichtig gewesen, den IrInnen 
den christlichen Glauben abzusprechen. „Once it was established that the Irish 
were pagans, the �rst logical step had been taken toward declaring them barbar-
ians“ (ebd.: 586). 

Selbiges galt für den Klassenrassismus innerhalb Englands: Der bereits zitierte 
Timothy Nourse sprach den englischen Bauern und Bäuerinnen die Zugehörigkeit 
zum Christentum ab und hielt „Commoners or Cottagers“ für „generally Savage 
and Paganish“ (Nourse 1699: 102). Das wichtigste Mittel der Barbarisierung der 
IrInnen war allerdings wiederum der Kannibalenmythos. Dieser hatte in Bezug 
auf Irland eine lange Vorgeschichte, die auf die griechisch-antiken Geographen 
und Historiker Strabo und Diodor von Sizilien zurückgehen. Beide brachten die 
IrInnen mit dem osteuropäischen Nomadenvolk der Skythen in Verbindung, 
die im antiken Griechenland neben den Kelten als prototypisch barbarisches 
Volk galten (Painter 2010: 1-16) und schon damals mit Kannibalismus assoziiert 
wurden (ebd.: 24). Nach Strabo seien die IrInnen „more savage than the Britons, 
since they are man-eaters“ (zit. n. Had�eld 1997: 401). Diese Au�assung wurde 
– wie viele andere antike Ideen auch – die einerseits die Barbarei der IrInnen 
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und die Zugehörigkeit Irlands zu England beweisen sollten – von englischen 
Intellektuellen im 16. Jahrhundert bereitwillig aufgegri�en. Der Politiker Henrey 
Sidney beispielsweise bezeichnete den irischen Stammesführer Shane O’Neill als 
Kannibalen und englische Berichte sprachen von IrInnen, die Leichen und von 
alten gälischen Frauen, die kleine Kinder verspeisten (Morgan 2003: 20, Fn.  44).

Edmund Spensers anti-irisches, rassistisches Grundlagenwerk A View of the 
Present State of Ireland aus dem Jahr 1596 nimmt für ähnliche ideologische Zwecke 
auf Strabo und Diodor Bezug. Bei Spenser �rmieren die BewohnerInnen Irlands 
als „stubborn nation“ und „most barbarous Nation in Chistendome“12, müssten 
aber zugleich mit „regard and moderation“ durch die EngländerInnen „from their 
delight of licensious barbarisme unto the love of goodnesse and civillity“ geführt 
werden. Wie auch die Inferiorisierung der eigenen Landbevölkerung hatte der 
Kolonialrassismus gegen die IrInnen dieselbe Aufgabe wie der spätere gegen die 
nordamerikanischen Indigenen: die Rechtfertigung von Landraub zugunsten 
der pro�torientierten Bewirtscha�ung des dadurch akquirierten Territoriums. 
Dieser musste vor dem Hintergrund der Moralvorstellungen der protestantischen 
Religion und der Selbstau�assung als christliche und damit zivilisierte Nation 
legitimiert werden. Die oben beschriebenen Inferiorisierungen waren Resultat 
dieser Problemstellung.

Während sich also im kastilischen Reich der Diskurs der Blutreinheit he-
rausbildete und in Amerika zur Regulierung der kolonialen Verhältnisse he-
rangezogen wurde, entwickelte sich in England eine spezi�sche Ideologie des 
improvements. Ihre Grundlage hatte jene in einem sozialen Terrain, das von 
kapitalistischen Eigentumsverhältnissen geprägt war und in dem die konkurrenz-
vermittelte Entwicklung der Arbeitsproduktivität und die maximale Ausnutzung 
des kultivierten Bodens die Aneignungsstrategie der GrundbesitzerInnenklasse 
bildete. Diese Ideologie wurde bereits in Irland als auch später in Amerika mit den 
Stereotypen amalgamiert, die von den iberischen KonkurrentInnen konstruiert 
wurden – allen voran der Kannibalenmythos – und auf die dortigen Indigenen 
übertragen. Die sozialen Eigentumsverhältnisse in England führten allerdings 
nicht nur zu abweichenden imperialen Ideologien, sondern auch zu einer ande-

12 Alle Zitate von Spenser zit. n. http://www.luminarium.org/renascence-editions/veue1.
html – Zuletzt abgerufen am 14.4. 2022. Obwohl Spenser hier den IrInnen die Zuge-
hörigkeit zum Christentum – eindeutig widerwillig, abschätzig und nur auf unterster 
Stufe – zuspricht, wird diese Eingemeindung an anderer Stelle wieder in Frage gestellt, 
wenn er die irischen Beerdigungsriten als Erbscha� von den Skythen, d.h. von „Paganes 
and in�delles“ (ebd.), markiert und sie damit außerhalb des respektablen Christentums 
ansiedelt. 
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ren Form der Kolonisierung der Neuen Welt, was anhand der sie antreibenden 
Klassenfraktionen nun veranschaulicht werden soll.

4.4.4 Das englische Kaufmannskapital und das koloniale Projekt

Die Handelskompanien, die Englands koloniale Ambitionen in den Amerikas 
verkörperten und vorantrieben, �nanzierten sich durch Beitragszahlungen ih-
rer Mitglieder. Bei jenen handelte es sich um vorkapitalistische Kau�eute im 
klassischen Sinne (Brenner 2003: 92). Sie waren für ihre Handelspro�te auf 
Monopolrechte, royal verbürgte Privilegien und militärische Unterstützung 
angewiesen. Jene Chartergesellscha�en, von denen die Früheste wohl die im 
15.�Jahrhundert gegründete Company of Merchant Adventurers war, entwickelten 
sich in England aus den mittelalterlichen Gilden heraus (Micklethwait/Woodl-
ridge 2003: 12�.). Wie �molek (2013: 57) gezeigt hat, fungierten solche Gilden 
bis zum Ende des 14. Jahrhunderts als Mittel der sozialen Schließung und als 
eine Art von Sozialversicherung zugleich: Einerseits regelten sie den Zugang zu 
ihrem Gewerbe und andererseits leisteten sie materiellen Beistand für Familien 
ihrer Mitglieder in Krankheits- oder Todesfällen. Ab dem settlement law von 
1388 versuchte die Krone die Gilden unter staatliche Kontrolle zu bringen, was 
mit der bereits erwähnten unüblich ausgeprägten Zentralisierung des englischen 
Staates zusammenhing.

Gleichzeitig wurden aber auch innerhalb der Gilden Interessensdi�erenzen 
bemerkbar. Als der englische Handel im 15. Jahrhundert, angestoßen durch die 
Expansion des Woll- und Kleidungssektors, erheblich an Fahrt aufnahm (Brenner 
2003: 6; �molek 2013: 61), transformierte sich auch die interne Organisation der 
Gilden. Eine wachsende Klu� tat sich auf zwischen den MeisterInnen, die weiter-
hin den Manufakturprozess kontrollierten und jenen, die mit den kommerziellen 
Geschä�en betraut waren. Die Zun�meisterInnen, die auf Basis des expandie-
renden Handels reich werden konnten, dienten der Krone als GeldverleiherInnen 
und Quelle von Steuerzahlungen. Solche wohlhabenderen AkteurInnen wurden 
daher im 15. Jahrhundert mit einer Reihe an Privilegien ausgestattet, während 
einfache MeisterInnen immer mehr an sozialem Stand und Ansehen einbüßten. 
Unter Eduard IV. wurde diese Spaltung formalisiert, indem er an�ng, körper-
scha�lich zwischen Handels- und Manufakturgesellscha�en zu unterscheiden 
(�molek 2013: 58-61). Zusätzlich wurden die Handelsgilden durch das Prinzip 
der redemption für äußere InvestorInnen geö�net, die sich einkaufen konnten, 
anstatt über die traditionellen Wege der Lehrlingsausbildung oder Erbscha� in 
die Gesellscha� aufgenommen zu werden. Dies erö�nete Wege für Kau�eute, 
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die aufgrund der starken Konkurrenz in die Krise geratenen Handwerkszün�e 
in den Städten aufzukaufen und zu großen Handelsgesellscha�en zu vereinigen 
(ebd.: 62f.). Max Weber sah in dieser Ausdi�erenzierung sowie der symbioti-
schen Beziehung zwischen Krone und Kaufmannsklasse die Grundlage dafür, 
dass zu jener Zeit „die erste Auslandshändlergilde, die der merchant adventurers, 
konzessioniert“ worden ist (Weber 1923: 206; Herv. i.O.). 

Von den bereits erwähnten politischen Voraussetzungen des agrarischen Kapi-
talismus – politische Zentralisation, Straßennetze und Infrastruktur, Landkon-
zentration sowie das Common Law – pro�tierten nicht nur die GrundbesitzerIn-
nen auf dem Land, sondern zugleich die Kau�eute in den Städten – allen voran 
in London. Das landwirtscha�liche improvement führte zur Verbilligung der 
Grundnahrungsmittel und erhöhte die Massenkau�ra�, wodurch sich ab dem 
Ende des 16. Jahrhunderts ein beständig expandierender englischer Binnenmarkt 
entwickeln konnte, der im europäischen Vergleich ein absolutes Novum darstellte 
(�molek 2013: 61f.). Die Steigerung der Nachfrage durch Produktivitätssteige-
rungen korrespondierte mit einer Vergrößerung der absoluten Nachfrage auf Basis 
von durchgehendem Bevölkerungswachstum, das ab dem frühen 16. Jahrhun-
dert in Schwung kam und im Gegensatz zum Kontinent auch ab Mitte des 17. 
Jahrhunderts nicht abnahm (ebd.: 70) – ein Anzeichen dafür, dass England die 
‘malthusianischen Zyklen’ (Brenner 1982: 26�.), durch die in vorkapitalistischen 
Gesellscha�en Bevölkerungsentwicklung und Produktivitätswachstum immer 
wieder in einen Widerspruch gerieten, überwunden hatte.13

Auf Basis dieser ökonomischen Situation nutzten die Kau�eute der Tudor-
periode die Schwierigkeiten der iberischen Mächte, ihre Handelsimperien unter 
Kontrolle zu halten, um sich direkten Zugang zu den aufstrebenden Märkten 
in Marokko, Russland, dem Nahen Osten, Italien und Westafrika zu verschaf-
fen. Dabei war die kommerzielle Strategie stets auf Importe auf den englischen 
Binnenmarkt ausgerichtet. Die involvierten Kau�eute stellten eine einheitliche 
und vernetzte Gruppe dar, die sich in einer konzertierten Aktion ab etwa 1550 
Zugang zu den Seiden- und Gewürzdepots verscha�en, die zuvor von ihren süd-
europäischen KonkurrentInnen kontrolliert wurden (Brenner 2003: 45). Häu�g 
waren sie bereits zuvor im Handel mit Kastilien involviert und nutzten die dort 
gemachten Erfahrungen und Verbindung, um – als sich die Chance au�at – die 

13 Die Nachfragesteigerung, die auf die lohnabhängige Klasse zurückging, ist zu diesem 
Zeitpunkt wohl größtenteils aus dem Bevölkerungswachstum zu erklären, da die Ver-
billigung der Grundnahrungsmittel durch die galoppierende In�ation konterkariert 
wurde, die im 16. Jahrhundert um sich gri� und die Kau�ra� der ärmeren Bevölke-
rungsteile stark einschränkte (�molek 2013: 71�.).
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vormals iberisch dominierte Märkte direkt zu beliefern. So waren es vormals in 
Spanien und Portugal aktive Kau�eute, die neue Handelskompanien wie die 
Turkey oder Muscovy Company gründeten. Ab den 1590er Jahre vereinheitlichten 
sich die regionsspezi�schen Gesellscha�en zu größeren Unternehmungen wie 
der Levant und der East India Company, die noch entschiedener versuchten in 
ehemals iberische Handelshochburgen einzudringen. 

Der Zugang zu den Handelskompanien hatte nicht nur Reichtum, sondern 
auch familiäre Verbindungen zur Grundlage (ebd.: 73). Anfang des 17. Jahrhun-
derts habe diese Gruppe an Kau�euten, Brenner zufolge, bereits die Kohärenz 
einer eigenen Klasse erreicht, die trotz aller Fraktionierung, auf Grundlage des 
Netzwerks an Kompanien sowie familiären Verbindungen, intern geeint war. Die 
Kau�eute um die Levant Company stellten die hegemoniale Fraktion dar, die eine 
Führungsrolle einnahm und das gemeinsame Klasseninteresse gegenüber Parla-
ment und Krone vertrat. Dieses bestand vor allem darin, die eigene Position als 
‘reine’ Kaufmannsklasse zu verteidigen und KleinproduzentInnen vom direkten 
Zugang zu den Absatzmärkten auszuschließen (ebd.: 83f.). Sowohl die Abkun� 
der Handelskompanien von den feudalen Gilden als auch ihre Angewiesenheit 
auf außer-ökonomische Privilegien und Monopole wird hieran ersichtlich.

Bei ihren Ambitionen wurden die Kau�eute von der Krone maßgeblich unter-
stützt. Das hatte mehrere strukturelle Gründe. Einerseits war Kaufmannskapital 
fundamental von der Krone abhängig, da politisch garantierte Handelsprivilegi-
en und -monopole die Grundlage für vorkapitalistischen kommerziellen Pro�t 
darstellten. Andererseits war auch die Krone aufgrund zweier Faktoren auf die 
Kompanien angewiesen: Erstens dienten die iberischen Mächte auch hier als 
Vorbilder, die der englischen Krone zeigten, dass auf Monopolen basierender 
Handel durch Besteuerung eine lukrative Einkommensquelle für Monarchien 
sein kann, die in �nanzielle Nöte geraten sind. Rosenberg (2001: 97f) zufolge 
bezog die portugiesische Krone schon Anfang des 16. Jahrhunderts über die 
Häl�e ihres Einkommens aus dem Handel mit Westafrika und dem Nahen 
Osten. Hierin �ndet sich auch der zweite Teil der Erklärung: England war in 
einer ähnlichen Situation wie die iberischen Mächte am Beginn der atlantischen 
Expansion. Hatte die �skalische Krise dort ihre Ursache primär in den Kosten, 
die durch die Reconquista verursacht wurden, waren im englischen Fall innen-
politische Gründe ausschlaggebend. In England konnte eine vereint agierende 
Klasse von kapitalistischen GrundbesitzerInnen im Parlament ihre Klassenin-
teressen vis-á-vis der Krone vertreten. Das führte während der Stuartperiode zu 
einem permanenten Kon�ikt zwischen Königshaus und Parlament, die zwischen 
dem royalen Interesse nach einer Ausweitung seiner Steuerbasis und dem parla-
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mentarischen Interesse danach, die Steuerhoheit der Monarchie zu begrenzen, 
keinen Kompromiss erzielen konnten (�molek 2013: 108). Dies führte zu einer in 
Europa einzigartigen Schwierigkeit für die Krone, Revenue aus Grundeigentum 
zu generieren (Brenner 2003: 54). 

Die Situation für das Königshaus verschlechterte sich dramatisch durch den 
spanisch-englischen Krieg. Nach dem Friedensschluss von 1604 erbte James I. von 
Elisabeth einen signi�kanten Schuldenberg. Da James am Parlament mit seinem 
Plan scheiterte, diesen auf dem Weg der Besteuerung der GrundbesitzerInnen 
abzubauen, musste er sich anderen Einkommensquellen zuwenden. Hierfür war 
seit der Tudorperiode die Besteuerung von Handelsgeschä�en und der Verkauf 
von Handelsprivilegien zentral (ebd.: 666f.; �molek 2013: 108f.). Der politischen 
Abhängigkeit der Kau�eute von royal ausgestellten Privilegien und Monopolen 
stand demnach eine ökonomische Abhängigkeit der Krone von den durch die 
Handelskompanien generierten Zollabgaben gegenüber. Dies führte, wie Brenner 
schreibt, zu einer intimen und symbiotischen Beziehung zwischen Monarchie und 
Kaufmannskapital (Brenner 2003: 55). Diese Beziehung bildete die Grundlage 
für die englische Handelsexpansion des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, 
und die im Zuge dessen gescha�enen Handelskompanien fungierten zugleich als 
Basis der kolonialen Expansion nach Nordamerika. So waren sowohl die Virgi-
nia- als auch die Bermuda- und Neufundlandkompanien allesamt aufs Engste 
mit der Londoner Kaufmannselite verbunden (Brenner 1972: 374). Es waren 
diese Kau�eute, die von der Krone unterstützt wurden und die wiederum auf 
die von der Monarchie an sie vergebenen politischen Privilegien abhängig waren, 
die sich im Westen, Süden und Osten Zugang zu den wichtigsten Märkten der 
frühneuzeitlichen Welt verscha�en. 

Zugleich waren sie es, die das Projekt der Kolonisierung Nordamerikas kon-
zipierten. Bei der Durchführung mussten sie jedoch feststellen, dass sich die 
herkömmliche Form der frühmodernen Handelskompanie nicht einfach auf 
das anglo-amerikanische Kolonialprojekt übertragen ließ. Vorkapitalistische 
kaufmännische Expansion setzte eine handelswillige, relativ entwickelte Klas-
sengesellscha� am anderen Ende des kommerziellen Netzwerks voraus. In den 
nordamerikanischen Kolonien wie auch in der englischen Karibik war diese 
Voraussetzung jedoch nicht gegeben. „[T]he old forms“, wie es Brenner formuliert 
hat, „were inappropriate to this new �eld“ (Brenner 2003: 93). Aufgrund dessen 
kollabierten die für den Handel mit Amerika gegründeten Gesellscha�en, mit 
Ausnahme der Somers Island Company, allesamt bis ans Ende der 1620er Jahre 
und die alte Londoner Kaufmannsklasse zog sich beinahe vollständig aus diesem 
Geschä�szweig zurück (ebd.: 92). Dass das Kolonialprojekt in den Amerikas 
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darauf nicht insgesamt zu Bruch ging, lag daran, dass sich eine neue Gruppe an 
Kau�euten auf die Möglichkeiten stürzten, die sich durch die englische Kolonisie-
rung des nordamerikanischen Kontinents und der karibischen Inseln erö�neten. 

Als sich für die alten Londoner Kau�eute sowie den InvestorInnen aus dem 
Grundadel herausstellte, dass die Geschä�e in Nordamerika keine schnellen 
Pro�te abwerfen würden, wie es die anderen Handelsmissionen in Richtung 
Osten und Süden taten, hatten jene alternative Einkommensquellen auf die 
sie zurückfallen konnten: Die gentry rekurrierte auf die zu diesem Zeitpunkt 
permanent steigenden Bodenrenten, während die alten Kau�eute wieder auf 
andere, sicherere Handelszonen umschwenkten (ebd.: 111). Die ‘neuen Männer’, 
wie Brenner (ebd: 112) sie bezeichnet, die nach dem Niedergang der anglo-ame-
rikanischen Kolonialgesellscha�en den Handel mit Amerika bis Mitte des 17. 
Jahrhunderts auf sicheren Boden stellten, hatten keine alternative, risikofreie und 
lukrative Einkommensquelle zur Verfügung. Bei dieser Fraktion der englischen 
Kaufmannsklasse handelte es sich nicht um die klassischen Kau�eute aus der 
Londoner Elite. Sie kamen meistens nicht aus London, sondern waren am Land 
geboren und aufgewachsen, waren jüngere Söhne von kleineren Grundbesitze-
rInnen oder größeren yeomen und damit ohne Erbanspruch und Aussicht auf 
ein rentenbasiertes Einkommen. In gewisser Hinsicht stellten sie den spezi�sch 
englischen, vom agrarischen Kapitalismus geformten Surplusadel dar, der auch 
die iberische Expansion vorangetrieben hat. Die fehlende Aussicht auf einen 
Statusaufstieg und der Mangel an Karriereoptionen auf herkömmlichem Weg 
sorgte bei dieser Gruppe für die notwendige Motivation, sich einem langfristigen 
und riskanten Geschä� hinzugeben, wie es der Kolonialhandel mit Amerika 
darstellte. Aufgrund des Rückzugs der alten Kau�eute aus dem amerikanischen 
Verkehr war erstmals ein vielversprechender Handelszweig für Leute aus den 
Mittelklassen o�en, die keine ‘reinen’ Kau�eute und Mitglieder der privilegierten 
Kompanien waren. KleinhändlerInnen, SeefahrerInnen und LadenbesitzerInnen, 
die zuvor vom Kolonialhandel ausgeschlossen waren, stürzten sich daher auf die 
Möglichkeiten, die Amerika für sie zu bieten hatte. Sie nutzten ihre Verbindungen 
in London oder migrierten gleich direkt in die Kolonien und bereicherten sich 
dort durch den Aufbau von Plantagen (Brenner 1972: 378�.).

4.4.5 Agrarischer Kapitalismus und koloniale Expansion

Der kontinuierlich wachsende Binnenmarkt auf agrarisch-kapitalistischer 
Grundlage lieferte das perfekte Absatzgebiet für Luxusprodukte aus den Ame-
rikas. Es waren Waren wie Tabak, Zucker oder Indigo, die in England die besten 
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Preise erzielten, und die neuen Kau�eute übernahmen deren Einfuhr und häu�g 
auch deren Produktion (Blackburn 2011: 55-58). Entgegen der herkömmlichen 
Kau�eute waren diese neuen Männer wesentlich unabhängiger von politischen 
Privilegien und royal garantierten Handelsmonopolen. Als sie sich im Zuge der 
politischen Krise Englands um die Häl�e des 17. Jahrhunderts langsam gegen 
die alte Kaufmannsklasse durchsetzen konnten, nutzten sie ihre politische Macht 
daher auch auf andere Weise als ihre VorgängerInnen: Sie vertraten eine Doktrin 
des ‘freien Handels’, wobei damit gemeint war, dass konkurrierende europäische 
Nationen von Märkten ausgeschlossen werden sollten, innerhalb des englischen 
Monopols allerdings auch Kau�eute außerhalb der großen privilegierten Han-
delsgesellscha�en Zugang erhalten sollten. Der Navigation Act von 1651, der 
von Maurice �omson und Martin Noell, zwei der führenden neuen Kau�eute 
verfasst wurde, stand deutlich im Zeichen dieser Freihandelsdoktrin (Donoghue 
2016: 112f.).

Es war die kapitalistische Form der englischen Ökonomie mitsamt ihrer eigen-
tümlichen Nachfrageentwicklung, die dem englischen Kolonialismus und der 
zu ihm gehörigen Plantagenproduktion einen maßgeblichen Anstoß verpasste 
(Blackburn 2010: 572). Der wachsende Absatzmarkt im Mutterland war aber 
nicht der ausschließliche Grund dafür, warum die kolonial engagierten Kau�eute 
so erfolgreich die polit-ökonomischen Verhältnisse im Atlantik zu ihren Gunsten 
formen konnten. Im Gegensatz zur spanischen Krone, die bald versuchte der au-
tonomen Entwicklung seiner KolonistInnen einen Riegel vorzuschieben, trat die 
englische Krone administrativ auf der anderen Seite des Atlantiks anfangs kaum 
e�ektiv in kontrollierender Funktion auf. In fast allen anglo-amerikanischen und 
anglo-karibischen Kolonien wurden innerhalb der ersten Jahre repräsentative Ko-
lonialversammlungen etabliert, die den PlantagenbesitzerInnen und Kau�euten 
ermöglichten, ihre ökonomischen und politischen Interessen mit vergleichsweise 
geringer Einmischung durch den englischen Staat zu verfolgen. In den spani-
schen und portugiesischen Kolonien gab es hingegen lange keine substanziellen 
politischen Partizipationsmöglichkeiten für die SiedlerInnen (Elliot 2006: 387). 
Während die sozialen Eigentumsverhältnisse in Kastilien die dortigen Herrschen-
den schnell dazu trieben, ein wirksames System der kolonialen Administration 
vermittels religiöser, juridischer und politischer Institutionen sicherzustellen, um 
die Macht der Kolonialeliten zu begrenzen, hatten die englischen SiedlerInnen in 
der Neuen Welt vergleichsweise freie Hand. Weder Recht noch Kirche wurden 
eingesetzt, um die Expansion der Sklaverei, die Ausbeutung der Indigenen, oder 
die Aneignung von Ländereien in irgendeiner Form zu hemmen. Die kastilische 
Krone hingegen, wie Elliott beschreibt,
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was determined to impose its own authority at the earliest opportunity. Too much 
was at stake, in terms of both potential American revenues and the commitment 
entered into with papacy for the salvation of Indian souls, to permit the kind of 
laissez-faire approach that would characterize so much of early Stuart policy towards 
the new plantations. (Ebd.: 122; Herv. i.O.)14

Die bereits diskutierten, in Bezug auf Rassismus und Sklaverei mildernden 
politischen Regulationsformen in den iberischen Kolonien, waren in England 
abwesend. Elliot erklärt sich diesen Unterschied durch die Schwäche der eng-
lischen Krone im Vergleich zur politischen Macht der iberischen Monarchien 
(ebd.: 118f.). Dieser Punkt ist sicher nicht ganz falsch. Er übersieht allerdings, 
dass die Handlungen der Stuarts in Bezug auf die Kolonien zugleich Konsequenz 
aus dem agrarischen Kapitalismus in England und des ökonomischen Erfolgs 
dieser Form der kommerziellen Bodennutzung war. Die Krone hielt sich auch 
deshalb zurück, weil sie darauf vertraute, dass die ökonomische Abhängigkeit der 
KolonistInnen vom englischen Binnenmarkt den eigenen Interessen zuarbeitete 
(Wood 2005: 107f.).

Der Unterschied zwischen England und der iberischen Halbinsel führt weit, 
um die Di�erenz zwischen der latein- und anglo-amerikanischen Form der Skla-
verei zu erklären. Die iberischen PlantagenbesitzerInnen in der Neuen Welt waren 
sowohl dadurch eingeschränkt, dass die Absatzmärkte in ihren Mutterländern 
nicht im selben kontinuierlichen Ausmaß anwuchsen wie der englische. Überdies 
wurden sie durch die europäischen Monarchien mittels Administration, Recht 
und Religion in ihrer autonomen, politischen und ökonomischen Entfaltung 
eingeschränkt. Gleichzeitig existierte auf der iberischen Halbinsel keine arme 
Surplusbevölkerung, die in Massen in die Kolonien hätte emigrieren können. 
Daher war es notwendig Regimes aufzubauen, die Teile der kolonisierten Be-
völkerung miteinbezogen und radikale Schranken zwischen EuropäerInnen 
und Indigenen konnten sich nicht im selben Ausmaß entwickeln wie später in 
Anglo-Amerika. Auch die afrikanische Sklaverei war von rigider metropolitaner 
Regulation begleitet, was im iberischen Fall deren freie Gestaltung im Interesse 
der kommerziellen P�anzerInnen restringierte. 

14 Entgegen Elliott würde ich allerdings schon das Abkommen mit der Kirche bezüglich 
der ‘Erlösung indigener Seelen’ als Teil der Herrscha�sstrategie der Krone und der Ein-
hegung der exzessiven Brutalität der KonquistadorInnen interpretieren. Religiöse, �s-
kalische und politische Motive bildeten, wie es Gerstenberger in anderem Zusammen-
hang formuliert hat, „einen einheitlichen Wirkungszusammenhang“ (Gerstenberger 
2006: 496).
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Allerdings lässt sich die rassistische Plantagensklaverei nicht einfach aus diesen 
polit-ökonomischen Voraussetzungen ableiten. Wie Blackburn (2010: 361) und 
Allen (2012b: 2011) argumentiert haben, wäre auch ein gänzlich anderer Ent-
wicklungsweg für die Kolonien im Süden der heutigen USA durchaus möglich 
gewesen, die auf freier Lohnarbeit oder kleinbäuerlicher Agrarwirtscha� nach 
dem Vorbild der Neuenglandkolonien basieren hätte können. Eine Erklärung 
dafür, warum sich die brutale Sklaverei durchsetzen konnte und warum sie eine 
wesentlich ausgeprägter rassistische Form bekam als andere Kolonialprojekte, er-
fordert einen genaueren Blick auf die sozialen Eigentumsverhältnisse und die von 
diesen strukturierten Kämpfe in den anglo-amerikanischen Plantagenkolonien 
selbst. Dies soll im nächsten Teil am Beispiel der Kolonie Virginia geleistet werden. 

4.5 Zwischenfazit

Die kolonialen Expansionsbewegungen von England und den iberischen Mächten 
di�erieren anhand der für diese Arbeit wichtigen Bereiche von Rassismus und 
Sklaverei in mehrfacher Hinsicht. Die Trägerschicht der Expansion war auf Seiten 
von Portugal und Spanien von einem feudalen Surplusadel getragen, die sich im 
ersten Falle primär als Handelsadel im zweiten als ritterliche Eroberer hervorta-
ten. In England wurde die Expansion anfangs von urbanen Kau�euten angeführt, 
die allerdings bald von einer Gruppe neuer aufstrebender KolonialhändlerInnen 
abgelöst wurde. Diese waren, anders als die iberischen KolonistInnen, weniger 
stark auf politische Monopole angewiesen, um aus dem Kolonialhandel Pro�te 
zu generieren. Anders als die KonquistadorInnen konnten sie daher, ohne größere 
dynastische Einmischung, das institutionelle Gefüge der Kolonie vergleichsweise 
autonom gestalten. In Bezug auf die kommerziell orientierte Sklaverei hemmende 
Faktoren – wie sie in der katholischen Doktrin und dem Siete Partidas in La-
teinamerika am Werk und wie sie latent auch im kulturellen System Englands in 
anderer Form angelegt waren – konnten sich in Anglo-Amerika daher nicht voll 
entfalten. Die von Tannenbaum und Degler registrierten Di�erenzen zwischen 
der nordamerikanischen und der lateinamerikanischen Sklaverei wurzeln – neben 
weiteren Faktoren wie der Struktur der vorgefundenen indigenen Gesellscha�en 
und der Bescha�enheit der ökonomischen Ressourcen in den kolonisierten Gebie-
ten – in di�erierenden sozialen Eigentumsverhältnissen und politischen Formen 
innerhalb von Europa und der durch diese konstituierten Interessensstruktur der 
involvierten Klassen und Klassenfraktionen.

Einen Antrieb erhielt die koloniale Sklaverei durch den expandierenden Bin-
nenmarkt im kapitalistischen England, der durch die zunehmende Monetari-
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sierung sozialer Verhältnisse und die sich ausbreitende Marktabhängigkeit der 
AkteurInnen die Nachfrage nach Kolonialprodukten permanent ansteigen ließ. 
Zeitgleich produzierten die agrarisch-kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und 
die durch sie ausgelöste Einhegungsbewegung eine breite Schicht an landlosen 
SurplusproletarierInnen, die als Arbeitskrä�e in die Kolonien gebracht werden 
konnten. Während auf der iberischen Halbinsel „severe domestic manpower 
shortages“ (Harris 1964: 82) vorherrschten und die Emigration einer europä-
ischen Klasse an LandarbeiterInnen nach Amerika daher ausgeschlossen war, 
strömten abertausende mittellose EngländerInnen als PächterInnen, Knechte 
und Mägde in die Kolonien. Die Voraussetzung für ein koloniales System ras-
sistischer Unterdrückung, wie es von �eodore Allen beschrieben wurde – die 
Präsenz einer breiten kolonisierenden ArbeiterInnenklasse, die als Pu�erschicht 
zwischen der herrschenden Klasse und den rassistisch Deklassierten fungieren 
kann – war daher nur im Falle der anglo-amerikanischen Kolonien gegeben.

Die restringierende Rolle von Recht und Religion in den iberischen Kolonien 
war – zumindest meiner Interpretation der Literatur folgend – weniger ein Ergeb-
nis kultureller und/oder psychologischer Idiosynkrasien der SüdeuropäerInnen 
als von polit-ökonomischen Formunterschieden. Die kastilische Krone nutzte 
kirchliche und juridische Institutionen zur Kontrolle und Administration seiner 
KolonistInnen, deren autonome Machtbestrebungen gedämp� werden sollten. 
Diese Dynamik ist als transatlantische Erweiterung der vorkapitalistischen Kon-
�iktlinie zwischen parzellierten Souveränitäten und zentralisierenden Monarchi-
en zu interpretieren, wie sie unter anderem Wood (2017: 173) beschrieben hat. Im 
englischen Kolonialismus war diese Dynamik zwar nicht vollständig abwesend, 
sie war jedoch, aufgrund der stark vereinheitlichten politischen Herrscha� in 
England nach der Normannischen Eroberung, wesentlich schwächer ausgeprägt. 
Die Stuarts sahen in der kolonialen Expansion anfangs nicht die Gefahr einer 
sich verselbständigenden Parallelherrscha�, sondern begnügten sich in ihrer 
politischen Intervention größtenteils darauf, die ökonomische Abhängigkeit 
der Kolonien vom Mutterland und seinem Binnenmarkt aufrecht zu erhalten. 
Handelsbeziehungen mit anderen, nicht-englischen Kolonien sowie indigenen 
Nationen sollten daher politisch beschränkt werden, was natürlich zu permanen-
ten Kon�ikten zwischen den SiedlerInnen und der englischen Regierung führte 
und schließlich im Laufe des 18. Jahrhundert zu einem zentralen Vektoren des 
amerikanischen Unabhängigkeitsstrebens wurde. 

In Bezug auf die Frage des Rassismus habe ich versucht zu zeigen, dass die 
iberischen Mächte ein wohl reichhaltigeres Sammelsurium an inferiorisierenden 
Zuschreibungen in Bezug auf außer-europäische Bevölkerungsgruppen besaßen 
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als die EngländerInnen. Das lag an der Nähe zum islamischen Sklavenhandel, der 
Präsenz (unter anderem) afrikanischer SklavInnen auf der iberischen Halbinsel 
und der langen Auseinandersetzung mit dem islamischen Herrscha�sbereich, die 
religiöse Di�erenzierungsmuster noch bedeutsamer als in Resteuropa werden ließ. 
Nach den Verwerfungen durch die Pest und die agrarische Krise im 14. Jahrhun-
dert eskalierte der religiöse Rassismus gegenüber Jüdinnen und Juden, während 
die damit zusammenhängende Gleichzeitigkeit von politischer Zentralisation und 
Massenkonvertierungen eine moralische Panik erzeugte, die ihren materiellen 
Kern in der absolutistischen Konkurrenz um Staatsämter hatte. Nach dem Fall 
von Konstantinopel im Jahr 1453 übertrug sich diese auch auf vormals musli-
mische KonvertitInnen und der religiöse Antijudaismus und Antiislamismus 
des Mittelalters verwandelte sich in einen genealogischen, kontaminatorischen 
Rassismus, der eine Hysterie um ‘reines Blut’ erzeugte, die sich in zahlreichen 
politischen und kirchlichen Institutionen materialisierte, in denen unbe�ecktes 
Altchristentum zum Zugangskriterium wurde.

In den Kolonien wurden die Limpieza-Statuten in modi�zierter Form adap-
tiert und dienten zur Regulation der kolonialen Beziehungen mit der indigenen 
Bevölkerung und – im Laufe der Zeit immer mehr – der afrikanischen SklavInnen, 
die umso wichtiger wurden, als die amerikanischen UreinwohnerInnen durch 
eingeschleppte Krankheiten und brutale Eroberungen, Unterdrückung und Aus-
beutung sukzessive dezimiert wurden. Hautfarbe wurde ein Element im Sistema 
de Castas, das sich in den Kolonien entwickelte und die Blutreinheitsstatuten, 
die von religiösen Orden und anderen politischen und kirchlichen Institutionen 
observiert wurden, dienten der Krone zur Administration der eroberten Gebiete 
und der KonquistadorInnen. Das Zusammenspiel dieser Faktoren führte zu einer 
im Vergleich mit den anglo-amerikanischen Kolonien relativ durchlässigen und 
�exiblen rassistischen Regulation der Sklaverei, die vor allem dort expandierte, 
wo, wie in Brasilien oder der spanischen Karibik, für den europäischen Markt 
Zucker produziert wurde. Die englischen Kau�eute, die das Kolonialprojekt in 
Nordamerika vorantrieben, hatten zu Beginn des 17. Jahrhunderts schon über 
hundert Jahre Erfahrung mit der iberischen Institution des westafrikanischen 
Sklavenhandels gesammelt und versuchten zu diesem Zugang zu bekommen. 
An der von Winthrop Jordan postulierten Plötzlichkeit des Kontakts zwischen 
bleichen NordeuropäerInnen und schwarzen WestafrikanerInnen zu Beginn 
des englischen Kolonialismus kann daher keine Rede sein. Der Grund für die 
Herausbildung der eklatant rassistischen Regulation der anglo-amerikanischen 
Plantagensklaverei kann demnach weder in kulturell-somatischen Schocks noch 
in religiösen oder rechtlichen Di�erenzen zwischen Südwesteuropa und England 
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gesucht werden, sondern erfordert eine genauere Analyse der sozialen Eigen-
tumsverhältnisse und den von diesen konstituierten Klassenkon�ikten in den 
englischen Kolonien in Amerika. Am Beispiel Virginias soll diesem Prozess nun 
genauer nachgegangen werden.
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5. Die Geburt der Kolonie Virginia

Im Folgenden wechselt die Diskussion nun endlich nach Nordamerika und 
fokussiert auf die ersten Dekaden der Geschichte der Kolonie Virginia. Gerade 
dessen frühe Periode, die in der ersten Häl�e dieses Kapitels im Mittelpunkt 
steht, hat in der Ursprungsdebatte zu den größten Uneinigkeiten geführt. 
Etwa zur gleichen Zeit, als die englischen SiedlerInnen an�ngen Tabak für den 
Export anzubauen, wurden auch die ersten AfrikanerInnen, die von portugiesi-
schen Sklavenschi�en erbeutet wurden, in die Kolonie an der Chesapeake Bay 
gebracht. Über den genauen rechtlichen Status dieser „20. and odd Negroes“ 
(Rolfe zit. n. Sluiter 1997: 396), die laut einem Brief des Tabakp�anzers John 
Rolfe im August des Jahres 1619 in der Kolonie angekommen sind, schweigen 
sich die zeitgenössischen Dokumente allerdings aus. Nur wenige Indizien zur 
Situation der ersten schwarzen BewohnerInnen der Kolonie von den 1620er bis 
in die 1660er Jahre sind erhalten geblieben und sie lassen genug Deutungsraum 
o�en, sodass die materialistischen und kulturalistischen Stränge der Debatte 
zu sehr unterschiedlichen Interpretationen des spärlichen Materials gelangen 
konnten. 

Auf den kommenden Seiten will ich zeigen, dass es mittlerweile kaum noch 
möglich ist, der von Oscar und Mary Handlin in den sozioökonomischen De-
battenstrang eingeführten Au�assung anzuhängen, wonach es sich bei den ersten 
AfrikanerInnen in der Kolonie um Vertragsknechte und -mägde gehandelt hätte. 
Diese vom rassistischen Historiker und Südstaaten-Apologeten James C. Ballagh 
ursprünglich formulierte �ese kann, wie ich zeigen werde, durch aktuellere 
historische Arbeiten als endgültig widerlegt betrachtet werden. Die ersten Af-
rikanerInnen in der Kolonie waren zu einem überwiegenden Teil bereits einer 
lebenslangen, vererbbaren Form der Sklaverei unterworfen. Diese Tatsache stellt 
jedoch nicht – wie in der jüngeren Debatte teilweise angenommen wird – eine 
Bestätigung der �esen von Degler und Jordan dar, sondern lässt sich besser 
anhand des sozioökonomischen Zugangs erklären.

Anti-schwarzer Rassismus war – sowohl institutionell als auch ideologisch�– 
von Anfang an in den Aufbau der Plantagensklaverei involviert. Er war aber 
weder ursächlich für die Herausbildung derselben noch zu diesem Zeitpunkt 
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bereits hegemonial. Die rassistische Di�erenzkonstruktion zwischen Negros 
und Christians konnte erst dann eine breitere Wirkmächtigkeit entfalten, als im 
Nachhall der Klassenkämpfe, die in Bacon’s Rebellion im Jahr 1676 kulminierten, 
die herrschenden kolonialen und metropolitanen Klassenfraktionen sich auf 
Basis der transatlantischen Sklaverei zu einem Machtblock formierten, in den 
die Interessen der europäisch-stämmigen Unterklassen in Virginia bis zu einem 
gewissem Grad integriert wurden. Dies gelang zunächst zu Lasten der schwarzen 
SklavInnen, deren Status sich zunehmend verschlechterte und ab dem frühen 
18. Jahrhundert auch immer mehr zuungunsten der freien afroamerikanischen 
Bevölkerung, die systematisch ihrer Bürgerrechte beraubt wurde. Auf Basis 
dieses institutionellen Rassismus konnte sich der anti-schwarze Rassismus wie 
auch eine weiße Identität unter den europäischen SiedlerInnen über alle Klas-
sengrenzen hinweg verbreiten. Die Sklaverei und ihre rassistische Regulation 
ermöglichte ein prekäres Kompromissgleichgewicht, das auf Inklusion durch 
Exklusion fußte. 

5.1 Die Virginia Company-Periode

Wie viele große Kolonialexpeditionen der Zeit wurde die Besiedlung Virginias 
von einer Handelskompanie eingeleitet, die als Aktiengesellscha� gegründet 
und größtenteils von der ein�ussreichen Kaufmannsklasse in London getragen 
und �nanziert wurde. Jene war, wie im letzten Kapital beschrieben, für ihre Ge-
schä�e auf von der Krone verliehene Handelsprivilegien angewiesen und sicherte 
sich über diese das Monopol auf den wirtscha�lichen Verkehr mit entfernten 
Regionen wie etwa Russland, der Türkei, Venedig oder Niederländisch-Indien 
(Brenner 2003: 92; Morgan 2003: 70). Ab dem frühen 17. Jahrhundert wurde 
versucht dieses Erfolgskonzept auch auf Amerika auszuweiten, wofür 1606 die 
Virginia Company of London gegründet wurde.1

Englands Stärke im Außenhandel des 16. Jahrhunderts basierte fast aus-
schließlich auf dem Tuchexport, der von der ein�ussreichen Company of Mer-
chant Adventurers organisiert wurde, und der für einen relevanten Anteil der 
königlichen Steuereinnahmen verantwortlich war. Die Ideen zur Kolonisierung 

1 Ursprünglich gab es zwei Gesellscha�en mit dem Namen Virginia Company, wobei 
die zweite in Plymouth beheimatet war. Jene versuchte um einiges weiter nördlich von 
Jamestown in Sagadahoc (heute Phippsburg im Bundesstaat Maine) im Jahr 1607 eine 
Kolonie zu errichten. Sie musste allerdings nur wenige Monate später wieder aufgege-
ben werden, was auch zur Au�ösung der Virginia Company of Plymouth führte (Craven 
1957: 1f.).
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Amerikas standen mit Überlegungen innerhalb des englischen Staates und 
der Kaufmannselite in Zusammenhang, der ausgeprägten Abhängigkeit von 
diesem Exportprodukt gegenzusteuern, was auch mit der Stagnation der Aus-
fuhr auf dem europäischen Kontinent ab den 1550er Jahren zu tun hatte.2 Die 
zunehmenden Spannungen, die 1585 im Ausbruch des englisch-spanischen 
Krieges mündeten, führten zudem zu Erwägungen, wonach eine Kolonie in 
Nordamerika als Stützpunkt für Attacken der englischen Flotte auf die kastili-
schen Siedlungen und Schi�e dienen könnte. Die erste bald wieder aufgegebene 
anglo-amerikanische Kolonie in Roanoke vor der Küste des heutigen North 
Carolina wurde 1585 mit exakt jener Motivation in Angri� genommen (Morgan 
2003: 28). Neben der geopolitischen Eindämmung der spanischen Herrscha� 
und der Diversi�zierung des englischen Warenkorbs für die merkantile Konkur-
renz sahen die PropagandistInnen des Kolonialprojekts, wie Richard Hakluyt, 
auch innenpolitische Vorteile damit verbunden. Der durch den agrarischen 
Kapitalismus und die Einhegungen erzeugten Surplusbevölkerung sollte durch 
die Kolonisierung ein Ausweg geboten werden. Einerseits würde die Neue Welt 
als Sicherheitsventil und Abwurfstelle für die ‘Über�üssigen’ dienen, die dort 
durch agrarische Produktion zivilisiert werden sollten. Andererseits sollte die 
(auch durch die dortigen Indigenen getragene) Nachfrage der Kolonien nach 
Textilprodukten die englische Industrie in der alten Welt ankurbeln und damit 
dazu beitragen, die arbeitslosen Massen wieder in den Produktionsprozess zu 
integrieren (ebd.: 30f.)

Im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Spanien, die über den 
gesamten Atlantik verteilt stattfanden, sammelten englische SeefahrerInnen 
reichhaltiges Wissen über den iberischen Kolonialismus. Diese direkten Erfah-
rungen ergänzten die Schri�en südeuropäischer Intellektueller, deren Berichte 
über die spanischen und portugiesischen Unternehmungen in der Neuen Welt 
von BefürworterInnen eigenständiger, englischer Kolonialbestrebungen wie 
Richard Eden ins Englische übersetzt und auf der britischen Insel verbreitet 
wurden (Elliott 2006: 6). Trotz aller moralischen Verachtung der spanischen 
Herrscha� stellten die iberischen Kolonien die bis zu diesem Zeitpunkt einzigen 

2 Brenner bestreitet allerdings einen kausalen Zusammenhang zwischen der Exportkrise 
ab der Mitte des 16. Jahrhunderts und der englischen Handelsexpansion, da letztere 
größtenteils auf Importe angelegt war. Die koloniale Ausdehnung könne auch deshalb 
nicht als Ersatz für den schrumpfenden Absatz von englischem Tuch betrachtet werden, 
weil die Expansion nicht von den auf diesen Zweig fokussierten Merchant Adventurers, 
sondern von außerhalb dieser zu verortenden Kau�euten ausging (Brenner 1972: 362-
366; 2003: 6-23).
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erfolgreichen Kolonialprojekte in den Amerikas dar. Die englischen Kolonis-
tInnen modelten ihr Vorhaben daher nach dem, was sie von ihren südeuropä-
ischen VorgängerInnen zu wissen meinten (Hat�eld 2007: 2). Man wollte die 
funktionalen Seiten der iberischen Herrscha� in den Amerikas kopieren, ohne 
ihre Brutalität, die durch die übersetzten Schri�en von Las Casas in England 
Bekanntheit erlangte, nachzuahmen. Die Köpfe der Virginia Company erho�en 
sich, wie auch die KonquistadorInnen, auf komplexe indigene Gesellscha�en 
zu tre�en, deren tributbasierte Arbeitssysteme nach dem Vorbild der Koloni-
en in Irland zum Nutzen Englands umgestaltet werden sollten. Dabei wurde 
teilweise davon ausgegangen, dass die Indigenen, angetrieben vom Ein�uss der 
SiedlerInnen, Bedürfnisse nach Textilien und anderen Produkten der westlichen 
Gesellscha�sformationen entwickeln und sich aus freien Stücken in den Dienst 
der KolonisatorInnen stellen würden (Morgan 2003: 36). Nicht zuletzt anhand 
dessen sollte sich die wohltätige Zivilisierungsmission der EngländerInnen vom 
brutalen Herrscha�ssystem der iberischen Konkurrenz unterscheiden. 

Innerhalb der Virginia Company kannte man die Berichte über die nordameri-
kanische Ostküste, die im Zuge der Roanoke-Expedition entstanden waren und 
die von einem mächtigen indigenen Königreich an der Chesapeake Bay sprachen. 
Es war daher wohl kein Zufall, dass die drei Schi�e, die sich im Dezember 1606 
unter dem Kommando von Kapitän Christopher Newport auf den Weg in die 
Neue Welt machten, genau jenen Ort ansteuerten. Die KolonistInnen gingen 
davon aus, nach spanischem Vorbild die Indigenen als Arbeitskrä�e zu gewinnen, 
zu Steuerabgaben zu verp�ichten, ihr Agrarsystem zur Verp�egung der Siedle-
rInnen zu gebrauchen und mit ihnen Handel zu treiben (ebd.: 230f.). Anfangs 
wollte die Kompanie nur einige wenige hundert KolonistInnen nach und nach 
am nordamerikanischen Kontinent ansiedeln (Craven 1957: 12f.). Die frühen 
InvestorInnen erho�en sich von der Virginiaexpedition vor allem – wiederum 
nach spanischem Vorbild – Edelmetalle zu �nden. Daneben spekulierte man auf 
Minerale, Kräuter und P�anzen zur Produktion von Medikamenten und darauf 
eventuell einen Transportweg über das Festland hin zum Pazi�k und damit dem 
ostasiatischen Markt zu �nden. Die InvestorInnen sollten Dividenden anteilig 
entlang des Umfangs ihrer Auslagen ausgezahlt bekommen, sobald die erwarteten 
Reichtümer aus der Neuen Welt in England einzutre�en begannen (Morgan 
2003: 46). Die frühen KolonistInnen wurden daher von der Führung der Virginia 
Company angewiesen, sich auf „[e]xploration und forti�cation“ (Craven 1957: 
8) zu konzentrieren und so schnell wie möglich potentielle Reichtumsquellen 
zu identi�zieren. Die Wahl für die erste Befestigung �el auf einen Ort einige 
Kilometer �ussaufwärts des James Rivers, der im Falle eines spanischen Angri�es 
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strategische Vorteile für die SiedlerInnen bereithielt. Dort wurde im Jahr 1607 
Jamestown gegründet. 

Die Ho�nung, schnell auf lukrative Ressourcen oder Handelsprodukte zu 
stoßen, musste jedoch schon zwei Jahre nach Gründung der Kolonie wieder 
aufgegeben werden. Weder erwies sich die Suche nach Edelmetallen als erfolgreich 
noch fand man andere exotische Güter. Auch die Beziehung mit den örtlichen 
Indigenen verlief anders als erho�. Schon als die ersten SiedlerInnen an einem 
Cape Henry getau�en Ufer an Land gingen, wurden sie, einem Bericht von 
John Smith zufolge, von „5 Salvages“ angegri�en, „who hurt 2 of the English 
very dangerously“ (zit. n. Elliott 2006: 10). Dieselben Indigenen hatten schon 
Erfahrungen mit einer spanischen Mission gesammelt, die ein paar Jahrzehnte 
zuvor im späteren Virginia eine Siedlung errichtet hatte, und wollten vermutlich 
verhindern, dass sich diese Episode wiederholte. Generell, so stellte sich heraus, 
war das Königreich in Virginia anders bescha�en als die indigenen Imperien in 
Mittel- und Südamerika. Entlang der dünn besiedelten Küstenregion lebten etwa 
14.000 Menschen in dreißig selbstverwalteten Stämmen, die allesamt Teil der 
Powhatan-Konföderation waren, dem damals mächtigsten Häuptlingstum in 
der gesamten Region. Sie waren sessha� und betrieben eine reichhaltige Agrar-
wirtscha�, die von diversen Obstsorten bis hin zu Tabak reichte, wobei Mais als 
wichtigstes Grundnahrungsmittel diente (Parent 2003: 11�.; Hat�eld 2007: 12). 
Die Organisation der indigenen Gesellscha�en machte eine einfache Übernahme 
des Modells der spanischen KonquistadorInnen jedoch unmöglich. Zwar hatten 
die lokalen Stämme und ihre Distrikt-Häuptlinge an Powhatan, dem Oberhäupt-
ling der Konföderation, Steuern zu entrichten. Das Tributsystem war allerdings 
nicht entwickelt genug, um englische KolonistInnen mit Nahrung versorgen 
und obendrein genug Arbeitskrä�e für die Herstellung von Exportprodukten 
abstellen zu können (Hat�eld 2007: 16; Elliott 2006: 42). Die unter anderem 
vom berühmten Kolonisten John Smith präferierte kastilische Strategie im Um-
gang mit den Indigenen – die „in�dels“ sollten zu „drudgery worke and slavery“ 
gezwungen werden, während die englischen SiedlerInnen „like Souldiers upon 
the fruits of their labours“ leben würden (Smith zit. n. Hat�eld 2007: 16) – war 
unter diesen Umständen, selbst wenn man die Powhatan einfach unterwerfen 
hätte können, kaum umsetzbar. In Abwesenheit von natürlichen Reichtümern 
und indigenen Ausbeutungsweisen, die sich für das englische Kolonialsystem 
nutzbar machen ließen, war die materielle Reproduktion der Kolonie mehr als 
prekär. Nahrungsmittelknappheit und Krankheiten dezimierten die erste Ko-
horte an SiedlerInnen in gravierendem Ausmaß. �eodore Allen zufolge starben 
neun von zehn KolonistInnen, die zwischen 1607 und 1610 die Kolonie erreicht 
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hatten. Den Winter 1609, der als ‘starving time’ bezeichnet wurde, überlebten 
lediglich 60 der 500 SiedlerInnen (Allen 2012b: 75). 

Eine Ursache dieses Umstands lag auch in der sozialen Zusammensetzung 
der BewohnerInnen von Virginia. Die frühen KolonistInnen waren vorwiegend 
Männer, die sich als Abenteurer und Gentlemen sahen, häu�g aus Grundher-
renklasse und niederem Adel kamen, und nicht daran dachten, selbst für die Re-
produktion der Kolonie Hand anzulegen. Stattdessen berichtete ein Beobachter 
von KolonistInnen, die, inmitten gravierender Nahrungsmittelknappheit, in den 
Straßen kegelten (Morgan 2003: 83f.; Parent 2003: 13). Der englische Surplusadel 
in Virginia war dem iberischen nicht unähnlich. Sein Interesse galt eher „gold 
and glory than cultivation and corn.“ (Tomlins 2010: 260) John Smith, der im 
Jahr 1608 die Führung des Kolonialrates von Christopher Newport übernahm, 
erkannte dieses Problem, rief das Kriegsrecht aus und versuchte ein rigides, mi-
litärisches Arbeitsregime zu errichten, unter dem auch der Surplusadel für die 
Reproduktion der Kolonie tätig werden sollte. Dieser revoltierte jedoch gegen 
Smiths Pläne und schon im nächsten Jahr nach Smiths Machtübernahme musste 
die Virginia Company die Organisation der Kolonie direkt in ihre eigene Hand 
nehmen. Sie plante die Errichtung einer agrarischen Ökonomie und erklärte das 
besiedelte Land zu ihrem unmittelbaren Eigentum. Die Kompanie bestimmte 
einen Gouverneur und einen Rat, die direkt in Virginia präsent sein und dort 
die in London getro�enen politischen und ökonomischen Entscheidungen im-
plementieren sollten. Sie war damit alleinige Eigentümerin von allem, was in der 
Kolonie produziert wurde und hatte ein Monopol auf den gesamten Import- und 
Exporthandel (Brenner 2003: 93f.). Damit ein solcher jedoch überhaupt entste-
hen konnte, brauchte es fähige Arbeitskrä�e. 

Smith publizierte 1608 sein Buch A True Relation of Virginia über die erste 
Phase der Kolonie in England. Darin argumentierte er, dass das Hauptproblem 
der Ökonomie in Virginia im Verhalten der englischen Gentlemen zu �nden sei, 
die, wie er es formulierte, eher verhungern und ‘vor Müßiggang verrotten’ würden 
als irgendeine Form von produktiver Tätigkeit auszuüben (Smith 1866: 15). Die 
Führungsriege der Virginia Company sah allerdings Smiths Versuch mit Sorge, 
die Klassen- und Statusdi�erenzen Englands in der Neuen Welt einebnen und 
Hochgeborene zur Arbeit bewegen zu wollen. Ein solches Vorgehen hätte wohl 
die InvestorInnen abgeschreckt, die zu großen Teilen aus tatsächlichen oder 
zukün�igen Earls, Grä�nnen, Viscounts und niederen Gentlemen bestanden 
(Morgan 2003: 83f.). Die Kompanie musste daher Smiths Einschätzung ignorie-
ren und projizierte in einer ö�entlichen Verlautbarung von 1610 das Verhalten 
der arbeitsscheuen Hochgeborenen auf die Unterklassen. Die „Idlenesse and 
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bestiall slouth“ der Commoners in der Kolonie, die als „unthri�ie and unpro-
�table Drones“ bezeichnet werden, wurden für den Misserfolg der ersten Jahre 
verantwortlich gemacht (zit. n. Feichtinger 2016: 54). Auf diesem Weg wurde 
einerseits dem Adel versichert, dass seine Privilegien auch im kolonialen Amerika 
nicht in Frage gestellt würden und gleichzeitig wurde das klassenrassistische All-
tagsbewusstsein angesprochen, das in solchen Kreisen verbreitet war. Damit war 
klar, dass das Reproduktionsproblem auf dem Rücken der arbeitenden Klassen 
gelöst werden würde.

Um eine funktionierende Kolonialökonomie in Gang zu setzen, die auf der 
Arbeit der englischen Unterklassen fußen konnte, erließ die Company ab 1609 
zwei Maßnahmen. Erstens wurden drakonische Gesetze erlassen, die Flucht 
aus der Kolonie, Diebstahl, Arbeitsverweigerung, oder Tauschhandel mit den 
Indigenen unter brutale Strafen stellten. Im Jahr 1612 wurden die in den drei 
Jahren zuvor beschlossenen Statuten in den Lawes Divine, Morall and Martiall 
zusammengefasst. Delikte wie das Schlachten eines Nutztieres, ohne vorher die 
Erlaubnis des Gouverneurs eingeholt zu haben, wurden beispielsweise mit Hin-
richtung geahndet. Insgesamt zielten die Lawes vor allem auf die Disziplinierung 
der ArbeiterInnen ab, wobei auch O�ziere und betuchtere SiedlerInnen sich 
über einen von den Gesetzen verursachten Mangel an Autonomie beschwerten 
(Tomlins 2010: 261; Feichtinger 2016: 60). Zweitens führte die Company ab 
1609 ein Verfahren der Vertragsknechtscha� (indentured servitude) ein, um 
dem Mangel an mittellosen Arbeitskrä�en entgegenzuwirken. Die Kosten des 
Transports der indentured servants und ihr Unterhalt vor Ort sollten von der 
Kompanie �nanziert werden. Im Gegenzug mussten die Knechte und Mägde für 
eine Zeitspanne von mehreren Jahren – der Normalfall waren vier bis sieben Jahre 
– den Kredit für die Kompanie in der Kolonie wieder einarbeiten. Am Ende dieser 
Zeit würden sie als InvestorInnen in die Company gelten und einen Anspruch 
auf einen Teil der von ihr erwirtscha�eten Pro�te haben. Die Spezi�täten des 
Abhängigkeitsverhältnisses wurde in einem Indenturvertrag festgehalten, den 
die häu�g analphabetischen Knechte und Mägde in England vor der Überfahrt 
unterschreiben mussten. Über Verträge regulierte Formen von Knechtscha� 
waren bereits, wie etwa Billings (1991: 46�.) und Kussmaul (1981: 31�.) gezeigt 
haben, im vorindustriellen England in der Landwirtscha� weit verbreitet. Im 
Zuge der Kolonisierung wurde dieses System adaptiert, jedoch zugleich signi�kant 
verändert. Da zunächst die Company und ab 1619 private P�anzerInnen für die 
Kosten der Überfahrt der Knechte und Mägde nach Virginia aufzukommen 
hatten, wurde die Vertragsdauer, die in England meist nur ein Jahr betrug, an 
die höheren Auslagen angepasst.
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Das ab 1609 von der Virginia Company umgesetzte Vorhaben scheiterte 
allerdings kläglich. Mittels des Indentursystems konnten kaum fähige Land-
wirtInnen in die Kolonie bewegt werden und von Seiten der Kompanie un-
terschätzte man das Problem der Nahrungsmittelknappheit. Die Versorgung 
mit Proviant aus England blieb stets hinter dem Benötigten zurück. Da die 
erwarteten Reichtümer in Virginia auch nach Jahren der Suche immer noch 
ausblieben, geriet die Company in ähnliche Probleme wie die anderen Handels-
kompanien, die in Nordamerika und der Karibik aktiv waren (Brenner 2003: 
92).3 Die Londoner InvestorInnen, die sich schnelle Pro�te erho�en, stellten 
bald ihre Zahlungen ein, als an der Pro�tabilität des Unternehmens Zweifel 
au�amen. Dabei war die Finanzlage ohnehin nicht gerade günstig. Obwohl 
Sir �omas Smythe, der führende Kopf der Virginia Company, in Londons 
großer Kaufmannsgemeinde gut vernetzt und hoch angesehen war, hielt sich 
die Euphorie der potentiellen InvestorInnen in Grenzen. Smythe musste um 
die sechzig Prozent der mageren Einlagen der Kompanie selbst aufbringen. 
Alles in allem konnte das Unternehmen zwischen 1609 und 1621 nur etwa 
36.000 Pfund an Investitionen generieren, während die East India Company im 
gleichen Zeitraum über 2 Millionen Pfund einwarb (ebd.: 97). Der Grund für 
diese Schwierigkeiten lag in der Natur der Pro�te, die im kolonisierten Amerika 
einzig erwirtscha�et werden konnten. Diese hatten langfristige und riskante 
Auslagen zur Voraussetzung, was für InvestorInnen, die satte Handelspro�te 
aus den Märkten in Südeuropa sowie im Nahen und Mittleren Osten zogen, 
kaum attraktiv war. Auch die gentry kam als mögliche Trägerin der Investitionen 
kaum in Frage, da sie sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts über eine Periode 
permanent steigender Grundrenten freuen konnte (ebd.: 111). Langfristige und 
riskante Kapitalanlagen in koloniale Plantagenprojekte zu tätigen, erschien den 
Mitgliedern beider Klassen daher als wenig sinnvoll. 

5.1.1 Tabak, Monokultur und Fraktionskämpfe

Die schlimmste Überlebensnot in der Kolonie verschwand erst als sich die expor-
torientierte Produktion von Tabak in Virginia als rentabel herausstellte. Von den 
umliegenden Indigenen wurde die P�anze schon seit Jahrhunderten angebaut. 

3 Für eine Diskussion der Providence Island Company, die zur etwa gleichen Zeit wie die 
Virginiakompanie in vergleichbare Probleme geriet, vgl. Kupperman (1993: 150�.). Alle 
großen nach Nordamerika orientierten Handelskompanien kollabierten in den 1620er 
und 1630er Jahren. Die einzige Ausnahme bildet die Somers Island (bzw. Bermuda) 
Company, die noch bis 1684 fortexistierte (Brenner 2003: 92, Fn.  2).
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Sie war bereits in der spanischen Karibik verbreitet und darüber auch den Eng-
länderInnen bekannt. Tabak wurde allerdings erst ab 1614 von den SiedlerInnen 
produziert, nachdem John Rolfe einen süßlichen Strang aus Trinidad erfolgreich 
in Virginia kultivieren konnte. Dieser ließ sich im Gegensatz zu der von den 
Powhatan angebauten Variante gewinnbringend am englischen Markt verkaufen, 
auf dem es, getragen von den besitzenden Klassen, bereits eine rege Nachfrage 
nach Tabakwaren gab (Coombs 2004: 3).

Die Entdeckung des Tabakanbaus brachte neue Probleme für die junge Ko-
lonie mit sich. Nachdem endlich ein lukratives Wirtscha�sfeld gefunden war, 
stürzten sich die SiedlerInnen auf die Produktion des Exportprodukts, ohne 
sich dabei aber um den Aufbau einer diversi�zierten Subsistenzökonomie zu 
kümmern. Zur sozialen Reproduktion blieb man daher vom Tauschhandel mit 
den Indigenen und den kärglichen Nachschub aus England angewiesen. Die 
Versorgung mit Proviant und europäischen Produkten wie auch der Export von 
Tabak wurde im Jahr 1616 von einer semi-autonomen Tochtergesellscha� der 
Virginia Company monopolisiert. Diese zog beträchtliche Handelspro�te aus 
den Konsumtionsbedürfnissen der SiedlerInnen, während die Virginiakompanie 
sich gleichzeitig weigerte, ihr Grundkapital zur Unterstützung der strauchelnden 
Kolonie zur Verfügung zu stellen. In der Kolonie selbst wie auch in London 
brachte dieses Vorgehen die bis dahin dominante Fraktion der Kompanie in 
Bedrängnis (Brenner 2003: 98f.; Allen 2012b: 56).

Die Virginia Company war in drei Lager gespalten (Morgan 2003: 92f.; Bren-
ner 2003: 96-101): Die erste – und bis dahin tonangebende merchant party – um 
den ein�ussreichen Kaufmann Sir �omas Smythe bestand aus Londoner Kauf-
leuten, die es auf Monopolpro�te aus dem Import und Export von Waren aus und 
in die Kolonie anlegten. Sie übertrugen ihre bisherige Aneignungspraxis auf die 
nordamerikanisch-koloniale Situation und versuchten aus der Warenzirkulation 
Pro�te abzuschöpfen, ohne aber langfristige Investitionen in die Warenpro-
duktion in der Kolonie tätigen zu wollen (Brenner 1972: 377). Als die gleichen 
Kau�eute mittels ihrer Tochtergesellscha� die KolonistInnen schröp�en, wäh-
rend zugleich die Company kurz vor dem Konkurs stand, übernahm die zweite 
Fraktion, die gentry party das Ruder. Diese setzte sich aus InvestorInnen zusam-
men, die der Grundherrenklasse entstammten und sich um den Parlamentarier 
Edwin Sandys gruppierten. Die Gruppe entstammte meist dem niederen Adel 
und stand statusmäßig unterhalb der Kaufmannsfraktion um Smythe (Craven 
1957: 39). Sie kritisierte die merchant party für die rücksichtslose Ausbeutung 
der Kolonie mittels von Monopolpro�ten und sah die Aufgabe der Company 
im Aufbau einer funktionierenden, diversi�zierten Kolonialökonomie, die eine 
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langfristige soziale Reproduktion als Voraussetzung für die Produktion für den 
Export ermöglichen sollte. Um die Kaufmannsfraktion zu stürzen, mussten die 
GrundbesitzerInnen die dritte Fraktion innerhalb der Kompanie auf ihre Seite 
ziehen: den Zirkel um den Aristokraten Robert Rich, dem 2. Earl of Warwick. 
Diese Fraktion hatte, ähnlich zu den GrundbesitzerInnen um Sandys, ein Inter-
esse an einer langfristigen kolonialen Entwicklung. Anders als bei jenen basierte 
dieses allerdings auf der Motivation die Kolonie als Hafen und Stützpunkt für 
die eigenen Schi�e zu verwenden, von wo aus Rich und seine Leute Überfälle 
auf die spanische Flotte durchführen wollten. Ihr Projekt war von einem apo-
kalyptischen, geopolitisch gewendeten Puritanismus beseelt, der den englischen 
Kolonialismus als Teil des Heiligen Krieges gegen den papistischen Antichrist 
und seine weltlichen Handlanger in Madrid verstand (Brenner 2003: 100, 245f.; 
Coombs 2011a: 339).

Nachdem Sandys durch Richs Hilfe 1619 den Posten des Schatzmeisters und 
damit die Führung der Virginiakompanie übernehmen konnte, versuchte der 
unter ihm eingesetzte Gouverneur George Yeardley ein Programm umzusetzen, 
das einen Trend umkehren sollte, der sich ab 1614 bemerkbar machte. Ab diesem 
Zeitpunkt ließ die Kompanie, da sie selbst nicht die �nanziellen Möglichkeiten 
und auch nicht den Willen hatte, die koloniale Produktion direkt unter ihre Kon-
trolle zu nehmen, verschiedene Räume jenseits ihres Ein�ussbereichs entstehen. 
In ihren verzweifelten Versuchen von der Kolonie zu pro�tieren und den eigenen 
Konkurs noch abzuwenden, stimulierte die Virginia Company – sozusagen aus 
Versehen – eine autonome, politische und ökonomische Entwicklung Virginias. 
Einerseits wies man jenen ersten Indenturknechten und -mägden, deren Verträge 
1614 ausliefen, Land zu, das sie autonom bewirtscha�en konnten. Andererseits 
ging sie ab 1616 aus �nanziellen Gründen dazu über ihren AktionärInnen Grund-
stücke in Virginia als Dividenden auszuzahlen. Weiters versuchte sie durch das 
headrights-System die Einwanderung in die Kolonie anzukurbeln, indem Privat-
personen, die für die Transportkosten von Arbeitskrä�en au�amen, pro Person 
50 Acker Land in Virginia zugesprochen bekamen (Brenner 2003: 94). Durch 
diese Entwicklungen kontrahierte der von der Kompanie kontrollierte Sektor 
der kolonialen Ökonomie radikal. 

Beginnend mit der Vorherrscha� der gentry party wurde ein letztes Mal ver-
sucht diesem Trend entgegenzuwirken. Die von der neuen Führung kolportierte 
Reorganisation Virginias zielte vor allem auf die Diversi�zierung der Ökonomie 
weg vom monokulturellen Anbau von Tabak und auf die Reintegration der Vir-
ginia Company in die koloniale Produktion ab, beispielsweise durch die Grün-
dung von Subunternehmen, die eigene Großfarmen aufbauen sollten. Die zuvor 
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geltenden drakonischen Militärgesetze des Lawes Divine, Morall and Martiall 
wurden außer Kra� gesetzt und die Kompanie wollte einen neuen Kodex entlang 
der Linien des Common Law installieren (Morgan 2003: 94-97). Allerdings blieb 
auch dieser Versuch erfolglos. Der Anteil der Virginiakompanie an der kolonialen 
Ökonomie sank zwischen 1619 und 1623 sogar im Vergleich zur Periode nach 
1614 (Brenner 2003: 95). Sandys Pläne für die Ökonomie der Kolonie wurden 
durch die indigene Attacke von 1622, bei dem beinahe 350 SiedlerInnen getötet 
wurden, endgültig zunichte gemacht. Die gerade hochgezogene Glasproduktion 
musste abgebrochen werden, der Eisenabbau wurde stillgelegt, bevor er über-
haupt erst beginnen konnte und viele der Farmen mussten aufgegeben werden, 
da sich die SiedlerInnen aus Sicherheitsgründen rund um Jamestown zu sammeln 
begannen. 

Doch auch schon davor begann die von Sandys orchestrierte Hegemonie zu 
bröckeln. Er beleidigte Smythe, indem er ihm Korruption vorwarf und entfrem-
dete die Fraktion um Rich, da er Gouverneur Yeardley dazu anhielt, Piraterie zu 
unterbinden (ebd.: 101). Zudem stellte sich nach 1622 heraus, dass die Company 
zahlungsunfähig war und bereits vor dem ‘Jamestown-Massaker’ im selben Jahr 
von den 4270 EinwohnerInnen, die in der Kolonie leben sollten (700 vor der 
Einführung und 3570 im Zuge von Sandys Maßnahmen), nur noch 1240 am 
Leben waren. Sandys WidersacherInnen verlangten vom König eine Untersu-
chungskommission einzusetzen, um den Tod von 3000 SiedlerInnen zwischen 
1619 und 1622 aufzuklären. Diese kam zum Schluss, dass zu viele Menschen 
nach Virginia transportiert wurden, ohne dass adäquate Vorräte vorhanden ge-
wesen wären. Aufgrund der headrights-Regelung boomte in diesem Zeitraum 
das Verschi�en von Arbeitskrä�en aus England, welche auf überladenen Frach-
tern, häu�g mit Skorbut und zu wenig Proviant die Kolonie erreichten (Morgan 
2003: 100�.).4 1624 löste James I. die Virginia Company auf und plante eine 
Kommission bestehend aus Kau�euten um Smythe und Personen rund um Rich 
einzusetzen, welche die Reorganisation der Kolonie erneut auf Basis einer mo-
nopolistischen Handelskompanie in Angri� nehmen sollte. Mit dem Tod des 
Königs wurden diese Ambitionen jedoch abgebrochen und auch unter Charles I. 
nicht wieder aufgenommen (Brenner 2003: 102). Somit war die Virginia Company 
endgültig am Ende. Die durch sie geprägte Periode der Kolonie war letztendlich 

4 Im Gegensatz zur späteren Immigration waren wohl der Großteil dieser SiedlerInnen 
keine Knechte und Mägde, sondern PächterInnen, denen die Häl�e des von ihnen 
produzierten Erzeugnisses zustand (tenants-at-halves). In der Praxis war ihr Status je-
doch, Morgan (2003: 116) zufolge, in der Frühphase der Kolonie kaum von jenem der 
Knechte und Mägde zu unterscheiden.
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von Misswirtscha�, Unter�nanzierung, Hunger und Arbeitskrä�eknappheit 
geprägt. Dass es dennoch zu einer reproduktionsfähigen Kolonialorganisation 
kam, war kein Ergebnis des Erfolgs, sondern des Scheiterns der Kompanie, der 
Entdeckung des Tabakanbaus und des Au�ritts einer neuen Klasse: Brenners 
‘neuen Kau�euten’.

5.1.2 Der erste amerikanische Boom und der Aufstieg der neuen Kaufleute

Zwischen 1617 und 1623 durchlebte die Kolonie eine Periode, die Edmund Mor-
gan als ersten amerikanischen Wirtscha�sboom bezeichnete (Morgan 2003: 
110). Die Nachfrage und Preise für Tabak stiegen kontinuierlich an und die 
freien SiedlerInnen wandten sämtliche Kapazitäten für dessen Produktion auf, 
ohne Rücksicht auf die langfristige Reproduktionsfähigkeit ihrer Farmen und der 
Kolonie insgesamt. Obwohl die Kompanie immer wieder halbherzige Versuche 
unternahm, die Tabakreinkultur zu brechen und den Anbau von Lebensmitteln 
zu befördern, führte ihr Handelsmonopol und das Verbot der Schattenwirtscha�, 
durch die sich ärmere SiedlerInnen mit dem Lebensnotwendigen versorgen konn-
ten, im Resultat zur Verschlimmerung des Problems. Die kleineren P�anzerInnen 
mussten sich, um die von der Kompanie festgesetzten Monopolpreise bezahlen zu 
können, häu�g hoch verschulden und stürzten sich daher manisch auf den Anbau 
von Tabak, der ihre einzige Einnahmequelle darstellte. Dies resultierte in noch 
größeren Versorgungsproblemen sowie einer Überproduktionskrise, die sich ab 
1623 in fallenden Tabakpreisen ausdrückte, was wiederum zur Verschlechterung 
der Situation der kleinen P�anzerInnen führte, die immer ö�er ihre Ländereien 
an erfolgreichere PlantagenbesitzerInnen verkaufen mussten, welchen es dadurch 
gelang, große Mengen an Grund bei sich zu konzentrieren (Brenner 2003: 129). 
Die Landkonzentration am Ende der 1620er Jahre war bei weitem noch nicht 
so ausgeprägt wie am Ende des 17. Jahrhunderts, dennoch besaßen zu diesem 
Zeitpunkt der Company nahestehende P�anzerInnen, die sich als Gouverneure 
und im Rat der Kolonie gegenseitig abwechselten, etwa die Häl�e der mittels 
Grundpatenten vergebenen Ländereien (Allen 2012b: 79). Zudem dienten po-
litische Posten selbst als Bereicherungsquellen. Die Einkommen aus ein paar 
Wochen als Ratsmitglied oder Richter übertrafen das Jahreseinkommen eines 
durchschnittlichen Siedlers bzw. einer durchschnittlichen Siedlerin (Morgan 
2003: 148).

Um im Zuge des Tabakbooms reich zu werden, brauchte diese entstehende 
Großp�anzerInnenklasse jedoch primär Arbeitskrä�e. Land gab es – vor allem 
nach der gewaltsamen Vertreibung großer Teile der umliegenden indigenen Po-



164

pulation – genug. Es konnte jedoch nur auf Basis von arbeitsfähigen Menschen 
für die Tabakwirtscha� nutzbar gemacht werden. Wie es der Sekretär von Gou-
verneur Yeardley im Jahr 1619 ausdrückte: „our principall wealth consisteth in 
seruants“ (zit. n. Galenson 1984: 5). Durch die massive Ausweitung des Imports 
mittelloser Arbeitskrä�e, deren Indenturverträge direkt an die P�anzerInnen 
verkau� wurden, wurde ein für die besitzende Klasse pro�tables Arbeitssystem 
konstruiert. Die frühen Indenturknechte und -mägde wurden von der Koloni-
alelite als Kriminelle, Vagabunden und Prostituierte angesehen. In Wahrheit 
handelte es sich allerdings bei ihnen um meist junge, überwiegend männliche, 
Handwerker und Landarbeiter, die schon eine – häu�g in Folge von Einhegungen 
erzwungene – Migrationsgeschichte innerhalb von England hinter sich hatten, 
bevor sie sich entschieden in die Kolonien auszuwandern (Swingen 2015: 15f.). 
Neben den mehr oder minder freiwilligen MigrantInnen wurden auch Arme in 
England entführt oder durch Irreführung gegen ihren Willen als Arbeitskrä�e 
in die Kolonie gebracht (ebd.: 25; Allen 2012b: 120). 

Dort angekommen, erwartete sie ein brutales Arbeitsregime. Da kaum eine 
Möglichkeit bestand, die Einhaltung der Vertragsklauseln zu kontrollieren, nutz-
ten viele PlantagenbesitzerInnen die Situation der mittellosen und o� minderjäh-
rigen MigrantInnen aus, um die Dauer ihrer Kontrakte immer weiter auszudeh-
nen. Knechte und Mägde mussten häu�g Indenturlängen von über zwölf Jahren 
ableisten, was angesichts der durchschnittlichen Lebenserwartung in der Kolonie 
praktisch für viele lebenslange Unfreiheit bedeutete (Coombs 2004: 6). Gleich-
zeitig erö�nete das Indentursystem den BesitzerInnen der Knechte und Mägde 
weitreichende Möglichkeit der Disziplinierung, bis hin zum Auspeitschen und 
Verstümmeln. Mägde waren aufgrund ihrer mittel- und weitgehend rechtlosen Si-
tuation häu�g auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt (Billings 1991: 50). Viele der 
IndenturarbeiterInnen starben schnell, doch aufgrund des üppigen Nachschubs 
bildeten sie dennoch bald die absolute Mehrheit der SiedlerInnen in Virginia 
(Morgan 2003: 115). Auf Basis dieser Massenimmigration von Arbeitskrä�en 
formierte sich eine zunächst sehr kleine Gruppe an GroßplantagenbesitzerInnen. 
Fünfzehn Kolonisten – alle waren Männer – hatten es gescha�, mehr als zehn 
Knechte und Mägde zu akquirieren, keiner verfügte zu diesem Zeitpunkt über 
mehr als vierzig (ebd.: 119; Allen 2012b: 95). 

Die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb 
der Virginia Company bestimmten zugleich die Herausbildung der politischen 
Struktur der frühen Kolonie, die nach deren Niedergang auf dem Papier eine 
o�zielle Kolonie der englischen Krone wurde, in der Praxis aber von den bereits 
zuvor herrschenden Klassenfraktionen in Virginia übernommen und an ihre 
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Bedürfnisse angepasst werden konnte.5 Die gentry party um Edward Sandys, die 
1619 die Führung der Kompanie übernahm, versuchte sich durch den Ausbau 
der Repräsentation der weniger gut vernetzten P�anzerInnen deren Loyalität zu 
sichern, ohne ihnen jedoch reale Entscheidungsmacht zu geben. Dies geschah 
durch die Gründung der Virginia Assembly im Jahr 1619, deren Kapazitäten 
durch die Charter der Virginia Company stark beschränkt waren. Auch nachdem 
Sandys Projekt gescheitert war, blieb die Assembly allerdings erhalten und bildete 
einen Gegenpol zum stark kaufmännisch dominierten Virginia Council und dem 
der Krone nahestehenden Gouverneur (Brenner 2003: 132; Billings 2007: 52f.). 

Im Zeitraum zwischen 1622 und 1638 stiegen die Tabakimporte aus den 
amerikanischen Kolonien nach England von etwa 60.000 auf zwei Millionen 
Pfund jährlich an, wodurch sich neue Möglichkeiten für HändlerInnen als auch 
für ProduzentInnen von Tabak erö�neten (Brenner 2003: 113). Nach dem Ende 
der Virginia Company setzte zudem ein Gerangel um Land, Arbeitskrä�e, Han-
delsanteile und politische Aneignungsmittel in Form von Kolonialämtern ein. Es 
waren die AmtsinhaberInnen um den Virginia Council, die jene Situation für sich 
ausnutzen konnten. Im Gegensatz zum iberischen Kolonialismus hatte die engli-
sche Krone wenig Interesse daran, den Ambitionen der mächtigsten SiedlerInnen 
einen Riegel vorzuschieben. Sie sah die mächtigen KolonistInnen weniger als 
bedrohliche Machtkonkurrenz denn als potentielle Quelle von Zolleinnahmen. 
Nach der Au�ösung der Kompanie entstand daher ein Machtvakuum und der 
englische Staat war nicht willens es zu füllen (Walsh 2010: 89). Aufgrund dessen, 
wie auch durch die Dezimierung der Elite durch den Verteidigungsschlag der 
Powhatan von 1622, ergaben sich auch Aufstiegsmöglichkeiten für SiedlerInnen, 
die selbst nicht der klassischen englischen Oberschicht entstammten (Bailyn 
1959: 94; Walsh 2010: 90f.). Durch die fehlende rechtliche Absicherung des Adels 
waren Reichtum und Netzwerke entscheidender für den Zugang zur herrschenden 
Elite als Herkun� und Blutlinie (Gerstenberger 2023: 63f.).

Zu den Aufsteigern gehörte eine Clique an ambitionierten und gut vernetzten 
Kau�euten, die im Zuge des headrights-Systems zahlreiche Knechte und Mägde 
nach Virginia gebracht hatte und darüber beachtliche Ländereien bei sich kon-
zentrieren konnte (Brenner 2003: 145; Walsh 2010: 111f.). Diese Klassenfraktion 
an ‘neuen Kau�euten’ entstammte, wie bereits im letzten Kapitel beschrieben, aus 
vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen und stand außerhalb des innersten 

5 Genau genommen ist es vielleicht übertrieben zu diesem Zeitpunkt bereits von ‘herr-
schenden Klassenfraktionen’ zu sprechen. Vielmehr handelte es sich um auf persönli-
chen Beziehungen fußende Cliquen oder Rackets. 
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Zirkels der englischen Kaufmannsgemeinscha�. Ihr Vorteil bestand darin, dass 
sie weitreichende Verbindungen zu SeefahrerInnen besaßen. O� waren sie selbst 
Kapitäne und konnten daher Fracht in die und aus den Kolonien transportieren, 
ohne dafür auf Mittelsleute angewiesen zu sein. Zudem hatten sie Verbindungen 
zu KleinhändlerInnen in England, die den Tabak direkt an die Endverbrauche-
rInnen verkaufen konnten. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Londoner 
Kau�euten versuchten sie nicht einfach von England aus schnelle Pro�te zu 
generieren, sondern legten selbst Hand an. Einige emigrierten in die Kolonien, 
gründeten dort Plantagen und kümmerten sich gleichzeitig um Produktion, 
Distribution und die politischen Rahmenbedingungen ihrer Geschä�e. Sie fusi-
onierten mit den politisch ein�ussreichen Personen im Virginia Council, in dem 
einige von ihnen selbst auch Mitglieder waren, womit die Unterschiede zwischen 
Kau�euten, Großp�anzerInnen und Ratsmitgliedern, wie Brenner beschreibt, 
zunehmend unschärfer wurden:

[I]n order to market large amounts of tobacco, it was generally necessary to combine 
plantation ownership with trade. As a result, the Virginia council elite, naturally 
including many of the leading planters, became closely connected with the greatest 
merchants in the �eld. Most of the councilors had partners among the merchants, 
and some councilors were themselves leading overseas traders. […] �e planter-
councilor, by virtue of his political position, had privileged access to the colony’s 
most desirable economic opportunities; the merchant could supply the capital and 
entrepreneurship needed to exploit these successfully. In consequence, from very early 
on, the leading merchants and chief councilors – quite o�en the same people – were 
brought together in a nearly irresistible bloc, which constituted the most powerful 
force in Virginia’s early development. (Brenner 2003: 116f.)

Somit entwickelte sich eine eigene Großp�anzerInnen-Ratsmitglieder-Kauf-
mannsklassenfraktion, die spezi�sche Interessen hervorbrachte, die gegen jene 
der großen Mehrheit der ‘bloßen’ P�anzerInnen gerichtet waren, die über keine 
politischen und kaufmännischen Verbindungen verfügten. Ihre Partnerscha� 
wurde als mateship oder matelotage bezeichnet und richtete sich nach dem Vorbild 
des agrarischen Kapitalismus in England, wo bereits Kau�eute Landpächter mit 
Kredit versorgten, um im Gegenzug Anteilsrechte an den damit produzierten 
Gütern zu erhalten (Blackburn 2010: 233). Die Herrscha� dieser Fraktion ba-
sierte jedoch noch kaum auf Konsens. Sie versuchte den fruchtbarsten Boden 
sowie die Ein- und Ausfuhr von Tabak und Lebensmitteln unter ihre Kontrolle 
zu bringen und zu monopolisieren, was für freie SiedlerInnen außerhalb dieser 
Clique natürlich bedeutete, von den wichtigsten Aneignungs- und Versorgungs-
mitteln ausgeschlossen zu sein. Kleinere P�anzerInnen mussten sich schon für 
die Auslagen ihrer Plantagen meist hoch verschulden und nun kamen exorbitante 
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Monopolpreise auf Nahrung und Anteile für HändlerInnen dazu, wenn sie ihren 
Tabak verkaufen wollten. Aufgrund dieser permanenten Friktion zwischen den 
herrschenden P�anzerInnen-Kau�euten und den subordinierten P�anzerInnen 
war die Dominanz der ersteren äußerst fragil (Parent 2003: 30).

Die neuen Kau�eute akquirierten während der Herrscha�speriode der Virginia 
Company das Wissen, die Erfahrung, das Kapital und die Beziehungen, die es ihnen 
ermöglichten, nach dem Ende der Kompanie vollwertige KolonialhändlerInnen zu 
werden. Im Nachhall des Angri�es der Powhatan von 1622, dem Massensterben 
aufgrund der schlechten Versorgungslage und der Flucht der überlebenden alten 
Elite, stürzten sie sich auf die brachliegenden Ressourcen. Der Tabakboom ermög-
lichte ihren Aufstieg in Virginia und wenig später bot die Zuckerrohrproduktion 
auf Barbados einen weiteren lukrativen Geschä�szweig. Maurice �omson, einer 
der zentralen AkteurInnen dieser neuen Kau�eute, ging in den späten 1620er 
Jahren zurück nach London, um dort die Interessen seiner Klassenfraktion zu 
vertreten, ihren politischen Ein�uss auszubauen und den Handel zwischen den 
Plantagenkolonien und England zu koordinieren (Brenner 2003: 120). Die da-
bei aufgebauten Verbindungen zu hochrangigen PolitikerInnen und JuristInnen 
ermöglichte es dieser Gruppe, die notwendigen politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen für ihre Geschä�e zu scha�en. Ihr Aufstieg war dabei, wie 
Blackburn (2010: 232�.) gezeigt hat, auf das Innigste mit der Verbreitung der 
afrikanischen Sklaverei in den englischen Plantagenkolonien verbunden.

Die neuen Kau�eute hatten aufgrund ihrer guten Verbindungen früh Zugang 
zu SklavInnen. Afrikanische SklavInnen wurden, bevor englische Kau�eute ab 
den 1634er Jahren direkt in den Sklavenhandel einzusteigen versuchten, primär 
auf Basis von Piraterie an iberischen Schi�en akquiriert und in die englischen 
Kolonien gebracht. Jene berühmten ersten AfrikanerInnen, die 1619 in Virginia 
ankamen, waren Ergebnis solcher Piraterie, nachdem Robert Rich sein eigenes 
Schi�, die Treasurer, auf eine Plünderungsmission gegen die verhasste katholi-
sche Konkurrenz in den Atlantik schickte und dabei zwanzig SklavInnen von 
einem portugiesischen Frachter erbeuten konnte. Dieser Weg, an SklavInnen 
zu gelangen, war jedoch immer schon sporadisch und wurde schließlich noch 
seltener, nachdem die englische Krone ab 1604 formell durch den Vertrag von 
London und ab 1612 e�ektiv unter Todesstrafe die Piraterie an kastilischen 
Schi�en verboten hatte, um den prekären Frieden nicht zu strapazieren (Coombs 
2019: 339f.). Dennoch gelangten die neuen Kau�eute auch in jener Zeit immer 
wieder an größere Mengen an SklavInnen. So brachte Maurice �omson schon 
1626 die erste Schi�sladung an etwa sechzig afrikanischen SklavInnen nach St. 
Kitts (Guasco 2000: 500; Blackburn 2010: 225). Abseits der Piraterie blieb den 
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größeren P�anzerInnen nur der Weg des legalen Kaufs von SklavInnen, der, wie 
Coombs unter Rekurs auf Brenner argumentiert (Coombs 2019: 342), Kontakte 
zu den neuen Kau�euten voraussetzte. Ratsmitglieder in Virginia, wie George 
Mene�e oder William Clairborne, hatten gute Verbindungen zu Maurice �om-
son und seinen Verbündeten, die – nachdem sie das Handelsmonopol der Guinea 
Company mit Westafrika e�ektiv unterlaufen und einen direkten Zugang zum 
Sklavenhandel hergestellt hatten – die Großp�anzerInnen-Ratsmitglieder am 
Chesapeake mit SklavInnen versorgten (ebd.: 343). Die Praxis der neuen Kauf-
mannsklassenfraktion und der mit ihnen verbündeten kolonialen Großp�anze-
rInnen und AmtsträgerInnen kann, wie ich nun zeigen will, einiges zur Klärung 
der Auseinandersetzung zwischen den materialistischen und kulturalistischen 
Zugängen beitragen, die seit den 1950er Jahren die Ursprungsdebatte bestimmen.

5.2 Historische Verwirrungen: Ballagh vs. Williams

Seit Beginn der Ursprungsdebatte hält sich, wie bereits erwähnt, hartnäckig die 
Au�assung, wonach die ersten SklavInnen aus Afrika, die ab 1619 nach Virginia 
gebracht wurden, in legaler Hinsicht den europäischen Knechten und Mägden 
gleichgestellt waren bzw. dass der Status der Sklaverei noch nicht rechtlich de�-
niert und daher praktisch, aufgrund der Abwesenheit klarer Kodi�zierung, mit 
jenem der Knechtscha� identisch gewesen sei. Erst durch die klare Regulation 
des Sklavenstatus in Virginia ab den 1660er Jahren habe sich, diesem Argument 
zufolge, eine markante Di�erenz zwischen der Knechtscha� und der Sklaverei 
herauszubilden begonnen. Die früheste Formulierung dieser Einschätzung �ndet 
sich bei James C. Ballagh in einer Arbeit aus dem Jahr 1902. Dort formuliert er 
die �ese, dass die englischen KolonistInnen, trotz ihrer Bekanntscha� mit der 
Sklaverei in den spanischen Kolonien, davon abgelassen hätten, ein vergleichbares 
Arbeitsregime zu errichten (Ballagh 1902: 31). Erst im Jahr 1661 sei durch die 
rechtliche Kodi�zierung die Sklaverei in Virginia eingeführt worden. Zuvor sei 
der „legal status of all subject negroes […] that of servants“ gewesen, „the same 
as, or similar to, that of white servants“ (ebd.: 35). 

Die Intention hinter Ballaghs A History of Slavery in Virginia war es, auf Basis 
historischer Argumentation eine Entschuldigung für die US-amerikanische 
Sklaverei zu formulieren.6 Er versuchte zu zeigen, dass die Sklaverei aus den 

6 Schon W.E.B. Du Bois (1903: 356) hat die „strong Southern sympathies“ des Autors in 
seiner Rezension von Ballaghs Buch festgehalten und auf dessen rassistische Aussagen 
aufmerksam gemacht. 
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Erfordernissen des kolonialen Lebens sowie der ‘rassischen’ Minderwertigkeit 
der AfrikanerInnen hervorgegangen sei. Die englischen KolonistInnen hätten 
auf Basis kolonialen Gewohnheitsrechtes das System der Indenturknechtscha� 
einführen müssen, um den schwierigen Bedingungen der frühen Phase Virginias 
und dem Arbeitskrä�emangel Herr zu werden. Aus dieser Knechtscha� habe sich 
schließlich ein Sklavensystem herausgebildet, das „of a milder type“ (ebd.: 33) als 
andere antike, mittelalterliche oder kontemporäre Formen der Sklaverei gewesen 
sei. Als Ursache für den Übergang gibt Ballagh drei Faktoren an: erstens eine 
nicht näher begründete natürliche Tendenz der Knechtscha� sich zur Sklaverei 
fortzuentwickeln, sowie zweitens den Ein�uss der Royal A�ican Company, die der 
Kolonie die Sklaverei regelrecht aufgezwungen habe (ebd.: 10). Als dritten und 
wichtigsten Punkt streicht er allerdings die Rolle von ‘Rasse’ hervor. Der Grund 
für die Transformation der ‘rassisch’ inklusiven Knechtscha� in die ‘rassisch’ 
exklusive Sklaverei durch die koloniale Legislatur liege Ballagh zufolge in 

social exigencies arising from di�erences of race and color […]. If explanation for 
slavery is sought beyond the unquestioned exigencies of the actual situation it is to 
be found in race prejudice, a principle which has constantly worked to reduce to 
subjection the inferior and weaker race, where two peoples have been brought into 
close contact. (Ebd.: 44f.)

Mit Ausnahme der o�en rassistischen Argumentations�gur, mittels derer die 
Ursache der Sklaverei in die Inferiorität und Schwäche der schwarzen ‘Rasse’ 
verlagert wird, erinnert Ballaghs Einschätzung wesentlich stärker an kulturalis-
tische Positionen in der Ursprungsdebatte wie jene von Winthrop Jordan als an 
die sozioökonomische Traditionslinie. Präexistente Vorurteile, nicht materielle 
Interessen, werden bei Ballagh schließlich als notwendiger, wenn nicht sogar 
primärer, erklärender Mechanismus benannt. Aufgrund einer eigentümlichen 
Entwicklung in der Debatte der 1950er Jahre wurde die Ballagh-�ese allerdings 
plötzlich zum wesentlichen Merkmal materialistischer Positionen umgedeutet. 
Dies geht weniger auf Eric Williams als auf Oscar und Mary Handlin zurück.7

7 Williams (1944: 8f.) bezog sich zwar in einer Passage über die indigene Sklaverei auf 
Ballaghs A History of Slavery in Virginia, stützte sich jedoch nirgendwo explizit auf die 
Ballagh-�ese, auch wenn das Green (1988: 29) behauptet. An der einzigen Stelle, an 
der in Capitalism and Slavery explizit auf Virginias Frühgeschichte eingegangen wird, 
bezieht sich Williams auf �omas Wertenbaker und nicht auf Ballagh. Wertenbaker 
vertrat die �ese, dass sich die Sklaverei erst mit der Expansion der Tabakexporte in 
den 1680er Jahren als dominantes Arbeitsverhältnis durchzusetzen begann und zuvor 
ebenso wie die Indenturknechtscha� wenig relevant gewesen sei (Wertenbaker 1922: 
124-133). Williams übernahm diese Au�assung, wenn er schreibt, dass die Stärke der 
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In ihrem die Ursprungsdebatte auslösenden Text von 1950 kombinierten 
die Handlins die Ballagh-�ese über den Status der frühen Schwarzen mit der 
Williams-�ese über das Kausalverhältnis von Sklaverei und Rassismus. Sie 
bezogen sich im Gegensatz zu Williams explizit auf Ballaghs Einschätzungen 
(Handlin/Handlin 1950: 203, Fn.  16) und gingen sogar noch über ihn hinaus: 
Während jener noch akzeptierte, dass die Sklaverei auch vor ihrer rechtlichen 
Kodi�zierung in den 1660er Jahren zumindest in geringem Ausmaß auf Basis 
kolonialen Gewohnheitsrechtes praktiziert worden sei, stritten die Handlins dies 
entschieden ab. Nicht nur der formell-rechtliche Status der ersten AfrikanerInnen 
in der Kolonie sei einer von Knechtscha� gewesen, sondern sie seien auch in 
der tatsächlichen Praxis bis in die 1660er Jahre gleich anderen Knechten und 
Mägden aus England, Schottland, oder Irland behandelt worden (ebd.: 203).8 Erst 
als die Kolonialverwaltung damit begann, den Rechtsstatus von europäischen 
ArbeiterInnen ab den 1640er Jahren zu verbessern, in der Ho�nung, dadurch die 
Indenturmigration aus Europa anzukurbeln, habe sich der Status von schwarzen 
und weißen Knechten und Mägden voneinander entfernt (ebd.: 210f.). Im Zuge 
des Anwachsens der Sklavenpopulation und der zunehmenden Verbesserung 
des Status weißer Arbeitskrä�e in den letzten beiden Jahrzehnten des 17. Jahr-
hunderts sei die Di�erenz zwischen AfrikanerInnen und EuropäerInnen immer 
größer geworden, bis schließlich Freiheit und Sklaverei mit weißer respektive 
schwarzer Hautfarbe assoziiert worden seien. Ähnlich wie Ballagh sahen sie 
in der zufälligen, unintendierten Entwicklung der Kolonie den Grund für die 
Herausbildung der rassistischen Sklaverei. Im Gegensatz zu Ballagh und unter 

frühen Virginiakolonie in ihrer weißen Kleinbauernscha� begründet war und zwei 
Drittel der P�anzerInnen „neither slaves nor indentured servants“ besaßen (Williams 
1944: 26) Allerdings schließt diese Aussage keineswegs aus, dass es auch vor 1680 bereits 
schwarze SklavInnen in Virginia gab. Williams behauptete lediglich, dass die Sklaverei 
erst später ökonomisch dominant geworden sei, was auch in der heutigen Forschung nur 
selten bestritten wird. Williams unterschätzte durch seine unkritische Übernahme von 
Wertenbakers �esen zwar die Rolle, die der Indenturknechtscha� schon früh zukam, 
reproduzierte aber an keiner Stelle die Ballagh-�ese. Das war Oscar und Mary Handlin 
vorbehalten.

8 Im Gegensatz zu Ballagh waren die Handlins jedoch an keiner Entschuldigung des Sü-
dens interessiert. Sie betonten die Brutalität der Knechtscha� und beschrieben, wie die 
unfreien ArbeiterInnen wie Vieh verkau�, physisch diszipliniert, misshandelt, ausge-
peitscht und entmenschlicht wurden (Handlin/Handlin 1950: 201f.). Während also 
Ballagh die Nähe zwischen Knechtscha� und Sklaverei betonte, um letztere herun-
terzuspielen, indem er argumentierte, dass die Knechtscha� die Sklaverei abgemildert 
habe, rückten die Handlins die Knechtscha� so nahe an die Sklaverei, um das Indentur-
system zu skandalisieren.
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implizitem Bezug auf Eric Williams weisen sie den Rassismus allerdings als Folge 
und nicht als Ursache dieser Entwicklung aus (ebd.: 216).

Die Intervention der Handlins führte dadurch zu einer bis heute verbreiteten 
Konfundierung der Ballagh- und Williams-�ese. Wer nach ihrem Text in der 
Ursprungsdebatte eine Au�assung vertrat, der zufolge der anti-schwarze Rassis-
mus als E�ekt der Plantagensklaverei zu verstehen sei, musste zugleich die Status-
di�erenz zwischen den frühen afrikanischen und europäischen Arbeitskrä�en 
herunterspielen oder gänzlich abstreiten. So seien, nach Kenneth Stampp, in einer 
ein�ussreichen Arbeit, die auf den Handlins aufbaute, die ersten AfrikanerInnen 
in Virginia im Großen und Ganzen den englischen „customary forms of servi-
tude“ entsprechend und gleich den „white servants“ behandelt worden (Stampp 
1956: 21). Auch in aktuellen Beiträgen �nden sich o� ähnliche Einschätzungen. 
So spricht etwa Holly Brewer davon, dass Indenturknechte/-mägde und SklavIn-
nen in der jungen Kolonie „similarly if badly“ behandelt worden seien (Brewer 
2017: 1048) und auch im Zuge der Debatten um das 1619-Project der New York 
Times wurde die Ballagh-�ese von Nell Irvin Painter erneut ausgegraben, die 
argumentierte, dass die ersten SklavInnen in Virginia Indenturknechte und 
-mägde waren und dass der „process of turning ‘servants’ from Africa into raci-
alized workers enslaved for life“ in den „1660s to 1680s“ stattgefunden habe.9

Dabei ließ die empirische Widerlegung vom Argument der Handlins nicht 
lange auf sich warten. Schon in der frühen Phase der Debatte konnte Carl Degler 
substanzielle Einwände gegen die Ballagh-�ese vorbringen. Er argumentierte, 
dass die englischen KolonistInnen des frühen 17. Jahrhunderts den Unterschied 
zwischen Sklaverei und Knechtscha� sehr wohl kannten und dass sich dies aus der 
Omnipräsenz des transatlantischen Sklavenhandels und der iberischen Sklaven-
systeme in Lateinamerika und der Karibik ergab (Degler 1959: 53). Zur Unter-
stützung seiner Au�assung konnte er auf eine Reihe an individuellen Beispielen 
aus den Kolonialdokumenten verweisen, die spätestens ab den 1630er Jahren auf 
die Präsenz lebenslanger Sklaverei für AfrikanerInnen auf Providence Island, 
Bermuda, Barbados, wie auch in Maryland und Virginia schließen lassen. Darüber 
hinaus rekonstruierte er die Preise für englische und afrikanische Arbeitskrä�e 
in Virginia in den 1640er Jahren und konnte zeigen, dass schwarze ‘servants’ 
durchgehend teurer verkau� wurden als weiße Indenturknechte und -mägde, 
woraus Degler den begründeten Schluss zieht, dass die lebenslange Dauer der 
‘Knechtscha�’ – was de facto natürlich Sklaverei bedeutete – einen höheren Preis 

9 https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/14/slavery-in-america-1619-first-
ships-jamestown – Zuletzt abgerufen: 9.3.2022.



172

legitimierte als einer, der für auf ein paar Jahre beschränkte europäischer Inden-
turarbeiterInnen erzielt werden konnte. Diese Deutung wird durch die Tatsache 
bestärkt, dass im Fall europäischer Knechte und Mägde stets die verbleibende, 
in Jahren datierte Laufzeit ihrer Indenturverträge in Inventarlisten aufgeführt 
wurde, während bei afrikanischen ‘servants’ beinahe durchgehend keine solche 
Laufzeit vermerkt war (ebd.: 59). Eine Reihe an Kaufverträgen und Testamenten 
aus dieser Periode, die Degler au�istet, sprechen eine noch eindeutigere Sprache 
und zeigen ohne Zweifel, dass zumindest die dort behandelten AfrikanerInnen 
„durante vita“ (zit. n. ebd.: 61) Eigentum ihrer BesitzerInnen waren, was wie 
ein Kaufvertrag aus Virginia von 1654 festhält, auch für den Nachwuchs der 
SklavInnen – „both male and female“ – galt (zit. n. ebd.: 60). 

Diese recht eindeutigen Indizien konnten von der materialistischen Position 
nicht ignoriert werden. AutorInnen in dieser Tradition entfernten sich von der 
radikalen Auslegung der Ballagh-�ese durch die Handlins, die grundsätzliche 
Stoßrichtung blieb allerdings die gleiche. So gestand Morgan zu, dass die frühen 
englischen KolonistInnen bereits Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen 
entwickelt hätten und die Sklaverei mit AfrikanerInnen schon vor den 1660er 
Jahren in Virginia praktiziert worden sei. Er betonte aber, dass eine substantielle 
Anzahl der frühen Schwarzen als freie SiedlerInnen in der Kolonie gelebt hätten. 
Für den Bezirk Northampton errechnet Morgan anhand einer Steuerliste aus 
dem Jahr 1668, dass 29 Prozent der dortigen schwarzen Bevölkerung außerhalb 
von Sklaverei und Knechtscha� lebte (Morgan 1972: 18; �ornton/Heywood 
2007: 327). Viele hätten als zeitlich befristete Knechte und Mägde fungiert und 
wären daher nach einiger Zeit in Freiheit gekommen. Allesamt, „servant, slave, 
or free, enjoyed rights that were later denied all Negroes in Virginia.“ (Morgan 
2003: 154) Diese Au�assung wurde auch von Barbara Fields übernommen (Fields 
1990: 104), und �eodore W. Allen berichtet, dass die kolonialen Dokumente aus 
Virginia von vor 1676 voll mit Beispielen seien, die auf ein „normal social standing 
and mobility for African-Americans“ hinweisen würden (Allen 2012b: 180). 

Mit der Arbeit von Breen und Innes (1982) erschien erstmals eine Monogra-
phie, die sich explizit der Situation der von Morgan erwähnten freien Schwarzen 
in Virginias Frühgeschichte widmete. Ira Berlin (2003) bezeichnete später die 
erfolgreichsten Individuen aus dieser Gruppe als ‘atlantische KreolInnen’ und 
erklärte, dass sie häu�g bereits an Afrikas Westküste Erfahrungen mit der eu-
ropäischen Kultur gemacht und das Christentum angenommen hätten. John 
�ornton und Linda Heywood (2007) arbeiteten die Au�assungen von Berlin 
später weiter aus. Diese AutorInnen sprachen nicht mehr grundsätzlich die von 
Degler gegen die Handlins vorgebrachte Tatsache ab, wonach es exklusiv schwarze 
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Sklaverei in den ersten Jahrzehnten der Kolonie gab, sondern argumentierten, 
dass der Status der Sklaverei noch �exibel gewesen sei und eine beträchtliche Zahl 
an freien AfrikanerInnen in der Kolonie gelebt hätten, die teilweise erfolgreiche 
P�anzerInnen und sogar selbst EigentümerInnen weißer Knechte und Mägde 
hätten werden können. Berlin zufolge, der sich hier auf die Typologie von Moses 
I. Finley (1998: 89f.) bezog, war das frühe Virginia noch keine Sklavengesell-
scha�, sondern eine Gesellscha� mit SklavInnen, in der die Sklaverei noch ein 
marginaler Aspekt des Produktionsprozesses gewesen sei (Berlin 2003: 8). Die 
Existenz der atlantischen KreolInnen, die durch kulturelle Assimilation und 
Geschick das soziale Terrain der frühen Kolonie ähnlich gut wie viele europäische 
SiedlerInnen hätten navigieren können, belege, dass der Prozess, der zu einer klar 
rassistischen Form der Sklaverei führte, noch nicht abgeschlossen gewesen sei 
und es – zumindest für die kulturell angepassten AfrikanerInnen – noch Spiel-
raum gegeben habe. Erst als die ‘Chartergeneration’ an atlantischen KreolInnen 
von der ‘Plantagengeneration’ abgelöst wurde, die aus weiter von der Westküste 
entfernten Regionen Afrikas stammte und weniger mit europäischer Kultur 
vertraut gewesen sei, habe, Berlin zufolge, die rassistische Plantagensklaverei sich 
voll entwickeln können (ebd.: 95-141). Auf diesem Weg konnte die Ballagh-�ese 
zumindest in modi�zierter Form aufrechterhalten werden. Die atlantischen 
KreolInnen wurden, wie es Vaughan (1995: 149) formuliert hat, zur Trump�arte 
des materialistischen Strangs. 

Nachdem schon kurz nach Erscheinen von Breen und Innes’ Buch manche 
HistorikerInnen auf den Fehler hingewiesen haben, Bezirke wie Northampton 
als charakteristisch für die gesamte Kolonie zu betrachten, formulierte John 
C. Coombs (2004; 2011a; 2011b; 2019) in den letzten zwei Jahrzehnten durch 
beeindruckende empirische Quellenanalysen scharfe Kritiken an den Überresten 
der Ballagh-�ese sowie ihrer adaptierten Variation. Auf Basis seiner Untersu-
chungen besteht kaum noch ein Zweifel, dass der standardmäßige Status von 
AfrikanerInnen, AfrokaribInnen und AfroamerikanerInnen in der frühen Kolo-
nie einer von lebenslanger erblicher Sklaverei war und die ‘atlantischen KreolIn-
nen’ eine winzige, geographisch stark konzentrierte Minderheit darstellten. Die 
Verzahnung der Ballagh- mit der Williams-�ese führte jedoch dazu, dass jene 
AutorInnen, die erstere ablehnten, glaubten, mit ihr zugleich jene von Williams 
entsorgen zu müssen. Als plausibelster Mechanismus, der die sofortige Übernah-
me der afrikanischen Sklaverei in der Kolonie erklären konnte, kamen für diese 
HistorikerInnen einzig die rassistischen Vorurteile der englischen SiedlerInnen 
in Frage – womit sie ironischerweise wiederum bei exakt der Erklärung von 
Ballagh landeten. Wie ich allerdings im Folgenden argumentieren will, ist das 
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von Coombs und anderen gesammelte empirische Material durchaus mit der 
Williams-�ese kompatibel. In diesen neueren Beiträgen steckt sogar implizit 
bereits eine materialistische Erklärung, anhand derer die Entstehung der farb-
codierten Sklaverei ohne jeglichen Rekurs auf tief verinnerlichte anti-schwarze 
Prägungen und Vorurteile der frühen SiedlerInnen formuliert werden kann. 

5.2.1 Flexibilität und Statusmobilität

In Hinblick auf den Status der frühen schwarzen Bevölkerung in Virginia lag 
der Fokus beider Seiten der Debatte nachvollziehbarer Weise auf den wenigen 
Dokumenten, aus denen sich dieser vermeintlich rekonstruieren lässt. Das wenige 
empirische Material kann in zwei Kategorien unterteilt werden: erstens die weni-
gen Anhaltspunkte für die Biographien von einzelnen schwarzen BewohnerInnen 
der Kolonie, die sich primär über juristische Auseinandersetzungen rekonstru-
ieren lassen, in die Schwarze involviert waren, und zweitens Volkszählungen, 
Inventarlisten, Testamente und Schenkungsverträge, die in größerem Ausmaß 
gewisse Schlüsse über den Status der frühen schwarzen Arbeitskrä�e und die 
quantitativen Relationen zwischen freien und unfreien AfrikanerInnen und 
AfroamerikanerInnen zulassen. 

Die Biographien freier Schwarzer in Virginia werden meist primär anhand von 
Gerichtsakten aus Accomack und Northampton an der Ostküste der Kolonie 
rekonstruiert, da aus diesen Bezirken relativ viele Dokumente erhalten geblieben 
sind (Coombs 2004: 122). Häu�g steht die Person von Anthony Johnson, ein 
schwarzer P�anzer, der größtenteils in Northampton County lebte, im Zentrum 
der Auseinandersetzung. Der Lebensweg dieses „‘schwarze[n] Patriarch[en]’ vom 
Pungoteague Creek“, wie er von Breen und Innes (1982: 17) bezeichnet wurde, 
dient dabei meist zur Versinnbildlichung der Statusmobilität der ‘atlantischen 
KreolInnen’. Die Geschichte von Anthony und seiner Frau Mary ist allerdings 
ambivalenter als sie manchmal dargestellt wird.

Anthony Johnson erreichte wahrscheinlich im Jahr 1621 auf einem Sklaven-
schi� Virginia. Er wurde wohl bei Ankun� als ‘Antonio a Negro’ vermerkt und 
an den P�anzer Edward Bennet verkau�, der eine Plantage auf der Südseite des 
James Rivers besaß. In einer Inventurliste von 1625 wird er als Knecht aufge-
führt, sein eigentlicher Status war aber wohl der eines Sklaven. 1622 entging er 
als einer der wenigen BewohnerInnen der Bennett-Plantage dem Angri� durch 
die Powhatan. Kurze Zeit darauf kam eine Afrikanerin mit dem Namen Mary 
auf die gleiche Plantage und sie und Johnson heirateten zu einem unbekannten 
Zeitpunkt in den 1620er Jahren. Sie lebten über vier Jahrzehnte gemeinsam und 
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bekamen vier Kinder (Breen/Innes 1982: 19f., Berlin 2003: 29f.).10 Mary kam 
vermutlich 1622 an Board der Margarett and John in die Kolonie und wurde wohl 
von einem portugiesischen Sklavenschi� erbeutet (Brown 1996: 108).

Über den Werdegang der Johnsons zwischen 1625 und 1640 ist wenig bekannt. 
Obwohl es Quellen gibt, die davon ausgehen, dass Anthony schon in den frühen 
1620er Jahren in Freiheit kam, �nden sich die ersten Beweise, wonach er kein 
Sklave mehr gewesen war, erst im Jahr 1640 oder 1641. Am plausibelsten ist, dass 
die Johnsons die restlichen 1620er und die gesamten 1630er Jahre in Sklaverei 
verbrachten, und es bleibt vollends unklar, wie sie ihre Freiheit erlangen konnten 
(Deal 1982: 255f.). Wahrscheinlich in den 1640er Jahren zog die Familie, die 
mittlerweile aus dem Ehepaar Johnson und mindestens vier Kindern bestand, 
nach Northampton. 1647 tauchen die Johnsons dort erstmals in Dokumenten 
auf. Kurze Zeit später zogen sie etwa dreißig Meilen weiter in den Norden, in 
einen weniger dicht bevölkerten und relativ isolierten Teil der Kolonie. Jedenfalls 
erhielt Johnson dort im Zuge des headrights-Systems im Juli 1651 250 Acres Land, 
die ihm für den Import von fünf SiedlerInnen zustanden. Da Kopfrechte häu�g 
verkau� wurden, ist nicht klar, ob er wirklich für deren Transport nach Virginia 
verantwortlich war. Er konnte auf diesem Weg auf alle Fälle ein beträchtliches 
Stück Land akquirieren, das zwar noch immer weit entfernt von den Dimensio-
nen der GroßplantagenbesitzerInnen zur gleichen Zeit war, der Familie aber ein 
gesichertes Einkommen ermöglichte (Breen/Innes 1982: 21; Berlin 2003: 30). 

Ihre Stellung wurde allerdings nach einem verheerenden Brand im Februar 
1653 plötzlich sehr prekär und die Johnsons mussten bei Gericht um Unterstüt-
zung ansuchen. Als Anthony und Mary im Jahr 1653 beim Bezirksgericht von 
Northampton um Steuerermäßigung ansuchten, vermerkten die involvierten 
Richter über die Johnsons, jene hätten „in Virginia über mehr denn dreißig Jahre 
als Einwohner gelebt“ und dabei von der SiedlerInnengemeinscha� durch „har-
te Arbeit und bekannten Dienst“ Anerkennung erworben (zit. n. Breen/Innes 
1982: 21). In einer bemerkenswerten Entscheidung veranlasste das Gericht die 
weiblichen Familienmitglieder Mary sowie ihre beiden Töchter, angesichts ihrer 
Notlage, von sämtlichen ö�entlichen Steuern und Abgaben auszunehmen, was 
dabei half, den nach dem Brand ramponierten Hof wieder zu sanieren (ebd.: 22). 

10 Deal zufolge ist es keineswegs ausgemacht, dass es sich bei Anthony und Mary Johnson 
um die schwarzen SklavInnen handelte, die unter den Einträgen ‘Antonio a Negro’ und 
‘Mary a Negro Woman’ in die Kolonie kamen. Ebenso könnte es sein, dass beide unter 
den vielen namenslosen Schwarzen waren, die 1624 und 1625 in Virginia verkau� wur-
den. Dennoch gesteht auch er zu, dass es Indizien gebe, die naheliegen, dass es sich bei 
Antonio tatsächlich um den späteren Anthony Johnson handelte (Deal 1982: 255).
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Damit wurde die Familie steuerlich den europäischen P�anzerInnenfamilien 
gleichgestellt. Seit den 1620er Jahren waren sämtliche Frauen von der Steuer-
p�icht, den tithes, ausgenommen. Da unterstellt wurde, Frauen würden sich nur 
mit Hausarbeiten beschä�igen, galten sie nicht als besteuerungsfähig (ebd.: 23) 
Mit einem Gesetz von 1643 wurden schwarze Frauen von dieser Freistellung 
allerdings ausgenommen. Dabei handelt es sich um den ersten expliziten Aus-
druck rassistischer Ungleichbehandlung im Kolonialrecht zwischen Euro- und 
AfroamerikanerInnen (Brown 1996: 116�.). Die vergeschlechtlichte Arbeitstei-
lung, die für die europäische SiedlerInnenbevölkerung als selbstverständlich galt, 
wurde im Fall schwarzer Frauen ausgesetzt – sie galten nicht als Haus-, sondern 
als Feldarbeiterinnen. Afrikanerinnen wurden damit rechtlich in ihrer Rolle 
als Arbeitskrä�e für die Plantagenproduktion festgeschrieben und männlichen 
schwarzen Sklaven und Knechten gleichgesetzt. Dass die weiblichen Mitglieder 
der Familie Johnson von dieser Diskriminierung ausgenommen wurden, zeige 
Breen und Innes (2003: 23) zufolge, dass „der wirtscha�liche Erfolg der Johnsons“ 
das Gericht dazu brachte, „bei der Durchsetzung von Rassenschranken lokale 
Zurückhaltung zu üben.“

Aus einem späteren Gerichtsakt lässt sich eine weitere Auseinandersetzung 
rekonstruieren, in die Anthony Johnson involviert war und aus der hervorgeht, 
dass er nicht nur als mittlerer P�anzer fungierte und mit allerlei gut situierten 
BürgerInnen von Virginia Kontakte p�egte, sondern er auch Sklavenbesitzer war. 
Ein Händler namens Gouldsmith berichtet davon, dass er bei einem Besuch auf 
Johnsons Hof von einem schwarzen Mann namens John Casor angesprochen 
worden sei, der ihm gegenüber darauf insistierte als Indenturknecht nach Virginia 
gekommen zu sein, von Johnson aber gesetzeswidrig seit sieben Jahren als Sklave 
gehalten werde. Johnson insistierte Gouldsmith gegenüber darauf, er habe Casor 
als Sklaven auf Lebenszeit erworben (ebd.: 24). Ein benachbarter P�anzer der 
Johnsons namens Robert Parker versuchte die Gunst der Stunde auszunutzen 
und brachte Casor auf seine eigene Plantage, stieß ein Gerichtsverfahren um die 
Freiheit des Knechts mit umstrittenen Status an und ho�e in diesem Zusammen-
hang, „die meisten seiner [Johnsons] Kühe als Wiedergutmachung“ zu erlangen 
(zit. n. ebd.: 25). Darau�in beschlossen die Johnsons Casor freizulassen. Im März 
1655, etwa drei Monate nach dieser Entscheidung, überlegte es sich der ‘schwarze 
Patriarch’ jedoch anders. Er klagte Parker um seinen ehemaligen Sklaven und 
bekam Recht. Casor ging zurück ins Eigentum von Johnson und Parker hatte 
die Kosten aller Forderungen im Fall zu tragen (ebd.: 26). 

Aus dieser und ähnlichen Episoden aber, wie Berlin (2003: 38), den Schluss 
zu ziehen, dass „the free blacks’ presence […] subverted the logic of racial slavery“, 
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ist kaum haltbar. Das historische Material legt einen anderen Schluss nahe. Viel-
mehr zeigen die Ereignisse nach dem Feuer von 1653 – über dessen Ursprung 
nichts bekannt ist –, wie viele Umstände zusammenkommen mussten, wieviel 
Intervention von ein�ussreichen europäischen SiedlerInnen notwendig war und 
wie einwandfrei der Ruf freier Schwarzer innerhalb der SiedlerInnengemein-
scha� sein musste, um überhaupt – wie an der Steuerfreistellung der weiblichen 
Johnsons sichtbar wurde – auf den für EuropäerInnen normalen Status gestellt 
zu werden. Weitere Anzeichen für Diskriminierungen und Feindseligkeiten 
gegenüber der schwarzen Familie �nden sich nicht nur in den Handlungen von 
Robert Parker, dem Nachbarn der Johnsons, sondern auch in weiteren Fällen 
(Deal 1982: 258-279). So versuchte ein weißer Namensvetter des Sohnes von 
Johnson jenen mit Hilfe eines örtlichen Sheri�s um ein Stück Land, das recht-
mäßig Anthony zustand, zu betrügen. Auch wenn dies scheiterte, hatte später ein 
anderer Nachbar beim gleichen Vorhaben Erfolg. Edmund Scarborough fälschte 
anscheinend im Jahr 1667 einen Brief im Namen von Anthony Johnson – den 
der Analphabet Johnson selbst nicht verfasst haben konnte – in dem stand, je-
ner habe gegenüber Scarborough noch ausstehende Schulden zu begleichen. Da 
letzterer einer der ein�ussreichsten weißen Plantagenbesitzer an der Ostküste 
war, ließ Johnson wohl aufgrund der schlechten Aussichten vor einem durch 
Großp�anzerInnen besetzten Gericht von juristischen Mitteln ab. Als er im Jahr 
1670 starb, wurden die letzten Reste an Landbesitz in Virginia, anstatt wie üblich 
an seine Nachkommen transferiert zu werden, von einem Gericht der englischen 
Krone zugesprochen, da Johnson, dem Urteilspruch zufolge, „a Negroe and by 
consequence an alien“ war (zit. n. ebd.: 270).

Neben den Johnsons �nden sich noch einige weitere Beispiele ‘atlantischer 
KreolInnen’, deren Handlungen sich im 17. Jahrhundert an Virginias Ostküste 
in den Dokumenten niedergeschlagen haben. Sklaven wie Emanuel Driggus, 
Bashaw Fernando, Francis Payne, Anthony Longo oder John Graweere konnten 
auf verschiedenen Wegen ihre Freiheit durchsetzen und kleine Farmen aufbauen 
(Berlin 2003: 36f.). Es �nden sich immer wieder beachtliche Beispiele für die 
Widerstandsfähigkeit, aber auch Selbstsicherheit der frühen freien Schwarzen 
in der Kolonie. Anthony Longo beschimp�e im Jahr 1655 beispielsweise einen 
Gerichtsdiener, der ihm einen Ha�befehl bezüglich seiner Person zuzustellen 
versuchte, mit den Worten „shitt of your warrant“, wie der traumatisierte Kolo-
nialbedienstete später berichtete (zit. n. ebd.: 43). Trotz allem blieb aber die Zahl 
dieser Menschen, wie selbst der zur Übertreibung der Bedeutung der ‘KreolInnen’ 
neigende Berlin zugestehen muss, winzig (ebd.: 37). Anzeichen rassistischer Dis-
kriminierungen durch koloniale Institutionen sind jedoch zuhauf vorhanden. 
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Hier sind vor allem Gerichtsprozesse aufschlussreich, die im Vergleich zu anderen 
Aspekten des Lebens in Virginia relativ umfassend rekonstruiert werden können.

Paul D. Halliday zufolge �nden sich klare Anzeichen für Diskriminierung, 
sobald AfrikanerInnen zum Gegenstand von Gerichtsverfahren wurden. Ein 
bis vor kurzem fast unbeachteter Fall war jener eines im Juli 1625 in Virginia 
angekommenen Afrikaners, der vom General Court in Virginia mit dem Namen 
‘Brase’ bezeichnet wurde.11 Brase’s Case bietet einen seltenen Einblick in frühe 
Rechts- und Statusverhältnisse in Virginia. Halliday zufolge wurde Brase als 
namensloser ‘Negro’ als Teil eines gekaperten spanischen Schi�es von Englän-
derInnen in karibischen Gewässern angeeignet und nach Virginia transportiert. 
Im Juli 1625 entschied der sechs Jahre zuvor gegründete General Court von Vir-
ginia über den Verbleib des von Kapitän Nathaniel Jones erbeuteten spanischen 
Schi�es, wie auch dessen Fracht und Besatzung. Die vierzehn englischen Crew-
mitglieder sowie ein Franzose, der sich am spanischen Schi� befand und laut 
den Aufzeichnungen mit den EngländerInnen nach Virginia kommen wollte, 
sollten vom Gouverneur und dem Rat nach eigenem Ermessen Aufgaben in der 
Kolonie zugeteilt bekommen (Halliday 2019: 237). Das Schi� sicherte sich ein 
Richter des General Courts, Francis West, der dafür zwöl�undert Pfund Tabak 
an Kapitän Jones zu entrichten hatte. Der portugiesische Seelotse, der ebenso mit 
nach Virginia gebracht wurde und als Subjekt des mit England zu jener Zeit im 
Krieg be�ndlichen spanischen Königs galt, wurde vom Gericht genauer beäugt, 
wobei unklar ist, was mit ihm geschah (ebd.).

Der namenlose Afrikaner wurde zunächst vom Gericht als Arbeiter auf die 
Ländereien des damaligen Gouverneurs von Virginia George Yeardley verwiesen, 
wo er sogar einen Lohn für seine Dienste ausbezahlt bekommen sollte. Zwei 
Monate später nahm sich das Gericht erneut des Falls an. Der nun als ‘Brase’ 
bezeichnete Mann sollte, so der Entscheid, an das Ratsmitglied und den zeitwei-
ligen Gouverneur Francis Wyatt verkau� werden. Kapitän Jones versuchte zwar 
einen Anspruch auf den afrikanischen Passagier geltend zu machen und berief 
sich dabei möglicherweise darauf, dass ‘Brase’ dem spanischen Recht nach als 
Eigentum galt und daher dem englischen Recht folgend dem Kapitän, der ihn 

11 Wie Halliday argumentiert, könnte Brase eine fehlerha�e Übertragung eines portugie-
sischen oder spanischen Wortes ins Englische gewesen sein. Der Name könnte sowohl 
auf die Herkun� von Brase hindeuten (Brasilien), brazo oder braço, d.h. das spanische 
oder portugiesische Wort für Arm und damit von seiner Profession als Handarbeiter 
(bracero) abgeleitet sein, oder auch von brazelete abstammen, dem Wort für die Bronze- 
und Kupferketten, die im westafrikanischen Sklavenhandel als Währung dienten 
(Halliday 2019: 237, Fn. 5).
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erbeutet hat, als „lawful prize“ (zit. n. ebd.: 254) zugesprochen werden sollte. Das 
Gericht entschied aber gegen Jones und sprach ‘Brase’ Gouverneur Wyatt als 
vermutlich lebenslangen Knecht zu. Hierfür wurde kein geltendes Rechtsprinzip 
herangezogen, sondern willkürlich anhand des Interesses eines Richters und 
hochrangigen Politikers entschieden. 

Eine ähnliche Form judikativer Willkür �ndet sich beim Fall von John Punch. 
Dieser versuchte zusammen mit einem schottischen und einem holländischen 
Knecht im Juni 1640 von der Plantage ihres Herren zu �üchten. Nachdem sie 
allerdings gefasst und vor Gericht gestellt wurden, entschied jenes, dass alle drei 
mit dreißig Peitschenhieben bestra� werden sollten. Zusätzlich wurde die In-
denturlänge der beiden europäischen Knechte um vier Jahre verlängert. John 
Punch allerdings, so das Urteil, „being a negro […] shall serve his said master 
or his assigns for the time of his natural Life“ (zit. n. Higginbotham 1978: 28). 
Wie Allen (2012b: 179) festhält, existierte, wie auch im Fall von Brase, für diese 
Entscheidung keine rechtliche Grundlage. Eine plausible Interpretation wäre, 
dass Punchs Besitzer die Situation ausnutzte, um aus einem Indenturknecht einen 
Sklaven und damit eine Arbeitskra� auf Lebenszeit zu machen. Eine Option, die 
scheinbar nur im Falle des Afrikaners o�enstand.

Ein weiteres aufschlussreiches Beispiel �ndet sich in der Causa von Elizabeth 
Key. Als die mixed-race Sklavin Key im Bezirksgericht von Northumberland im 
Jahr 1656 ihre Freiheit einklagte, bekam sie vor Gericht zunächst Recht. Zwei 
Monate später wurde die Entscheidung allerdings vom General Court in James-
town wieder revidiert. Dieser bestand aus dem Gouverneur und dem Rat und 
damit wohl ausschließlich aus SklavenbesitzerInnen (Coombs 2011b: 262). Keys 
Anwalt brachte in der General Assembly, die in solchen Fällen als letzte juristische 
Instanz fungierte, gegen diese Revision Berufung ein. Erst im Jahr 1659 war die 
Angelegenheit endgültig geklärt und Key war eine freie Frau. Begründet wurde 
diese Entscheidung damit, dass sie die illegitime Tochter des früheren Parlamen-
tariers �omas Key war, nach ihrer Geburt getau� wurde und nachweislich als 
gläubige Christin galt. Zudem wurde, als sie von ihrem Vater zwei Jahrzehnte 
zuvor verkau� wurde, im Kaufvertrag eine begrenzte Dauer ihres Status als Magd 
angegeben. Doch selbst unter diesen äußerst günstigen Bedingungen – Key hatte 
ein englisches Elternteil, war Christin, stammte von einem respektablen Bürger 
ab und konnte auf einen Kaufvertrag mit limitierter Dauer verweisen – hatte sie 
große Schwierigkeiten, ihre Freiheit vor Gericht durchzufechten (ebd.: 260f.). 
Der Fall von Key zeigt daher, wie schwierig es für weniger vorteilha� situierte 
SklavInnen gewesen sein muss, auf legalem Weg in Freiheit zu kommen. Implizit 
steckt in Keys Fall auch eine Auskun� über die Situation der allerfrühesten 
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afrikanischen BewohnerInnen der Kolonie insgesamt. Key war im Jänner 1656 
25 Jahre alt und wurde laut Gerichtsakten um 1630 als Tochter einer Sklavin 
geboren. Coombs sieht darin „perhaps the clearest evidence available that the 
practice of holding Africans in permanent bondage dated back at least to the 
late 1620s“ (Coombs 2019: 227; vgl. auch Coombs 2011b: 261).

Neben diesen individuellen Fällen �nden sich Hinweise auf den Status früher 
AfrikanerInnen und AfroamerikanerInnen in Virginia auch in anderen Quellen. 
Coombs untersuchte Inventarlisten, Erb- und Schenkverträge sowie Gerichts-
akten aus den Festlandbezirken westlich von Accomack und Northampton, 
die in der bisherigen Ursprungsdebatte wenig beachtet wurden, obwohl über 
90 Prozent der dokumentierten schwarzen Bevölkerung außerhalb der beiden 
erwähnten Bezirke lebte (Coombs 2011b: 257). In diesem Material �nden sich 
Coombs zufolge – im Gegensatz zu jenen von der Halbinsel an der Ostküste – 
kaum Indizien für die Existenz einer nennenswerten Zahl an freien Schwarzen. 
Während sich in den Dokumenten aus Accomack und Northampton fast sechzig 
Menschen afrikanischer Herkun� ermitteln lassen, die in keinem Verhältnis 
persönlicher Abhängigkeit standen, enthalten die Aufzeichnungen aus den an-
deren Bezirken nur 26 klar identi�zierbare Individuen, die sich dieser Kategorie 
zuordnen lassen. In Bezug auf besteuerbares Eigentum ist die Disparität noch 
größer. Während in Northhampton in den 1660er und 1670er Jahren dreizehn 
schwarze BewohnerInnen aufgelistet werden, die tithes zu entrichten hatten – 
was heißt, dass sie über Arbeitskrä�e verfügten –, �nden sich in Listen aus den 
anderen Lokalitäten lediglich zwei (ebd.).

Am verheerendsten sind die Erkenntnisse, die Coombs und andere aus der 
Analyse zuvor unbeachteter Dokumente gewinnen konnten, allerdings für die 
seit Oscar und Mary Handlins Intervention verbreitete Au�assung, wonach der 
Sklavenstatus für AfrikanerInnen in der Frühgeschichte der Kolonie noch nicht 
de�niert oder kaum verbreitet gewesen sei und sich der Status schwarzer und 
europäischer Arbeitskrä�e nicht voneinander unterschieden hätte. Insgesamt 
hatten im Jahr 1676 83 Prozent der englischen Knechte den Bestandsaufnahmen 
der Counties zufolge die verbleibende Dauer ihrer Indenturverträge neben ihrem 
Namen aufgelistet, während dies nur bei zwei (Individuen, nicht Prozent) der 
gelisteten Schwarzen der Fall war. Diese wurden zudem meistens ohne Namen 
oder nur mit Vornamen und der Kategorie Negro anstelle eines Nachnamens in 
den Dokumenten vermerkt. Dies lasse nach Coombs nur den Schluss zu, dass 
die lebenslange Sklaverei der bei weitem dominante Status von afrikanischen 
ArbeiterInnen schon innerhalb der ersten Jahrzehnte war (ebd.: 258). Zwar gab 
es, wie der Fall von John Punch zeigt, schwarze Indenturknechte und -mägde, 
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diese waren allerdings wesentlich seltener und zumeist AfrikanerInnen, die sich 
zuvor in England au�ielten (Walsh 2010: 116f.). Der standardmäßige Status 
afrikanischer Arbeitskrä�e war zweifelsohne die Sklaverei.12

Arbeiten wie jene von Morgan, Breen und Innes oder von Berlin machen nach 
Coombs den Fehler, die sehr außergewöhnlichen Bedingungen an der Ostküste 
Virginias als exemplarisch für den allgemeinen Status von Schwarzen in der 
Kolonie anzunehmen. Auf der Delmara-Halbinsel im Osten der Kolonie, auf der 
sich die Bezirke Northampton und Accomack be�nden, haben in der Periode 
zwischen 1640 und 1675 27 Prozent der sklavenbesitzenden ErblasserInnen einige 
oder sogar alle ihre SklavInnen nach ihrem Ableben in die Freiheit entlassen. Im 
Rest der Kolonie, in dem wie gesagt über 90 Prozent der Sklavenpopulation lebte, 
betrug der Anteil allerdings nur durchschnittlich sechs Prozent (Coombs 2019: 
229). Während also an der Ostküste eine sichtbare Gemeinscha� an ‘atlantischen 
KreolInnen’ entstehen konnte, waren selbige am östlicheren Festland lediglich 
ein „miniscule sliver of the overall population“ (ebd.: 228). Demnach deutet 
alles darauf hin, dass es sich bei den ersten Schwarzen in der Kolonie Virginia 
direkt nach deren Ankun� im Jahr 1619 um eine Klassenfraktion handelte, 
deren standardmäßiger Zustand jener der lebenslangen und erblichen Sklaverei 
war – ein Status, wiederum, was am Fall von Punch ersichtlich wurde, für den 
EuropäerInnen nicht vorgesehen waren.

5.2.2 Iberische Vorbilder und die neuen Kaufleute

Doch wie lässt sich diese Faktenlage erklären? Aufgrund der Konfundierung der 
Ballagh- und der Williams-�ese fallen HistorikerInnen gegenwärtig meist auf 
den konkurrierenden Erklärungsansatz von Jordan und Degler zurück. Coombs 
selbst bekennt sich o�en zur kulturalistischen Position:

12 Auch die lange diskutierte Frage, ob die frühe Sklaverei in Virginia bereits vererbt wurde, 
kann wohl abschließend anhand der Dokumente geklärt werden. In den Inventarlisten, 
die Coombs analysiert hatte, waren 33 Kinder vermerkt, die unter sechzehn und 27, die 
unter zwölf Jahren alt waren. Bis auf eines hatte keines von ihnen eine Indenturlänge ne-
ben dem Namen vermerkt und ihr Preis war durchgehend höher als der von englischen 
Knechten und Mägden. Bei diesen Kindern handelte es sich relativ zweifelsfrei, wie auch 
bei Elizabeth Key, um den Nachwuchs von SklavInnen, die bereits in der Kolonie gebo-
ren wurden und den Sklavenstatus von ihren Eltern geerbt hatten. Zusätzlich gestützt 
wird diese Einschätzung durch die Analyse von Testamenten und Eigentumsurkunden 
aus der Periode vor 1662. In diesen wird der Eigentumsanspruch der ErbnehmerInnen 
auf den Nachwuchs der Sklavinnen festgehalten (Coombs 2011b:�258f.).
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�e negative perception of ‘Negroes’ prevalent among the English – which had 
developed over the course of seven decades of encounters with Africans – had be-
come so deeply entrenched by 1619 that the colony’s government saw no reason to 
legislatively create a category of legal personhood in which to place them. It was 
simply taken as given that such ‘brutish’ people who were ‘not Christians’ could be 
treated as property and therefore, unlike with white servants, it was not necessary 
to de�ne what rights and protections they retained in bondage because none need 
be a�orded them. (Coombs 2019: 229f.)

Auch viele andere Sklaverei- und Chesapeake-HistorikerInnen vertreten mitt-
lerweile ähnliche Positionen (Morgan 2019: 105f.; Halliday 2019: 239). Meinem 
Eindruck nach kann Jordans Erklärung für den Ursprung der rassistischen Skla-
verei mittlerweile fast als hegemonial bezeichnet werden – selbst unter manchen 
marxistischen AutorInnen (Parent 2003: 106). Gleichzeitig ist es allerdings frag-
lich, ob die psychokulturelle Position in der Ursprungsdebatte die plausibelste 
Erklärung für das von Coombs zu Tage geförderte Material bereitstellt.

Philip D. Morgan, der sich positiv auf Jordans Erklärungsansatz bezieht, hat 
selbst eingeräumt, dass von sämtlichen Gründen, warum sich die afrikanische 
Sklaverei in Virginia durchgesetzt hat, „unquestionably, the most important factor 
was the Iberian example“ (Morgan 2019: 106). Die Bedeutung des iberischen 
Vorbilds wurde bereits von Degler (1959: 53) und Jordan (1968: 56-63) gegen 
Ballagh und die Handlins festgehalten (Ballagh 1902: 31; Handlin/Handlin 
1950: 206). Vor allem Jordan vermittelte jedoch diesen richtigen und wichtigen 
Einwand mit seiner kulturalistischen Erklärung: Die englischen KolonistInnen 
und Kau�eute hätten weder intentional versucht die iberischen Mächte nachzu-
ahmen noch hätten sie Interesse gezeigt, aktiv in den Sklavenhandel einzusteigen. 
Erst die Erfordernisse der kolonialen Situation hätten die englischen SiedlerInnen 
dazu geführt, unbedacht und instinktiv das iberische Vorbild aufzugreifen und 
es entlang ihrer spezi�sch englischen Vorurteile und Einstellungen bezüglich 
schwarzer Menschen zu modeln (Jordan 1968: 60f.). 

Entgegen dieser Au�assung versuchten die EngländerInnen aller morali-
schen Ablehnung des iberischen Kolonialismus zum Trotz gerade zu Beginn 
der Kolonisierung, wie April Lee Hat�eld gezeigt hat, sehr bewusst Elemente 
des spanischen Kolonialsystems zu implementieren (Hat�eld 2007: 7�.). Engli-
sche Kau�eute wurden schon in den 1480er Jahren auf den Geschä�szweig des 
westafrikanischen Sklavenhandels aufmerksam (Rugemer 2018: 46f.). Um 1550 
etablierte sich ein kontinuierlicher Handel zwischen Westafrika und England 
– allerdings ohne permanente englische Präsenz am südlichen Kontinent. In 
diesem Kontext machten englische Kau�eute innige Bekanntscha� mit dem 
Sklavenhandel und versuchten relativ erfolglos in diesen einzusteigen. Seefahrer 
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wie Francis Drake und John Lovell drangen im Au�rag von John Hawkins ab den 
1560er Jahren erfolgreich in das portugiesische Monopol ein und transportierten 
einige hundert SklavInnen in die spanische Karibik. Dieses Projekt wurde aber 
durch einen Angri� der spanischen Flotte 1568, die fünf von Hawkins sieben 
Schi�en zerstörte, beendet (Guasco 2014: 68f.; Kaufmann 2017: 57f.). Anfang 
des 17. Jahrhunderts, dem Zeitpunkt der Gründung der Kolonie Virginia, war 
Westafrika bereits als wichtige Handelszone des englischen Kaufmannskapitals 
etabliert, das dort Rotholz, Pfe�er, Elfenbein und Gold einkau�e (Brenner 2003: 
164f.; Rugemer 2018: 12�.; Coombs 2019: 216f.). Es war jedoch die Initiative 
der neuen Kau�eute um Maurice �omson, auf die hin ab den 1630er Jahren 
ein neuerlicher englischer Versuch in den Sklavenhandel einzusteigen, in Angri� 
genommen wurde. Dies geschah jedoch in krassem Gegensatz zum iberischen 
Vorbild auf Basis von interloping, das heißt durch das Umgehen des royalen Mono-
pols der Merchant Adventurers auf den Handel mit der afrikanischen Westküste 
als auch durch das Umgehen des Asientos der kastilischen Krone. Auf diesem 
Weg brachten drei Schi�e von �omson bereits im Jahr 1626 60 SklavInnen in 
die Kolonie auf St. Kitts. 

Die neuen Kau�eute hatten sich ihre Sporen durch den Transport von Inden-
turknechten und -mägden in den ersten Jahren die Kolonie Virginia verdient und 
konnten im Zuge des headright-Systems große Ländereien ansammeln. �omson 
alleine zeichnete sich um das Jahr 1635 für etwa 25 Prozent der Tabakexporte 
aus der Kolonie verantwortlich und ab den 1640er Jahren investierten er und 
seine Verbündeten auch intensiv in Zuckerrohrplantagen auf Barbados (Swingen 
2015: 18). Es waren diese Leute, die in einer kollektiv geplanten Anstrengung 
westafrikanische SklavInnen nach Virginia brachten. Hierbei handelte es sich 
um keine „unthinking decision“ wie es Jordan (1968: 44) formuliert hat, sondern 
es war einiges an Kalkulation und politischer Durchsetzungsfähigkeit nötig. 
Die kolonialen Kau�eute mussten sich gegen royal sanktionierte Monopole und 
Verbote an Piraterie an kastilischen Schi�en wie auch interkolonialem Handel 
durchsetzen. Nur auf Basis ihrer Verbindungen und ihrer Verfügung über eigene 
Schi�e konnten sie in diese Märkte eindringen. Allerdings machte das Risiko die 
menschlichen Waren teuer. Ihre KäuferInnen waren daher beinahe ausschließlich 
reiche Großp�anzerInnen, die eng mit den neuen Kau�euten verbunden waren. 
Alle schwarzen SklavInnen, Knechte und Mägde, die in Virginias Volkszäh-
lungen von 1620 und 1625 gelistet werden, waren im Besitz von politischen 
AmtsträgerInnen und Ratsmitgliedern (Coombs 2011a: 338-347). Die größeren 
P�anzerInnen nutzten ihre Positionen im Rat der Kolonie und dem Council Court 
als Werkzeuge der Aneignung und der sozialen Schließung, mittels derer bloße 
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P�anzerInnen vom Zugang zur lukrativsten Arbeitskra�, dem fruchtbarsten 
Boden und den besten Handelsbeziehungen ausgeschlossen wurden. Dadurch 
konnten sie fast 80 Prozent der 305 headrights auf schwarze SklavInnen, die in 
den 1630er und 1640er Jahren vergeben wurden, für sich beanspruchen (Coombs 
2004: 38). Der Besitz von SklavInnen war in der Frühphase Virginias damit klarer 
Ausdruck der Zugehörigkeit zur herrschenden Klassenfraktion.

Besonders wichtig für die Praxis der kolonialen P�anzerelite war die koloni-
ale Gerichtsbarkeit, da sie es ermöglichte, englische Rechtsprinzipien, die der 
Sklaverei zuwiderliefen, zu umgehen und gleichzeitig der Plantagensklaverei 
dienliche Gewohnheitsrechte zu konstruieren und durchzusetzen. Während das 
römische Recht in den iberischen Kolonien – aus Gründen, die bereits dargelegt 
wurden – auch zur Einhegung jener Macht diente, die EigentümerInnen über 
ihre SklavInnen ausüben konnten, war die Rolle des Rechts in Virginia die ge-
nau entgegengesetzte. In anglo-amerikanischen Plantagenkolonien stellten die 
SklavenbesitzerInnen zugleich Exekutive, Legislative und Judikative dar und 
konnten als LaienrichterInnen unbehelligt von äußeren Ein�üssen Gesetze zur 
Regulierung der Sklaverei ad hoc und ihren Interessen entsprechend einführen, 
wie oben am Beispiel von Brase exemplarisch gezeigt worden ist (Halliday 2019: 
254f.). Tomlins beschreibt die Form der Rechtsprechung, die sich in den ersten 
Jahrzehnten der Kolonie durchgesetzt hatte, tre�end. Das koloniale Recht in 
Virginia war ihm zufolge

a local creation that responded to local contexts by drawing selectively on elements 
of English statute law that addressed agricultural cultivation. It retained something 
of the blunt severity of the Lawes [Devine, Morall, and Martiall; L.E.], while trans-
forming the primary objective of discipline from that of collective survival and civic 
order to individual planter pro�t. (Tomlins 2010: 263)

Während die iberische Sklaverei in Amerika ein staatlich forciertes Projekt war 
und die kastilische Krone stets versuchte ihre KolonistInnen durch Institutionen 
wie Kirche und Recht zu kontrollieren und ihre Gewaltmittel zu begrenzen, �ndet 
sich im frühen Anglo-Amerika das exakt umgedrehte Verhältnis. Der Einstieg 
in die Sklaverei durch englische Kau�eute war ein privates Projekt, das anfangs 
gegen royal sanktionierte Handelsmonopole durchgesetzt werden musste. In den 
Kolonien selbst diente die Gerichtsbarkeit und die Kolonialverwaltung insgesamt 
keineswegs als kontrollierender und einhegender Faktor, sondern wurde von der 
Kolonialelite als Aneignungsmittel verwendet. Sie nutzten ihre Ämter schamlos als 
Bereicherungsquelle und konstruierten sich durch die Übernahme iberischer Prak-
tiken, willkürlich ausgelegter englischer Rechtsprinzipien und biblischer Bezüge 
Gewohnheitsrechte, die ihren Interessen dienlich waren (�ornton 1998: 146f.). 
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Beim iberischen Kolonialismus und seinem Verhältnis zur Metropole handel-
te es sich sozusagen um einen transatlantischen Absolutismus, der den Wider-
spruch zwischen parzellierten Souveränitäten und einer zentralisierten Monar-
chie (Wood: 2017: 173) über den Ozean hinweg reproduziert hatte. Die frühen 
anglo-amerikanischen Kolonien hingegen waren zwar keine Übertragung des 
agrarischen Kapitalismus Englands – das war aufgrund der weiten Verfügbarkeit 
von Land, die den europäischen ArbeiterInnen permanent eine Subsistenzoption 
o�enließ, nicht praktikabel. Dennoch wurden gewisse Elemente der kapitalisti-
schen Produktionsweise, wie das beschriebene, symbiotische Verhältnis zwischen 
kreditgebenden Kau�euten und agrarischen ProduzentInnen reproduziert und das 
Endprodukt auf einen endogen wachsenden kapitalistischen Absatzmarkt expor-
tiert (Miles 1987: 81f.). Auch die in England bereits in Ansätzen durchgesetzte 
Trennung von Politik und Ökonomie hatte Auswirkungen auf die kolonialen 
Sozialformationen. Während es die iberischen Mächte darauf anlegten, ihre ko-
lonialen Außenposten direkt zu regieren, versuchte der englische Staat anfangs 
lediglich die politischen Rahmenbedingungen für die wirtscha�liche Selbstent-
faltung der Plantagenökonomien bereitzustellen. Während die kastilische Krone 
schnell versuchte, den Transport von Arbeitskrä�en in die Kolonien direkt unter 
ihre Kontrolle zu bringen, überließ die englische Krone diese Angelegenheit der 
Initiative von privaten Kau�euten. Natürlich waren die Stuarts in den frühen 
Jahrzehnten Virginias nicht unbeteiligt an der Versorgung mit Knechten, Mägden 
und SklavInnen. Das headrights-System, das den Import von ArbeiterInnen mit 
Grundbesitz belohnte, basierte schließlich auf einer königlichen Proklamation 
(Brewer 2017: 1045f.). Dennoch war die Gestaltung der Kolonien anfangs den 
SiedlerInnen selbst überlassen. Erst im Zuge von Cromwells Western Design in 
den 1650er Jahren versuchte der englische Staat, zunächst ziemlich erfolglos, 
stärkeren Ein�uss auf die koloniale Entwicklung zu nehmen (Bennett 2020: 23).

Die englischen Plantagenökonomien in Amerika waren vom agrarischen Ka-
pitalismus in mehrfacher Hinsicht beein�usst und mit ihm artikuliert. Jedoch 
führte der Raum, der den KolonistInnen in Virginia und anderen englischen 
Kolonien zur Selbstentfaltung gelassen wurde, im Fall der Plantagenökonomien 
im Süden und auf der Karibik dazu, dass sich die Proto-Trennung von Politik 
und Ökonomie nicht auf die Neue Welt übertragen konnte. Die Stuarts haben 
ihre Macht nicht wie die kastilische Krone in den Kolonien durch ihre Reprä-
sentantInnen und juridische Institutionen transplantiert, sondern auf Handels-
kompanien, Kau�eute und SiedlerInnen outgesourct (Pal 2021: 7f.). Der innere 
Kreis der Virginia Company sowie jene, die es scha�en im Chaos der ersten 
Jahre politische Posten und Land zu gewinnen – häu�g neue Kau�eute, oder mit 
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jenen verbundene KolonistInnen – nutzten politische und gerichtliche Ämter als 
Werkzeuge zu ihrer Bereicherung, zum Ausschluss der freien Bevölkerung von 
den zentralen Ressourcen und zur Unterdrückung der unfrei arbeitenden Sied-
lerInnen. Dementsprechend war die politische Gewalt zugleich und unmittelbar 
Mittel der ökonomischen Aneignung. Der Staat kann in dieser Zeit durchaus 
als „Werkzeug, das von einer einzigen Klasse oder Fraktion total manipuliert 
wird“ (Poulantzas 2017: 160), beschrieben werden. Er war mehr Instrument als 
soziales Verhältnis. Allerdings konzentrierte die Plantagenproduktion immer 
mehr Knechte, Mägde und SklavInnen auf engem Raum, die unter erbärmli-
chen Bedingungen arbeiten mussten und gleichzeitig auf jede erdenkliche Weise 
unterdrückt wurden, während die kleineren P�anzerInnen, PächterInnen und 
der Rest der freien SiedlerInnenbevölkerung durch die Konzentration von Land 
und Arbeitskra� bei den Eliten von den wichtigsten Aneignungsmitteln ausge-
schlossen wurden. Dieser Zustand von Herrscha� ohne Hegemonie erwies sich, 
wie weiter unten zu sehen sein wird, als äußerst instabil.

5.2.3 Rassismus und der Wechsel zur Sklavenarbeit

Dass sich die Ratsmitglieder und Großp�anzerInnen in Virginia mit Hilfe trans-
atlantisch agierender kolonialer Kau�eute sobald sie konnten mit SklavInnen von 
der afrikanischen Westküste zu versorgen begannen, wir� zugleich Licht auf die 
zweite große Frage der Ursprungsdebatte. Wann und warum stieg die Kolonie 
vom Indentursystem auf die Sklaverei als dominantes Arbeitsverhältnis um? 
Die VertreterInnen der materialistischen und kulturalistischen Stränge waren 
sich in diesem Fall zur Abwechslung einmal einig, dass der Umstieg erst ab den 
1680er Jahren stattgefunden habe und SklavInnen ab ca. 1700 die Mehrheit 
der Arbeitskrä�e auf Virginias Plantagen ausmachten (Vaughan 1995: 155f.; 
Morgan 2003: 307f.). Hierfür gab es grob gesagt drei Erklärungen: Der ersten 
zufolge, die am prominentesten von Morgan vertreten wurde, habe die niedrige 
Lebenserwartung in der Kolonie P�anzerInnen lange davon abgehalten in die�– 
im Vergleich zu europäischen Knechten und Mägden – teureren SklavInnen zu 
investieren. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts wurde mit dem Steigen der Lebens-
erwartung der Kauf von SklavInnen langsam rentabel und erst ab 1680 hätte 
zudem die Versorgungslage den Umstieg ermöglicht (Morgan 2003: 299). Einer 
zweiten Erklärung zufolge habe die Rebellion von Bacon zu einem Umdenken 
innerhalb der P�anzerklasse geführt, die nach 1676 Indenturknechtscha� als 
zu riskantes Arbeitsverhältnis eingeschätzt hätten und daher auf SklavInnen 
umgestiegen seien (Brown 1996: 187). Daneben hat Russell Menard eine dritte 
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�ese entwickelt, die – wie auch jene von Morgan – ökonomischer Natur ist, 
allerdings auf die Angebotsseite abstellt. Er versuchte zu zeigen, dass der Um-
schwung nicht auf eine Entscheidung der P�anzerInnen zurückging, sondern 
als Folge der Handlungen der europäischen Knechte und Mägde zu verstehen 
sei. Diese hätten ab der Mitte des 17. Jahrhunderts in immer geringerer Zahl den 
Weg in die Kolonien angetreten und damit den Preis von Indenturknechten und 
-mägden gegenüber dem von afrikanischen SklavInnen in die Höhe getrieben. 
Obwohl die P�anzerInnen, Menard und anderen VertreterInnen dieses Zugangs 
zufolge, bis zuletzt aufgrund von kultureller und sprachlicher Familiarität, weiße 
Knechte und Mägde bevorzugt hätten, mussten sie aufgrund der Preis- und An-
gebotsentwicklung Ende des 17. Jahrhunderts auf die Sklaverei umsatteln. Wie 
es Menard zusammenfassend ausdrückte: „Chesapeake planters did not abandon 
indentured servitude, it abandoned them“ (Menard 1977: 355).

Durch die Erkenntnisse von Coombs wurden allerdings alle diese drei Er-
klärungen in Frage gestellt. Ihm zufolge wuchs die Anzahl an SklavInnen seit 
den ersten Dekaden der Besiedlung permanent in Relation zur Entwicklung 
des englischen Empires, dem Einstieg Englands in den Sklavenhandel und Vir-
ginias Integration in die atlantische Ökonomie an (Coombs 2011b: 254). Es 
gab, so Coombs, keinen ‘Trigger’, der einen Übergang einleitete, sondern eine 
langfristige geographisch und sozioökonomisch äußerst ungleiche Entwicklung: 
Die großen P�anzerInnen in den Gebieten entlang der Flüsse James, York und 
Rappahannock, wo der besonders stark nachgefragte süßliche Tabak angebaut 
werden konnte, verfügten wohl bereits zur Jahrhundertmitte über mehrheitlich 
afrikanische Arbeitskrä�e. Im Gegensatz dazu waren schwarze SklavInnen im 
Norden und Süden der Kolonie, wo der weniger edle Oronoco-Tabak und Le-
bensmittel angebaut wurden, äußerst selten. Die um die zweitausend SklavInnen 
in Virginia, von denen Gouverneur Berkeley 1671 in einem Brief berichtete, 
waren Eigentum von etwa 250 P�anzerInnen, die zu großen Teilen zugleich die 
wichtigsten politischen Posten in der Kolonie besetzten:

[O]�ceholders controlled between two-thirds and three-quarters of all enslaved 
bondsmen. Blacks already made up a signi�cant majority of the bound laborers 
owned by great planters and some wealthier county elites, while in the second half of 
the 1670s slaves would surpass servants in the workforces of almost all members of the 
gentry. �ese were not men on the verge of turning to slavery; they already had. And 
neither Bacon’s Rebellion nor the steep decline in the availability of white servants 
that occurred in the years a�er the revolt had anything to do with it. (Ebd.: 248f.)

Ab den 1680er Jahren – verursacht durch den direkten Einstieg Englands in 
den transatlantischen Sklavenhandel – vervielfachte sich die Zahl afrikanischer 
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SklavInnen in Virginia, wobei auch hier insbesondere die großen Grundbesit-
zerInnen pro�tierten. Die kleineren und mittleren P�anzerInnen waren noch 
bis ins 18. Jahrhundert hinein stark auf weiße Schuldknechte und -mägde an-
gewiesen. Vor allem jene in den Oronoco-Zonen hatten aufgrund mangelnder 
politischer Verbindungen Schwierigkeiten an die stark nachgefragten SklavInnen 
zu gelangen. Die Periode, die für die P�anzerInnenelite im massiven Import von 
schwarzer Arbeitskra� bestand, war für PlantagenbesitzerInnen außerhalb dieser 
Elite eine Zeit von Arbeitskrä�emangel. Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts 
sank die Anzahl an kleineren und mittleren P�anzerInnen, die irgendeine Form 
von unfreien ArbeiterInnen besaßen, sogar um ganze zwei Drittel (ebd.: 250f.).

Zusammengefasst laufen Coombs Erkenntnisse darauf hinaus, dass die Groß-
p�anzerInnen, Ratsmitglieder und neuen Kau�eute ab dem Einsetzen des Ta-
bakbooms um 1620 versuchten SklavInnen zu akquirieren. Nachdem es Maurice 
�omson und seinen Verbündeten in den 1640er Jahren gelang, direkt in den 
Sklavenhandel einzudringen, wurden immer mehr AfrikanerInnen direkt auf 
die Ländereien der großen Tabakp�anzer in Virginia – und in noch größerem 
Ausmaß auf die Zuckerrohrplantagen auf Barbados – importiert. Im Rat der Ko-
lonie und den dortigen Gerichten konnte sich diese Gruppe die dafür opportunen 
rechtlichen Grundlagen scha�en. Der englische Staat ließ ihnen dazu den Raum 
und unterstützte das Projekt auch indirekt durch die Vergabe von Land mittels 
headrights, was den Import von SklavInnen wie auch IndenturarbeiterInnen 
zusätzlich reizvoll machte. Das Verebben der Indenturmigration aufgrund der 
Verbesserung der Arbeitsmarktsituation in England trug sicher einen Teil zum 
Umstieg auf die Sklaverei bei, der maßgebliche Faktor lag aber im immer besseren 
Zugang zu SklavInnen, der sich in Virginia ab Mitte der 1670er Jahre bemerkbar 
machte (Coombs 2011a: 351). Für die kolonialen ProduzentInnen war der Um-
stieg auf die Sklaverei damit von ökonomisch zweckrationalen Motiven bestimmt. 
SklavInnen konnten stärker und länger ausgebeutet werden als ihre europäischen 
LeidensgenossInnen und waren damit schlicht billiger und lukrativer. Außerdem 
kamen sie, entgegen den europäischen Knechten und Mägden, nicht eines Tages 
in Freiheit und stiegen damit auch nicht in die Auseinandersetzungen um Land 
und Arbeitskrä�e ein, welche die Kolonie permanent destabilisierte. 

Dass es sich beim Wechsel zur Sklaverei um eine ökonomisch-rationale Ent-
scheidung handelte, wurde im kulturalistischen Strang der Ursprungsdebatte im 
Normalfall nicht bestritten (Degler 1976; Vaughan 1995: 159). Allerdings wird 
in dieser Tradition eingewandt, dass – wenn es sich ausschließlich um eine ökono-
misch motivierte Entscheidung gehandelt hatte – es nicht einleuchtet, warum es 
ausschließlich AfrikanerInnen – und in geringerem Ausmaß Indigene�– waren, die 



189

letztlich für den Sklavenstatus in Frage kamen. Dies könne nur ein präexistenter 
Rassismus erklären, der als zuarbeitender Faktor beim Übergang zur Sklaverei 
fungiert habe. David Eltis ging sogar noch einen Schritt weiter als es Jordan, 
Degler und Vaughan taten und hatte versucht, mittels einer kontrafaktischen 
Situation zu argumentieren, dass es vom Standpunkt ökonomischer Rationa-
lität für die kolonialen Eliten in Wahrheit gewinnbringender gewesen wäre, 
EuropäerInnen zu versklaven und in die Kolonien zu transportieren. Ausgehend 
von Europa seien die Transportkosten über den Atlantik wesentlich niedriger 
als jene von Westafrika gewesen und darüber hinaus habe sich die Versklavung 
von Strä�ingen weniger aufwendig und vorteilha�er ausgenommen (Eltis 2000: 
66-69). Dass letztlich aber nur amerikanische Indigene und vor allem Afrikane-
rInnen und ihre Nachkommen Opfer der Sklaverei wurden, führt Eltis auf eine 
zu diesem Zeitpunkt bereits entwickelte pan-europäische Identität zurück, die als 
kulturell-moralische Barriere fungiert und verhindert habe, dass EuropäerInnen 
auf den Sklavenstatus herabgedrückt werden konnten (ebd.: 275f.).

Eltis’ Gedankenspiel sieht jedoch völlig von den politischen und sozialen – 
und nicht unmittelbar monetären – Kosten ab, die ein solches breit angelegtes 
Versklavungsprojekt in Europa nach sich gezogen hätte. Die absolute Anzahl an 
Hä�lingen – oder auch Gefangenen aus intra-europäischen Kriegen – hätte unter 
keinen Umständen ausgereicht, um genügend Arbeitskrä�e für die koloniale 
Plantagenwirtscha� bereitzustellen. Daher wäre die einzige Möglichkeit ein Pro-
jekt, wie jenes, das Eltis beschreibt, durchzuführen, ein umfassender Bürgerkrieg 
der besitzenden Klassen gegen die direkten ProduzentInnen zum Zweck ihrer 
Versklavung gewesen. Doch selbst unter diesen unwahrscheinlichen Umständen 
hätte England, nach Blackburn, trotz seiner ausgeprägten Surpluspopulation, 
kaum ausreichend Arbeitskrä�e für die Kolonien entbehren können (Blackburn 
2010: 316, 350-363). 

Es ist zwar richtig, dass die Situation der Indenturknechte und -mägde in den 
anglo-amerikanischen Kolonien trotz aller Brutalität vom standardmäßigen 
Status der afrikanischen SklavInnen – zeitlich unbefristete, vererbbare Unfrei-
heit – stets entfernt blieb. Die P�anzerInnen versuchten jedoch trotzdem ihr 
Möglichstes, um die Ausbeutungsrate über alle Grenzen hinaus auszudehnen 
und den sie restringierenden rechtlichen Status der europäischen Arbeitskrä�e 
soweit es ging auszuhöhlen. Was ihnen dabei an Barrieren in den Weg kam, 
waren keine Gefühle ethnischer, europäischer oder ‘rassischer’ Solidarität. Wie 
bereits argumentiert, stand für die ‘gefährlichen Klassen’ Englands oder die Be-
wohnerInnen Irlands ein ebenso reichhaltiges Repertoire an inferiorisierenden 
Zuschreibungen bereit. Dass aber jenes nicht zur Grundlage eines o�en rassisti-
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schen Regimes wurde, liegt nicht im Bereich der Ideologie und Kultur begründet, 
sondern war eine Frage von Krä�everhältnissen. In Barbara J. Fields’ Worten: 
„[W]hen English servants entered the ring in Virginia, they did not enter alone. 
Instead, they entered in company with the generations who preceded them in 
the struggle; and the outcome of those earlier struggles established the terms and 
conditions of the latest one.“ (Fields 1990: 104)

Die englischen Knechte und Mägde machten die Erfahrung, die noch zahlrei-
che ArbeiterInnen in späteren kapitalistischen Sozialformationen ebenso machen 
sollten: Jegliche Schranken der Ausbeutung ihrer Arbeitskra� sowie alle poli-
tischen Rechte, die ihnen zustehen, müssen einer Obrigkeit abgetrotzt werden. 
Diese werden ihnen entweder als Untertanen von einem Herrscher oder einer 
Herrscherin zuerkannt oder in Form von Bürgerrechten zuteil, die Angehörigen 
eines Staates zukommen. Umfang und Grenzen der zugestandenen Rechte – so-
wohl in extensiver Hinsicht (d.h. auf die klassenmäßig, geschlechtlich oder ethni-
schen Grenzziehungen) als auch in intensiver Hinsicht (d.h. auf das Ausmaß der 
zugestandenen Rechte) – unterliegen permanenten Auseinandersetzungen. Im 16. 
und 17. Jahrhundert verloren die bäuerlichen Massen in England zwar im Zuge 
der kapitalistischen Einhegungen ihre Gewohnheitsrechte am Gemeindeland, 
sie verloren jedoch nicht sämtliche zuvor erkämp�en Rechte und konnten auch 
nicht, wie das Bauerntum in Osteuropa, in eine neue Periode der Leibeigenscha� 
gedrängt werden. Die im Common Law sedimentierte Ansicht, dass – wie es ein 
Gericht 1569 formuliert hat – „England was too pure an Air for Slaves to breath 
in“ (zit. n. Gerbner 2018: 23), stellte eine solche rechtlich verankerte Grenze der 
Ausbeutung und Entrechtung dar. Sklaverei war, zumindest dem ö�entlichen 
Emp�nden und der Rechtslage der Zeit zufolge, kein Zustand, der für englische 
Subjekte in Frage kam.

Nach der Überquerung des Atlantiks, konfrontiert mit veränderten Krä�e-
verhältnissen zwischen AusbeuterInnen und Ausgebeuteten in den Kolonien, 
verloren die Indenturknechte und -mägde allerdings wieder einige, jedoch nicht 
alle ihrer zuvor erkämp�en Rechte (Fields 1990: 103). Eine zentrale Verschlech-
terung, die vom General Court in Virginia kodi�ziert und von seinen Richtern zu 
ihrem Vorteil ausgenützt worden ist, bestand im Prinzip der assignability. Inden-
turknechte und -mägde konnten mittels ihrer Verträge, anders als ArbeiterInnen 
in England, die dort ein Knechtscha�s- oder Lehrlingsverhältnis eingingen, 
weiterverkau� werden. Solche Verträge wurden dadurch zu Sicherheiten für 
Kredite und konnten wie anderes Eigentum vererbt werden. Da eine solche Hand-
habung von Knechten und Mägden als bewegliche Habe in England unbekannt 
war, stieß die Praxis bald auf Kritik. Es wurde als rechtswidrig betrachtet, dass, 
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wie es Kapitän �omas Weston im Jahr 1625 formulierte, als er sich weigerte, 
ArbeiterInnen von Kanada nach Virginia zu transportieren, „servants were sold 
heere [in Virginia] upp and downe like horses“ (zit. n. Morgan 2003: 129). Trotz 
solcher Kritik wurde assignability zur Standardklausel von Indenturverträgen 
nach 1619 und der General Court versorgte seine Mitglieder regelmäßig durch 
Berufung auf diese mit Arbeitskrä�en, die aufgrund von Minderjährigkeit oder 
Stra�älligkeit nicht als mündige Rechtssubjekte galten (Halliday 2019: 251f.). 
�omas Best, ein Indenturknecht in Virginia, schrieb dementsprechend im Jahr 
1623 nach England, er sei von seinem Herren „like a damnd slave“ (zit. n. Guasco 
2014: 159) verkau� worden. Morgan (2003: 128) berichtet von der Erzählung ei-
nes holländischen Seefahrers, der im Jahr 1633 P�anzerInnen dabei beobachtete, 
wie diese ihre Knechte und Mägde als Einsatz beim Kartenspielen verwendeten.

Für die Kritik solcher Praxen standen denjenigen BeobachterInnen, die aus 
moralischen, religiösen oder politischen Überzeugungen heraus der Sklaverei 
und dieser nahekommenden Arbeitsverhältnissen kritisch gegenüberstanden, 
einige intellektuelle Grundlagen zur Verfügung. Bereits Ende des 16. Jahrhun-
dert vertrat der englische Gelehrte �omas Smith in seiner Schri� De Republica 
Anglorum die Au�assung, dass ChristInnen ihre GlaubensgenossInnen nicht 
versklaven sollten (Smith 1583: 123-131). „[T]hatt all bonde men may be made 
fre for god made all fre“ (zit. n. MacCulloch 1979: 55) war auch die Losung 
der Aufständischen in Kett’s Rebellion von 1549 in Norfolk, die sich gegen die 
voranschreitenden Einhegungen des Gemeindelandes richtete.13 Insgesamt wa-
ren die moralischen Skrupel und rechtlichen Barrieren, die dem Versuch der 
P�anzerInnen die Knechte und Mägde auf den Status von SklavInnen zu beför-
dern einen Riegel vorschoben, nur deshalb wirksam, weil die Abhängigkeit vom 
Indentursystem einen permanenten Nachschub an Arbeitskrä�en aus Europa 
zur Folge hatte, der auf �eiwilliger Migration basierte. Die Klassenstruktur, die 
der Indenturknechtscha� zugrunde lag, machte die vollständige Deklassierung 
und Entrechtung der Knechte und Mägde unpraktikabel. Bei AfrikanerInnen 
sah die Sache jedoch, wie wiederum Fields argumentiert hat, anders aus:

Africans and Afro-West Indians had not taken part in the long history of negotia-
tion and contest in which the English lower classes had worked out the relationship 
between themselves and their superiors. �erefore, the custom and law that embodied 
that history did not apply to them. […] Africans and Afro-West Indians did enter the 

13 Diese Forderung war wohl eine Übernahme aus den berühmten ‘zwölf Artikeln’, die 
von der oberschwäbischen Bauernscha� im Zuge des deutschen Bauernkrieges formu-
liert worden waren. Vgl. dazu den grundlegenden Text von Engels (1960, vor allem: 377-
399).
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ring alone. �eir forebears had struggled in a di�erent arena, which had no bearing 
on this one. Whatever concessions they might obtain had to be won from scratch, 
in unequal combat, an ocean away from the people they might have called on for 
reinforcements. (Fields 1990: 104)

AfroamerikanerInnen wurden nicht anders behandelt, weil sie schwarz oder 
uneuropäisch waren, sie wurden anders behandelt, weil sie sich dem kolonisie-
renden Staat gegenüber keine Schutzrechte erkämp� hatten, die auf dem sozialen 
Terrain der Neuen Welt zum Tragen hätten kommen können. Nicht kulturelle 
Prägungen und Ideologien machten den Unterschied, sondern Krä�everhältnisse. 
Deutlich wird die von Anfang an praktizierte Ungleichbehandlung bei einem 
Blick auf den Status von Frauen.

Privilegien und Rechte, die Bevölkerungsgruppen politisch zugestanden wer-
den, korrespondieren stets zugleich mit Geschlechterarrangements. Virginias 
Herrschende gingen in der kolonialen Frühphase schnell davon aus, dass afrikani-
sche Frauen als Feldarbeiterinnen eingesetzt werden konnten. In den agrarischen 
Verhältnissen Englands war es üblich, dass die Rolle der weiblichen Arbeiterinnen 
in der landwirtscha�lichen Produktion restringiert war, da ihre Funktion als 
biologische Reproduzentinnen, schon bevor sie heirateten und Kinder bekamen, 
ihre Position in der Arbeitsteilung am Hof bestimmte (Blank 2011: 15). In Virgi-
nia wurden afrikanische Frauen als einziger nicht-männlicher Bevölkerungsteil 
als besteuerungsfähig designiert, womit – da lediglich agrarische Arbeitskrä�e 
besteuert wurden – impliziert war, dass die übliche Geschlechterdi�erenzierung 
im Fall der rassistisch Stigmatisierten tendenziell aufgehoben war: „Linking the 
productive capability of African women to that of all male laborers, lawmakers 
assumed that the English gender division of labor […] did not and need not apply 
to Africans.“ (Brown 1996: 119) 

Es handelte sich dabei um einen wichtigen ersten Schritt hin zur rassisti-
schen Desozialisierung der schwarzen Bevölkerung, der zugleich auch nach innen 
rückwirken sollte. Die rassistischen Grenzziehungen dienten hier, zumindest 
der Interpretation von Brown (ebd.: 116-120) folgend, zur Stabilisierung der 
Geschlechterhierarchien innerhalb der englischen SiedlerInnenbevölkerung. 
Aufgrund der Anforderungen des Tabakanbaus und der Knappheit von Arbeits-
krä�en musste die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung Englands auf den Plantagen 
ausgesetzt werden und die europäischen Mägde arbeiteten meist Schulter an 
Schulter mit ihren männlichen Leidensgenossen. Da diese Rollenverteilung der 
Großp�anzerInnen-Ratsmitgliederklassenfraktion ideologisch als unziemlich 
galt, versuchte sie auf der rechtlichen Ebene eine rassistische Di�erenzierung 
einzuführen, um die Geschlechterdi�erenz, die in der praktischen ökonomischen 
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Tätigkeit längst eingeebnet war, wenigstens im Kontrast zu den Afrikanerinnen 
wieder herzustellen. Afrikanische Frauen wurden damit als legitime Reprodu-
zentinnen des Gemeinwesens ausgeschlossen, während europäische Mägde – zu-
mindest auf dem Papier – auf diese Rolle festgeschrieben werden konnten. Innere 
Widersprüche der englischen Siedlerbevölkerung das Geschlechterverhältnis 
betre�end, wurden auf diesem Weg projektiv ausgelagert.

Im moralischen und rechtlichen Status der verschiedenen Bevölkerungsteile 
verdichteten sich aber nicht nur Klassenkämpfe und Geschlechterarrangements, 
sondern auch geopolitische Krä�everhältnisse.14 Das wird an der Situation anderer 
nicht-afrikanischer, nicht-indigener und nicht-europäischer Gruppen deutlich. 
Entgegen Eltis’ Vorstellung einer pan-europäischen Solidarität wurde auch die 
Versklavung von nicht-europäischen SklavInnen in den anglo-amerikanischen 
Kolonien verboten, die keine subsaharischen AfrikanerInnen oder Indigenen 
waren. So erließ der Rat in Virginia im Jahr 1682 ein Gesetz, wonach „Turkes 
and Moores, whilest in amity with his majesty“ (zit. n. Hening 1969: 491) nur 
als Knechte und Mägde auf Zeit, nicht aber als SklavInnen fungieren dur�en. 
Der Zuspruch von Rechten an Subjekte alliierter – oder zumindest nicht verfein-
deter – Königreiche korrespondierte mit der rechtlichen Au�assung des bellum 
iustum, nach der nur GegnerInnen in einem gerechten Krieg versklavt werden 
dur�en. Wie Daragh Grant argumentiert hat, diente auf der ideologischen Ebene 
das Wildenstereotyp dazu, die beiden Trägergruppen von Sklavenarbeit – Indi-
gene und AfrikanerInnen – als barbarische Völker zu designieren, die in einem 
vom permanenten Krieg geprägten Naturzustand lebten, der ihre Versklavung 
grundsätzlich rechtfertigte (Grant 2015). AfrikanerInnen und amerikanische 
Indigene waren für die EngländerInnen keine geopolitischen KonkurrentInnen, 
sondern ein Reservoir von Arbeit und Ländereien, das gerechterweise angeeignet 
werden konnte. Beiden wurde damit in den Kolonien ein Status zugeschrieben, 
der noch unter jenem der inferiorisiertesten Gruppen in England angesiedelt war. 
Der Entscheidung im Fall Butts vs. Penny von 1677 zufolge handelte es sich bei 
AfrikanerInnen um „subjects of an In�del Prince“ (zit. n. Blackburn 2010: 251), 

14 Allen verweist auf diesen Aspekt, wenn er spekuliert, dass im Fall von John Punch die 
schottischen und holländischen Knechte aufgrund geopolitischer Erwägungen weniger 
gravierend bestra� wurden als der Afrikaner: „England’s relations with Scotland and 
Holland were critical to English interests, so that there might well have been a reluc-
tance to o�end those countries to whom English concerns were in hostage, whereas no 
such complication was likely to arise from imposing lifetime bondage on an African or 
African-American.“ (Allen 2012b: 178)
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die, da sie als ‘unzivilisierte Heiden’ keinen Treueschwur auf den König ableisten 
konnten, als Handelsware fungieren konnten (Brewer 2021a: 807). 

Selbst die irischen Gefangenen, die vor allem im Zuge von Cromwells Herr-
scha� nach Barbados deportiert wurden, waren keine SklavInnen. Sie hatten 
zwar mit zehn Jahren wesentlich längere Knechtscha�sperioden abzuleisten, 
waren allerdings nie im selben Sinne versklavt, wie AfrikanerInnen es waren 
(Eltis 2000: 76).15 Dennoch gab es durchaus dahingehende Überlegungen, wie 
jene von William Petty, der von einer Massendeportation an irischen Knechten 
und Mägden in die anglo-amerikanischen Kolonien träumte. Dass sich solche 
Pläne nicht materialisierten, war wohl kein Ergebnis von Solidarität unter wei-
ßen EuropäerInnen, sondern von sicherheitsstrategischen Erwägungen. IrInnen 
galten aufgrund ihrer Allianzen mit den Franzosen auf St. Kitts und mit afrika-
nischen SklavInnen auf Bermuda in den 1660er Jahren als riskante Arbeitskrä�e 
(Blackburn 2010: 317). Ähnliche Überlegungen führten auch dazu, dass die 
anfangs in manchen Regionen durchaus wichtige indigene Sklaverei aufgegeben 
werden musste. Indigene wurden zwar immer wieder, vor allem im Zuge von 
Tauschhandel und Kamp�andlungen, von den KolonistInnen als SklavInnen 
akquiriert, aufgrund ihrer Kenntnis des Landes und damit der hohen Flucht-
gefahr sowie der Gefahr durch ihre Versklavung einen Angri� ihres Stammes 
auf die Plantagen zu provozieren, wurde die indigene Sklaverei – selbst dort wo 
sie, wie in South Carolina, exzessiv betrieben wurde – nach einer Zeit von der 
afrikanischen Sklaverei verdrängt (Allen 2012b: 36-45). 

Die sozialen und politischen Kosten der Sklaverei waren aufgrund des bereits 
etablierten Sklavenhandels an der westafrikanischen Küste im Falle von Afri-
kanerInnen vergleichsweise niedrig. Weder waren geopolitische Spannungen zu 
befürchten, noch hatten sie Verbündete im Hinterland oder am europäischen 
Kontinent. Diese Umstände können meiner Ansicht nach besser als ihr von Eltis 
behaupteter kultureller Außenseiterstatus erklären, warum es letztlich Afrika-
nerInnen und deren Nachkommen waren, für die der Sklavenstatus reserviert 
wurde. Eine Rekonstruktion der rationalen Kosten- und Nutzenrechnung der 
involvierten AkteurInnen reicht völlig aus, um diese Entscheidung zu erklären. 
Doch was ist mit dem weniger weitreichenden Argument von Degler, Jordan 
und Vaughan, wonach der Rassismus nicht der primäre, jedoch zumindest ein 

15 Auf diesem historischen Fakt zu bestehen, ist auch angesichts der Debatten um Sklave-
rei und Reparationen in den USA notwendig, wo nationalistische Gruppen seit einiger 
Zeit einen Mythos irischer Sklaverei heraufbeschwören, um dadurch die Singularität 
und die Auswirkungen der rassi�zierten Plantagensklaverei herunterzuspielen. Eine 
gute Kritik solcher Argumentationsweisen �ndet sich bei Handler/Reilly (2017).
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notwendiger Faktor beim Übergang zur Sklaverei war? Ein solches Argument 
müsste plausibel machen können, dass in Abwesenheit rassistischer Ideologie die 
englischen Kau�eute und kolonialen P�anzerInnen davon abgelassen hätten, ein 
vorhandenes Angebot an a�ikanischen SklavInnen auszunutzen. 

Eine solche kontrafaktische Situation kann allerdings kaum überzeugen. 
Hätten die Herrschenden in Virginia tatsächlich unter dieser Voraussetzung 
jene SklavInnen, die ihnen auf iberischen Schi�en und an Afrikas Westküste 
begegneten, freigelassen, bzw. als Indenturknechte und -mägde nur auf begrenzte 
Zeit in Unfreiheit gehalten? Hätten Maurice �omson und seine Verbündeten 
davon abgelassen, in den 1640er Jahren einen direkten Zugang zu SklavInnen 
von Afrikas Westküste zu suchen, wenn sie anti-schwarze Ideologien, den Ha-
mitischen Mythos oder Zuschreibungen wie das Wilden- und Heidenstereotyp 
nicht zur Verfügung gehabt hätten? Angesichts der zahllosen Versuche der P�an-
zerInnen, die unter massivem Konkurrenzdruck auf dem Exportmarkt für Tabak 
versuchten das Maximum an Arbeitskra� aus den direkten ProduzentInnen 
auszupressen und die Indenturlängen ihrer Knechte und Mägde über jede Grenze 
hinaus auszudehnen, ist es zumindest fragwürdig, ob diese sich das Angebot 
lebenslang arbeitender, maximal verwertbarer und sich selbst reproduzierender 
Arbeitskrä�e ausgeschlagen hätten. Ebenso ist es zu bezweifeln, dass die neue 
Kaufmannsklasse darauf verzichtet hätte, in das lukrative Geschä� des Sklaven-
handels einzusteigen. Wahrscheinlicher ist, dass die europäischen KolonistInnen 
und Kau�eute selbst unter der Bedingung, dass es keinerlei tradierte anti-schwarze 
Stereotype und Ideologien gegeben hätte, auf die SklavInnen, die in Westafrika 
zur Verfügung standen, zugegri�en hätten. Die iberischen Mächte hatten mehr 
als ein Jahrhundert lange für die englischen P�anzerInnen bereits ein Vorbild 
geliefert, dem folgend sie sich ohne große Überlegungen, sobald sie konnten, an 
afrikanischen SklavInnen bedienten (Rugemer 2018: 11). Kau�eute wie Maurice 
�omson verfolgten ab dem Moment, an dem sich die Plantagenproduktion als 
pro�tabel herausstellte, den Plan, Zugang zum transatlantischen Sklavenhandel 
zu erlangen und die anglo-amerikanischen Kolonien direkt mit SklavInnen aus 
Afrika zu versorgen. Auf diesem Weg tröpfelten immer mehr SklavInnen in die 
Kolonie an der Chesapeake, wo sie auf die Plantagen der mächtigsten Tabak-
p�anzerInnen und Ratsmitglieder befördert wurden. Im letzten Drittel des 17. 
Jahrhunderts wurde England die dominante Macht im Sklavenhandel, während 
gleichzeitig der Nachschub an Indenturknechten und -mägden aufgrund der ver-
änderten ökonomischen Situation im Mutterland zu verebben begann. Zu diesem 
Zeitpunkt verdrängte die Sklavenarbeit daher endgültig die Schuldknechtscha� 
als vorherrschende Form der Arbeit in der Kolonie. Rassismus war hierfür nicht 
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ausschlaggebend. Eher ist Robin Blackburn zuzustimmen, dem zufolge rassisti-
sche Ideologie nur insofern als Weichensteller fungiert hat, indem sie nach der 
Etablierung der Plantagensklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels 
dafür sorgte, dass sich Moralvorstellungen und politische Ideen, die sich gegen die 
Sklaverei wandten, durch die Einschränkung des Sklavenstatus auf als heidnisch, 
teu�isch und barbarisch konstruierte Bevölkerungsgruppen, nicht durchsetzen 
konnten (Blackburn 2010: 356f.).

Wird die missliche Verp�ichtung auf die �ese von Ballagh aufgegeben, 
wird deutlich, dass Eric Williams’ ursprüngliche Intuition weiterhin Gültig-
keit beanspruchen kann. Die Entwicklung in Virginia bezüglich der Sklaverei 
lässt sich, direkter als in der frühen Ursprungsdebatte gedacht, mit jener in der 
englischen Karibik vergleichen, die in Williams Fokus stand. Dort, wie Richard 
Dunn (2000: 227) gezeigt hat, wurden AfrikanerInnen sofort als SklavInnen 
eingesetzt, ohne dass es mehrere Jahrzehnte eines �exibleren Status gab, wie er in 
Virginia existiert haben soll: „[W]hites enslaved blacks because they discovered 
this sort of labor system worked very well. Economic exploitation seems to me 
the prime motive; racism conveniently justi�ed and bolstered the use of forced 
black labor.“ (Ebd.: 225)

In Virginia scheint es, wie Coombs nun recht zweifelsfrei belegt hat, ähnlich 
abgelaufen zu sein. Die AfrikanerInnen, die ab 1619 nach und nach in die Kolonie 
kamen, wurden sofort und fast ausschließlich zu SklavInnen auf Lebenszeit ge-
macht, die ihren Status an ihren Nachwuchs weitergaben. Die Motivation hierfür 
war, wie von AutorInnen im Anschluss an Williams richtigerweise argumentiert 
wurde, eine ökonomische. Allerdings �ossen in die monetären Erwägungen (geo-)
politische und soziale Krä�everhältnisse ein. Zur Durchsetzung der afrikani-
schen Sklaverei in Anglo-Amerika kam es nicht alleine auf Grundlage abstrakter 
Preisbewegungen. Vielmehr sollten letztere als Ausdruck vorangegangener und 
aktueller Kämpfe und Machtkonstellationen verstanden werden.

5.2.4 Metamorphosen des Rassismus

Die Akquirierung von SklavInnen war eine pragmatische Entscheidung, die aus 
dem Bedürfnis nach unfreier Arbeit angesichts großer Mengen an kultivierbarem 
und frei zugänglichem Land resultierte (Miles 1982: 104f.). Dabei war deren 
Verfügbarkeit vorausgesetzt, die durch die sozialen Eigentumsverhältnisse in 
Afrika gegeben war, wo durch territoriale und dynastische Kon�ikte perma-
nent ein Überschuss an Kriegsgefangenen vorhanden war, der von den dortigen 
Herrschenden an europäische HändlerInnen verkau� wurde (�ornton 1998: 
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72-125). Die osmanische Eroberung von Konstantinopel von 1453 führte dazu, 
dass Westafrika für EuropäerInnen zur ausschließlichen Quelle der kommerziel-
len Sklaverei wurde. Auf diesem Weg wurde der Sklavenstatus immer deutlicher 
mit schwarzer Hautfarbe in Verbindung gebracht. Auf der iberischen Halbinsel 
war die diskursive Überlappung der zu Negros gemachten subsaharischen Afri-
kanerInnen und der Sklaverei bereits Mitte des 16. Jahrhunderts weit entwickelt 
(Goldenberg 2017: 137).

Der Ein�uss des iberischen Präzedenzfalls für die Entwicklung rassistischer 
Di�erenzkonstruktionen zeigt sich schon in den begri�ichen Konventionen 
der frühen Kolonie. Während im frühmodernen England eine ganze Palette an 
Bezeichnungen für afrikanische Menschen existierte, setzte sich in der Nomen-
klatur der kolonialen Plantagenwirtscha� schnell und ausschließlich der aus dem 
Spanischen und Portugiesischen stammende Begri� negro für die Bezeichnung 
der in Virginia ansässigen AfrikanerInnen durch. Einige Jahrzehnte später wurde 
auch der Begri� mulatto für ‘gemischtrassige’ AmerikanerInnen übernommen 
und zusätzlich zirkulierten Termini wie pickaninny, die vom spanischen pequeño 
niño abgeleitet waren und schwarze Kinder bezeichnen sollten (Jordan 1968: 
61; Hat�eld 2007: 138). Viele der ersten Schwarzen in der Kolonie, sofern sie 
überhaupt namentlich in den Dokumenten vermerkt wurden, trugen iberische 
Namen wie Antonio, Manuel oder Isabella, was zeigt, dass sie wohl bereits di-
rekten Kontakt mit der spanischen bzw. portugiesischen Variante der Sklaverei 
gemacht hatten (Morgan 2019: 97). Daher wundert es nicht, dass die englischen 
Kau�eute und P�anzerInnen, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch den 
Kolonialhandel und die Plantagenproduktion reich wurden, auf die bereits im 
iberischen Raum zirkulierenden Zuschreibungen und Unterstellungen in Bezug 
auf AfrikanerInnen rekurrierten. Um ihre Praxis zu rechtfertigen, nutzten die 
Pro�teure der Sklaverei sämtliche Elemente des kulturellen Systems, die ihnen 
zur Verfügung standen und sich als angemessen herausstellten, als Rohsto� für 
die Konstruktion von Legitimationsideologien. Fündig wurden sie bei spanischen 
Intellektuellen, die im Anschluss an die muslimische Tradition schwarze Haut 
als Konsequenz von Noahs Fluch und diesen wiederum als Verurteilung zur Skla-
verei verstanden hatten. Es ist sicher kein Zufall, dass einige der ersten Rekurse 
auf den Fluch von Ham in seiner dualen Version in englischen Schri�en von 
Reisenden stammen, die im Mittelmeer mit schwarzen SklavInnen in Kontakt 
kamen (Blackburn 2010: 73). 

Während, wie bereits argumentiert, die Sicht auf subsaharische AfrikanerIn-
nen in englischen Reiseberichten und vergleichbaren Dokumenten bis ins 17. 
Jahrhundert ambivalent blieb, funktionierte die farbcodierte Sklaverei als Me-
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chanismus der Selektion. Die organischen Intellektuellen des transatlantischen 
Handels und des Plantagensystems gri�en die inferiorisierenden Stereotype und 
Mythen aus dem kulturellen System Englands heraus und bereinigten sie von den 
Ambiguitäten, die zuvor noch die „Darstellungsformen des Anderen“ (Miles 
1992: 19) prägten. Der wohl bis ins 15. Jahrhundert zurückreichende Verkehr 
zwischen englischen und iberischen HändlerInnen stellte über den Atlantik und 
die inter-europäischen Seewege entlang Schneisen her, durch die hindurch nicht 
nur SklavInnen, Tabak oder Zucker, sondern auch die afrikanische Sklaverei legi-
timierende dehumanisierende Ideologien zirkulieren konnten. Die sehr wenigen 
Kau�eute und P�anzerInnen in Virginia, die durch ihre Verbindungen und ihr 
Vermögen bereits ab den 1620er Jahren an SklavInnen gelangen konnten, gri�en 
bereitwillig auf diese zur Rechtfertigung ihrer Praxis zurück. 

Einen beindruckenden Einblick in die rassistische Gedankenwelt der P�an-
zerInnen gibt die Schri� �e Negroes and Indians Avocate des anglikanischen 
Priesters Morgan Godwyn. Dieser besuchte Virginia und Barbados zwischen 
1665 und 1680 und hatte seine Erfahrungen in dieser Schri� festgehalten, die 
er 1680 in England publizierte. In diesem Pamphlet kritisiert Godwyn die für 
einen missionarischen Protestanten untragbare Praxis, SklavInnen nicht zum 
christlichen Glauben zu bekehren. Er selbst war zwar kein grundsätzlicher Gegner 
der Sklaverei, war aber der Überzeugung, dass auch SklavInnen ein naturgegebe-
nes Anrecht auf die Ausübung des für ihn einzig wahren Glaubens hätten. Das 
grundsätzliche Übel des englischen Kolonialismus sah er daher in der Unter-
ordnung der göttlichen Mission unter materielle Interessen. Als nachträgliche 
Rationalisierung von Pro�tmotiven habe sich allmählich, verdeckt und heimlich 
eine „disingenuous and unmanly position“ herausgebildet, der zufolge Schwarze 
zwar eine menschliche Erscheinung hätten, in Wahrheit jedoch keine Menschen 
seien (Godwyn 1680: 3). Als Begründungen hierfür führten die P�anzerInnen, 
mit denen Godwyn sprach, äußerst inkohärent verschiedene Bibelstellen an, die 
einmal zeigen sollten, dass AfrikanerInnen keine Abkommen Adams seien, sie 
im nächsten Moment aber als Nachfahren Kains und dann wieder als ver�uchte 
Nachkommenscha� Hams ausweisen sollten (ebd.: 14). Dass es sich, zumindest 
nach der Einschätzung Godwyns, bei den von den P�anzerInnen ventilierten 
rassistischen Tropen um keine innerhalb der englischen Bevölkerung universal 
verbreiteten Au�assungen handelte, wird an einer aufschlussreichen Stelle im 
Advocate deutlich. Dort liefert Godwyn eine Erklärung für die Entstehung und 
Übernahme rassistischer Ideen, die der sozio-ökonomischen Position innerhalb 
der Ursprungsdebatte nahekommt: „And here let no one account it incredible, 
that Interest should seduce Men into such a monstrous opinion, (which divers 
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even in England have been heard to defend) and (as prejudging the cause and 
matter) conclude it time mispent, in labouring to refute it“ (ebd.: 12; Herv. i.O.).

Wie Fryer (2018: 150) bereits argumentiert hat, war Godwyn vielleicht der erste 
Autor, der Rassismus als Klassenideologie analysiert hat. Die ‘monströse Meinung’ 
von der Godwyn spricht ist jene, wonach afrikanische Frauen Geschlechtsverkehr 
mit A�en hätten. Seine Betonung, dass es sogar in England einige Menschen gege-
ben habe, die solche Mythen verbreiteten, zeigt, dass Godwyn derlei Au�assungen 
für ein relativ neues und randständiges Phänomen hielt – entgegen der Interpre-
tation von Jordan, der meinte diese Vorstellung sei schon vor der Kolonisierung 
Amerikas unter den EngländerInnen weit verbreitet gewesen (Jordan 1968: 31). 
Godwyn wusste, dass solche irrsinnigen Ideen nicht auf realen Anschauungen ba-
sierten und auch nicht von wissenscha�licher Neugier angetrieben waren, sondern 
praktisch-adäquate Legitimationsideologien darstellten, die aus dem materiellen 
Interesse der P�anzerInnen und ihrer UnterstützerInnen in England resultierten. 
Daher hielt er es auch für Zeitverschwendung, zu versuchen sie rational zu wi-
derlegen. Er identi�zierte ihre Grundlage in den materiellen Verhältnissen der 
Plantagenökonomie. Die P�anzerInnen glaubten wirklich an die irrationalen 
rassistischen Mythen, die sie verbreiteten; ihr Zugri� auf jene hatte aber zugleich 
eine objektive Basis: „our Planters chief Deity, Pro�t“ (ebd.: 13; Herv. i.O.). Jenen, 
die aus SklavInnen, Zucker und Tabak ihre Pro�te generierten, diente das Gerücht 
über die Schwarzen dazu, ein soziales Terrain zu navigieren, das von christlich-
universalistischen Ideen durchzogen war, die noch jedem Menschen, auch des 
untersten Status, den Besitz einer unsterblichen Seele zuerkannten. Das gesamte 
bekannte Arsenal von Verwerfung und Dehumanisierung musste daher in Stellung 
gebracht werden, um jegliche weltliche Konsequenz aus dem radikalen religiösen 
Universalismus abzuwehren, der im 17. Jahrhundert auf der britischen Insel sowie 
auch in den Kolonien um sich gri�. Wie sich weiter unten noch zeigen wird, war 
dieses Projekt erst dann abgeschlossen, als sich Hautfarbe und Sklavenstatus er-
folgreich von der Problematik von Konversion und Christentum trennen konnten. 

In den englischen Kolonien war der bereits oben für den iberischen Fall be-
schriebene Prozess der Verschmelzung von schwarzer Hautfarbe und Sklaverei 
Godwyn zufolge ebenso bereits voll im Gange. Er berichtet davon, dass bei seinem 
Aufenthalt auf Barbados in den 1660er Jahren „these two words, Negro and Slave 
[…] by custom […] Homogenous and Convertible“ geworden wären (Godwyn 
1680: 36; Herv. i.O.).16 Wie Godwyn (ebd.; Herv. i.O.) weiter schreibt, wurden 

16 Das Verwachsen von Sklavenstatus und dem Begri� des Negros zeigt sich auch darin, 
dass selbst indigene SklavInnen in manchen englischen Kolonialdokumenten als „Can-
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